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Beschluss

zur Festsetzung des Kirchensteuer-Hebesatzes

furdaASteuerjahr 2026

Der Kirchensteu^rrat fur den in Nordrhein-WestfaIen gelegenen Teil der Diozese Munster hat

folgenden Beschluss gefasst:

In dem im Lande Nordrhein-Westfalen gelegenen Teil des Bi$tums Munster werden im

Steuerjahr 2026 Kirchensteuel-n als Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer,

Kapitalertragsteuer/ veranlagte Einkommensteuer) in Hohe von 9 v. H. erhoben.

Dieser Hebesatz gilt auch in den Fallen der Pauschaiierung der Lohn" und Einkommensteuer; er

wird auf7 v. H. derLohnsteuerermaRlgt, wenn derArbeitgebervon derVereinfachungsregelung

.nach Nummer 1 der gleichlautenden Erlasse der obersten Finanzbehorden der Bundeslander

betr. Kirchensteuer bei Pauschalierung der Lohn- und Einkommensteuervom 8. August 2016

(BStBl 2016 Teil 1 Seite 773) bzw. der Nachfolgeerlasse in derjeweils gultigen Fassung Gebrauch

macht.

Die oben festgesetzten Kirchensteuern werden auch uber den 31. Dezember 2026 weiter

erhoben, falls zu dem genannten Termin neue Kirchensteuer-Hebesatze nicht beschlossen und

staatlich anerkannt sind. '

Munster, 24.09.2025

Az.: 500 KSTR

Fur das Bistum Munster

Dr. Antonius Hamers
Diozesanadministrator
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Beschluss

uber die Festsetzung des Haushaltsplans fur

das Bistum Munster, nrw-Teil, Haushaltsjahr 2026

Der Kirchensteuerrat fur den in Nordrhein-Westfalen gelegenen Teil der Diozese Munster hat

folgenden Beschlussgefasst:

1. Der Haushaltsplan fur das Haushaltsjahr 2026, der die fur die Erfullung der Aufgaben des
nordrhein-westfallschen Teils der Diozese Munster voraussichtlich erzielbaren Ertrage und

entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden

Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermachtigungen enthalt/ wird
im Ergebnisplan mit dem
Gesamtbetrag der Ertrage auf 766.149.128 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 785.016.280 €

im Finanzplan mitdem
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstatigkeit auf 768.829.296 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstatigkeit auf 729.570.679 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstatigkeit auf 2.201.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstatigkeit auf 67.639.227 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstatigkeit auf 80.865 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstatigkeit auf 1.752.400 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermachtigungen/ der zur Leistung van

Investitionsauszahlungen in kunftigen Jahren erforderlich ist/ wird auf

138.500.000 €

festgesetzt.

3. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrucklage aufgrund des voraussichtlichen

Jahresergebnisses im Ergebnisplah wind auf

18.867.152 €

festgesetzt.

4. Der Hochstbetrag der Kredite/ die zur Liquiditatssicherung in. Anspruch genommen werden

durfen/ wird auf

50.000.000 €

festgesetzt.

5. Soweit im Stellenplan ein Vermerk ,/kunftig wegfallend (kw)'/ angebracht ist/ entfallt beim
Ausscheiden eines Stefleninhabers oder Erledigung der wahrgenommenen Aufgabe die
Planstelle derangegebenen Besoldungs-bzw. Entgeltgruppe.

Wenn im Stellenplan ein Vermerk ,/kunftig umzuwandeln (ku)" angebracht ist, andert sich die

Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf einen neuen Stellenwert.

Munster, den 24.09.2025 ^^^ l,,,t,, , .. • '/I.! , ,., ,, ,,,
y1/lv? [A^A^ 1/1 ;^'i/^ /E/'^ /t^"^

Fur das Bistum MiJnster

Dr. Antonius Hamers

Diozesanadministrator
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Vorbericht

Ergebnis- und Finanzplan 2026

des nordrhein-westfälischen Teils des Bistum Münster

Vorbemerkung:

Das Bistum Münster (NRW-Teil) orientiert sich bei der Darstellung und Durchführung des Haushalts
am Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) Nordrhein-Westfalen, da es für die Tätigkeiten
der Verwaltung und der Mitverantwortungsgremien (Kirchensteuerrat, Rechnungsprüfungsaus-
schuss) klare Regeln festlegt. Das Bistum hat sich daher eine Geschäftsanweisung gegeben, die sich -
von wenigen Ausnahmen abgesehen - an die Kommunalhaushaltsverordnung NRW anlehnt.

Bezogen auf den Haushaltsplan 2026 gehört die Bilanz des jeweiligen Vor-Vorjahres (2024) als Pflicht-
anlage zum Haushaltsplan und ist dementsprechend dieser Druckfassung beigefügt (vor Prüfung).

Der Kirchensteuerrat beschließt auch über den Haushaltsplan des Bischöflichen Stuhls. Eine haus-
haltsmäßige Trennung zwischen dem Bischöflichen Stuhl und dem Bistumshaushalt erfolgte erst in
den 1980er Jahren. Bezogen auf diese beiden Rechtsträger wurden Vermögensgegenstände gem.
§ 54 Geschäftsanweisung für das Haushalts- und Kassenwesen dem Haushalt (Bilanz) des Rechtsträ-
gers zugeordnet, der das wirtschaftliche Eigentum inne hat, d. h. ihn nutzen kann und die Gefahren
und Lasten des Vermögensgegenstandes trägt. Dementsprechend kann die Zuordnung zum Bischöf-
lichen Stuhl oder zum Bistumshaushalt von grundbuchlichen Eintragungen abweichen.

Dem Haushaltsplan ist dieser Vorbericht vorangestellt, der einen Überblick über die Eckpunkte des
Haushaltsplanes gibt.

Der Haushaltsplan ist produktorientiert gegliedert und unterteilt sich in Produktbereiche, Produkt-
gruppen und Produkte. Teilpläne sind nach Produktgruppen aufgestellt worden. Für den vorliegen-
den Haushaltsplan wurden

12 Produktbereiche
77 Produktgruppen

> 300 Produkte

definiert. Für die Druckfassung des Haushaltsplans wurde auf eine Darstellung der einzelnen Pro-
dukte, die verdichtet und nach „Verursachungsprinzip“ in den Produktgruppen dargestellt werden,
verzichtet.
Die verursachungsgerechte Darstellung befindet sich im IT-Bereich weiterhin in der sukzessiven Um-
setzung; diesbezüglich hat der Kirchensteuerrat die Verwaltung ermächtigt, hierfür ggf. Umschich-
tungen von IT-Planansätzen innerhalb des zur Verfügung stehenden IT-Gesamtbudgets vornehmen
zu können. Diese Ermächtigung liegt auch der Planung 2026 zugrunde, wobei die bereits ermittelten
Servicekosten-Pauschalen mit dieser Planung verursachungsgerecht veranschlagt sind.

Den Produktbereichen und -gruppen ist jeweils eine Beschreibung vorangestellt.

Seite 16

Artmann, Eva
Rechteck



2

Der Haushaltsplan setzt sich zusammen aus

¶ einem Gesamt-Ergebnisplan
¶ einem Gesamt-Finanzplan
¶ den produktgruppenorientierten Teilplänen bestehend aus

- den Teil-Ergebnisplänen
- den Teil-Finanzplänen

¶ einem Teil-Finanzplan B für Investitionsmaßnahmen
¶ den Anlagen                          ·

- Stellenplan und Stellenübersichten
- Übersicht der verantwortlichen Organisationseinheiten
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(zu Beginn des Haushaltsjahres)
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Beteiligungen
- Stiftungsverzeichnis
- Bilanz der Jahre 31.12.2023 und 31.12.2024
- Abkürzungsverzeichnis

Die Haushaltsplanung erfolgt auf der Ebene der Produkte, die verursachungsgerecht zu Produkt-
gruppen (Teilpläne) zusammengefasst werden; durch Zusammenführung der Einzelerträge und
Einzelaufwendungen entsteht der Gesamtergebnisplan.

Gliederung des Ergebnisplanes

Erträge

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige Transfererträge
- Öffentlich-rechtliche  Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Sonstige ordentliche Erträge
- Aktivierte Eigenleistungen
- Bestandsveränderungen
- Finanzerträge

Aufwendungen

- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
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Der Gesamtergebnisplan enthält somit alle Erträge (Ressourcenaufkommen) und Aufwendungen
(Ressourcenverbrauch) des Bistums für das Vorvorjahr 2024, für das vorangegangene Haushalts-
jahr 2025 und das Haushaltsjahr 2026.

Im Ergebnisplan wird durch Summenbildung nachgewiesen, ob die Erträge die Aufwendungen de-
cken, ob ein Fehlbedarf (-) bzw. ein Überschuss entsteht. Die veranschlagten Beträge stellen eine
Gesamtermächtigung für das Haushaltsjahr 2026 dar.

Der Finanzplan enthält die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwal-
tungstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit des Bistums. Analog
zum Ergebnisplan wird der Zeitraum 2024 - 2026 abgebildet.

In den fachbereichsorientierten Teilfinanzplänen (Teil A) müssen lediglich die Ein- und Auszahlun-
gen für die Investitionstätigkeit zusammengefasst abgebildet werden. Damit stellt der Teilfinanz-
plan ein Pendant zum privatwirtschaftlichen Investitionsplan dar. Aus Gründen der Übersichtlich-
keit verzichtet das Bistum Münster auf die Möglichkeit, die nicht investiven Zahlungsarten in den
Teilfinanzplänen freiwillig abzubilden (im Regelfall würde dies zu einer Wiederholung zum Teiler-
gebnisplan führen).

Gemäß § 6 der Geschäftsanweisung für das Haushalts- und Kassenwesen sind Baumaßnahmen im
Teilfinanzplan B generell als Einzelmaßnahme auszuweisen (eine Wertgrenze für den Ausweis im
Teilfinanzplan B wurde nicht festgelegt). Gemäß der Geschäftsanweisung sind für die Einzelmaß-
nahmen die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen sowie die
über das Haushaltsjahr hinausgehenden drei Planungsjahre (2027 - 2029) und Gesamtzahlungen
mit ausgewiesen.

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 2026
des Bistums Münster (nrw.-Teil)

Gesamtergebnisplan:

Der Gesamtergebnisplan 2026 wird mit Aufwendungen in Höhe von 785.016.280,00 € vorgelegt.
Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Aufwendungen 784.890.410,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 125.870,00 €

Die Gesamterträge 2026 betragen 766.149.128,00 €, die sich wie folgt aufteilen:

Ordentliche Erträge 730.225.321,00 €
Finanzerträge 35.923.807,00 €

Aus der Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen und vorbehaltlich der tatsächlichen
Kirchensteuerentwicklung 2025 und insbesondere 2026 ergibt sich ein Fehlbedarf in Höhe von rd.
18,87 Mio. €, der der Ausgleichsrücklage entnommen werden soll.
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Über die Entwicklung der Aufwendungen u. Erträge im Zeitraum 2024 - 2026 informiert die nachfol-
gende Grafik:

Insbesondere aufgrund der Steuerentwicklung sowie der Clearing – Abrechnung im Herbst 2024 war
es möglich, den Jahresabschluss 2024 ausgeglichen darzustellen und einen Überschuss in Höhe von
rd. 19 Mio. € auszuweisen. Die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für 2024 für erforderlich gehal-
tene Entnahme aus der Ausgleichsrücklage musste daher nicht erfolgen.
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Ob der in der Haushaltsplanung 2025 ausgewiesene Fehlbedarf in Höhe von rd. 26 Mio. € zum Jah-
resende eintritt, darf zur Jahresmitte bezweifelt werden, da sich die Kirchensteuereinnahmen bis
zum 30.06.2025 positiver entwickelt haben als geplant.

Bereits 2019 hat die Diözesanverwaltung einen Spar- und Strategieprozess in Gang gesetzt, der zum
Ziel hatte, ausgehend vom Haushaltsplan 2020 bis zum Jahr 2025 erste „Einsparpotentiale“ in einer
Größenordnung von rd. 32,7 Mio. € umzusetzen. Das Sparziel konnte weitgehend erreicht werden.
Bedingt durch die Demografie sowie weiterhin hohe Kirchenaustrittszahlen zeichnet sich allerdings
die Notwendigkeit ab, den Spar- und Strategieprozess in eine 2. und ggf. 3. Stufe zu überführen. Der
im Frühjahr 2024 abgeschlossenen Neuorganisation des Bischöflichen Generalvikariates soll eine ent-
sprechende Ziel- und Aufgabenkritik folgen.

Über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2026 gegenüber dem Vergleichsplan 2025 in-
formieren die nachfolgenden Grafiken:

Saldiert betrachtet erhöhen sich die Gesamterträge 2026 gegenüber dem Vorjahr 2025 um rd. 24,38
Mio. €. Die Erträge aus Steuern liegen 2026 planerisch bei rd. 479,2 Mio. € (Planansatz 2025 457,5
Mio. €). Hierzu wird auf die weiteren Ausführungen zur Ertragsentwicklung der Kirchensteuer ver-
wiesen.

Den höheren Zuwendungen und Umlagen, die maßgebend den Schulbereich betreffen, stehen aus-
gabeseitig entsprechende Kostensteigerungen gegenüber.

Der Rückgang bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist in erster Linie auf größere Baumaß-
nahmen in den Bildungshäusern und damit einhergehenden Ertragsausfällen zurückzuführen.
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Die Erhöhung der Personalaufwendungen mit rd. 11,7 Mio. € ist die zweitgrößte Ansatzsteigerung im
Vergleich zum Vorjahr. Diese Ansatzsteigerung i. H. v. rd. 4,7 % geht auf die Übernahme des Tarifab-
schlusses für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie die steigenden Arbeitgeberanteile bei den Kran-
kenkassenbeiträgen sowie der Pflegeversicherung zurück. Die Mehraufwendungen u. a. für die kir-
chengemeindlichen Haushalte sind hier mitberücksichtigt.

Die größte Steigerung mit rd. 20,1 Mio. € ist bei den Transferaufwendungen zu verzeichnen. Diese
entfallen nahezu ausschließlich auf die Bau- und Schlüsselzuweisungen an die Kirchengemeinden.
Die bilanziellen Abschreibungen schlagen mit einem Plus von rd. 0,9 Mio. € zu Buche.
Eine Entlastung erfährt der Haushalt durch eine Reduzierung bei den Versorgungsaufwendungen von
rd. 14,5 Mio. € sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von rd. 1,5 Mio. €.

Insgesamt steigen die Aufwendungen (rd. 785,0 Mio. €) um rd. 17,2 Mio. € im Vergleich zu 2025 (rd.
767,8 Mio. €).

Über die Gesamtaufteilung der Aufwandsentwicklung informiert die nachfolgende Grafik:
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Haushaltsausgleich

Entsprechend den Regelungen der Geschäftsanweisung zum Haushalts- und Kassenwesen im Bistum
Münster ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbe-
trages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Er gilt zudem als ausgeglichen, wenn der Fehlbe-
darf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Beim Bistum besteht eine Ausgleichsrücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals. Erst nach
Verzehr der Ausgleichsrücklage hätte eine notwendige Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage
zur Folge, dass der Haushaltsplan als nicht ausgeglichen gilt. Die Verringerung der Allgemeinen Rück-
lage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren darf jeweils nicht mehr als 5 % betragen, andern-
falls muss für den anstehenden Haushaltsplan ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) erstellt werden.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage beläuft sich zum 31.12.2024 auf rd. 133 Mio. €. Somit wird diese
ausreichen, mögliche Fehlbeträge in den Jahren 2025 und 2026 auszugleichen. Diesbezüglich bleibt
die weitere Kirchensteuerentwicklung in den Jahren 2025 und 2026 abzuwarten.
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass der Haushalt durch die weitere Zuführung zur Versor-
gungsrücklage zur Schließung der Deckungslücke belastet wird; die Ausfinanzierung wird nach der-
zeitigem Kenntnisstand im Jahr 2027 erreicht.

Aufwandsbelastung des Bistumshaushalts 2026 nach Produktbereichen:
Nettodarstellung (Aufwand abzüglich Ertrag) - ohne Produktbereiche 11 u. 12 (Finanzen und Versor-
gung):

Die vorstehende Darstellung berücksichtigt die verursachungsgerechte Darstellung der IT-Kosten.
Seit dem 01.01.2022 werden die Pauschalen für alle Organisationseinheiten im Bischöflichen Gene-
ralvikariat sowie der Seelsorgenden verursachungsgerecht als „interne Leistungsverrechnung“ ver-
bucht. Weitere Bereiche (z. B. Bildung und Schule) sollen folgen.

Diözesanleitung
15.540.830 €

3%

Überpfarrl.
Seelsorge

27.690.669 €
6%

Bildung, Kunst
20.926.496 €

5%

Soziales
43.219.549 €

9%

Überdiözesane
Aufgaben

18.162.565 €
4%

Schulen
46.674.251 €

10%

Pfarreien
252.047.135 €

54%

Seelsorg- Aus-u.
Weit. Orden
6.362.109 €

1%

Verwaltung, Sonst.
30.998.781 €

7%

Gebäude u.
Liegenschaften

5.133.163 €
1%
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Erträge des Bistumshaushalts 2026:

Die Erträge des Bistumshaushalts stellen sich hinsichtlich der Aufteilung im Haushaltsjahr 2026 wie
folgt dar:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Kirchensteuern fließen dem Bistum über drei Wege zu:
¶ Abführungen der Finanzämter (Lohn- und Einkommensteuer)
¶ Abführungen im Rahmen des sog. Kirchenlohnsteuer-Clearingverfahrens zwischen den Bistümern
¶ Abführungen aus der Abgeltungssteuer

Diesen drei Bereichen liegen folgende Planungsannahmen zugrunde:

Abführungen der Finanzämter (Lohn- und Einkommensteuer):

Auf der Grundlage der inzwischen vorliegenden Kirchensteuerergebnisse bis einschließlich Juni 2025
wird zunächst auf nachfolgenden Vergleich der Entwicklung von Lohn- und Einkommensteuer auf
Bundesebene zur Entwicklung im nrw.-Teil des Bistums Münster verwiesen. Der Übersicht liegen zu-
grunde
¶ das tatsächliche Ist-Aufkommen 2020 - 2024 (Bund zu Bistum)
¶ das tatsächliche Ist-Aufkommen bis einschließlich Juni 2025 auf Bistumsebene

Steuern
479.225.000 €

62,5%

Zuwendungen u. allg.
Umlagen

212.378.088 €
27,7%

Sonstige
Transfererträge

1.251.808 €
0,2%

öffentl.-rechtl.
Leistungsentgelte

41.500 €
0,0%

Privatrechtl.
Leistungsentg.
12.403.187 €

1,6%

Kostenerstattungen
/ Umlagen

20.411.549 €
2,7%

Sonstige ordentl.
Erträge

4.514.189 €
0,6%

Finanzerträge
35.923.807 €

4,7%
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Kirchensteuerentwicklung Bund vs. nrw.-Teil des Bistums Münster:

Steigerung in % zum jeweiligen Vorjahr:

Ist Ist Ist Ist Ist Ist
2020 2021 2022 2023 2024 06/2025

Einkommensteuer Bund -7,4 22,7 7,0 -5,2 -3,6 0,3
K.-Einkommensteuer
Bistum -9,8 18,5 9,0 -1,7 -6,3 7,7

Lohnsteuer Bund -4,7 4,4 4,0 4,0 5,4 4,4
K.-Lohnsteuer Bistum -2,6 1,1 1,7 -5,7 0,8 2,6

Schätzung Arbeitskreis Steuerschätzungen (168. Sitzung im Mai 2025):

Der Arbeitskreis kommt für die einzelnen Steuerarten zu folgender geschätzter staatlichen Aufkom-
mensentwicklung:

2025 2026 2027 2028 2029
Lohnst. zum Vorjahr in % 4,4 4,4 5,9 5,0 4,8
Einkommensteuer zum Vorjahr in % 0,3 4,3 4,7 5,1 3,9
Gesamt zum Vorjahr in % 3,5 4,4 5,6 5,0 4,6

Den Ergebnissen der 168. Steuerschätzung zufolge werden sich die staatlichen Steuereinnahmen
(Bund, Länder und Kommunen) in diesem Jahr schlechter entwickeln als noch in der Schätzung von
Oktober 2024 erwartet. Dies dürfte maßgeblich auf die weiterhin schwache Konjunktur zurückzufüh-
ren sein sowie auf die gegenüber der vorangegangenen Schätzung zu berücksichtigenden Steuerge-
setze. Auch in den weiteren Jahren des Schätzzeitraums wurde der Schätzansatz gegenüber Oktober
2024 nach unten angepasst.

Die Mindereinnahmen betreffen fast alle aufkommensstarken Gemeinschaftssteuern mit Ausnahme
der Kapitalertragssteuer. Die hohen Inflationsraten in den Vorjahren und die dadurch bedingte ra-
sche Anhebung der Zinsen haben zu einem starken Anstieg der Zinserträge für kurzfristige Anlage-
formen geführt. Die Folge war ein unerwartet starker Zuwachs der Einnahmen aus der Abgeltungs-
teuer. Dem wurde durch eine deutliche Anhebung der Aufkommenserwartung für diese Steuerart
Rechnung getragen. Die Steuerschätzer haben das erwartete Aufkommen für 2025 erhöht (+22 %),
für 2026 aber nach unten korrigiert (- 17 %).

Kirchensteuerschätzung Bistum Münster

Die Steuerschätzung ist aufgrund von Konjunkturschwankungen mit einer hohen Unsicherheit ver-
bunden. Zusätzlich kann die Verlagerung von Personalkostenabrechnungsstellen in andere Bistümer
unter Umständen zu erheblichen Verwerfungen im Bereich der Kirchenlohnsteuerabrechnung führen.
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Diesbezüglich sind von der staatlichen Finanzverwaltung (u. a. mit Blick auf das Steuergeheimnis)
keine erklärbaren Aussagen zu erhalten.

Bis zum Haushaltsjahr 2023 hat sich die Diözesanverwaltung maßgebend an der staatlichen Steuer-
schätzung orientiert. Die Steuerentwicklung im Bistum hat sich allerdings vom staatlichen Steuerauf-
kommen mehr und mehr abkoppelt. Die in den letzten Jahren zu verzeichnenden Kirchenaustritte
haben einen deutlich zunehmenden negativen Effekt, der in der staatlichen Steuerschätzung nicht
enthalten ist.

Auch wenn berücksichtigt wird, dass sich der Anteil der Kirchenlohnsteuer am staatlichen Lohnsteu-
eraufkommen stetig rückläufig entwickelt hat und dieses linear fortgeschrieben wird, ergeben sich
prozentuale Entwicklungen, die nicht im Einklang mit dem tatsächlichen Steueraufkommen im nrw.-
Teil des Bistums Münster stehen.

Aufgrund dieser Unwägbarkeiten hat die Diözesanverwaltung die Kirchensteuereinnahmen für das
Jahr 2026 zunächst auf der Grundlage der nominalen Kirchensteuereingänge im 1. Halbjahr 2025 ge-
plant und hat dabei die Aufkommensentwicklung im Jahresverlauf der vergangenen Jahre berück-
sichtigt. Hierbei zeigte sich nämlich, dass im Bereich der Kirchenlohnsteuer in den Vorjahren nur eine
geringe Abweichung zwischen Halbjahresergebnis und endgültigem Jahresergebnis vorlag. Das so ab-
geleitete Ergebnis 2025 wurde sodann prozentual für 2026 fortgeschrieben.

Entsprechend geht die Planung 2026 von folgendem aus:

Die Aufkommensentwicklung im Lohnsteuerbereich hat sich von -0,80 % zu Jahresanfang 2025 bis
zur Jahresmitte auf +2,56 % (Juni) verbessert. Nach den o. g. Erfahrungen dürfte sich diese Tendenz
im 2. Halbjahr verstetigen; bei vorsichtiger Schätzung dürfte für 2025 schlussendlich ein um rd.
+2,00 % höheres Aufkommen erzielt werden als im Rechnungsjahr 2024. Dieses erwartete Aufkom-
men wurde in der Planung für 2026 mit den Werten fortgeschrieben, die der unten stehenden Ta-
belle zu entnehmen sind.

Bei der Kirchen-Einkommensteuer liegt das Aufkommen im Bereich des Bistums Münster im 1. Halb-
jahr 2025 bei einem Plus von 7,74 % gegenüber 2024.

Die Kirchensteuern aus der Einziehung durch Finanzämter wird für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt
geschätzt (Angabe der Bundessteuerschätzung nur nachrichtlich):

Rechnung
2024

Verände-
rung
2025

IST
Steig.

bis 06/25

Bundes
Schätzg.

2025

Aktualisierte
Schätzung

2025

Verände-
rung
2026

Bundes
Schätzg.

2026
Ansatz 2026

Kirchen-Einkom-
mensteuer 123,862 Mio.€ 0,15 % 7,74 % +4,4 % 124,048 Mio.€ 1,50 % +4,4 % 125,910 Mio.€

Kirchen-Lohn-
steuer

216,469 Mio.€ 2,00 % 2,56 % +0,3 % 220,798 Mio.€ 1,50 % +4,3 % 224,110 Mio.€

Kirchensteuer-
Gesamt 340,331 Mio.€ 344,846 Mio. € 350.020 Mio.€
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Unter den vorstehenden Annahmen der aktualisierten Schätzung würde sich für den Zeitraum 2019 -
2026 für den nrw.-Teil des Bistums Münster folgendes Bild ergeben:

Kirchensteuer-Clearing/Verrechnung:

Die Kirchenlohnsteuer steht dem Bistum zu, in dem die Kirchensteuerzahlenden ihren Wohnsitz ha-
ben. Wird der Lohn jedoch durch eine Gehaltsabrechnungsstelle außerhalb des Wohnsitzbistums
zahlbar gemacht, fließt die Kirchensteuer zunächst dem Bistum zu, in dem die Abrechnungsstelle liegt.
Durch das Kirchensteuer-Clearing wird die Kirchensteuer in einem aufwändigen Verfahren dem
Wohnsitzbistum zugeführt. Das Bistum Münster gehört zu den Empfängern von Clearing – Zahlungen,
da für viele Lohn- oder Gehaltsempfänger, die ihren Wohnsitz im Bistum Münster haben, das Gehalt
außerhalb des Bistums angewiesen wird. Dies gilt insbesondere für viele Bereiche des öffentlichen
Dienstes.

Gegenwärtig können Veränderungen nur mit einem Verzug von 4 Jahren bereinigt werden (im Herbst
2024 erfolgte die endgültige Abrechnung für das Jahr 2020). Damit die Bistümer, die Zahlungen er-
halten, nicht vier Jahre auf die ihnen zustehende Kirchensteuer warten müssen, gibt es Vorauszah-
lungen, bei denen jedoch große Schwankungen eintreten können. Daher hat das Bistum eine Rück-
stellung für Risiken aus dem Kirchenlohnsteuer-Clearingverfahren gebildet; vor Beschluss über die
Verwendung des Jahresüberschusses 2024 beträgt diese rd. 13,85 Mio. €.

Im Bereich des Kirchenlohnsteuer-Clearings erfolgt die Planung 2026 auf der Grundlage der Ergeb-
nisse der im Herbst 2024 vorgelegten Clearing-Abrechnung für das Jahr 2020 sowie der im Frühjahr
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2025 vorgenommenen Anpassung der Clearing-Vorauszahlungen für die Quartale II - IV 2025. Wäh-
rend die Planung für das HH-jahr 2025 von einem Aufkommen aus der Clearing – Abrechnung i. H. v.
99,2 Mio. € ausging, ist derzeit (Stand Juni 2025) mit einem Aufkommen i. H. v. rd. 108,5 Mio. € zu
rechnen. Für das Jahr 2026 wurden unter dem Aspekt der Vorsichtigkeit und einem Abschlag von 5
Mio. € Erträge aus dem Clearing i. H. v. 103,5 Mio. € veranschlagt.

Aufgrund der kommunalen Neugliederung im Jahr 1975 stimmen die Bistumsgrenzen nicht überall
mit den Grenzen der Kommunen überein. Es gibt daher Kommunen, durch die die Bistumsgrenze
verläuft. Um zu klären, welche Anteile des Kirchensteueraufkommens in einer Kommune welchem
Bistum zusteht, gibt es zusätzlich eine Verrechnung zwischen den NRW – Bistümern.

- Kirchenlohnsteuer-Clearing-Vorauszahlungen 103.500.000,-- €
- Kircheneinkommensteuer-Verrechnung mit NRW-Diözesen 1.205.000,-- €
Ansatz 2026: 104.705.000,-- €

Das entsprechende Rechnungsergebnis 2024 betrug rd. 132,4 Mio. €.

Kirchensteuern aus Abgeltungsteuer:

Die Kirchensteuern aus Abgeltungsteuer werden von den 16 Landeskassen unter Berücksichtigung
der Bistumszugehörigkeit der Steuerpflichtigen an die jeweiligen Kirchensteuerstellen weitergeleitet.
Wie viele Kirchenmitglieder ihre Kirchensteuern im Wahlverfahren direkt von der Bank abführen las-
sen oder die Kirchensteuer auf Kapitalertragssteuer im Wege der Veranlagung vom Finanzamt fest-
setzen lassen, ist dem Bistum nicht bekannt.

Die Einnahmen aus der Abgeltungsteuer, die auf Zinserträge, Dividenden und Erlöse aus Wertpapier-
verkäufen erhoben wird, werden für 2026 gleichbleibend wie 2025 auf 24,5 Mio. € geschätzt. Die
letzten Ergebnisse stellten sich für den nrw.-Teil des Bistums Münster wie folgt dar:

¶ 2019 rd. 11,8 Mio. €
¶ 2020 rd. 14,2 Mio. €
¶ 2021 rd. 17,3 Mio. €
¶ 2022 rd. 15,2 Mio. €
¶ 2023 rd. 16,7 Mio. €
¶ 2024 rd. 24,8 Mio. €
¶ Bis Juni 2025 rd. 17,7 Mio. €

Die Bistumsplanung 2026 orientiert sich an den tatsächlichen Zahlungseingängen bis Juni 2025, die bei
17,7 Mio. € liegen. Da die Zahlungseingänge im zweiten Halbjahr erfahrungsgemäß abflachen werden,
wird für das zweite Halbjahr ein Abschlag von 20 % angesetzt. Für das gesamte Jahr 2025 wird damit ein
Ertrag aus der Abgeltungssteuer i. H. v. 24,5 Mio. € erwartet. Dieser wird auch für 2026 zugrunde gelegt.

Die Bistumsplanung 2026 orientiert sich an den tatsächlichen Zahlungseingängen des Jahres 2024. Für
2025 wurde bei der Steuerschätzung eine Steigerung von plus 22 % prognostiziert, was rd. 30,3 Mio. €
entsprechen würde. Für 2026 wird aufgrund der Zinssenkungen am Kapitalmarkt von einer Verände-
rungsrate bei der Kapitalertragssteuer von minus 17,7 % ausgegangen, was in etwa einem Rückgang von
5,4 Mio. € auf 24,9 Mio. € entspricht. Aufgrund dessen wurde für 2026 der gleiche Planansatz in Höhe
von 24,5 Mio. € geschätzt.
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Gesamt-Kirchensteuer:

Die Gesamt-Kirchensteuerentwicklung stellt sich im Zeitraum 2020 - 2026 wie folgt dar:

Neben konjunkturellen und steuerpolitischen Entscheidungen wird die weitere Entwicklung der Mit-
gliederzahl entscheidenden Einfluss auf die Kirchensteuereinnahmen haben. Entsprechend wird zu-
nächst auf die nachfolgende grafische Darstellung der Altersstruktur der Katholiken im Bistum Müns-
ter (nur nrw.-Teil) zum Stichtag 31.12.2024 verwiesen:

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

2020 2021 2022 2023 2024 Plan 2025 Plan 2026

Mio. € Gesamtkirchensteuerentwicklung 2020 - 2026

Gesamt Finanzämter Clearing Abgeltungsteuer

Seite 28

Artmann, Eva
Rechteck



14

Die vorstehende Grafik zeigt, dass der nrw.-Teil des Bistums Münster im Betrachtungszeitraum
2007 - 2024 inzwischen insgesamt 359.000 Mitglieder verloren hat. Darüber hinaus steigt das
Durchschnittsalter auf 47,5 an.

Hinsichtlich der Mitgliederentwicklung wurden dem Kirchensteuerrat und Diözesanrat 2019 (Basis-
jahr 2017) erstmals die Ergebnisse der Forschungsgruppe „Generationenverträge“ der Universität
Freiburg zur Entwicklung der Kirchenmitglieder und Kirchensteuer bis 2060 vorgestellt. Im Auftrag
des Verbandes der Diözesen Deutschlands (VDD) und der Evangelischen Landeskirchen in Deutsch-
land (EKD) hat die Forschungsgruppe auf Basis des Jahres 2021 ein weiteres Update der „#Projektion
2060“ vorgelegt. Danach wurde die Mitgliederentwicklung für den nrw.-Teil des Bistums Münster
langfristig wie folgt prognostiziert:

Quelle: Forschungszentrum Generationenverträge (Gutmann und Peters – Update 2021)

Neben der Basisvariante 2021 ist zum Vergleich die inzwischen überholte Basisvariante des Jahres
2017 abgetragen sowie die Variante „Nur Demografie“, bei der kirchenspezifische Faktoren unbe-
rücksichtigt bleiben. Darüber hinaus enthalten sind die Variante „Austritte 2021“, für die dauerhaft
das bisher höchste Austrittsniveau 2021 unterstellt wird, sowie die Variante „Austritte 2021+“ (ei-
gene Schätzung des Forschungszentrums auf Grundlage von Befragungen in Landeskirchen und Diö-
zesen, bei der die Austrittzahlen nochmals höher angenommen werden).
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Des Weiteren muss in Erwägung gezogen werden, dass das Austrittsverhalten aufgrund nachfolgen-
der Entwicklungen nochmals negativ beeinflusst werden könnte:
¶ weiter sich verschlechternde wirtschaftliche „Rahmenbedingungen“ - maßgebend in Bezug auf

weiter steigende Lebenshaltungskosten, Energiepreise etc.
¶ ggfs. Eröffnung der Möglichkeit eines digitalen Kirchenaustritts in den kommenden Jahren

Entsprechend sind alle Verantwortlichen im Bistum Münster aufgerufen zu überlegen, welche Auf-
gaben zukünftig noch mit welchem Personal geleistet werden können und welche nicht mehr. Der
noch vorhandene finanzielle Handlungsspielraum sollte auch im Interesse der Mitarbeitenden ge-
nutzt werden, zumal das Bistum auch in Zukunft gutes und qualifiziertes Personal benötigt.

Zuwendungen und allg. Umlagen

Die Zuwendungen und Umlagen, die das Bistum vereinnahmt, gliedern sich im Wesentlichen in fol-
gende Produktbereiche:

Rechnung 2024 Plan 2025 Plan 2026
€ € €

Bildung u. Kunst 1.717.604,97 1.695.856,00 1.777.643,00
Soziales 4.047.427,32 4.042.453,00 4.186.502,00
Schulen 172.235.976,05 174.428.429,00 181.034.489,00
Pfarreien 23.407.452,03 22.328.452,00 23.382.312,00
Sonstiger Bereich 1.401.427,84 1.957.054,00 1.997.142,00
Gesamt: 202.809.888,21 204.452.244,00 212.378.088,00

Im Bereich „Bildung u. Kunst“ betreffen die Zuwendungen und Umlagen in erster Linie die WBG-
Mittel (Weiterbildungsgesetz NRW) für die Bildungshäuser in Trägerschaft des Bistums, die (analog
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den Schulen) unmittelbar im Bistumshaushalt ausgewiesen werden. Die Kassengeschäfte der Bil-
dungshäuser in Trägerschaft des Bistums werden im Rahmen der Kassengemeinschaft Bistum unmit-
telbar über die Bistumskasse Münster abgewickelt.

Von den Zuwendungen und Umlagen im Bereich „Soziales“ entfallen 2026 allein rd. 1,85 Mio. € auf
die kommunale und landesseitige Förderung der Ehe- Familien- und Lebensberatung (EFL) und rd.
2,17 Mio. € auf die Landeszuweisungen für die Schwangerenberatung.

Die Landeszuschüsse für Schulen in Trägerschaft des Bistums werden im Bistumshaushalt abgebildet.
Nach den Bestimmungen über die Ersatzschulfinanzierung hat das Bistum als Schulträger grundsätz-
lich eine Eigenleistung von 15 % zu erbringen. Diese reduziert sich wegen der Übernahme der Kosten
für Schulgebäude und Schulausstattung auf 6 % der laufenden Kosten. Dem liegt folgende Berech-
nung zugrunde:
¶ 15 % Regeleigenleistung
¶ abzüglich 7 % bei Bereitstellung von Schulgebäuden und -räumen
¶ abzüglich 2 % für die Bereitstellung der Schuleinrichtung

Für die „Förderschulen für geistige Entwicklung“ beträgt die gesetzliche Eigenleistung 2 %.

Davon unabhängig sind in der Planung 2026 zusätzlich kommunale Zuschüsse aufgrund vertraglicher
Mitfinanzierungsvereinbarungen enthalten. Diesbezüglich wird auf entsprechende Ausführungen zu
den jeweiligen Produkten im Schulbereich verwiesen.

Die Zuwendungen und Umlagen für Pfarrgemeinden beinhalten im Wesentlichen:
¶ rd. 1,12 Mio. € Landeszuschuss zur Besoldung und Versorgung der Pfarrer (seit Jahren unverän-

dert). Diese Zahlungen des Landes beruhen auf historischen Ansprüchen. Der Einnahme steht im
Bistumshaushalt 2026 insgesamt ein Aufwand von rd. 27,3 Mio. € gegenüber (einschl. Ordens-
geistliche im Gemeindedienst).

¶ rd. 21,0 Mio. € Nettoertragsabführungen der Pfarrgemeinden. Hierbei handelt es sich um eine
50 %tige Abführung der erzielten Einnahmen der in den Pfarreien vorhandenen sog. Personal-
fonds. Diese dienten früher dazu, den Lebensunterhalt des pastoralen Personals zu sichern
(Pfründe). Da das Seelsorgepersonal vom Bistum bezahlt wird, wird zur Mitfinanzierung die Hälfte
der Fondseinnahmen an das Bistum abgeführt.
Die Planung 2026 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2024 sowie den im 1. Halbjahr 2025 ge-
meldeten Daten.

¶ 0,96 Mio. € Landeszuschüsse Fachberatung TEK.
Mit Inkrafttreten des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) zum 01.08.2020 gewähren die Jugendämter
erstmalig einen Zuschuss zur Förderung der qualifizierten Fachberatung von Kindertageseinrich-
tungen. Ziel ist die fachliche und systematische Begleitung der Qualitätssicherung und -entwick-
lung in der Kindertagesbetreuung. In § 47 KiBiz ist geregelt, dass das Jugendamt je Kindertages-
einrichtung ab dem 01.08.2022 einen jährlichen Zuschuss von 1.100,00 € an die Träger der Tages-
einrichtung leistet. Soweit bei Trägern in freier Trägerschaft die Aufgabe der Fachberatung und
Qualitätssicherung überwiegend auf Ebene ihrer regionalen Zusammenschlüsse oder überörtli-
chen Verbände erfolgt, leiten die Träger die Zuschüsse an diese weiter.

Darüber hinaus ist zum 01.01.2020 der neue Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX in Kraft
getreten. Dieser Vertrag regelt die Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinde-
rung und hat wesentliche Einflüsse auf die Kindertageseinrichtungen. Die Basisleistung I sieht ver-
pflichtend die Inanspruchnahme einer Fachberatung vor. In jeder Pauschale ist ein Anteil von
151,38 € für die Aufgaben der Fachberatung vorgesehen. Für die Leistung der Fachberatung muss
der Träger der Kindertageseinrichtung eine entsprechende Vereinbarung mit einem Spitzenver-
band bzw. einer Fachberatung nachweisen, aus der hervorgeht, dass die Leistung angeboten und
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der Zuschlag von 151,38 € weitergeleitet wird. Diese Fachberatung Inklusion ist zwingend einzu-
richten und vorzuhalten.

In den sonstigen Zuwendungen und Umlagen ist die Staatsdotation des Landes NRW für den Bischof,
einen bischöflichen Sekretär sowie die Bistumsverwaltung mit rd. 518 T€ enthalten. An das Bischöf-
liche Priesterseminar und das Domkapitel werden weitere Staatsdotationsleistungen in Höhe von rd.
1.001 T€ weitergeleitet. Auch hierbei handelt es sich um historisch begründete Ansprüche, insbeson-
dere auf der Grundlage des Reichsdeputationshauptschlusses im Jahr 1803.

Von Seiten der Förderstiftung Bischöfliches Priesterseminar erhält der Ausbildungsbetrieb Collegium
Borromaeum (Ausbildungsbetrieb für Priester und den pastoralen Dienst) eine Zuwendung in Höhe
von 619,8 T€. 230 T€ werden an Landes- und Bundeszuschüssen für den Freiwilligendienst verein-
nahmt.

Sonstige Transfererträge

Die mit 1,25 Mio. € ausgewiesenen sonstigen Transfererträge betreffen Erstattungen der Kirchenge-
meinden aus überzahlten investiven Transferaufwendungen (Kirchen, Pfarrheime, Dienstwohnungen
etc.), soweit sie sich nicht auf das laufende Jahr beziehen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich im kommunalen Bereich um Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme
von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen. Vergleichbare Entgelte entfallen für den Bistums-
haushalt ausschließlich auf Benutzungsentgelte im Schulbereich.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betreffen in erster Linie Mieten, Pachten, Kursgebühren
und Entgelte für Unterkunft u. Verpflegung oder entsprechende Entgelte im Schulbereich etc. Im
Wesentlichen teilt sich dieser Ertragsbereich wie folgt auf:

Rechnung 2024 Plan 2025 Plan 2026
€ € €

Bildung 4.703.129,03 4.956.159,00 3.779.923,00
Soziales 1.369.485,61 1.488.785,00 1.525.824,00
Schulen 3.508.218,75 3.647.115,00 3.688.165,00
Pfarreien 466.428,94 47.000,00 41.500,00
Seelsorge- Aus- u. Weiterbildung 290.362,40 823.830,00 501.070,00

Gebäude u. Liegenschaften Bistum 1.564.516,54 1.886.170,00 1.594.680,00

Sonstige Bereiche 890.274,36 1.315.875,00 1.272.025,00
Gesamt: 12.792.415,63 14.164.934,00 12.403.187,00

Hinsichtlich weiterer Informationen wird auf die Ausführungen in den jeweiligen Produktbereichen
und Produktgruppen verwiesen.
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Beim Blick auf das Rechnungsergebnis 2024 muss berücksichtigt werden, dass seit der Einführung
des neuen Finanzwesens zum 01.01.2025 eine schärfere Abgrenzung zwischen privatrechtlichen Leis-
tungsentgelten und Kostenerstattungen möglich ist. Hierdurch ergeben sich in einigen Bereichen
Verschiebungen. Im Produktbereich Pfarreien betrifft dies die Sachbezugserstattungen des Priester-
personals.

Die Abflachung der Erträge im Jahr 2026 ist im Bildungsbereich auf die erheblichen Baumaßnahmen
in den Bildungshäusern zurückzuführen.

In der Seelsorgeaus- und Weiterbildung werden seit dem Jahr 2025 die priv.-rechtl. Leistungsentgelte
aus dem Ausbildungsbetrieb des Collegium Borromaeum direkt veranschlagt. Zuvor erhielt das Pries-
terseminar eine Zuweisung. Die Planung 2025 erfolgte noch auf der Basis zweier eigenständiger Ein-
richtungen. Durch die Zusammenlegung der Betriebe zu einem gemeinsamen Ausbildungsbetrieb er-
geben sich einige Synergieeffekte, die sowohl auf der Aufwands- aber auch auf der Ertragsseite (Weg-
fall Küchenbetrieb IDP) zu Reduzierungen führen.

Das Abschmelzen der Erträge gegenüber dem Vorjahresansatz im Bereich der Bischöflichen Liegen-
schaften ist mit dem geplanten Verkauf des Klosters Hamicolt in 2026 verbunden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Entwicklung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen stellt sich im nachfolgenden Ver-
gleichszeitraum wie folgt dar:

Rechnung
2024

€

Plan
2025

€

Plan
2026

€
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.472.699,47 20.273.101,00 20.411.549,00 €

Der Planwert 2026 beinhaltet als größte Beträge zunächst die Erstattung der IT- Servicekostenpau-
schalen mit allein rd. 10,0 Mio. € (Vorjahr 9,7 Mio. €), maßgebend durch Pfarreien, KöB, KiTa, Schu-
len, etc.
Die Erstattungen durch Pfarreien und Kitas in Höhe von 3,5 Mio. € beziehen sich allein mit einem
Anteil von 2,3 Mio. € auf die Erstattung von Versicherungsleistungen. Weitere rd. 1,8 Mio. € entfal-
len auf Personalkostenerstattungen für das in Krankenhäusern tätige Seelsorgepersonal. Aus dem
Schulbereich werden Kostenerstattungen in Höhe von 2,7 Mio. € erwartet.

Hinsichtlich weiterer Informationen wird auf die Ausführungen in den jeweiligen Produktbereichen
und Produktgruppen verwiesen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge (2026 rd. 4,5 Mio. €) stellen ein „Auffangbecken“ für alle Er-
tragsarten dar, die in den übrigen Ertragspositionen nicht abgebildet werden können. Allein rd.
2,8 Mio. € entfallen auf den Schulbereich.

Das deutlich höhere Rechnungsergebnis 2024 (rd. 12,4 Mio. €) steht dabei ebenfalls im Zusammen-
hang mit der Abrechnung der Schulhaushalte, die 2024 allein sonstige ordentliche Erträge in Höhe
von rd. 9,7 Mio. € ausweisen. Maßgebend resultieren diese aus der Berücksichtigung der vollständig
enthaltenen sog. nicht-refinanzierungsfähigen Haushaltsbestandteile der Schulhaushalte, denen auf-
wandsseitig in vergangenen Jahren entsprechend höhere ordentliche Aufwendungen gegenüberste-
hen.
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Aktivierte Eigenleistungen

Unter aktivierte Eigenleistungen werden Aufwendungen verstanden, die zur Herstellung eines Anla-
gegutes benötigt werden, das nicht für den Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Auf-
gabenerfüllung bestimmt ist. Die aktivierten Eigenleistungen werden wie die anderen Vermögensge-
genstände des Anlagevermögens in der Anlagenbuchhaltung erfasst und, soweit es sich um abnutz-
bare Vermögensgegenstände handelt, planmäßig abgeschrieben.

Bezogen auf den Bistumshaushalt waren diesbezüglich noch keine Sachverhalte zu berücksichtigen.

Finanzerträge

Die 2026 mit rd. 35,9 Mio. € ausgewiesenen Finanzerträge beziehen sich auf Finanzerträge aus Geld-
anlagen des Bistums sowie aus Geldanlagen für das Sondervermögen Versorgungsrücklagen: die Ta-
belle gibt Auskunft über die Entwicklung der Jahre 2024 - 2026:

Rechnung 2024
€

Plan 2025
€

Plan 2026
€

Finanzerträge Bistum 15.776.838,24 18.504.739,00 16.383.807,00
Finanzerträge Versorgungsabsicherung 17.774.377,57 21.186.500,00 19.480.000,00
Sonstige (z. B. Nachlässe) 85.908,46 41.500,00 € 60.000,00
Gesamt 33.637.124,27 39.732.739,00 35.923.807,00

Die Gesamtergebnisse der Vorjahre betrugen:
2021: rd. 18,35 Mio. €
2022: rd. 22,03 Mio. €
2023: rd. 29,68 Mio. €

Während die Kapitalmärkte vor 2023 durch das „Negativzinsumfeld“ belastet waren, berücksichtigt
die Planung 2025 und 2026, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen bis September
2023 zehnmal infolge - um insgesamt 4,5 % - erhöht hat. Entsprechend ist der Ertragsanstieg ent-
scheidend auf diesen Aspekt zurückzuführen. Zwischenzeitig ist aber eine erneute Zinswende einge-
treten, die Europäische Zentralbank hat den Leitzins auf jetzt 2 % herabgesetzt.

Die Aktienanlagen haben eine gute Performance erzielt.

Da die Immobilienanlagen aktuell das „Schlusslicht“ in der Performance der Finanzanlagen ausma-
chen, wurde die Anlagegrenze für diese Anlagekategorie im Rahmen der regelmäßigen Abstimmung
der Anlagerichtlinien mit dem Kirchensteuerrat in der Mai-Sitzung 2024 entsprechend reduziert.

Um dem deutlichen Ertragsrückgang bis 2021 teilweise entgegenzuwirken, hatte die Diözesanver-
waltung unter Beteiligung des Kirchensteuerrates bereits im Mai 2020 die Anlagerichtlinien (insbe-
sondere mit Auswirkung auf die direkten Finanzerträge Bistum) erweitert und die Liquiditätssteue-
rung für die Kassengemeinschaft völlig neu ausgerichtet (Einführung des Instruments der Kassen-
kredite etc.).
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Hinsichtlich der hier abgebildeten „Finanzerträge zur Versorgungsabsicherung“ ist der Beschluss des
Kirchensteuerrates vom 15.02.2020 zu berücksichtigen. Danach hat der Kirchensteuerrat entspre-
chend § 57 Abs. 1 der Geschäftsanweisung für das Haushalts- und Kassenwesen im Bistum Münster
beschlossen, für die Ermittlung des versicherungsmathematischen Barwertes der Versorgungsrück-
stellungen jeweils den von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungszinssatz gem. §
253 Abs. 2 HGB / 10-Jahresdurchschnitt /10,0 Jahre RLZ (Monat Dez.) zu nutzen. Dieser lag zum Stich-
tag 31.12.2024 bei 1,66 %. Auf die weiteren Ausführungen zu den Versorgungsaufwendungen und
dem entsprechenden Produktbereich 12 wird verwiesen.

Aufwendungen des Bistumshaushalts 2026:

Die Aufwendungen des Bistumshaushalts 2026 stellen sich insgesamt wie folgt dar:

22.027.493,00 €

29.684.476,00 €

33.637.124,27 €

39.732.739,00 €

35.923.807,00 €

0,00 €

5.000.000,00 €

10.000.000,00 €

15.000.000,00 €

20.000.000,00 €
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Rechnung 2022 Rechnung 2023 Rechnung 2024 Plan 2025 Plan 2026

Finanzerträge 2022 - 2026

Personalaufwendungen
€261.257.047

33,3%

Versorgungsaufwendungen
€104.913.030

13,4%Sach- u. Dienstleistungen
€42.622.484

5,4%

Bilanzielle Abschreibungen
€27.830.221

3,5%

Transferaufwendungen
€286.850.412

36,5%

Sonstige ordentl. Aufw.
€61.417.216

7,8%

Finanzaufwendungen
€125.870

0,0%
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Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen bilden neben den Transferaufwendungen den größten Block. Im Wesent-
lichen teilen sich diese im Zeitraum 2024 - 2026 wie folgt auf:

Rechnung 2024 Plan 2025 Plan 2026
Diözesanleitung 9.597.651,73 10.211.760,00 11.667.700,00
Überpfarrliche Seelsorge 7.901.652,84 8.698.492,00 8.895.580,00
Bildung u. Kunst 8.080.941,92 8.789.709,00 8.711.672,00
Soziales 11.214.382,13 11.534.640,00 12.058.645,00
Überdiöz. Aufgaben 700.638,91 808.970,00 688.940,00
Schulen 109.011.105,04 114.370.408,00 120.827.230,00
Pfarreien 68.430.465,49 70.564.900,00 72.906.400,00
Seelsorgeaus- u. -weiterbildung, Orden 1.583.635,77 3.809.180,00 3.781.980,00
Verwaltung/zentr. Dienste 17.706.317,67 20.714.170,00 21.652.140,00
Gebäude u. Liegenschaften 61.890,96 63.370,00 66.760,00
Finanzen 0,00 0,00 0,00
Versorgung 0,00 0,00 0,00
Gesamt: 234.288.682,46 249.565.599,00 261.257.047,00

Die Planung der Personalaufwendungen 2026 ist auf Basis der bis März 2025 gebuchten Personalauf-
wendungen erfolgt. Nachfolgende tarifliche und sonstige Steigerungen liegen der Planung zugrunde:

¶ Angestelltenvergütung (KAVO) angelehnt an die Tarifeinigung im TVöD vom 06.04.2025
o plus 3,0 % zum 01.04.2025
o plus 2,8 % zum 01.05.2026
o Erhöhung der Weihnachtsgeldzahlung ab dem Jahr 2026 für alle Entgeltgruppen

einheitlich 85 %
o Anhebung der Ausbildungsvergütung um 75 € mtl. zum 01.04.2025 und um weitere

75 € mtl. zum 01.05.2026

¶ Beamtete Mitarbeitende und Geistliche (Aktive und Versorgungsempfänger) erhalten ge-
mäß der letzten Besoldungsrunde folgende Tariferhöhungen:

o plus 5,5 % ab 01.02.2025 (im Basisdatenmaterial enthalten)
o Schätzung von + 3,0 % zum 01.01.2026

Eine aus Ordensangehörigen, Mitgliedern der Personalwesenkommission und der Finanzkommission
des VDD gebildete Arbeitsgruppe verhandelt in der Regel die Steigerung der Gestellungsgelder. Für
das Jahr 2026 waren zum Planungszeitpunkt noch keine Steigerungssätze bekannt. Es wurde – ange-
lehnt an die Beamtenbesoldung eine Steigerung von 3,0 % ab dem 01.01.2026 eingeplant.

Leitende Priester erhalten eine mtl. Zulage von 300,00 € (bis 10.000 Katholiken) bzw. 500,00 € (ab
10.001 Katholiken). Die Zahlung erfolgt steuerpflichtig über die Besoldung.

Im Bereich der Sozialabgaben (AV, PV, RV, KV, KZVK) wurde eine Anhebung des Zusatzbeitrags zu den
Krankenversicherungsbeiträgen um 0,8 % (50 % AG / 50 % AN) berücksichtigt. Des Weiteren ist von
einem zusätzlichen AG – Anteil bei der Pflegeversicherung von 0,1 % auszugehen.

Beihilfen:
Die Beihilfeaufwendungen für Bistumsbeamte, Priester und das Lehrerpersonal werden verursa-
chungsgerecht auf die Bereiche Verwaltung/zentrale Dienste, Pfarreien und Schulen aufgeteilt.
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Die Beihilfen haben sich im Aktiven- und Versorgungsbereich in den vergangenen Jahren wie folgt
entwickelt (auf die Ausführungen zum Versorgungsbereich wird verwiesen):

Rechnung 2024 Plan 2025 Plan 2026
Beihilfen Aktive Schulen 5.225.787,08 € 4.551.326,00 € 4.475.320,00 €
Beihilfen Aktive BGV 161.342,74 € 185.000,00 € 181.300,00 €
Beihilfen Einrichtungen 64.087,60 € 150.000,00 € 100.000,00 €
Beihilfen aktive Geistliche 877.217,99 € 840.000,00 € 880.000,00 €
Summe 6.328.435,41 € 5.726.326,00 € 5.636.620,00 €
%-Anteil 59,56 53,33 53,24
Beihilfen Geistliche Ruhestand 2.983.481,73 € 3.562.000,00 € 3.500.000,00 €
Beihilfen Versorgungsempf. 1.313.431,77 € 1.450.000,00 € 1.450.000,00 €
Summe 4.296.913,50 € 5.012.000,00 € 4.950.000,00 €
%-Anteil 40,44 46,67 46,76

Im Schulbereich wurden die Beihilfeaufwendungen von der Schulverwaltung geplant.

Die Beihilfen der Versorgungsempfänger sowie der Geistlichen im Ruhestand werden unter den Ver-
sorgungsaufwendungen ausgewiesen. Die landesrefinanzierten Aufwendungen für die Beihilfen des
pensionierten Lehrpersonals belaufen sich nachrichtlich auf 7,31 Mio. € und sind ebenfalls in den
Versorgungsaufwendungen (Produktbereich 6) enthalten.

Die Planung der Beihilfen erfolgte unter Berücksichtigung der zu erwartenden Kostensteigerungen
auf Basis der Ergebnisse des Jahres 2024. Die Entwicklung der Beihilfeaufwendungen ist naturgemäß
stark abhängig von der Personalentwicklung in den jeweiligen Beschäftigungsgruppen. Während ins-
besondere die Beihilfeaufwendungen für die aktiven Lehrer weiterhin auf einem hohen Niveau ver-
laufen, nehmen die Aufwendungen für die Bistumsbeamten und die aktiven Priester aufgrund sin-
kender Personenzahlen tendenziell eher ab.

Die Zahl der Versorgungsempfänger nimmt weiterhin ab. Die Planung 2026 berücksichtigt über alle
Berufsgruppen 11 Personalfälle weniger als das Vorjahr. Das Beihilfeaufkommen ist jedoch stark von
den Steigerungen im Bereich der Krankheitskosten geprägt. Die Beihilfeansätze wurden daher mit
Ausnahme des Schulbereichs auf dem Niveau des Vorjahres gebildet.

Dienstbezüge
Die Personalaufwendungen des Seelsorgepersonals (Pastoralreferentinnen und -referenten, Pries-
ter) werden verursachungsgerecht den jeweiligen Einsatzgebieten in BGV und Einrichtungen (insb.
Krankenhäusern, Altenheimen, Schulen) zugeordnet. Aufgrund dieser Regelung und der damit ver-
bundenen höheren Personalfluktuation durch kurzfristige Abordnungen ergeben sich teils größere
Aufwandsverschiebungen zwischen den Produktbereichen. Als zusätzlicher Faktor kommt hier auch
in der Planung 2026 der VND-Prozess (Verwaltung neu denken) hinzu. Die mit der Einführung eines
neuen Organigramms verbundenen personellen Verschiebungen konnten aufgrund ausstehender
Arbeiten am Stellenplan noch nicht vollständig in die verursachungsgerechte Personalkostenveran-
schlagung 2026 einfließen.

Von der Gesamtsteigerung des Ansatzes für Dienstbezüge gegenüber dem Vorjahresansatz in Höhe
von rd. +12,2 Mio. € (+4,8 %) entfallen zunächst allein 6,46 Mio. € auf das (refinanzierte) Personal
der Schulen. Ca. 3,2 Mio. € sind beim Bistumspersonal direkt auf die Tarifabschlüsse bzw. die ge-
schätzten Steigerungen zurückzuführen. Darüber hinaus wurden alle mit dem Kirchensteuerrat ab-
gestimmten Stellenplanveränderungen in die Planung 2026 eingepreist. Die Auswirkungen der Per-
sonalveränderungen werden im Folgenden sowie auch in den Teilergebnisplänen erläutert.
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Ein weiterer Aspekt ist die Zusammenführung der Einrichtungen für die Ausbildung der Priester (Bisch.
Priesterseminar) und die Ausbildung der Pastoralreferenten (IDP) in einem gemeinsamen Ausbil-
dungsbetrieb „Collegium Borromaeum“. Der Betrieb des Collegium Borromaeum wurde zum
01.01.2025 dem Bistumshaushalt zugeordnet, was gleichzeitig die Übernahme des Personals aus
dem Priesterseminar Borromaeum zur Folge hat. Die Personalaufwendungen liegen 2026 hier inkl.
dem ehem. IDP bei rd. 2,87 Mio. €, gleichzeitig entfällt die Zuweisung an das Priesterseminar.

Im Produktbereich „Soziales“ sind die Abstellungsumfänge für die Krankenhausseelsorge sowie die
Personalkosten für die EFL für den Anstieg verantwortlich. Der Produktbereich für die „Überpfarrli-
che Seelsorge“ enthält viele Bereiche der kategorialen Seelsorge, welche besonders vom wechseln-
den Einsatz des pastoralen Personals betroffen sind, die Fluktuation ist entsprechend hoch.

Auf das Schulpersonal, dessen Personalaufwand direkt in den Schulhaushalten veranschlagt und vom
Land weitgehend refinanziert wird, entfällt 2026 allein ein Betrag von 116,6 Mio. €. Wie bereits be-
schrieben, wirkt sich hier die geschätzte Steigerung der Besoldung der Beamten (83,2 Mio. €) beson-
ders aus. Weitere rd. 26,1 Mio. € entfallen auf die tariflich Beschäftigen der Schulen.

Der Personalkostenansatz im Produktbereich „Pfarreien“ ist gegenüber der Vorjahresplanung um rd.
2,9 Mio. € gestiegen. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf die Tarifsteigerung im Angestellten-
bereich beim Pastoralen Personal (+1,0 Mio. €) zurückzuführen sowie auf Stellenausweitungen in der
Abt. Kirchengemeinden (+0,9 Mio. €).

Die Personenzahl des aktiven Seelsorgepersonals im Gemeindedienst hat sich gegenüber dem Vor-
jahresansatz wie folgt entwickelt:

Planung 2025 Planung 2026
Pfarrer 295 -5 290
Kapläne 25 -2 23
Ordensgeistliche 80 -10 70
Pastoralreferentinnen/referenten 367 -1 366

767 -18 749

Das vorstehende Datenmaterial basiert auf dem Personalbestand (Personenzahl) zum 31.03.2025
und gibt ausschließlich die Anzahl der Personen, nicht aber die Stellenumfänge wieder. Der Stellen-
plan im Anhang zu diesem Haushaltsplan hingegen basiert auf dem Stand zum 30.06.2025 (Stellen-
zahl). Eine Vergleichbarkeit der Zahlen der Geistlichen und der PA/PR im Gemeindedienst ist somit
nicht gegeben, u. a. da zwischenzeitliche Abgänge, Zugänge oder aufgabenbezogene Personalkos-
tenverlagerungen zu Abweichungen führen können.

Der Haushaltplanung 2026 liegen – wie in den Vorjahren – mit Blick auf die Rechnungsergebnisse der
vergangenen Jahre die daraus gewonnenen Erfahrungswerte und aufgrund der geplanten weiteren
Umsetzung der sog. „Multiprofessionellen Teams“ bzw. „Profilstellen“ und des Pastoralstrukturellen
Prozesses (PEPS) folgende Sonderaspekte zugrunde:

- Es wird erwartet, dass die Zahl der Priester (inkardiniert und aus der Weltkirche) weiter zu-
rückgeht. Dadurch wird die durch Gehaltserhöhungen verursachte Steigerung abgemildert.
Der Personalkostenansatz für das Priesterpersonal (Pfarrer, Kapläne, Orden) schmilzt gegen-
über dem Vorjahr sogar um 523,5 T€ ab.

- Aufgrund der hohen und weiter steigenden Personalfluktuation bei den Pastoralreferenten/
-innen (u. a. durch Unterbrechungen, zunehmende Verrentung und sinkende Nachwuchs-
zahlen), sowie mit Blick auf die tatsächlichen Rechnungsergebnisse der letzten Jahre wurde
der ursprünglich ermittelte Personalkostenansatz wie in 2025 um 1 Mio. € reduziert.
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Die Zahl der neu ausgebildeten Pastoralreferenten/-innen war in den vergangenen Jahren noch sehr
hoch. Zur aktuellen Planung steigt die Zahl der Zugänge von extern aber insbesondere aus dem Aus-
bildungsbereich sogar noch einmal an: +21 (+17 im Plan 2025). Weitere +6 Personalfälle sind durch
die Beendigung von Freistellungen oder Beauftragungen (interne Verlagerung) hinzugekommen.
Dem gegenüber steht jedoch eine hohe Zahl von Pastoralen, die in den Ruhestand getreten oder in
andere Aufgabenbereiche innerhalb des Bistums gewechselt sind (-28).

Im Produktbereich 9 – Verwaltung, zentrale Dienste – erfolgte die Personalkostenplanung des Bi-
schöflichen Generalvikariates unter Berücksichtigung der vom Kirchensteuerrat beschlossenen „Be-
wirtschaftungsregeln zum Stellenplan“, alle Stellenplanausweitungen wurden vom Kirchensteuerrat
beschlossen. Die Anteile des ausgewiesenen Mehrbedarfs in Höhe von 0,94 Mio. € verteilen sich über
alle Ressourcenbereiche des BGV und entstehen im Wesentlichen durch Tarifsteigerungen.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen (einschl. Beihilfen etc.) betragen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt
rd. 104,9 Mio. € und teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

Rechnung 2024
€

Plan 2025
€

Plan 2026
€

Produktbereich Schulen 48.912.239,88 49.989.160,00 52.012.310,00
Produktbereich Versorgung 73.348.420,50 69.415.440,00 52.900.720,00
Übrige Produktbereiche 1.225.346,53 0,00 0,00
Gesamt: 123.486.006,91 119.404.600,00 104.913.030,00

Hinweis: Unter den Übrigen Produktbereichen wurden bislang nur die VBG-Beiträge aufgeführt, die im Zuge der Einfüh-
rung des neuen Finanzwesens formal den Aktivbezügen zugeordnet wurden.

Die Versorgungsaufwendungen für die Lehrer an den Schulen werden über den jeweiligen Schulhaus-
halt im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung mit dem Land NRW abgerechnet. Im Ergebnis werden
diese zu 94 % vom Land finanziert; die Erstattung ist auf der Ertragsseite in der Position „Zuwendun-
gen und allg. Umlagen“ enthalten. Im Rahmen der NKF-Darstellung werden auch die Beihilfen für die
Lehrkräfte dem Schulbereich zugeordnet.

Die Planung 2026 berücksichtigt für die lfd. Versorgungsleistungen - analog zum aktiven Beamten-
und Priesterpersonal - eine lineare Steigerung von plus 5,5 % ab 01.02.2025 und eine geschätzte
Steigerung von + 3,0 % zum 01.01.2026. Die Beihilfeaufwendungen für die Versorgungsempfänger
des Bistums - Beamte und Priester - sind voneinander getrennt veranschlagt. Es wird auf die oben
aufgeführte Tabelle zur Beihilfeentwicklung verwiesen.

Bezogen auf den Produktbereich Versorgung sind in den ausgewiesenen Versorgungsaufwendungen
2024 rd. 55,4 Mio. € (Ergebnis), 2025 rd. 45,0 Mio. € (Plan) und 2026 rd. 30,0 Mio. € (Plan) neue bzw.
zusätzliche Rückstellungsbildungen enthalten. Die geplanten Rückstellungen können noch auf die Ab-
sicherung des versicherungsmathematischen Barwertes zum neuen Gutachtenstichtag 31.12.2024
angerechnet werden.

Stand der Versorgungsabsicherung (Rückstellungen):

Die entsprechend § 57 Abs. 1 GHKW zu bilanzierenden Pensionsrückstellungen wurden auf der
Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens als Barwert ermittelt. Zu den Rückstel-
lungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere
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fortgeltende Ansprüche (einschl. Beihilfen) nach dem Ausscheiden aus dem Dienst, die das Bistum in
seiner Eigenschaft als Anstellungsträger zu tragen hat. In Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer
werden für die jeweilige neue Haushaltsplanung die Gutachtenergebnisse zum 31.12. des vergange-
nen Jahres vorliegen (hier 31.12.2024).

Wie zur Ertragsseite bereits erwähnt, ist hinsichtlich der Höhe des versicherungsmathematischen
Barwertes der Beschluss des Kirchensteuerrates vom 15.02.2020 zu berücksichtigen. Danach hat der
Kirchensteuerrat entsprechend § 57 Abs. 1 der Geschäftsanweisung für das Haushalts- und Kassen-
wesen im Bistum Münster beschlossen, die Höhe des Prozentsatzes für die Ermittlung des versiche-
rungsmathematischen Barwertes der Versorgungsrückstellungen jeweils an den von der Deutschen
Bundesbank veröffentlichten Abzinsungszinssatz gem. § 253 Abs. 2 HGB / 10-Jahresdurchschnitt
/10,0 Jahre RLZ (Monat Dez.) zu koppeln. Dieser lag zum Stichtag 31.12.2024 bei 1,66 %. Das neue
Gutachten 2024 wurde danach mit nachfolgenden Parametern in Auftrag gegeben und berechnet:

Gutachten 31.12.2023: Gutachten 31.12.2024:
Rechnungszinssatz 1,55 % 1,66 %
Rententrend Individ. je Personalfall f.

2024, 5,50 % f. 2025,
dann 2,00 %
Beihilfen 2,5 % p.a.

5,5 % für 1. Jahr, 2,5 % für
das 2. Jahr, dann 2 %

Beihilfen 2,5 % p.a.

Pensionseintritt Laien 64 Jahre 64 Jahre
Pensionseintritt Priester 69 Jahre 69 Jahre
Kopfschadenstatistik (Beihilfen) Beamte: 90 %

Laien: 90 %
Priester: 110 %

Beamte: 90 %
Laien: 90 %
Priester: 110 %

Richttafeln 2018-G 2018-G

Auf der Grundlage des aktuellen versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2024 ist der
versicherungsmathematische Barwert zum Jahresabschluss 2024 damit zu rd. 90 % abgesichert. Die
Unterdeckung beläuft sich auf rd. 9,98 % bzw. rd. 105,7 Mio. €.

Unabhängig davon sind die auf den Schulbereich entfallenden Leistungen für die lfd. Versorgung und
die Beihilfen hinsichtlich des Barwertes in allen Gutachten (auch in der Vergangenheit) mit dem ver-
bleibenden Schulträgeranteil von 6 % berücksichtigt.

Dem versicherungsmathematischen Gutachten zum Stichtag 31.12.2024 liegen im Vergleich zum
Vorjahr folgende Fallzahlen zugrunde:

31.12.2023 31.12.2024
1. Geistliche im Ruhestand 254 244
2. Geistliche im aktiven Dienst 296 291
3. Lehrkräfte im Ruhestand 916 937
4. Lehrkräfte im aktiven Dienst 1.368 1.376
5. Beamte im Ruhestand 110 109
6. Beamte im aktiven Dienst 33 29
7. Haushälterinnen im Ruhestand 123 108
8. Haushälterinnen im aktiven Dienst 16 15
9. Ehemalige Angestellte mit Hilfswerkanspruch 23 21
Insgesamt: 3.139 3.130
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Es wurden hinsichtlich der notwendigen Rückstellungen folgende Einzelbeträge ermittelt, die sich vor
Durchführung des Haushalts 2025 zum versicherungsmathematischer Barwert wie folgt verhalten:

Rückstellung
01.01.2024

Rückstellung
31.12.2024

Versicherungs.
Barwert

31.12.2024

Geistliche 541.335.399,98 € 588.448.067.30€ 633.682.200.00 €

Laien (BGV, Schulen, Pfarrhaus-
hälterinnen, übriger Bereich) 329.803.231,41 € 360.039.283,79 € 420.487.562,00 €

Katholische Hochschule
(KatHo) 4.040.775,73 € 4.347.611,04 € 4.347.611,04 €

Gesamtsumme
Pensionsrückstellungen: 875.179.407,12 € 952.834.962,13 1.058.517.373,05 €

Unterdeckung im Vergleich Rückstellung/Barwert 105.682.410,92 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

Rechnung 2024 Plan 2025 Plan 2026
Diözesanleitung 1.076.614,77 1.733.648,00 1.790.004,00
Überpfarrliche Seelsorge 612.513,22 1.082.021,00 1.130.210,00
Bildung u. Kunst 3.020.095,73 2.623.474,00 2.236.434,00
Soziales 418.652,05 1.416.000,00 855.453,00
Überdiöz. Aufgaben 9.352,35 0,00 0,00
Schulen 19.435.553,67 22.692.673,00 22.813.995,00
Pfarreien 2.137.562,87 2.342.250,00 1.827.750,00
Seelsorgeaus- u. -weiterbildung, Orden 385.411,34 1.509.974,00 1.023.974,00
Verwaltung/zentr. Dienste 12.993.818,21 6.047.220,00 5.594.450,00
Gebäude u. Liegenschaften 2.701.086,24 2.849.950,00 3.495.214,00
Finanzen 916,94 1.595.000,00 1.595.000,00
Versorgung 88.336,14 260.000,00 260.000,00
Gesamt: 42.879.913,53 44.152.210,00 42.622.484,00

Im Zusammenhang mit dem innerhalb des Bistums festzustellenden Fachkräftemangel berücksich-
tigten bereits die Planungen 2024, 2025 mit jeweils rd. 0,8 Mio. € die Aufwendungen für eine Arbeit-
geberkampagne (Produktbereich Diözesanleitung). Auch 2026 ist ein entsprechender Ansatz vorge-
sehen. Die AG-Kampagne hat insbesondere den IT-Bereich sowie das Personal in den Tageseinrich-
tungen f. Kinder im Blick. Da sich die Durchführung auf den Zeitraum bis 2026 erstreckt und hierfür
erhebliche Haushaltsmittel erforderlich sind, hat sich der Kirchensteuerrat eine nochmalige Beteili-
gung und endgültige Entscheidung in Hinblick auf die Freigabe der Planansätze 2025 und 2026 vor-
behalten (Sperrvermerk).
Bezogen auf den Produktbereich Bildung und Kunst steht die Einsparung im Umfang von 200 T€ im
Zusammenhang mit einer abgeschlossenen Bauunterhaltungsmaßnahme an der Jugendburg Gemen.

Weitere rd. -200 T€ werden bei den baulichen Sanierungen im Erwachsenenbildungshausbereich er-
zielt. Insgesamt berücksichtigt die Planung 2026 diesbezüglich Planansätze in Höhe von 0,38 Mio. €.
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Bezogen auf die 3 Bildungshäuser in Trägerschaft des Bistums berücksichtigt die Planung 2026 zur
Beseitigung der teils erheblichen Sanierungsaufwände Investitionsauszahlungen für das Franz-Hitze-
Haus 1,0 Mio. € und für die LVHS Freckenhorst 4,8 Mio. € (Finanzplan).
Insgesamt berücksichtigt die Planung 2026 die Auswirkungen dieser Baumaßnahmen auch auf der
Ertragsseite. Die inzwischen abgeschlossene Wirtschaftlichkeitsanalyse der Bildungshäuser in Träger-
schaft des Bistums führt aktuell noch nicht zu Einsparungen. Diesbezüglich sind dem Kirchensteuerrat
noch weitere Ergebnisse zu präsentieren bzw. zur Entscheidung vorzulegen.

Im Schulbereich gehen die Abweichungen 2026 tatsächlich nicht auf die baulichen Aufwendungen
zurück. Diesbezüglich sind im Planansatz 2026 zusätzlich vom Bistum zu finanzierende Aufwendun-
gen in Höhe von rd. 7,86 Mio. € enthalten; im Vergleichsansatz 2025 schlagen diese mit rd. 8,2 Mio.
zu Buche. Die Mehraufwendungen sind 2026 ausschließlich auf die Aufwendungen der Schulen für z.
B. die Kosten der Mensen und sonstige Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen.

Im Produktbereich 7 (Pfarreien) berücksichtigt die Planung 2026 das Projekt „Bestandserhebung kir-
chengemeindlicher Immobilien“. Zum Start des mit Aufwendungen in einem Gesamtumfang von 5,0
Mio. € in den Jahren 2024 bis 2026 angesetzten Projektes hat der Kirchensteuerrat für das Jahr 2024
bereits einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung in Höhe von 1,0 Mio. € zugestimmt. Weitere 1,5
Mio. € waren für 2025 veranschlagt, 2026 sind keine Mittel hierfür vorgesehen. Nicht verbrauchte
Projektmittel können bis einschließlich 2027 (Projektlaufzeit) in das jeweilige Folgejahr übertragen
werden.
Die Planung 2026 berücksichtigt hingegen die Kosten für die Einführung eines neuen Finanzwesens
(NKF) auf Ebene der Kirchengemeinden. Die Gesamtkosten sollen lt. Vorlage im Kirchensteuerrat bei
4,3 Mio. € liegen, wovon 2026 bereits 1,5 Mio. € veranschlagt werden.

Im Bereich der Verwaltung/zentr. Dienste entfallen allein rd. 4,6 Mio. € auf den IT-Bereich. Die ge-
samte IT-Landschaft befindet sich in einem Umbruch. Viele bereits genutzte Programme werden auf
neuere Versionen umgestellt bzw. durch neue Programme ersetzt (Finanzwesen, VIS, KitaPlus). Für
begleitende externe Personal- und Dienstleistungskosten sind allein 2,9 Mio. € eingeplant.

Davon unabhängig hat der Kirchensteuerrat bezüglich der künftigen Ausrichtung der IT bereits im
Jahr 2018 aber auch jüngst im Jahr 2024 einige richtungsweisende Beschlüsse gefasst. Die Umsetzung
erfolgt sukzessive:

a) IT-Servicekostenpauschalen für die gesamte Bistums-IT
IT-Hard- und Software werden, inklusive Dienst- und Nebenleistungen, zu einheitlichen pau-
schalen Monatspreisen (Servicekostenpauschalen) abgerechnet.

b) Erweiterung der IT-Struktur und Anschluss der Pfarreien an die IT-Infrastruktur des Bistums.

c) DigitalPakt Schulen
Umsetzung des zu 90 % landesgeförderten Digital-Pakts in den bischöflichen Schulen

d) Umstellung der Hardwarebeschaffung von Leasing auf Kauf
Im Jahr 2024 wurde unter Beteiligung des Kirchensteuerrats die Entscheidung getroffen, das
bisherige System der Hardwarebeschaffung per Leasing wieder auf den Kauf umzustellen.
Dies hatte im wesentlichen wirtschaftliche Gründe und wird in Zukunft eine Ansatzverlage-
rung von den Sach- und Dienstleistungen in den investiven Finanzplan zur Folge haben.

Durch die Umstellung auf das Neue Finanzwesen (Infoma) werden die internen Servicekostenver-
rechnungen seit dem Jahr 2025 als „Aufwendungen bzw. Erträge aus internen Leistungsbeziehun-
gen“ dargestellt und belasten somit nicht mehr das ordentliche Ergebnis der Produktgruppen und
-bereiche.
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Die Planung der dezentralen Servicekostenverrechnungen schlägt sich im Jahr 2026 aufwandsseitig
über nahezu alle Produktbereiche mit 2,38 Mio. € nieder, hiervon entfallen 1,20 Mio. € auf die IT-
Servicekosten des pastoralen Personals (inkl. Hardware-Leasing). Die entsprechenden Erträge dieser
Verrechnung sind im Bereich Erträge aus internen Leistungsverrechnungen veranschlagt.

Hinsichtlich weitergehender Informationen wird auf die Erläuterungen zu den jeweiligen Produktbe-
reichen u. -gruppen verwiesen.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des An-
lagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des
Vermögens des Bistums (Gebäude, Infrastrukturvermögen, technische Anlagen, Fahrzeuge und IT-
Kosten etc.) werden als Aufwand dargestellt.

Die bilanziellen Abschreibungen wurden für das Haushaltsjahr 2026 mit insgesamt rd. 27,8 Mio. €
(Vorjahr rd. 26,9 Mio. €) ermittelt. Wesentliche Abweichungen entfallen auf die aufgrund der geplan-
ten Hardwarebeschaffungen gestiegenen Abschreibungsbeträge auf die IT-Hardware (+573,6 T€), bei
gleichzeitig ebenfalls gestiegenen Abschreibungen aufgrund der Aktivierung von Baumaßnahmen
(+294,1 T€).

Im Ergebnis teilen sich die Abschreibungen 2026 im Wesentlichen wie folgt auf:
¶ 25,5 Mio. € Abschreibungen auf den immobilen Gebäudebestand des Bistums (Verwaltungsge-

bäude, Schulen, Bildungshäuser etc.)
¶ 2,3 Mio. € Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen (einschl. IT-Hardware u. Lizenzen)

Von den Abschreibungen auf das immobile Vermögen entfallen allein rd. 19,9 Mio. € auf den Schul-
und rd. 1,9 Mio. € auf den Verwaltungsgebäude- und Liegenschaftsbereich. Die Abschreibungen auf
das mobile Anlagevermögen verteilen sich mit 1,3 Mio. € auf den Schulbereich (insb. Digitalpakt Schu-
len) und mit 0,9 Mio. € auf den übrigen Bereich.

Hinsichtlich der weiteren Aufteilung der Abschreibungen auf die einzelnen Bereiche wird auf die je-
weiligen Produktbereiche und dazugehörigen Teilpläne verwiesen.

Transferaufwendungen:

Als Transferaufwendungen werden „Finanzübertragungen“ des Bistums an Dritte (i. d. R. an die
untere, mittlere oder obere pastorale Ebene) erfasst, denen kein Anspruch auf eine Gegenleistung
gegenübersteht. Grundlage für Transferaufwendungen können Richtlinien, Kirchensteuerratsbe-
schlüsse oder auch Verwaltungsentscheidungen sein.

Aufgrund der Diözesankirchensteuer stellen die Transferaufwendungen die größte Aufwandspo-
sition dar. Nach Produktbereichen gegliedert teilen sich diese in der Betrachtung 2024 – 2026
wie folgt auf:
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Rechnung 2024 Plan 2025 Plan 2026
Diözesanleitung 888.864,97 890.593,00 885.313,00
Überpfarrliche Seelsorge 10.042.217,52 11.934.925,00 16.725.790,00
Bildung u. Kunst 22.647.887,35 17.635.016,00 12.753.380,00
Soziales 35.805.706,27 35.103.425,00 36.326.033,00
Überdiöz. Aufgaben 20.030.334,95 19.525.900,00 18.469.845,00
Schulen 6.779.742,64 5.523.099,00 4.976.170,00
Pfarreien 169.855.374,73 173.880.760,00 194.331.180,00
Seelsorgeaus- u. -weiterbildung, Orden 2.698.353,60 1.015.484,00 1.100.953,00
Verwaltung/zentr. Dienste 683.775,81 615.610,00 628.771,00
Gebäude u. Liegenschaften 0,00 0,00 0,00
Finanzen 10.472.581,61 199.280,00 205.540,00
Versorgung 43.936,78 445.597,00 447.437,00
Gesamt: 279.948.776,23 266.769.689,00 286.850.412,00

Im Ergebnis ergibt sich für die Transferaufwendungen im Haushaltsjahr 2026 folgendes prozen-
tuales Aufteilungsverhältnis:

Wie die Planungen 2024 und 2025 berücksichtigt auch der Haushalt 2026 innerhalb der Produkt-
gruppe 0104 (Prävention und Machtmissbrauch) mit 450 T€ entsprechende Transferaufwendungen
für eine Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt und Missbrauch (UKA). Be-
ginnend in 2023 soll die Kommission für zunächst 3,5 Jahre tätig sein. Die Gesamtmittelbereitstellung
soll sich für diesen Zeitraum auf rd. 1,75 Mio. € belaufen.

Diözesanleitung; 0,3 %
Überpfarrl.

Seelsorge; 5,8 %

Bildung, Kunst; 4,4 %

Soziales; 12,7 %

Überdiözesane
Aufgaben; 6,4 %

Schulen; 1,7 %

Pfarreien; 67,9 %

Seelsorg- Aus-u.
Weit. Orden; 0,4 %

Verwaltung, zentr.
Dienste; 0,2 %

Sonstige; 0,2 %
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Innerhalb der Produktgruppe 0205 (Allgemeine überpfarrliche Seelsorge) betrifft der mit 4,5 Mio. €
ausgewiesene Transferaufwand 2026 mit einem Anteil von allein 3,2 Mio. € die bistumsseitige Mitfi-
nanzierung der Maßnahme „Propsteikirche St. Clemens - (Liturgische) Neuordnung im Kontext Aus-
bau Telgter Wallfahrt“ sowie mit 0,3 Mio. € die „Renovierung und Instandsetzung der Orgel der Wall-
fahrtskirche St. Clemens in Telgte“. Beide Maßnahmen wurden im Kirchensteuerrat vorgestellt und
beschlossen.

Die Transferaufwendungen für den Produktbereich 03 – Bildung und Kunst – enthielten in den Vor-
jahren noch die großen Zuweisungen für die baulichen Ertüchtigungen der Jugendbildungsstätten
CAJ-Werkstatt in Saerbeck (2024: 4,3 Mio. €, 2025: 3,3 Mio. €) und die JBS St. Benedikt Gerleve (2024:
5,1 Mio. €, 2025: 1,4 Mio. €).
2026 ist dagegen mit 776 T€ die bauliche Veränderung der HVHS Gottfried Könzgen in Haltern für die
Zwecke der DiAG MAV eingeplant.
Die regelmäßigen Zuwendungen für das Könzgen Haus in Haltern und die Kolping Bildungsstätte in
Coesfeld werden bis zum Jahr 2030 schrittweise angeglichen. Ziel ist es, dass beide Häuser 2030 den
gleichen Festbetrag von 200 T€ erhalten. 2026 erhalten die Häuser insgesamt noch 560 T€.
Darüber hinaus sind 2026 für Bau- und Einrichtungsmaßnahmen im Bereich der Bildungsforen wei-
tere rd. 670 T€ berücksichtigt. Im Vorjahr belief sich dieser Betrag noch auf 2,1 Mio. €.

Im Produktbereich 05 (Überdiözesanes) berücksichtigt die Planung 2026 analog zum Vorjahr einen
zusätzlichen Teilansatz von 1,6 Mio. €. Hintergrund für die Veranschlagung war der Antrag des Pries-
terrates, mindestens insgesamt 1 % des jährlichen Netto-Kirchensteueraufkommens für Projekte der
weltkirchlichen Arbeit einzusetzen. Auf den entsprechenden Beschluss des Kirchensteuerrates vom
21.09.2019 wird verwiesen. Darüber hinaus berücksichtigt der Bistumshaushalt 2026 einen weiteren
unveränderten Planansatz in Höhe von 0,30 Mio. € für Transferaufwendungen im Bereich der laufen-
den Hilfe in Katastrophengebieten.

Ebenfalls berücksichtigt ist der Beschluss der 191. Vollversammlung der Diözesen Deutschlands vom
20.06.2023, nach dem auf einstimmigen Beschluss der Finanzkommission und des Verbandsrates des
VDD ein Interdiözesanes Sicherungssystem implementiert werden soll, welches aus drei Komponen-
ten besteht:

1. das Interdiözesane Notfall-Sicherungssystem (INS)
2. das Interdiözesane Partnerschafts-System (IPS)
3. befristete und geminderte Fortführung des Strukturbeitrages Ost

Der unter Ziff. 3 genannte Strukturbeitrag Ost ist derzeit Bestandteil der Zuweisung an den VDD.

Wesentlicher Baustein des Sicherungssystems ist der Aufbau eines Finanzstocks in Höhe von 100 Mio.
€ beim VDD, der dazu dient, die mögliche Zahlungsunfähigkeit eines Bistums und den Verlust des
Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts abzuwenden. Der Finanzierungsanteil der Bistümer
bestimmt sich nach dem sog. VDD-Schlüssel, der für das Bistum Münster derzeit 6,6861 % beträgt.
Das Bistum wird daher insgesamt rd. 6,6 Mio. € in das Sicherungssystem einbringen, die in drei Jah-
resraten im Zeitraum 2024 - 2026 geleistet werden (2026 = 2,23 Mio. €).

In der Produktgruppe 7.2 (Pfarrseelsorge) sind für den Einsatz sog. Profilstellen (vormals „Multipro-
fessionelle Teams“) sowie für Verwaltungsleitungen in Pfarreien für 2026 für 12 Fälle zunächst rd.
700 T€ veranschlagt. In vielen Pfarreien können mangels entsprechenden pastoralen Personals Stel-
len in der hauptamtlichen Seelsorge nicht mehr besetzt werden. Daher wurde die Möglichkeit ge-
schaffen, dass Pfarreien bei Bedarf auch sozialpädagogische Fachkräfte oder Sozialarbeitskräfte ein-
stellen können. Diese Möglichkeit und auch die Refinanzierung einer solchen Stelle durch das Bistum
kommt allerdings nur dann in Betracht, wenn im Gegenzug eine Stelle des pastoralen Dienstes (Pries-
ter, Pastoralreferentin, Pastoralreferent) unbesetzt bleibt. Die Anstellung von Sozialarbeitskräften
bzw. sozialpädagogischen Fachkräften soll durch die Pfarrei erfolgen. Im Gegenzug soll im Stellenplan
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für das pastorale Personal die einzusparende Stelle mit einem entsprechenden Vermerk versehen
werden. Die Entscheidung, ob in einer Pfarrei dieses Modell umgesetzt werden soll, trifft die Perso-
nalkonferenz im BGV, bestehend aus dem Bischof bzw. Diözesanadministrator, den Weihbischöfen,
dem Generalvikar bzw. Ständigen Vertreter des Diözesanadministrators und dem Leiter Seelsorge-
Personal. Um die Einstellung vor Ort zu ermöglichen, benötigen die Pfarreien eine entsprechende
Zuweisung (rd. 70 T€ je VZA).

Darüber hinaus berücksichtigt die Planung 2026, dass seit 2023 auch Projektstellen für Verwaltungs-
leitungen in Pfarreien bzw. in den neuen Pastoralen Räumen geschaffen wurden. Zum Planungszeit-
punkt waren noch eine Verwaltungsleitung in einer Pfarrei sowie bereits 5 Verwaltungsleitungen in
pastoralen Räumen besetzt. Die Planung geht allerdings davon aus, dass weitere 8 Pastorale Räume
bis 2026 eine Verwaltungsleitung erhalten. Entsprechend werden für 2026 insgesamt rd. 1,1 Mio. €
veranschlagt.

Die Produktgruppe 0805 (Collegium Borromaeum) löste beginnend mit der Planung 2025 die bishe-
rigen Produktgruppen
¶ 0802 Borromaeum Priesterseminar
¶ 0803 IDP (Institut für Diakonat u. pastorale Dienste)
ab. Hintergrund hierfür ist die im Verlauf des Haushaltsjahres 2024 durchgeführte Zusammenführung
des lfd. Betriebs der Einrichtungen unter der Trägerschaft des Bistums. Bis einschließlich 2024 war
bezogen auf das Borromaeum Priesterseminar (PG 0802) lediglich der Transferaufwand an die Ein-
richtung im Bistumshaushalt ausgewiesen.

Wesentliche Transferaufwendungen entfallen inkl. o. g. Sachverhalte auf folgende Bereiche:
Laufender jährlicher Transferaufwand Produkt Plan 2025

(T€)
Plan 2025

(T€)
Exerzitienseelsorge 020105 621,0 615,0
Pilgerreisen/Wallfahrten 020502 1.700,0 3.500,0
Kirchenfoyer 020701 278,3 294,0
Domkirche 020801 1.984,0 2.703,1
Domsingschule 020802 547,0 631,9
Domkammer 020803 569,2 2.509,4
Kath. Jugendverbände 020901 2.419,8 2.494,0
Kath. Erwachsenenverbände 021001 2.477,8 2.535,0
Jugendbildungsstätten in Trägerschaft Bistum 030201 462,3 478,1
Jugendbildungsstätten in sonstiger Trägerschaft 030202 5.839,2 1.184,3
Bildungsforen 030301 5.546,4 5.663,3
Familienbildungsstätten 030302 2.174,8 788,8
Büchereien 030401 1.385,0 1.386,0
Wissenschafts- und Kulturförderung (u.a. Religio) 030501 319,9 549,5
Kunstpflege 030502 398,9 423,9
Bildungshäuser in sonstiger Trägerschaft 030602 625,0 1.386,0
Stiftsmuseum, Xanten 030701 825,0 825,0
Diözesancaritasverband 040201 4.652,8 4.781,1
Ortscaritasverbände 040202 27.446,0 28.533,0
Sonstige caritative Verbände 040302 292,0 297,2
Studentisches Wohnen 040501 1.347,6 1.399,7
Beratungsstellen z. Schutz d. ungeborenen Lebens 040901 1.200,0 1.200,0
Sicherungssystem der Bistümer 050105 2.200,0 2.228,7
Verband der Diözesen Deutschlands 050201 10.734,5 9.371,2
Globale Zusammenarbeit (Missions-/Entw.hilfe) 050301 1.840,0 1.874,0
Weltkirchliche Projekte (Diözesanrat) 050306 1.600,0 1.600,0
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Gemeinsame Aufgaben der Bistümer in NRW 050501 2.195,1 2.403,4
Schulen in sonstiger Trägerschaft (inkl. Bau) 0602-0609 4.630,5 4.094,2
Kirchenmusik 070202 550,0 550,0
Verwaltungsleitungen, Multiprof. Teams 070205 997,0 1.785,0
Pfarrhaushälterinnen 070201 1.213,0 1.204,0
Innovative Projekte in der Pastoral 070219 150,0 80,0
Priesterhaus, Kevelaer Zuweisung 070401 800,0 900,0
Priesterhaus, Kevelaer Baumaßnahme 070401 500,0 9.500,0
OT-Heime 070403 535,7 548,7
Orden 0804ff 850,1 870,3
Liudgerstiftung 110105 198,3 205,5
Kirchensteuererstattungen 110201 1.500,0 1.500,0

Von den rd. 194,3 Mio. € Transferaufwendungen an die Pfarreien entfallen allein rd. 140,5 Mio. € auf
die Transferaufwendungen gemäß Schlüsselzuweisungsordnungen für den lfd. Haushalt der Pfarrge-
meinden (rd. 107,2 Mio. €) sowie der Tageseinrichtungen f. Kinder (rd. 33,3 Mio. €). Für Baumaßnah-
men (Kirchen, Pfarrheime, Pfarrhäuser und TEK) kommen 2026 weitere rd. 35,1 Mio. € hinzu. Diese
3 Teilbereiche sind aufgrund der Komplexität nachfolgend im Vorbericht weiter erläutert.

Hinsichtlich weitergehender Informationen zu den übrigen Transferaufwendungen wird auf die ent-
sprechenden Teilpläne zu den jeweiligen Produktbereichen verwiesen.

Transferaufwendungen Pfarrgemeinden

Schlüsselzuweisungen gemäß ZuwO lfd. (ohne TEK)
Für die Transferaufwendungen an Pfarrgemeinden ergibt sich im Planungszeitraum 2024 - 2026 fol-
gende Ansatzaufteilung:

Rechnung 2024
€

Plan 2025
€

Plan 2026
€

Schlüsselzuw. Verwaltungshh. 99.488.345,21 99.265.800 107.200.000
Schuldenentlastungshilfen Verwhh. 0,00 200.000 700.000
Strukturausgaben 0,00 100.000 100.000
Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen
an kirchengemeindl. Gebäuden 0,00 0 0
Gesamt: 99.488.345,21 99.565.800 108.000.000

Die Leitungskonferenz im BGV hat im Herbst 2024 eine Arbeitsgruppe zur Weiterentwicklung der
Zuweisungsordnung an die kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen auf der unteren pastora-
len Ebene eingesetzt. Die Arbeitsgruppe setzt sich dabei zusammen aus Vertretern der Kirchenge-
meinden, der Zentralrendanturen, des Kirchensteuerrates sowie des Bischöflichen Generalvikaria-
tes.

Folgende Prämissen sollen dabei zukünftig Beachtung finden:

¶ Die neue Zuweisungsordnung ist die wesentliche Grundlage für die Zuweisung von Fi-
nanzmitteln an die untere pastorale Ebene und regelt die Zuweisung der als Trans-
feraufwendungen im Produktbereich 07 des jährlichen Bistumshaushaltsplans einge-
planten Aufwände (ohne TEK). Die darin enthaltenen Investitionszuweisungen werden
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dabei zunächst weiterhin separat von den regelmäßigen Zuweisungen (für konsumtive
Zwecke) geregelt.

¶ Die Pfarreien verfolgen selbstmotiviert eigene und gemeinsame Interessen bei der Ge-
staltung des kirchlichen Lebens vor Ort. Die neue Schlüsselzuweisungsordnung stärkt
auf dieser Basis maßgeblich ihre Eigenverantwortung. Als gemeinsame Interessen wer-
den dabei die Umsetzung diözesaner, strategischer und pastoral zukunftsorientierter
Zielsetzungen verstanden.

¶ Die Zuweisungsordnung berücksichtigt die Ungleichheiten von Vermögen der Pfarreien
und sichert einen solidarischen Ausgleich.

¶ Die Zuweisungsordnung setzt Anreize zur Ertragssteigerung

¶ Die mit der Umsetzung der neuen Schlüsselzuweisung verbundenen Verwaltungsauf-
wände werden deutlich verringert.

¶ Empfänger der Zuweisungen sind die Pfarreien. Die Kirchengemeindeverbände und
Maßnahmen auf Ebene des Pastoralen Raumes werden durch Umlagen finanziert.

¶ Die Abführung der Erträge von Stellenfonds zur Finanzierung des pastoralen Personals
wird aufgrund bestehender Regelungen in der aktuellen Weiterentwicklung nicht ver-
ändert.

Bis zur Einführung einer neuen finalen Zuweisungsordnung unter Berücksichtigung der Finanzierung
der pastoralen Räume und der Kirchengemeindeverbände wurde unter Beibehaltung des Rhythmus
einer dreijährigen Laufzeit für die Jahre 2026 bis 2028 folgende Regelung getroffen:

¶ Für die Schlüsselzuweisungen wird eine Gesamtzuschusssumme festgelegt und im Haushalt
eingeplant. Diese ergibt sich für die Jahre 2026 – 2028 wie folgt:

o Für 2026: Haushaltsansatz 2025 + 3%
o Für 2027: Haushaltsansatz 2026 + Inflationsausgleich
o Für 2028: Haushaltsansatz 2027 + Inflationsausgleich

¶ Mit dem Ziel der Verwaltungsvereinfachung wird die Anzahl der Parameter zur Berechnung
der Zuweisung deutlich reduziert. Maßgeblich bleiben ein pfarrlicher Sockelbetrag (ehemals
Pfarrkirche), eine Mitgliederkomponente, eine Pauschale pro zusätzlichem Gemeindestand-
ort (ehemals Filialkirchen) und die A-BGF der Kirchen. Die weiteren, bisher angewandten
Komponenten sowie die bisherige Bauerhaltungspauschale werden in die neuen Kompo-
nenten integriert.

¶ Durch Sockelbeträge für Gemeindestandorte werden die unterschiedlichen finanziellen
Grundlasten der Pfarreien ausgeglichen.

¶ Ebenfalls wird die Zuweisung unabhängiger von den Dynamiken im Bereich der Immobilien,
da nur noch die A-BGF von Kirchen berücksichtigt werden.

¶ Die Anrechnung von Eigeneinahmen bleibt in gleicher Höhe wie bisher:
Ein Teil der Eigeneinnahmen wird wie bisher als Solidaritätsbeitrag der Gesamtzuschuss-
summe zugerechnet und umverteilt.
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¶ Der bisher in den Investitionszuweisungen für Pfarr-, Kirch- und Dienstgebäude enthaltene
Haushaltsansatz für die Bauerhaltungspauschalen in Höhe von 4.907.400,00 € wird in den
Haushaltsansatz für die Schlüsselzuweisungen 2026 integriert.

¶ Änderungen ergeben sich bei der Substanzerhaltungsrücklage für Mietobjekte (SERM).
Diese soll zukünftig nicht mehr pro Objekt, sondern nur noch pro Fonds gebildet werden
und max. das 5-fache der Gesamtjahresmiete betragen. Dadurch entsteht indirekt ein An-
reiz zur Ertragssteigerung in diesem Bereich, da ggf. mehr Erträge dem Haushalt zugeführt
werden können.

¶ Investitionszuschüsse werden weiterhin auf Basis individueller Anträge gewährt.

Für das Jahr 2026 ergibt sich daraus für den SZW-Betrag folgende Berechnung:

Planansatz 2025 99.265.800,00 €
Steigerung um 3 % 2.977.974,00 €
Zwischensumme 102.243.774,00 €
Zuzüglich Bauerhaltungspauschale* 4.907.400,00 €
Zwischensumme 107.151.174,00 €

SZW 2026 gerundet 107.200.000,00 €

*Zusammensetzung der Bauerhaltungspauschale:
Kirchengebäude 3.138.800,00 €
Pfarrheime 1.170.200,00 €
Dienstwohnungen Geistliche 598.400,00 €
Summe 4.907.400,00 €

Die einzelnen Komponenten sehen wie folgt aus:

Aus der Gesamtzuschusssumme wird nach Abzug der Zuschüsse zu den Personalkosten der Verwal-
tungsreferenten (2026: ca. 5,65 Mio. €), zum Kapitaldienst (2026: ca. 0,5 Mio. €) und für Sonder-
und Festbetragszuweisungen (2026: ca. 2,1 Mio. €) die Höhe der Zuweisungskomponenten ermit-
telt.

¶ Staffelung des pfarrlichen Sockelbetrags:
o Pfarreien mit < 500 Katholiken: 17.000,00 €

< 900 Katholiken: 24.800,00 €
< 8500 Katholiken: 20.600,00 €
< 17000 Katholiken: 5.000,00 €
> 17000 Katholiken: 0,00 €

¶ Mitgliederkomponente:
Aufgrund der eingeführten Deckelung der Gesamtzuschusssumme ergibt sich die Mitglie-
derkomponente aus der nach Abzug der für die anderen Komponenten benötigten Beträge
verbleibenden Summe und der Gesamtkatholikenzahl aller Kirchengemeinden.
Diese Komponente wird jährlich angepasst. Bei sinkender Gesamtkatholikenzahl steigt
diese Komponente. Im Jahr 2026 entspricht diese voraussichtlich 54,23 €.

Die weiteren Komponenten bleiben für den Zeitraum 2026 bis 2028 unverändert.
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¶ Pauschale pro zusätzlichem Gemeindestandort: 5.300,00 €

¶ A-BGF Kirchen (inkl. Staatspatronate): 33,00 € pro qm

Voraussichtlich ab dem Jahr 2029 wird dann eine neue Zuweisungsordnung in Kraft treten.

Der Kirchensteuerrat nahm die Anpassung der Schlüsselzuweisungsordnung ab dem 01.01.2026 ge-
mäß der Anlage 1 zur KSTR-Vorlage KSTR 68/25 zustimmend zur Kenntnis und beauftragte die Diöze-
sanverwaltung, die angepasste Zuweisungsordnung durch den Diözesanadministrator in Kraft setzen
zu lassen.

Im Ergebnis ist für den Planungszeitraum 2026 darüber hinaus auf folgende Besonderheiten hinzu-
weisen:

¶ Sonderfälle
Die vorstehende Planung berücksichtigt die zum 01.09.2020 vollzogene Neuanbindung der „Ju-
gendkirche effata“ an die Pfarrei St. Lamberti, Münster. Die zum Betrieb der Einrichtung notwen-
digen Haushaltsmittel werden seitdem als Transferaufwand innerhalb der Schlüsselzuweisung
(Sonderfälle) zur Verfügung gestellt.

¶ Zweckzuweisungen für Verwaltungsreferenten
Der Kirchensteuerrat hat sich in seiner Sitzung am 15. Februar 2020 mit der Evaluation des Be-
rufsbildes einer Verwaltungsreferentin / eines Verwaltungsreferenten befasst. Kernaufgaben, die
die Verwaltungsreferenten wahrzunehmen haben, wurden wie folgt überarbeitet:
- Koordination zwischen der Pfarrei und der Zentralrendantur
- Unterstützende und vorbereitende Arbeiten für den Kirchenvorstand im Personalbereich für

das pfarrliche Personal (insbesondere Personaleinsatzplanung) ohne den Bereich der Tages-
einrichtungen für Kinder und den Bereich des pastoralen Personals

- Vorbereitung von mitarbeitervertretungsrechtlichen Verfahren (jedoch keine formale Über-
tragung der Dienstgeberfunktion)

- Vor- und Nachbereitung der Gremiensitzungen, insbesondere in Abstimmung mit der Zent-
ralrendantur

- Teilnahme an den Sitzungen des Kirchenvorstands und der Ausschüsse des Kirchenvorstan-
des

- Sorge für die Umsetzung von Beschlüssen des Kirchenvorstandes und seiner Ausschüsse in
Abstimmung mit der zuständigen Zentralrendantur

- Weisungsgebundene Wahrnehmung von Vertretungen des Kirchenvorstandes gegenüber
Dritten

Für den Einsatz der Verwaltungsreferenten erhalten die in Frage kommenden Pfarreien (über
1.500 Mitglieder) zur Finanzierung der Bruttopersonalkosten pro Haushaltsjahr eine zweckge-
bundene Zuweisung gem. § 12 ZuwO in Höhe von rd. 80 %. Dem vorstehenden Planungszeitraum
liegen ca. 130 bis 140 Personalfälle zugrunde.

Hinsichtlich der Schuldenentlastungshilfen für den Verwaltungshaushalt der Pfarreien wird nach
Auswertung der vergangenen Haushaltsjahre und des Haushaltsjahrs 2025 für das 2026 ein Bedarfs-
anstieg erwartet. Die Veranschlagung 2026 erfolgt daher mit 0,7 Mio. €. Aktuell befinden sich 4 Kir-
chengemeinden in einem Haushaltsstrategiekonzept.

Für strukturelle Veränderungen im pfarrgemeindlichen Bereich berücksichtigt die Planung 2026 ana-
log zum Vorjahr weiterhin rd. 0,1 Mio. €. Mit Blick auf die Rechnungsergebnisse der vergangenen
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Jahre wird Ansatz als auskömmlich geschätzt. Ein entsprechender Betrag steht im Bereich der Perso-
nalaufwendungen für den Bistumsbereich zur Verfügung.

Das Bistum wie auch die Kirchengemeinden im Bistum Münster sind gesetzlich verpflichtet, das Er-
reichen der Treibhausgasneutralität bis 2045, nachzuweisen. In diesem Zusammenhang hat der KSTR
am 24.02.2024 beschlossen, eine Bestandserhebung aller kirchengemeindlichen Immobilien durch
ein externes Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem BGV, den Zentralrendanturen und Kirchen-
gemeinden in den Jahren 2024 bis 2026 durchzuführen. Für das Jahr 2025 wurden hierfür 1,5 Mio. €
veranschlagt. Nicht verbrauchte Projektmittel können dabei bis einschließlich 2027 (Ende der Pro-
jektlaufzeit) in das jeweilige Folgejahr übertragen werden.

Für Energieeffizienzmaßnahmen an kirchengemeindlichen Gebäuden waren 2023 insgesamt 2,25
Mio. € veranschlagt. Zur Förderung von Umweltschutz- und Nachhaltigkeitszielen des Bistums sind –
über bereits heute erfolgte Maßnahmen hinausgehende – Energieeffizienzmaßnahmen erforderlich.
Um förderfähige und -würdige Maßnahmen zu eruieren und potenzielle Einsparmöglichkeiten be-
nennen zu können, wird zunächst ein Energie Check für pastoral genutzte Gebäude erforderlich. Für
die Bezuschussung der Energie Checks ist ein Fördersystem mit Antragsverfahren geplant. Davon
ausgehend, dass für rd. 3.000 Immobilien Energie Checks initiiert werden, würde sich pro Check ein
Zuschuss von 750 € ergeben. Die entsprechenden Haushaltmittel aus 2023 stehen als Ermächtigungs-
übertragung noch zur Verfügung und werden die Folgehaushalte entsprechend belasten.

Schlüsselzuweisungen gemäß ZuwO für Tageseinrichtungen f. Kinder (TEK)

Die katholischen Kirchengemeinden als Träger der Kindertageseinrichtungen stehen aktuell mit Blick
auf den Fachkräftemangel und die Kostenentwicklung vor großen Herausforderungen. Die Haushalte
der Tageseinrichtungen für Kinder weisen im Kindergartenjahr 2024/2025 eine defizitäre Entwick-
lung auf. Die Fehlbedarfe sind häufig aus vorhandenen Rücklagen nicht mehr zu decken. Beabsichtigt
ist eine umfassende Novelle des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbil-
dungsgesetz – KiBiz).

Die Mittelanmeldung erfolgt auf Grundlage der Bestandsdaten aus KiBiz.web.
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Schlüsselzuweisung TEK

Rechnung 2024 Plan 2025 Plan 2026

Schlüsselzuweisung 01.01. - 31.12. 29.254.237,43 € 30.580.500,00 € 33.290.250,00 €

Zweckzuweisung Verbundleitung 2.373.500,00 € 2.500.000,00 € 0,00 €

Zw.-Summe: 31.627.737,43 € 33.080.500,00 € 33.290.250,00 €

Schuldenentlastungshilfen 1.470.000,00 € 1.000.000,00 € 2.500.000,00 €

Zuweisung gesamt TEK 31.291.750,79 € 34.080.500,00 € 35.790.250,00 €

Die Bewilligung der Schlüsselzuweisungen für die 664 Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der
kath. Kirchengemeinden im nrw.-Teil des Bistums Münster orientiert sich an den Vorgaben des Ge-
setzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz). Darüber hinaus
gelten die Bestimmungen der Ordnung über die Zuweisung von Kirchensteuermitteln an die kath.
Kirchengemeinden und deren Tageseinrichtungen für Kinder im nrw.-Teil des Bistums Münster
(ZuwO TEK 2020).

Der zu erbringende gesetzliche Trägeranteil beläuft sich gem. § 36 KiBiz auf 10,3 Prozent. Nach den
Regelungen der ZuwO TEK 2020 übernimmt das Bistum Münster aus Kirchensteuermitteln den Trä-
geranteil für den sog. kirchlichen Grundbestand, d.h. je 60 Katholiken wird der Trägeranteil für einen
Betreuungsplatz finanziert. Gegenüber den Vorjahren ist erstmalig ein Rückgang der Kinderzahlen zu
verzeichnen. Dies entspricht der allgemeinen Entwicklung im Land NRW.

Für jedes Kind in einer Kindertageseinrichtung wird eine Kindpauschale gewährt. Die Betreuungsan-
gebote (Gruppenformen und Betreuungszeiten) haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich
verändert. Auf die nachstehende Übersicht wird verwiesen.

Jahr 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 Pauschale

GF I
25 h 1.752 1.575 1.636 1.443 1.295 1.174 1.180 8.040,83 €
35 h 8.264 7.597 7.088 7.265 7.223 7.520 7.959 10.809,51 €
45 h 11.352 12.162 12.332 12.709 13.082 12.989 12.318 13.876,28 €
Summe 21.368 21.334 21.056 21.417 21.600 21.683 21.457
GF II
25 h 502 514 524 549 544 527 486 17.048,03 €
35 h 1.532 1.744 1.807 1.921 2.154 2.099 2.251 23.069,12 €
45 h 1.483 1.514 1.591 1.561 1.592 1.629 1.592 29.589,19 €
Summe 3.517 3.772 3.922 4.031 4.290 4.255 4.329
GF III
25 h 2.374 2.138 1.851 1.755 1.699 1.544 1.449 6.304,84 €
35 h 11.494 10.946 10.609 10.439 10.408 10.455 10.204 8.484,20 €
45 h 6.607 7.163 7.725 7.807 7.723 7.608 7.659 12.329,08 €
Summe 20.475 20.247 20.185 20.001 19.830 19.607 19.312

Gesamt: 45.360 45.353 45.163 45.449 45.720 45.545 45.098

Gegenüber den Vorjahren ist mit Blick auf die demografische Entwicklung und die Zahl der Kirchen-
austritte eine rückläufige Entwicklung des Trägeranteils festzustellen; da die Zahl der Katholiken ab-
nimmt, sinkt aufgrund des o. g. Schlüssels (je 60 Kinder ein Kindergartenplatz) der Anteil der seitens
des kirchlichen Trägers zu finanzierenden Plätze.
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Mit Inkrafttreten des Kinderbildungsgesetzes zum 01.08.2008 betrug der Anteil für die pastorale
Grundversorgung bzw. für den kirchlichen Grundbestand 60,46 %. Für das Kindergartenjahr
2025/2026 liegt dieser Anteil bei 51,56 %.

Der Trägeranteil für die sog. Zusatzplätze wird für die 664 Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft
der kath. Kirchengemeinden zu 100 % durch zweckgebundene Einnahmen der Kommunen finanziert.
Der aufzubringende kommunale Anteil hat sich auch mit Blick auf die aktuelle Steigerungsrate in den
vergangenen Jahren deutlich erhöht.

Kiga-Jahr Kinder
insgesamt

kirchlicher
Grundbestand

Anteil in %
kirchlicher

Grundbestand
Zusatzplätze Anteil in %

Zusatzplätze

2008/2009 48.455 29.295 60,46 19.160 39,54

2009/2010 48.276 28.944 59,96 19.332 40,04

2010/2011 46.795 28.626 61,17 18.169 38,83

2011/2012 45.590 28.163 61,77 17.427 38,23

2012/2013 45.054 28.149 62,48 16.905 37,52

2013/2014 45.610 27.989 61,37 17.621 38,63

2014/2015 44.989 27.699 61,57 17.290 38,43

2015/2016 44.798 27.418 61,20 17.380 38,80

2016/2017 45.124 27.355 60,62 17.769 39,38

2017/2018 45.410 27.096 59,67 18.314 40,33

2018/2019 45.226 26.804 59,27 18.422 40,73

2019/2020 45.360 26.498 58,42 18.862 41,58

2020/2021 45.353 26.119 57,59 19.234 42,41

2021/2022 45.163 25.716 56,94 19.447 43,06

2022/2023 45.449 25.219 55,49 20.230 44,51

2023/2024 45.720 24.468 53,52 21.252 46,48

2024/2025 45.545 23.818 52,30 21.727 47,70

2025/2026 45.098 23.251 51,56 21.847 48,44

Nachfolgend dargestellt ist die Gesamtentwicklung der Kindertagesbetreuung im nrw.-Teil des Bis-
tums Münster.

Kiga-Jahr TEK Gruppenform I Gruppenform II Gruppenform
III

Kinder je Ein-
richtung Kinder gesamt

2008/2009 691 7.831 384 40.240 70,12 48.455

2009/2010 686 10.267 639 37.370 70,07 48.276

2010/2011 681 11.615 888 34.292 68,72 46.795

2011/2012 666 13.003 1.048 31.723 68,97 45.774

2012/2013 666 14.971 1.282 28.821 67,68 45.074

2013/2014 665 17.936 1.961 25.713 68,59 45.610

2014/2015 665 19.998 2.423 22.568 67,65 44.989
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2015/2016 664 20.481 2.622 21.695 67,47 44.798

2016/2017 662 20.935 2.863 21.326 68,16 45.124

2017/2018 662 21.114 3.090 21.206 68,59 45.410

2018/2019 664 21.235 3.255 20.736 68,11 45.226

2019/2020 664 21.368 3.517 20.475 68,31 45.360

2020/2021 664 21.334 3.772 20.247 68,30 45.353

2021/2022 665 21.056 3.922 20.185 67,91 45.163

2022/2023 668 21.417 4.031 20.001 68,04 45.449

2023/2024 670 21.600 4.290 19.830 68,24 45.720

2024/2025 667 21.683 4.255 19.607 68,28 45.545

2025/2026 664 21.457 4.329 19.312 67,92 45.098

Zweckzuweisung Verbundleitung

Neben der Finanzierung der Trägeranteile hat das Bistum Münster für die kath. Kirchengemeinden
als Träger der Kindertageseinrichtungen seit dem Jahr 2014 jährliche Zweckzuweisungen zur Finan-
zierung der Personalkosten der Verbundleitungen bewilligt. Im Rahmen der Entlastungsmaßnahmen
für die kath. Kirchengemeinden sowie zur nachhaltigen Sicherung und Qualitätsverbesserung der ka-
tholischen Tageseinrichtungen für Kinder wurde im Jahr 2010 eine neue Verwaltungs- und Leitungs-
struktur für die katholischen Tageseinrichtungen für Kinder im nrw.-Teil des Bistums Münster einge-
führt. Mit Beginn des Kindergartenjahres 2024/2025 waren 146 Verbundleitungen im nrw.-Teil des
Bistums Münster tätig.

Seit dem Jahr 2014 hat das Bistum Münster für die katholischen Kirchengemeinden als Träger der
Kindertageseinrichtungen jährliche Zweckzuweisungen zur Finanzierung der Personalkosten der Ver-
bundleitungen bewilligt. Der Ansatz von 2,5 Mio. € jährlich wurde bislang dem Sachkonto Schlüssel-
zuweisung zugeordnet.

Im Zuge der gesetzlich vorgesehenen Verwendungsnachweislegung nach § 39 KiBiz gegenüber den
Jugendämtern haben sich aktuell Änderungen ergeben. Die bistumsseitigen Zuweisungen sind nach
Mitteilung der Landesjugendämter im Verwendungsnachweis der Ziff. 1.11 Defizitausgleich zuzuord-
nen und nicht als Einnahme darzustellen.

Mit Beginn des Kindergartenjahres 2025/2026 wird daher auf das bisherige Verfahren zur Bewilligung
der Zweckzuweisungen zur Mitfinanzierung der Personalkosten der Verbundleitungen verzichtet. Die
Zuschüsse werden nicht mehr gesondert zur Verfügung gestellt. Das bisherige Antragsverfahren ent-
fällt zum 01.08.2025. Sofern sich im Haushalt der Tageseinrichtungen für Kinder Fehlbedarfe auch
bedingt durch die Personalkosten einer Verbundleitung ergeben, ist das Haushaltsstrategieverfahren
gem. HKO einzuleiten.

Schuldenentlastungshilfen

Mit Blick auf die aktuelle Kostenentwicklung stehen die katholischen Kirchengemeinden als Träger
der Kindertageseinrichtungen weiter vor großen Herausforderungen. Die bisherige Fehlbedarfsent-
wicklung setzt sich auch im kommenden Kindergartenjahr 2025/2026 fort. In einer Vielzahl von Fällen
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stehen Rücklagen zum Ausgleich der Haushalte der Tageseinrichtungen für Kinder nicht mehr zur
Verfügung. Landesseitig sind weitere finanzielle Mittel nicht zu erwarten.

Nach den Bestimmungen der Haushalts- und Kassenordnung (HKO) werden die betroffenen Kirchen-
gemeinden in das sog. HSK-Verfahren eingeleitet. Im Zuge der Umsetzung der Verfahren werden ver-
schiedene Prozessschritte erarbeitet, um zukünftig wieder einen ausgeglichenen Haushalt abbilden
zu können.

Darüber hinaus können aufgrund fehlender Festsetzungen der Verwendungsnachweise durch die
örtlichen Jugendämter bzw. der Landesjugendämter die Haushalte der Tageseinrichtungen für Kinder
einzelner Kirchengemeinden für die Jahre 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 und
2023/2024 bis heute nicht bzw. nicht vollständig abgeschlossen werden. Hieraus ergeben sich mög-
licherweise weitere Fehlbeträge.

Unter Berücksichtigung der Erläuterungen zu den Verbundleitungen wird zum Ausgleich defizitärer
Haushalte ein Ansatz von 2.500.000,00 € veranschlagt.

Transferaufwendungen an Pfarrgemeinden f. Baumaßnahmen - rd. 35,1 Mio. €

(Angaben in T€)

Inv.-förderung Pfarrge-
meinden 2020 2021 2022 2023 2024 Plan

2025
Plan

2026
Dienstwohnungen für
Geistliche und Laien 4.617 5.397 4.050 2.892 3.466 4.000 3.402

Kirchen 18.915 21.207 17.097 16.693 17.105 17.000 17.911
Pfarrheime 6.908 12.922 11.444 10.227 7.566 11.000 9.830
Tageseinrichtungen für
Kinder 1.499 6.220 3.411 4.940 3.964 2.500 4.000

Summe: 31.939 45.746 36.002 29.812 32.101 34.500 35.143

Bezüglich der vorstehenden Transferaufwendungen in der Produktgruppe 0702 Pfarrseelsorge wur-
den für die Bereiche

¶ Dienst- u. Mietwohnungen für Geistliche
¶ Kirchengebäude u. Kapellen
¶ Pfarrheime, Pfarrzentren

bezüglich der Rechnungsergebnisse die intern geführten Budgetlisten über die erteilten Vorpla-
nungsgenehmigungen den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln gegenübergestellt. Diese
Budgetlisten begründeten den entsprechenden Finanzbedarf gemäß fortgeschriebenem Planansatz
(einschl. Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr), so dass dieser Finanzbedarf zunächst plausi-
bel war. Dieses Verfahren hat sich allerdings nicht als realistisch erwiesen, da nicht alle geplanten
Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr realisiert wurden. Wesentlicher Grund hierfür waren ins-
besondere zeitliche Verzögerungen im ursächlichen Zusammenhang mit der Preisentwicklung. Weil
die entsprechenden Investitionshilfen durch verbindliche Zusagen gebunden waren, wurde das In-
strument der Rückstellungsbildung implementiert.
Gleichzeitig wurde ab 2022 die Nutzung des Instruments der Verpflichtungsermächtigungen intensi-
ver genutzt und ausgeweitet. Allein für die vorstehenden Bereiche sind VE’s in einer Größenordnung
von 78,0 Mio. € mit folgender Aufteilung veranschlagt:
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Zu Lasten 2027 Zu Lasten 2028 Zu Lasten 2029
Dienst- u. Mietwohnungen 3,0 3,0 3,0
Kirchengebäude 15,0 15,0 15,0
Pfarrheime 8,0 8,0 8,0
TEK 0,0 0,0 0,0
Priesterhaus Kevelaer 10,0 10,0 0,0
Gesamt: 36,0 36,0 26,0

Aufgrund der Bildung der pastoralen Räume sollen die Pfarreien zunächst prüfen, welche Gebäude
langfristig genutzt werden sollen. Baumaßnahmen werden bis zur Klärung dieser Frage aufgeschoben.
Daher stellt sich die Frage, ob die Zuweisungshöhe reduziert werden kann.

Als Sonderbestandteil der Transferaufwendungen 2026 wird auf den Beschluss KSTR 28/25 bezüglich
der Sanierung des Priesterhauses in Kevelaer verwiesen. Der Gesamtbedarf beläuft sich hier auf eine
Summe von  rd. 29 Mio. €, wobei der Plananteil 2026 sich auf 9,5 Mio. € beläuft, die Investitionszu-
sage jedoch Verpflichtungsermächtigungen z. L. 2027 und 2028 in Höhe von jeweils 10,0 Mio. € be-
dingt.

Sollte sich die zeitliche Durchführung und der damit einhergehende Abruf der Investitionsmittel des
Bistums in naher Zukunft „normalisieren“, wird im Bistumshaushalt auch der erheblichen Baupreis-
steigerung entsprechend Rechnung zu tragen sein.

Die bislang in den „baulichen Transferaufwendungen“ für die Pfarreien gemäß Zuweisungsordnung
enthaltenen Zuweisungen zur Bildung und Unterhaltung einer allgemeinen Bauunterhaltungsrück-
lage für die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen mit einem Ausgabevolumen bis 50.000,00 €
im Einzelfall wurden zurück in die Schlüsselzuweisung verlagert. Entsprechend reduzieren sich an
dieser Stelle die Ansätze 2026.

Bezogen auf den Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder hat sich der Kirchensteuerrat in seinen
Sitzungen am 21.09.2019 und 05.09.2020 mit dem erheblichen Investitionsstau, insbesondere im
Hinblick auf die strukturellen Veränderungen zur Einführung der Gruppenform II (0-3 Jahre), der
Übermittagsbetreuung und der Waschraumsituationen befasst.

Im Rahmen der Mittelbereitstellung für das Jahr 2025 wurde eine Verpflichtungsermächtigung zu
Lasten des Haushaltsjahres 2026 in Höhe von 2,5 Mio. € veranschlagt. Darüber hinaus wurde in der
Sitzung des Kirchensteuerrates am 23.11.2024 eine weitere Erhöhung der Verpflichtungsermächti-
gung zu Lasten des Haushaltsjahres 2026 in Höhe von 1,5 Mio. € genehmigt. In der Planung für das
Haushaltsjahr 2026 wird daher ein Betrag von insgesamt 4,0 Mio. € veranschlagt. Auf die Vorlage
KSTR 73/2024 wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (2026 rd. 61,4 Mio. €) umfassen alle Aufwendungen,
die nicht den bisher genannten Aufwandpositionen, den Zinsaufwendungen und ähnlichen Auf-
wendungen zuzuordnen sind.

Die größten hier zugeordneten Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:
¶ 14,8 Mio. € Schulen (Vorjahr 16,2 Mio. €)
¶ 9,2 Mio. € Pfarreien (Vorjahr 9,9 Mio. €)
¶ 15,8 Mio. € Verwaltung, zentrale Dienstleistungen (Vorjahr 14,3 Mio. €)
¶ 12,7 Mio. € Finanzen (Vorjahr 12,2 Mio. €)
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Unter der Verwaltung und den zentralen Dienstleistungen entfallen allein 12,6 Mio. € auf den IT-
Bereich. Hier im Speziellen und überwiegend auf die Miete und die Pflege von IT-Programmen.

Im Bereich der Pfarreien wurden im Zuge der Einrichtung pastoraler Räume und der Beauftragung
von Leitungsteams verlässliche Finanzbudgets für jeden pastoralen Raum geschaffen. Die Höhe der
Einzelbudgets schlüsselt sich aus mehreren Komponenten (Katholiken, Einwohner, etc.) zusammen
und liegen zwischen 6,6 T€ und 11,8 T€ je PR. Insgesamt wurden rd. 395 T€ bereitgestellt.

Bezogen auf den Bereich Finanzen entfallen allein rd. 11,2 Mio. € (Vorjahr rd. 10,7 Mio. €) auf die
Kirchensteuer-Verwaltungsgebühren, die von den Finanzverwaltungen NRW für die Abführung der
Kirchenlohn-, Kircheneinkommen- und Abgeltungssteuer erhoben werden.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die zum Finanzergebnis zählenden Aufwendungen sind 2026 mit rd. 125,9 T€ ausgewiesen und be-
treffen schwerpunktmäßig den Schulbereich und Produktbereich 11 (Finanzen). Nachdem aufgrund
der Zinssituation einige Jahre für Schulbaumaßnahmen keine Kredite aufgenommen worden waren,
wurde im Verlauf des Jahres 2023 aufgrund der besseren Rahmenbedingungen am Kapitalmarkt die
Entscheidung getroffen, das Verfahren der darlehensweisen Mitfinanzierung im Schulbereich bei
neuen Baumaßnahmen ab 2,0 Mio. € förderfähiger Gesamtkosten wieder zu praktizieren.

Gesamtfinanzplan des Bistumshaushalts 2026

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und
Auszahlungen einen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätslage des Bistums Münster.

Das Ergebnis des Gesamtfinanzplans 2026 stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 768.829.296,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 729.570.629,00 €

Mit dem vorstehenden Ergebnis schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit ei-
nem vorläufigen Überschuss von 39.258.617,00 € ab.

Der Investitionsbereich weist 2026 folgende Beträge aus:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.201.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 67.639.227,00 €

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich 2026 damit auf 65.438.227,00 €.

Darüber hinaus sind die Darlehensaufnahmen u. Rückflüsse mit 80.865,00 €, die Tilgung und Ge-
währung von Darlehen mit 1.752.400,00 € veranschlagt.

Zu größeren Einzelbereichen werden folgende Erläuterungen gegeben:
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Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Es handelt sich maßgebend um Investitionszuschüsse aus öffentlichen Kassen, die zur Finanzierung
von Baumaßnahmen oder IT-Projekten im Schulbereich gewährt werden.

Konkret betrifft die Veranschlagung 2026 mit 1,0 Mio. € ausschließlich die Beteiligung der Gemeinde
Nottuln an der Herrichtung des ehem. Internatsgebäudes für eine schulische Nutzung. Die reduzier-
ten und auf Verlangen der Gemeinde Nottuln gedeckelten Gesamtkosten betragen nunmehr rd. 6,0
Mio. €. Der ursprünglich vorgesehene Schulneubau wird nicht realisiert.

Der Bistumsanteil und der Anteil der Gemeinde Nottuln betragen gem. der bestehenden Vereinba-
rung jeweils 3,0 Mio. €. Zur Fortführung der Planung sind für das Jahr 2026 Ausgabemittel in Höhe
von 2,0 Mio. € (zzgl. VE z. L. 2027: 700 T€) veranschlagt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind mit rd. 62,7 Mio. € in den Produktgruppen im jeweiligen
Teilfinanzplan B einzeln ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr (rd. 39,9 Mio. €) ergibt sich diesbe-
züglich eine Ansatzerhöhung um rd. 22,76 Mio. €. Folgende Maßnahmen sind 2026 vorgesehen:

Maßnahme Investitions-
nummer

Auszahlung 2026
€

Familienbildungsstätte Steinfurt, Gesamtmodernisierung I001021000 1.350.000,00
Franz-Hitze-Haus Münster, Gesamtmodernisierung I001051000 1.000.000,00
LVHS Freckenhorst, Gesamtmodernisierung I001031000 4.800.000,00
Erich-Klausener-Schule Herten; Sanierung Sporthalle I000371000 350.000,00
Johann-Heinrich-Schmülling-Realschule Warendorf;
3. BA-Sporthalle I000401000 3.000.000,00

Marien-Realschule Dülmen; Sanierung Bauteil D I000411000 350.000,00
Maristen-Realschule Recklinghausen; Sanierung und
funktionale Neuordnung I000431000 9.800.000,00

Roncalli-Schule Ibbenbüren; Gesamtsanierung Sporthalle I000421000 200.000,00
Liebfrauenschule Nottuln; Zielplanung Sekundarschule I000441000 2.000.000,00
Canisiusschule Ahaus; Umbau und funkt. Neuordnung I000491000 200.000,00
St. Christophorus-Gymnasium Werne; Neubau Neben-
raumbereich gr. Sporthalle I000541000 500.000,00

Gymnasium St. Mauritz Münster; Gesamtmodernisierung
Gebäude 2 und Sporthalle I001061000 300.000,00

Gymnasium St. Michael Ahlen; Gesamtsan. Sporthalle I000551000 1.200.000,00
Kardinal-von-Galen Gymnasium Münster; Sanierung und
funktionale Neuordnung I000531000 5.650.000,00

Marienschule Münster, Gesamtsan. Sporthalle und Aula I000451000 5.500.000,00
St. Josef Gymnasium Bocholt; Neubau Sporthalle I000561000 600.000,00
Friedensschule Münster; Fassadensanierung I000591000 6.500.000,00
Hildegardisschule Münster; Energetische Modernisierung
Staffelgeschoss I001071000 150.000,00

Annette-Allee 43, Errichtung Kita für die Stadt Münster I000631000 410.000,00
BGV VI, Breul 23, Münster; Umbau zum Verwaltungs- und
Appartementhaus I000701000 10.300.000,00
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BGV XXV - HA 300, KvG-Ring 55 Münster; Umbau und
Aufstockung 3. OG I000721000 3.350.000,00

Breul 21 b – Waschhaus; Modernisierung I001011000 150.000,00
Wohnhaus, Sternkamp 8 Münster-Hiltrup; Neubau
Wohnbebauung I000791000 1.500.000,00

Zentraldepot, Siemensstraße Senden; Planung und Neu-
bau Zentraldepot I000801000 500.000,00

Niels-Stensen-Straße Münster; Errichtung von 4 Häusern
für Kita, Wohnungen und Appartements I000811000 3.000.000,00

Gesamt: 62.660.000,00 €

Die im Teilfinanzplan B veranschlagten Baumaßnahmen und deren mittelfristige Finanzplanung sind
in Listenform im Anschluss an die Produktbereichsdarstellung ausgewiesen.

Hinsichtlich der Maßnahme Breul 23, Münster - Umbau zum Verwaltungs- und Appartementhaus -
berücksichtigt die Planung 2026 wie schon im Vorjahr die Entscheidung des Kirchensteuerrates, u. a.
wegen der zunehmenden Home-Office-Regelungen vom geplanten Neubau eines reinen Verwal-
tungsgebäudes abzusehen. Das Gebäude Breul 23 soll im Bestand aufgrund einer soliden Bausub-
stanz sowie der geänderten aktuellen Nutzungsanforderungen und Bedarfe der Verwaltung des BGV
zunächst zurückgebaut werden. Es ist geplant, dass auf ca. 50 % der Bestandsflächen Wohnapparte-
ments und auf ca. 50 % Büroflächen für die eigene Verwaltung (vornehmlich derer in noch angemie-
teten Flächen) hergerichtet werden. Die Planung und Umsetzung der Maßnahme soll von 2025 bis
2027 erfolgen. Für erste Vor- und Baugenehmigungsplanungen, Architekten- und Ingenieursleistun-
gen sowie Baustoffprüfungen wurden für das Jahr 2024 bereits rd. 540 T€ außerplanmäßig, sowie 3,0
Mio. € in 2025 regulär zur Verfügung gestellt.

Hinsichtlich weiterer Informationen zu den o. g. Baumaßnahmen wird auf die entsprechenden de-
taillierten Erläuterungen zum Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögen

Die Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen der Bereiche der Bistumsverwaltung
und angeschlossenen Einrichtungen sowie den Erwerb von Kunstgut betragen 2026 rd. 3,3 Mio. €
(Vorjahr rd. 1,4 Mio. €).

Die Steigerung des Ansatzes 2026 gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere auf die Entscheidung im
IT-Bereich zurückzuführen, dass die Hardwarebeschaffung künftig nicht mehr in der Form von Lea-
sing, sondern durch Kauf erfolgen soll. Allein auf die IT-Hardware entfällt damit ein Anteil von 2,8
Mio. €. Hiervon entfallen wiederum 2,68 Mio. € auf die laufende Ersatzbeschaffung und 125 T€ auf
Beschaffungen im Zusammenhang mit IT-Projekten.

Auf die weiteren Ausführungen zur IT im Produktbereich 09 (Verwaltung, zentrale Dienstleistungen)
wird verwiesen.

Sonstige Investitionsauszahlungen

Im Haushaltsjahr 2026 sind keine sonstigen Investitionsauszahlungen (die in den Vorjahren den IT-
Bereich betrafen) geplant. Auf die vorstehenden Ausführungen zum IT-Bereich verwiesen.
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Aufnahme und Rückfluss von Darlehen/Tilgung und Gewährung von Darlehen

Im Berichtszeitraum 2024 - 2026 ist nach aktuellem Stand eine Neuaufnahme von Schulbaudarlehen
vorgesehen. Im Verlauf des Jahres 2023 wurde die Entscheidung getroffen, dass Verfahren der dar-
lehensweisen Mitfinanzierung im Schulbereich bei neuen Baumaßnahmen ab 2,0 Mio. € förderfähi-
ger Gesamtkosten wieder zu praktizieren.
Für den Bistumsbereich sind grundsätzlich keine Darlehensaufnahmen vorgesehen.

Ausgabeseitig betreffen die Tilgungsausgaben in Höhe von 1.752.400,00 € die Tilgung für das sei-
tens des Landes NRW geförderte Darlehen für den Neubau des Studierendencampus (Tita Cory-
Campus) mit 177.400,00 €.
Des Weiteren handelt es sich mit 1.545.000,00 € um die Ablösung von 2 Schulbaudarlehen sowie
mit 30.000,00 € um die Bedienung eines neuen Schulbaudarlehens (Gymn./BK Ahlen). Die Rest-
schuldtilgung nach Ablauf von 10 Jahren ist durch eine Sonderrücklage abgesichert.

Münster, im September 2025
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Nachhaltigkeit
Eine der großen Herausforderungen unserer Zeit ist der durch Treibhausgasemissionen verur-
sachte Klimawandel. Bereits im Jahr 2006 haben die deutschen katholischen Bischöfe auf die Prob-
lematik aufmerksam gemacht und das Positionspapier „Der Klimawandel: Brennpunkt globaler, in-
tergenerationeller und ökologischer Gerechtigkeit“ herausgegeben. Das Thema wurde 2016 durch
die Enzyklika „Laudato Si“ von Papst Franziskus noch stärker ins Bewusstsein gerufen, worauf die
Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in 2018 ihre „Handlungsempfehlungen zu Öko-
logie und nachhaltiger Entwicklung“ veröffentlich hat, die sich insbesondere auf die Bereiche Ge-
bäude, Mobilität und Beschaffung beziehen. Auch mit den im Jahr 2019 folgenden „Zehn Thesen
zum Klimaschutz“ fordern die deutschen Bischöfe dazu auf, der Schöpfungsverantwortung gerecht
zu werden. Dass das Thema Nachhaltigkeit für das Bistum von großer Bedeutung ist, zeigt das im
Rahmen des Organisationsprozesses „Verwaltung neu denken“ geschaffene Sachgebiet Umwelt
und Klima.

Das Bistum Münster hat ein Klimaschutzkonzept erarbeitet und sich dabei von der Forschungs-
stätte der ev. Studiengemeinschaft (FEST) beraten und unterstützen lassen. In einem ersten Schritt
wurden die CO2- Emissionen der oben bereits genannten Bereiche Gebäude, Mobilität und Be-
schaffung aufgrund vorliegender oder ermittelter Daten berechnet. Danach sind im Bistum Müns-
ter 62 % der Emissionen auf den Gebäudebereich zurückzuführen, wobei auf die Heizung 86 % der
in den Gebäuden genutzten Energie entfällt, 14 % auf den Stromverbrauch. Im Mobilitätsbereich,
der zu 26 % zu den Emissionen beiträgt, machen die Fahrten der Mitarbeitenden von und zur Ar-
beitsstätte mit 65 % den Großteil des Energieverbrauchs aus. Erst mit großem Abstand folgen Emis-
sionen, die durch Dienstwege und Dienstreisen verursacht werden. Die Beschaffung verursacht 12
% der Emissionen.

Auf dieser Datengrundlage hat die Bistumsleitung entschieden, das Ziel der Klimaneutralität bis
zum Jahr 2045 erreichen zu wollen. Dies entspricht dem von der Bundesregierung für Deutschland
herausgegebenen Ziel. Diese Entscheidung der Bistumsleitung hat auch Kritik hervorgerufen, da
die Kirche aufgrund ihrer Schöpfungsverantwortung ambitionierter vorgehen müsse. Angesichts
der Größe der Aufgabe sind wir jedoch der Ansicht, dass es nicht gut wäre, sich unrealistische Ziele
zu setzen, die im Laufe der Zeit immer wieder korrigiert werden müssten.

Diese o. g. Bestandserhebung sowie die Erkenntnisse aus den seitens des Bistums geförderten
Klima-Checks pastoral genutzter Gebäude fließen nun in die Erarbeitung von Raumkonzepten für
die neuen pastoralen Räume ein; dadurch soll ermittelt werden, welche Gebäude für die pastora-
len Aufgaben notwendig sind und welche Immobilien abgegeben oder einem anderen Zweck zuge-
führt werden sollen.

Ausgenommen von der energetischen Bestandsaufnahme sind derzeit die Kirchgebäude, da diese
– u. a. wegen des Denkmalschutzes oder der Notwendigkeit, für Kunstgegenstände und Orgeln be-
stimmte Klimawerte einzuhalten - nur in begrenztem Umfang Verbesserungspotential bieten. Den-
noch werden auch hier zur Verbesserung der Klimabilanz alternative Formen der Beheizung (kör-
pernahe Heizungen, Infrarot-Heizungen) erprobt; es gibt auch Kirchen, die in der kalten Jahreszeit
aus der Nutzung genommen werden. Ebenfalls ausgenommen von der Bestandsaufnahme sind
derzeit noch die Schulen und die Tageseinrichtungen für Kinder, da hier zunächst auf die Vorge-
hensweise des Landes im Hinblick auf dessen Gebäude gewartet wird. Dennoch werden auch hier
bei allen Baumaßnahmen Möglichkeiten genutzt, um energetische Verbesserungen zu erreichen.
Um den Ausbau der Fotovoltaik zu fördern, hat sich das Bistum an der Genossenschaft „Sundays
for Energy“ beteiligt.

Im Bereich der Mobilität wird das Ziel der Klimaneutralität durch die Anschaffung von Elektro –
Dienstfahrzeugen bei gleichzeitigem Einkauf CO2-neutral produzierten Stroms gefördert.
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Vor-Ort-Termine werden zum Teil durch Video-Besprechungen oder -Konferenzen ersetzt, um
Fahrtwege einzusparen. Das Bistum unterstützt zudem die Mitarbeitenden bei der Anschaffung des
sog. Deutschland – Tickets, um einen Anreiz zu geben, die Wege von und zur Arbeit mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zurück zu legen. Durch Homeoffice-Regelungen wird die Zahl der Wege zudem
verringert.

Im Bereich der Beschaffung wird bereits seit vielen Jahren das Ziel des Umweltschutzes verfolgt.
Beispiele sich die Verwendung von Umweltschutzpapier, der Einkauf regional produzierter Lebens-
mittel in unseren Bildungshäusern oder der Einkauf CO2 - neutral produzierten Stroms. Auch die
seitens des Bistums angebotene Unterstützung von Pfarreien oder Einrichtungen, die Kriterien des
Fair Trade zu beachten und sich zertifizieren zu lassen, tragen dazu bei.

Der Kirchensteuerrat hat zudem in 2024 der Bildung eines Klima-Fonds zugestimmt, der in den
kommenden Jahren mit Finanzmitteln ausgestattet werden soll, um Klimaschutzmaßnahmen zu
fördern.

Ein weiteres Thema auf dem Weg zur Nachhaltigkeit des Bistums ist eine Geldanlage, die der ge-
meinsam von der deutschen Bischofskonferenz und dem ZdK herausgegebenen Orientierungshilfe
„Ethisch – nachhaltig investieren“ (2. Aktualisierte Auflage 2021) entspricht. Diese Broschüre ist
auch allen Pfarreien zugeleitet worden; sie ist Grundlage der Anlagerichtlinien des Bistums sowie
der Anlagerichtlinien für die Pfarreien.

Die Geldanlage soll den sog. ESG- Kriterien entsprechen, wobei die Abkürzung für die englischen
Begriffe Environment (Umweltkriterien), Social (soziale Kriterien) und Governance (Unterneh-
mensführung) stehen. Geldanlagen sollen nur in Wertpapiere solcher Unternehmen oder Staaten
erfolgen, die die näher definierten Standards einhalten (s. beispielhaften Kriterienkatalog auf S. 29
der o. g. Broschüre).

Das Bistum hat alle Geldanlagen für die Rechtsträger 1 (Bistum) und 2 (Versorgungsrücklagen) auf
die Einhaltung dieser Kriterien überprüft. Die Geldanlagen erfolgen auf der Grundlage einer sog.
Positivliste, die genau auflistet, in welche Wertpapiere investiert werden darf. Diese Liste wird
durch einen sog. Klima-Filter ergänzt, wonach Investitionen in Unternehmen ausgeschlossen sind,
die sich mit Atomenergie oder fossilen Energieträgern befassen.

Die o. g. Kriterien können dort problemlos eingehalten werden, wo das Bistum aufgrund seiner
Stellung als alleiniger Anleger in einem sog. Spezialfonds entsprechende Vorgaben für die Anlage-
gesellschaften machen kann. Aufgrund der Diversifikation sowie der Langfristigkeit gibt es aber in
geringem Umfang (ca. 5 %) Geldanlagen, bei denen das Bistum nur einer von vielen Anlegern und
nicht in der Lage ist, abschließend festzustellen, ob alle Kriterien eingehalten werden. Es bleibt
daher ein stetiger Prozess, die Geldanlagen auf die Einhaltung der Kriterien zu prüfen. Es ist jedoch
ein Trend zu erkennen, dass die Anlagegesellschaften ihre Anlageprodukte auch für diejenigen in-
vestierbar machen, die sich ethischen Kriterien verpflichtet fühlen.

Die Geldanlage auf der Grundlage von ESC-Kriterien hat zur Folge, dass ein Teil der am Markt an-
gebotenen Wertpapiere nicht investierbar sind (z. B. Aktien von Unternehmen, die Tabak, Alkohol
oder Rüstungsgüter produzieren oder Anleihen von Staaten, in denen die Todesstrafe verhängt
wird). Dies führt dazu, dass in bestimmten Marktphasen die Performance der Geldanlagen hinter
der allgemeinen Entwicklung zurück bleibt. Ob eine Geldanlage unter Beachtung der ESC-Kriterien
sich langfristig negativ auf die Performance auswirkt, ist umstritten. Es wird auch vertreten, dass
nachhaltig agierende Unternehmen und Staaten langfristig profitabler und wertstabiler sein wer-
den.
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Bestimmungen für die Ausführung des Haushaltsplans 2026:

Flexible Haushaltsführung / Mittelbewirtschaftung:

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden gemäß § 25 Abs. 1 der Geschäftsanweisung für
das Haushalts- und Kassenwesen im nrw-Teil des Bistums Münster (GA-HKW) die zahlungswirksa-
men Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu Budgets verbunden.

In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushalts-
führung verbindlich. Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen er-
höhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Glei-
che gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Diese Mehraufwendun-
gen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Produktgruppenbudget
Je Produktgruppe und Kostenstelle wird ein Budget gebildet. In diesen Budgets ist nur die Summe
der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die auf der Basis von Kostenträgern und
Kostenstellen gebildeten Budgets werden jeweils in Teilergebnisplänen bzw. Teilfinanzplänen zu-
sammenhängend dargestellt. Die Teilergebnispläne auf Produktgruppenebene sind dabei die
zentralen Instrumente der Budgetverantwortung der Facheinheiten (Kostenstellen). Die Bewirt-
schaftung der Budgets darf nicht zur Minderung des Saldos aus den Ein- und Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan) führen.

Für nachfolgende Produktgruppen gilt jeweils eine Budgetierung, die nur dann eine überplanmä-
ßige Mittelbereitstellung auslöst, wenn der Mittelbedarf im Saldo (Erträge./.Aufwendungen) steigt.
Diese Festlegung gilt für:

¶ Kath. Bildungshäuser
¶ Ausbildungsbetrieb Collegium Borromaeum, Münster (PG 0805)
¶ KSHG
¶ Kubus Tagungshaus Bentlage
¶ DiAG MAV
¶ Diözesankomitee
¶ Kreis- und Stadtdekanate
¶ Realschulen
¶ Sekundarschulen
¶ Gymnasien
¶ Gesamtschulen
¶ Berufskollegs
¶ Kollegs
¶ Schulzentrum
¶ Förderschulen u. heilpädagogische Kita

Darüber hinaus sind weitergehende Möglichkeiten der flexiblen Mittelbewirtschaftung möglich,
diese sind gesondert in der jeweiligen Produktgruppe anzugeben und zu erläutern. Grundsätzlich
gilt außerhalb der vorstehend budgetierten Produktgruppen die unbeschränkte gegenseitige De-
ckungsfähigkeit für:

¶ Personal- und Versorgungsaufwendungen
¶ Bilanzielle Abschreibungen
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Analog zum Vorjahr wird das Sachgebiet Haushaltsmanagement ermächtigt, ggf. notwendige wei-
tere über- und außerplanmäßige Haushalts- und Kostenträgerzuordnungen im Haushaltsjahr 2026
in maximaler Höhe des insgesamt bereitgestellten IT-Budgets (Ergebnis- u. Finanzplan, inkl. „de-
zentrale“ IT-Servicekostenpauschalen) durchzuführen, um eine kostenverursachungsgenaue Haus-
haltsdarstellung zu erreichen.

Im Bereich der Finanzanlagen berechtigen Mehreinzahlungen (Veräußerung) zur Leistung ent-
sprechender Mehrauszahlungen.

Nach Haushaltsbeschluss durch den Kirchensteuerrat bedürfen weitergehende Änderungen ei-
ner flexiblen Mittelbewirtschaftung eines gesonderten KSTR-Beschlusses (unter Einhaltung der
vorstehenden Vorgaben kann die Diözesanverwaltung auf Ebene der Produkte weitere Rege-
lungen treffen).

Sonstige Sonderbestimmungen:

Ermächtigungsübertragungen
Hinsichtlich der Ermächtigungsübertragung ist ein formaler Ausweis in Form eines gesonderten
Haushaltsvermerkes nicht erforderlich. Die Entscheidung hinsichtlich einer Übertragung trifft das
Sachgebiet R 511 Haushaltsmanagement.

Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen sind nicht nur zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen
sondern auch für Auszahlungen zur Investitionsförderung (Transferauszahlungen) erforderlich.

Steuerliche Mehrbelastungen durch Neuregelung § 2b UStG
Mit der Regelung des § 2b UStG ist u. a. das Bistum Münster als juristische Person des öffentli-
chen Rechts (jPöR) grundsätzlich umsatzsteuerlicher Unternehmer, sofern keine der Ausnah-
men, die § 2b UStG vorsieht, greift. Damit sich die jPöR auf diese Regelung einstellen konnten,
hat der Gesetzgeber einen Übergangszeitraum eingeräumt, der bereits mehrfach durch den Ge-
setzgeber verlängert wurde. Die Neuregelung soll nun zum 1. Januar 2027 ohne Ausnahme für
alle jPöR verpflichtend gelten. Infolgedessen haben jPöR die Möglichkeit, bis Ende 2026 weiter-
hin nach der alten Rechtslage (§ 2 Abs. 3 UStG) zu verfahren, sofern die einmal abgegebene
Optionserklärung nicht aktiv widerrufen wird.

Bereits heute umsatzsteuerpflichtige Sachverhalte (Betriebe gewerblicher Art: Franz-Hitze-
Haus, KUBUS Tagungshaus, IDP, Jugendburg Gemen, LVHS Freckenhorst, Materialdienst, Was-
serburg Rindern, Stiftung Priesterseminar) sind unverändert fortzuführen.
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Im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung gelten bezogen auf die Stellenplanbewirtschaftung fol-
gende ergänzende Regelungen:

1.1 Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfä-
hig (Ergebnisplan). Gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen (Finanzplan).
Bezogen auf neue Stellen kann eine Kompensation mit nicht mehr benötigten Stellen nur
innerhalb ein und derselben oder einer höheren Laufbahngruppe erfolgen.

1.2 Im Produktbereich 0306 (Kath. Bildungshäuser) vollzieht sich die Stellenplanung im Rah-
men des vom Kirchensteuerrat zur Verfügung gestellten Budgets entsprechend den Bewil-
ligungsbedingungen für die Zuweisung von Kirchensteuermitteln an die Kath. Bildungshäu-
ser in Trägerschaft des Bistums.

1.3 Bezogen auf die bischöflichen Schulen im Produktbereich 6 sind nur die landesseitig geför-
derten Stellen von den Regelungen des § 9 Abs. 1 GHKW ausgenommen. Nicht refinanzie-
rungsfähige Stellen (nef) unterliegen der Beschlusszuständigkeit des Kirchensteuerrates.

1.4 Innerhalb der Produktgruppe 0902 (IT) sollen künftig alle Stellenaufwände in voller Höhe
kostenverursachungsgerecht weiterberechnet werden. Solange dies noch nicht vollständig
gewährleistet ist, bemisst sich der Stellenbedarf für die Produktgruppe 9.2 nach folgender
TCO-Betreuungsquote (gemäß KStR-Beratung vom 05.09.2020):

Verwaltungs-AP 1:150
IFR-AP 1:190
IFR IPad 1:3.000
Bildung 1:150
Caritas 1:130
Kitas 1:130
Pfarreien 1:130
KÖB 1:170
Tablets 1:3.000

1.5 Für alle übrigen Produktgruppen gelten zusätzliche Personalstellen nur dann als genehmi-
gungsfähig, wenn die Personalaufwendungen während der Einsatzzeit vollständig zu 100 % 
durch Dritte refinanziert werden.

1.6 Als vorübergehend beschäftigte Bedienstete (§ 9 Abs. 1 GHKW) zählen nur Beschäftigungs-
verhältnisse von einer Dauer, die weniger als volle 12 Monate beträgt. In Fällen einer vo-
rübergehenden Beschäftigung bedarf es keiner gesonderten Ausweisung von Stellen im
Stellenplan. Gleichwohl müssen auch solche Beschäftigungsverhältnisse in die Ermittlung
der Personalaufwendungen einbezogen werden.

1.7 Die Zahl der Nachwuchskräfte betrifft nur Ausbildungsverhältnisse innerhalb der Diözesan-
verwaltung und den Einrichtungen des Bistums, Berufspraktikanten sowie die Ausbildung
der PA/PR und der Diakone in Vorbereitung auf das Priesteramt.

1.8 Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte sind
¶ Mitarbeiter/Innen in der Ruhephase der Altersteilzeit
¶ Dauerhaft beurlaubte Mitarbeiter/Innen
¶ Mitarbeiter/Innen in Elternzeit
¶ Freiwilligendienstleistende
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Allgemeine Erläuterung der Positionen des Ergebnisplans

und Layout (Gliederung) der Finanzpläne

des Bistumshaushalts:

10 = Ordentliche Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Das Besteuerungsrecht der Kirchen ist in Artikel 140 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik
Deutschland verfassungsrechtlich verankert. Gemäß den §§ 1 und 2 Kirchensteuergesetz NRW sind
die Kath. und Evang. Kirche berechtigt, im Lande Nordrhein-Westfalen Kirchensteuern aufgrund eige-
ner Steuerordnungen zu erheben.

Die Kirchensteuern dienen der Befriedigung der kirchlichen Bedürfnisse, soweit sonstige Einnahmen
und Leistungen Dritter nicht ausreichen (§ 2 KiStO). Die Kirchensteuer ist eine Steuer im Sinne der
staatlichen Abgabenordung.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den erhaltenen Zuwendungen des Bistums sind Zuweisungen und Zuschüsse aus dem öffentlichen
oder privaten Bereich zu zählen, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleis-
tet werden, z. B. Bedarfszuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuwendun-
gen für laufende Zwecke. Erhaltene investive Zuwendungen sind dagegen nur im Finanzplan bzw. in
der Finanzrechnung unter den Zahlungen aus der Investitionstätigkeit zu erfassen. Auch Erträge aus
der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuwendungen in der Bilanz fallen hierunter, denn die
Sonderposten sind abnutzbaren Vermögensgegenständen zugeordnet, deren Wert sich durch Abnut-
zung vermindert.

3. Sonstige Transfererträge

Unter die Haushaltsposition "Sonstige Transfererträge" fallen die Finanzmittel, denen keine konkre-
ten Gegenleistungen des Bistums gegenüberstehen. Die unter diese Position fallenden Erträge sind
von
den Steuern und ähnlichen Abgaben, den erhaltenen Zuwendungen und allgemeine Umlagen abzu-
grenzen. Zu diesen Erträgen würden z. B. Schuldendiensthilfen, die zur Erleichterung des Schulden-
dienstes für aufgenommene Kredite, insbesondere zur Reduzierung der Zinsbelastungen gewährt
werden, zählen.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden im kommunalen Bereich Verwaltungsgebüh-
ren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z. B. Passgebühren,
Genehmigungsgebühren usw., erfasst. Auch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie
zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen werden
hier erfasst. Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine indivi-
duell zurechenbare öffentliche Dienstleistung oder Amtshandlung geschuldet werden. Sie dienen der
Erzielung von Erträgen, z. B. Parkgebühren, Gebühren des Rettungsdienstes und der Feuerwehr, um
die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken.
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Bezogen auf den Bistumsbereich würden hierzu z. B. Friedhofsgebühren zählen.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Neben der Kirchensteuer erzielt die Diözese auch Erträge aus Entgelten für von ihr erbrachte Leistun-
gen. Voraussetzung ist, dass der Leistungserbringung ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z.
B. Kursgebühren im Bildungsbereich, Verkaufserlöse, Mieten, Pachten und Kostenerstattungen für
Grundstücke, Gebäude, etc. Aber auch Erträge aus Erbbaurechtsverhältnissen sowie andere ver-
gleichbare Leistungen gehören zu dieser Haushaltsposition.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die vom Bistum, i. d. R. aus der
Erbringung von Dienstleistungen für einen Dritten, die von diesem vollständig oder anteilig erstattet
werden, erwirtschaftet werden. Hierbei kann es sich z. B. um Erstattungen anderer Bistümer auf-
grund gemeinsamer Aufgabenwahrnehmungen handeln.

7. Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffang- oder Sammelposition sind hier alle Erträge des Bistums, die nicht den anderen Ertrags-
positionen zuzuordnen sind, zu erfassen.

8. Aktivierte Eigenleistungen (b. a. w. im Bistumshaushalt nicht ausgewiesen)

Würde das Bistums selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände herstellen, würde deren Wert
einen Ertrag darstellen, der hier auszuweisen wäre. Diese Position ist die Gegenposition zu den Auf-
wendungen zur Herstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen auch Herstellungskos-
ten nach § 54 Abs. 3 GHKW darstellen, z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst er-
stellte Gebäude, IT-Programme etc.. Bei der Veranschlagung ist das Bruttoprinzip zu beachten.
Fremdmaterial und Fremdleistungen sind als Aufwendungen zu erfassen. Weil die Nettomethode
nicht zur Anwendung kommen darf, müssen die aktivierten Eigenleistungen in ihrer Höhe mit den da-
mit in Zusammenhang stehenden aktivierbaren Herstellungsaufwendungen übereinstimmen.

9. Bestandsveränderungen

Im Ergebnisplan sind die gesamten Aufwendungen für die hergestellten Produkte zu veranschlagen.
Erhöht sich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen oder unfertigen Leistungen im Ver-
gleich zum Vorjahr, so stellt dies einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Grundlage der Ermittlung
der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag, bei der Mengen- und Wertverände-
rungen zu ermitteln sind. Weil sich die Bestandsveränderungen aus Mengen- und/oder Bewertungs-
änderungen ergeben können, ist bei dieser Position ggf. auch ein "negativer Ertrag", der durch eine
Verminderung des Bestandes entstehen kann, auszuweisen.

17 = Ordentliche Aufwendungen

11. Personalaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Geistlichen, Beamten und tariflich Beschäftig-
ten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beim Bistum beschäftigt wer-
den. Aufwandswirksam sind die Arbeitgeber-Bruttobeträge einschließlich der Nebenbezüge und
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Lohnnebenkosten, z. B. Weihnachtsgeld, Sozialversicherungsbeiträge etc. Auch Beihilfen sowie Un-
terstützungsleistungen sind unter dieser Position zu erfassen, ebenso die Arbeitgeberanteile zur
KZVK-Zusatzversorgungskasse sowie der KZVK-Finanzierungsbeitrag.

Auf die hierunter fallenden Rückstellungen für Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben wird ge-
genwärtig noch verzichtet.

12. Versorgungsaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsleistungen für die nicht mehr tätigen Beschäftigten,
auch für ihre Angehörigen (einschl. Schulen). Außerdem sind unter dieser Haushaltsposition noch
weitere Aufwendungen zu erfassen, z. B. Beiträge zur Sozialversicherung, aber auch Beihilfen an die
Versorgungsempfänger. Insbesondere aufgrund der im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung vorzu-
nehmenden Abrechnung mit dem Land NRW sind die Versorgungsaufwendungen für die beamteten
Lehrkräfte in voller Höhe im Produktbereich für Schulen ausgewiesen (ansonsten wird auf die weite-
ren Ausführungen zum Produktbereich 11 verwiesen).

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind alle Aufwendungen, die im Rahmen der kirchlichen Aufgabenerfüllung und dem damit ein-
hergehenden Verwaltungshandeln ("Betriebszweck") bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirt-
schaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Konkret gehören hierzu die Energiekosten, Aufwendun-
gen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlage-
vermögens, aber auch Kosten der Schülerbeförderung oder für Lernmittel oder die Versicherungsbei-
träge etc.

14. Bilanzielle Abschreibungen

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von beweglichen Vermögensgegenständen des
Anlagevermögens entsteht, wird über die planmäßigen Abschreibungen erfasst, die während der
Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten abnutzbaren Vermögensgegenstandes jährlich
zu ermitteln sind. Diese planmäßigen Abschreibungen sind unter dieser Haushaltsposition zu veran-
schlagen. Aber auch Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind unter
dieser Position zu erfassen. Dagegen sind Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Umlauf-
vermögens, aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenstän-
den des Sachanlagevermögens sowie dem Abgang von Finanzanlagen als Wertminderung nicht unter
dieser Haushaltsposition, sondern unter der Haushaltsposition "Sonstige ordentliche Aufwendungen"
zu erfassen.

Den Abschreibungen aus der Nutzung der Vermögensgegenstände stehen ggf. auch Erträge aus der
Auflösung von Sonderposten in der Bilanz gegenüber, die wegen der erhaltenen investiven Zuwen-
dungen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen gebildet worden sind. Diese Sonderposten
sind entsprechend den Abschreibungen bei abnutzbaren Vermögensgegenständen aufzulösen.

15. Transferaufwendungen

Hierunter sind alle Leistungen des Bistums an Dritte zu erfassen, die vom Bistum gewährt werden,
ohne dass das Bistum dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Sie beruhen
i. d. R. auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Unter diese Leis-
tungsform fallen insbesondere die Finanzmittel und Umlagen, die das Bistum für die obere, mittlere
und untere pastorale Ebene zur Verfügung stellt (Transferleistungen an Rechtspersonen außerhalb
der Trägerschaft des Bistums Münster). Hierzu zählen insbesondere:
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× Umlagen für die Haushalte des VDD und ÜF NW
× Schlüsselzuweisungen u. Schuldenentlastungshilfen für Kirchengemeinden (ZuwO)
× Pauschale Zuweisungen an den DICV zur Finanzierung der Personal- und Sachkosten
× Schlüsselzuweisungen u. Schuldenentlastungshilfen für OCV und Fachverbände, Bildungsforen
× Investive Finanzhilfen für Kirchengemeinden, Bildungseinrichtungen etc.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dies sind alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen
Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind die sonstigen
Personal- und Versorgungsaufwendungen, z. B. für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Ersatz für
Sachschäden, Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz u. a. zu erfassen. Aber auch Auf-
wendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, z. B. Aufwendungen für Mieten,
Pachten, Leasing, Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Beiträge gehören dazu.

Ebenso sind die dem Bischof und Generalvikar zur Verfügung zu stellenden Verfügungsmittel unter
dieser Haushaltsposition zu erfassen.

Darüber hinaus wären hier Haushaltmittel für Instandhaltungsrückstellungen sowie für die sonstigen
Rückstellungen zu berücksichtigen. Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören auch die
Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (z. B. Abgang, Wertminderung von Finanzanlagen,
betriebliche Steueraufwendungen etc.)

19. Finanzerträge

Hier sind insbesondere Zinsen aus gegebenen Darlehen, aber auch Dividenden oder andere Gewinn-
anteile als Erträge aus Beteiligungen oder Wertpapieren des Anlagevermögens, aber auch Zinsen aus
Geldanlagen und Kontoguthaben sowie andere zinsähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.
Hierunter fallen auch die Erträge aus Wertpapieren des·Umlaufvermögens, z. B. Tages- und Festgeld-
zinsen. Nicht dazu gehören Zinszuschüsse sowie Verzugszinsen (Stundungs- oder Aussetzungszinsen,
die durch ein Hinausschieben der Zahlungsfälligkeit entstehen). Diese sind unter den "sonstigen or-
dentlichen Erträgen" zu erfassen. Auch Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen sind hier nicht
zu erfassen.

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdka-
pital, aber auch sonstige Finanzaufwendungen auszuweisen, auch Zinsen im Rahmen eines Kontokor-
rentkredites. Hierzu gehören nicht die allgemeinen Aufwendungen für den Geldverkehr, z. B. Konto-
führungsgebühren, die unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu erfassen sind. Anders als
im Handelsrecht werden unter dieser Haushaltsposition jedoch keine Abschreibungen von Finanzan-
lagen erfasst, weil diese Vermögensgegenstände der Aufgabenerfüllung zugerechnet werden bzw.
dem Geschäftsbetrieb dienen. Sie stellen somit keine "Nebengeschäfte" dar, die aus "betrieblicher
Sicht" unter einem ordentlichen betriebsfremden Ergebnis zu erfassen und damit getrennt von den
bilanziellen Abschreibungen auszuweisen wären.

23. und 24. Außerordentliche Erträge und Außerordentliche Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit des Bistums ent-
stehen,·aber durch die Aufgabenerfüllung des Bistums verursacht wurden, werden als außerordentli-
che Erträge und Aufwendungen bezeichnet. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen beruhen
auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z. B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt

Seite 70



verursachte Unglücke, die als örtlich zu betrachtendes Ereignis unmittelbar das Bistum betref-
fen.

27. und 28. Verrechnete Erträge und verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Die

Vorschrift des § 64 Absatz 3 GHKW legt fest, dass Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und
aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die für die Aufgabenerfüllung nicht mehr benö-
tigt werden sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rück-
lage im Eigenkapital der Bilanz zu verrechnen sind. Diese Geschäftsvorfälle werden nicht der laufen-
den Verwaltungstätigkeit zugerechnet und sollen daher nicht in das Jahresergebnis in der gemeindli-
chen Ergebnisrechnung einbezogen werden. Die aus diesen Geschäftsvorfällen entstehenden Aufwen-
dungen und Erträge wirken sich daher nicht auf den jährlichen Haushaltsausgleich des betreffenden
Haushaltsjahres aus. Im Rahmen der Ergebnisrechnung sollen die Erträge und Aufwendungen, die aus
dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen und aus den Wertveränderungen
von Finanz-anlagen entstanden und mit der allgemeinen Rücklage verrechnet worden sind, erfasst
und durch eine nachrichtliche Angabe gesondert nachgewiesen werden.

Summen- und Saldenbildung im Ergebnisplan Allgemeines

Im Ergebnisplan bedarf es zur Umsetzung des vom Kirchensteuerrat gewollten haushaltswirtschaftli-
chen Handelns der Darstellung des voraussichtlichen Jahresergebnisses. Weil die Aufwendungen und
Erträge in der Periode gebucht werden, in der sie verursacht worden sind, wird die Ermittlung dieses
Ergebnisses verursachungsgerecht auf das Haushaltsjahr begrenzt. Weil der Ergebnisplan nach dem
Grundsatz der Ergebnisspaltung aufgebaut ist, werden die ordentlichen und die außerordentlichen
Ergebniskomponenten getrennt voneinander aufgezeigt. Ein solcher Ergebnisplan vermittelt die not-
wendige Transparenz über das voraussichtliche Jahresergebnis des haushaltswirtschaftlichen Han-
delns.

Der Ausweis des ordentlichen Ergebnisses, des Finanzergebnisses, des Ergebnisses der laufenden
Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Ergebnisses eines Haushaltsjahres nach Arten, Höhe
und Quellen im Haushaltsplan dienen der Entscheidung des Kirchensteuerrates über die Verwendung
und den Einsatz der Ressourcen.

18  =  Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit ergibt. Es um-
fasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und ist als Saldo der ordentlichen Erträ-
ge und ordentlichen Aufwendungen zu ermitteln. Die ordentlichen Erträge ergeben sich durch eine
Addition der genannten Ertragspositionen und die ordentlichen Aufwendungen durch eine Addition
der genannten Aufwandspositionen.

21. = Finanzergebnis

Das Finanzergebnis aus der gemeindlichen Finanzierungstätigkeit ist der Saldo aus den Finanzerträ-
gen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen. Damit wird u. a. deutlich, wie das Fremdka-
pital durch Zinsaufwendungen das Jahresergebnis beeinflusst.
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22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Jahresergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich zusammen aus dem ordentlichen
Ergebnis und dem Finanzergebnis. Es stellt ein Abbild des wirtschaftlichen Handelns des Bistums dar.
Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit wird - wie im Handelsrecht- nach dem Ausschluss-
prinzip definiert, d. h. alle Aufwendungen und Erträge, die nicht zum außerordentlichen Ergebnis ge-
hören, sind dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen.

25. = Außerordentliches Ergebnis

Im kaufmännischen Rechnungswesen werden die Begriffe „Außerordentliche Erträge" und ,,Außeror-
dentliche Aufwendungen" als außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit" umschrieben. Hierun-
ter werden solche Vorfälle erfasst, die ungewöhnlich in der Art, selten im Vorkommen und von eini-
ger materieller Bedeutung sind. Dabei ist auf die „Verhältnisse des Einzelfalls" abzustellen. Das Ge-
meindehaushaltsrecht folgt dieser Abgrenzung.

Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich aus der Saldierung der außerordentlichen Erträge und der
außerordentlichen Aufwendungen.  Es zeigt, inwieweit seltene und ungewöhnliche Vorgänge bzw.
von der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit abweichende Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für
das Bistum im Haushaltsjahr aufgetreten sind, und in welchem Umfang diese das Jahresergebnis be-
einflussen. Wird ein außerordentliches Ergebnis im Rahmen des Jahresabschlusses ausgewiesen, ist
dieses als wichtige Angabe im Anhang nach § 65 GHKW zu erläutern.

26. = Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird als Saldo des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnis-
ses gebildet und als positiver oder negativer Betrag angezeigt. Es zeigt das Ergebnis der voraussichtli-
chen wirtschaftlichen Entwicklung des Bistums. Der Haushaltausgleich nach § 1 Abs. 2 GHKW wird
daran gemessen sowie die dadurch ausgelöste Veränderung des Eigenkapitals des Bistums durch eine
voraussichtliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 1 Abs. 2 und 3 GHKW und/oder
durch eine voraussichtliche Verringerung der allgemeinen Rücklage nach.

Außerdem ist das in der späteren Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis gesondert im Bi-
lanzbereich "Eigenkapital" anzusetzen. Zudem hat der Kirchensteuerrat analog § 96 Abs. 1 S. 2 GO
NRW über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages zu
beschließen, die im Rahmen des Jahresabschlusses in der Ergebnisrechnung  ausgewiesen sind.

Layout (Gliederung) der Finanzpläne

Das Layout bzw. die Gliederung des Finanzplans entspricht § 5 GHKW.

Teilfinanzplan A

Gemäß § 6 Abs. 4 GHKW sind dem Teilfinanzplan A vor allem die Informationen über die vorgesehe-
nen Investitionen zu entnehmen. Die Teilfinanzpläne stellen zudem eine Untergliederung des Finanz-
plans dar. Gem. RdErl. des Innenministeriums (VV Muster zur GO und GemHVO - Ziff. 1.2.7) bleibt es
freigestellt, dabei auch alle oder nur einzelne Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit abzubilden.
Auf der Grundlage dieser Wahlmöglichkeit und der gängigen Praxis im kommunalen Bereich, wird in
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den Teilfinanzplänen A zum Bistumshaushalt auf die Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet.

Teilfinanzplan B

Bezogen auf den Teilfinanzplan B wird bis auf weiteres darauf verzichtet, eine Wertgrenze festzu-
legen, ab der Investitionsmaßnahmen als Einzelmaßnahme auszuweisen sind (§ 4 Abs. 4
GemHVO).

Einfluss der Finanz- und Ergebnisrechnung auf die Bilanz

Der Einfluss der Finanz- und Ergebnisrechnung auf die Bilanz stellt sich grafisch wie folgt dar:

Finanzrechnung Bilanz

Aktiva Passiva

Ergebnisrechnung

Einzahlungen

./.

Auszahlungen

Vermögen

Liquide Mittel

Eigenkapital

Fremdkapital

Erträge

./.

Aufwendungen

Liquiditätssaldo Ergebnissaldo

Seite 73



Seite 74



Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
Ansatz
2025

Ansatz
2026

Planung
2027

Planung
2028

Planung
2029

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

01 + Steuern und ähnliche Abgaben 497.517.495,75 457.486.000 479.225.000 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 202.809.888,21 204.452.244 212.378.088 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 1.194.100,01 1.301.808 1.251.808 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 41.500 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.792.415,63 14.164.934 12.403.187 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.472.699,47 20.273.101 20.411.549 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 12.370.328,82 4.353.941 4.514.189 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 748.157.250,63 702.032.028 730.225.321 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -234.288.682,46 -249.565.599 -261.257.047 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen -123.486.006,91 -119.404.600 -104.913.030 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -42.879.913,53 -44.152.210 -42.622.484 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen -26.433.855,56 -26.962.428 -27.830.221 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -279.948.776,23 -266.769.689 -286.850.412 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -55.645.899,64 -60.758.226 -61.417.216 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -762.683.134,33 -767.612.752 -784.890.410 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -14.525.883,70 -65.580.724 -54.665.089 0 0 0

19 + Finanzerträge 33.637.124,27 39.732.739 35.923.807 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -91.300,93 -205.608 -125.870 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 33.545.823,34 39.527.131 35.797.937 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 19.019.939,64 -26.053.593 -18.867.152 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) 19.019.939,64 -26.053.593 -18.867.152 0 0 0

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg.
Rücklage

27 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 9.485,00 0 0 0 0 0

28 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 1.257.881,98 0 330.500 0 0 0

29 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -771.641,09 0 0 0 0 0

30 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen -10.641.264,13 0 0 0 0 0

31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30) -10.145.538,24 0 330.500 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE

EUR

01 + Steuern und ähnliche Abgaben 496.128.860,00 457.486.000 479.225.000 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 199.908.128,30 204.452.244 212.378.088 0

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 144.100,01 1.301.808 1.251.808 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 41.500 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.881.786,92 14.164.934 12.403.187 0

06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 23.810.033,94 20.273.101 20.511.549 0

07 + Sonstige Einzahlungen 12.461.362,45 6.631.141 7.094.357 0

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 38.031.024,64 39.732.739 35.923.807 0

09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 784.665.296,26 744.041.967 768.829.296 0

10 - Personalauszahlungen -234.449.686,96 -249.565.599 -261.257.047 0

11 - Versorgungsauszahlungen -71.602.841,42 -72.681.630 -74.913.030 0

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -44.870.534,20 -44.152.210 -42.622.484 0

13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -91.314,43 -205.608 -125.870 0

14 - Transferauszahlungen -280.388.501,89 -266.769.689 -286.850.412 -102.650.000

15 - Sonstige Auszahlungen -59.166.374,70 -63.035.426 -63.801.836 0

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -690.569.253,60 -696.410.162 -729.570.679 -102.650.000

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) 94.096.042,66 47.631.805 39.258.617 -102.650.000

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.665.471,10 500.500 1.000.000 0

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 15.000 1.201.000 0

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 176.471.471,06 0 0 0

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0,00 0 0 0

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 48.692.271,75 0 0 0

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 228.829.213,91 515.500 2.201.000 0

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden -73.967,56 -210.000 -1.688.000 0

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -33.429.999,98 -39.900.000 -62.660.000 -35.850.000

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -3.059.932,82 -1.362.500 -3.291.227 0

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -228.094.849,19 0 0 0

28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -52.482.224,88 0 0 0

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -317.140.974,43 -41.472.500 -67.639.227 -35.850.000

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) -88.311.760,52 -40.957.000 -65.438.227 -35.850.000

32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) 5.784.282,14 6.674.805 -26.179.610 -138.500.000

33 + EZ a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten für Investitionen 571.536,31 580.261 80.865 0

34 + EZ a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0

35 - AZ f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen -1.575.317,19 -198.500 -1.752.400 0

36 - AZ f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0

37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -1.003.780,88 381.761 -1.671.535 0

38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) 4.780.501,26 7.056.566 -27.851.145 -138.500.000

39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 49.999.347,73 0 0 0

40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39) 54.779.848,99 7.056.566 -27.851.145 -138.500.000

Seite 76



Mittelfristige Finanzplanung
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Ergebnis 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben 497,52 457,49 479,23 474,92 470,57 466,18
2 Zuwendungen u. allg. Umlagen 202,81 204,45 212,38 217,06 221,86 226,77
3 Sonstige Transfererträge 1,19 1,30 1,25 1,26 1,26 1,27
4 Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04
5 Privatrechtl. Leistungsentgelte 12,79 14,16 12,40 12,47 12,53 12,59
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 21,47 20,27 20,41 20,51 20,62 20,72
7 Sonstige ordentl. Erträge 12,37 4,35 4,51 4,54 4,56 4,58
8 Akivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Ordentliche Erträge 748,16 702,02 730,23 730,80 731,44 732,16

11 Personalaufwendungen -234,29 -249,57 -261,26 -268,44 -275,82 -283,41
12 Versorgungsaufwendungen -123,49 -119,40 -104,91 -88,45 -78,71 -80,67
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -42,88 -44,15 -42,62 -43,37 -44,13 -44,90
14 Bilanzielle Abschreibung -26,43 -26,96 -27,83 -28,11 -28,39 -28,67
15 Transferaufwendungen -279,95 -266,77 -287,24 -294,42 -301,78 -309,33
16 Sonstige ordentl. Aufwendungen -55,65 -60,76 -61,02 -62,09 -63,18 -64,28
17 Ordentliche Aufwendungen -762,68 -767,61 -784,89 -784,88 -792,00 -811,26

18 Ordentliches Ergebnis -14,52 -65,59 -54,66 -54,08 -60,57 -79,10

19 Finanzerträge 33,64 39,73 35,92 36,00 36,00 36,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen -0,09 -0,21 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13
21 Finanzergebnis 33,55 39,52 35,80 35,87 35,87 35,87

22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 19,02 -26,07 -18,86 -18,20 -24,69 -43,23

26 Jahresergebnis 19,02 -26,07 -18,86 -18,20 -24,69 -43,23

Folgejahre

Ergebnisplan - MiFriFi 2026 (Angaben in Mio. €)
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01 Diözesanleitung 06 Schulen
0101 Leitung 0601 Overhead
0102 Offizialat 0602 Realschulen
0103 Öffentlichkeitsarbeit 0603 Sekundarschulen
0104 Prävention und Machtmissbrauch 0604 Gymnasien
0105 Räte 0605 Gesamtschule
0106 Mittelinstanzen 0606 Berufskollegs
0107 Organisation und Recht 0607 Kollegs
0108 Revision 0608 Schulzentrum

0609 Förderschulen u. Heilpädagogische KITA
02 Überpfarrliche Seelsorge 0610 Schülerheime
0201 Overhead 0611 Schulpastorale und päd. Arbeit
0202 Bistumsarchiv
0203 Kinder- und Jugendseelsorge 07 Pfarreien
0204 Seelsorge für Katholiken anderer Muttersprache 0701 Overhead
0205 Allgemeine überpfarrliche Seelsorge 0702 Pfarrseelsorge
0206 Flüchtlingshilfe 0703 Verwaltungshaushalt KG
0207 Kirchenfoyer 0704 sonstiger Seelsorgebereich
0208 Dom 0705 TEK
0209 Jugendverbände
0210 Erwachsenenverbände 08 Seelsorgaus- und weiterbildung/Orden
0211 KSHG 0801 Overhead
0212 Regionalbüros 0802 Borromaeum Priesterseminar
0213 KUBUS Tagungshaus Bentlage 0803 IDP
0214 Intergeneratives Zentrum - einsA 0804 Orden

0805 Collegium Borromaeum
03 Bildung und Kunst
0301 Bildung und Kunst, zentrale Aufgaben 09 Verwaltung, zentrale Dienstleistungen
0302 Jugendbildung 0901 Overhead
0303 Bildungsforen 0902 Informationstechnologie
0304 Büchereien 0903 Regional KODA, DiAG, MAV
0305 Kunst 0904 Materialdienst
0306 Kath. Bildungshäuser 0905 Haus- und Küchenbetrieb
0307 Museen
0308 Diözesanbibliothek 10 Gebäude und Liegenschaften

1001 Verwaltungsgebäude
04 Soziales 1002 Dienst- u. Mietwohnungen
0401 Overhead 1003 Geschäftsgrundstücke
0402 DICV
0403 OCV und übrige Caritasverbände 11 Finanzen
0404 EFL 1101 Overhead
0405 Studenten 1102 Kirchensteuern
0406 Jugendhilfe 1103 Finanzanlagen und Darlehen
0407 Altenhilfe 1104 Deckungsreserven
0408 Krankenhäuser und Behinderteneinrichtung
0409 Beratungsstellen 12 Versorgung

1201 Versorgung
05 Überdiözesane Aufgaben
0501 Overhead
0502 VDD
0503 Mission/Entwicklungshilfe
0504 Überdiözesane Veranstaltungen
0505 Überdiözesaner Haushalt NW

Übersicht über die Produktbereichsstruktur zum Bistumshaushaltsplan 2026
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 01 Diözesanleitung

Produktgruppenbeschreibung:

Der Produktbereich 01 (Diözesanleitung) umfasst folgende Produktgruppen:

¶ Leitung
¶ Offizialat
¶ Öffentlichkeitsarbeit
¶ Prävention und Machtmissbrauch

¶ Räte
¶ Mittelinstanzen
¶ Organisation und Recht
¶ Innenrevision

Zuwendungen und
allgemeine Umlagen

242.900

Privatrechtliche
Leistungsentgelte

25.825

Kostenerstattungen
und Kostenumlagen

168.400

sonstige
ordentliche

Erträge
108.675

ERTRÄGE (€)

Personalaufwendungen
11.667.700

Aufwendungen für
Sach- und

Dienstleistungen
1.790.004

Bilanzielle
Abschreibungen

1.748

Transfer-
aufwendungen

885.313

sonst. ord.
Aufwendungen

1.527.805

Aufwendungen
aus internen

Leistungs-
beziehungen

214.060

AUFWENDUNGEN (€)
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Diözesanleitung

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 270.774,57 241.220 242.900 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 135,00 34.425 25.825 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 138.037,88 206.700 168.400 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 75.443,59 180.875 108.675 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 484.391,04 663.220 545.800 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -9.597.651,73 -10.211.760 -11.667.700 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.076.614,77 -1.733.648 -1.790.004 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen -108,93 -876 -1.748 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -888.864,97 -890.593 -885.313 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -683.828,80 -1.201.054 -1.527.805 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -12.247.069,20 -14.037.931 -15.872.570 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -11.762.678,16 -13.374.711 -15.326.770 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -11.762.678,16 -13.374.711 -15.326.770 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -11.762.678,16 -13.374.711 -15.326.770 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 -194.600 -214.060 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -11.762.678,16 -13.569.311 -15.540.830 0 0 0

Nachrichtlich:
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage

27 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0 0 0 0 0

28 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0

29 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0 0 0 0 0

30 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0

31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30) 0,00 0 0 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktbereich 01 Diözesanleitung

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 270.774,57 241.220 242.900 0

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 135,00 34.425 25.825 0

06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 248.638,40 206.700 168.400 0

07 + Sonstige Einzahlungen 75.443,59 180.875 108.675 0

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0

09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 594.991,56 663.220 545.800 0

10 - Personalauszahlungen -9.605.572,11 -10.211.760 -11.667.700 0

11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.112.768,81 -1.733.648 -1.790.004 0

13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0

14 - Transferauszahlungen -888.864,97 -890.593 -885.313 0

15 - Sonstige Auszahlungen -684.791,49 -1.395.654 -1.741.865 0

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -12.291.997,38 -14.231.655 -16.084.882 0

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) -11.697.005,82 -13.568.435 -15.539.082 0

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0,00 0 0 0

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden -23.470,23 0 0 0

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -23.000 -8.000 0

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -23.470,23 -23.000 -8.000 0

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) -23.470,23 -23.000 -8.000 0

32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) -11.720.476,05 -13.591.435 -15.547.082 0

33 + EZ a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0

34 + EZ a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0

35 - AZ f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0

36 - AZ f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0

37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0

38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) -11.720.476,05 -13.591.435 -15.547.082 0

39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 0 0 0

40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39) -11.720.476,05 -13.591.435 -15.547.082 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 01 Diözesanleitung

Produktgruppe 0101 Leitung

Produktgruppenbeschreibung:

Der vorstehenden Produktgruppe sind folgende Produkte zugeordnet:
Produkt 010101 Aufgaben des Bischofs
Produkt 010102 Aufgaben der Weihbischöfe
Produkt 010103 Domkapitel
Produkt 010104 Aufgaben des Generalvikars
Produkt 010105 Zentrale Aufgaben Leitung
Produkt 010106 Intervention

Spar- und Strategieprozess im Bistum Münster (SuSP)
Nach der Präsentation der Kirchensteuer- und Mitgliederentwicklung im Jahr 2019 („Gutmann-Studie“) haben
Diözesanrat und Kirchensteuerrat die Bistumsleitung beauftragt, erforderliche Schritte für einen Spar- und Strate-
gieprozess zu entwickeln und umzusetzen.. Ein partizipativ angelegter Strategieprozess soll zukünftige Schwer-
punkte benennen und eine mittelfristige Zuordnung von erforderlichen Haushaltsmitteln vorbereiten.
Der Spar- und Strategieprozess bezieht sich auf alle Handlungsfelder bzw. Produktgruppen des Bistumshaushalts.
Er wird sich zunehmend in Teilprozesse gliedern. Prioritär ist dabei die pastorale Ausrichtung im Sinne des Sen-
dungsauftrags im Bistum Münster, worauf sich u. a. ein Prozess zur Entwicklung der pastoralen Strukturen im Bis-
tum Münster bezieht. Korrespondierende und unterstützende Dienste, insbesondere die Bistumsverwaltung, sol-
len so organisiert sein, dass sie den Anforderungen der Pfarreien, Zentralrendanturen, kirchlicher Einrichtungen
und Träger und öffentlichen Institutionen gerecht wird.
Diözesanrat und Kirchensteuerrat werden kontinuierlich über die Entwicklungen im Spar- und Strategieprozess
informiert und in Beschlüsse einbezogen. Ein weiterer Prozess befindet sich aktuell in der Ausarbeitung und wird
sich anschließen.

Beteiligte Kostenstellen: 100001, 100010, 104200, 104500, 105010, 105110, 105240, 106040, 106100

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Diesbezüglich wird auf die allgemeinen statistischen Angaben zum nrw-Teil des Bistums Münster im Vorbericht
verwiesen.

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
010101 Aufgaben des Bischofs -217.900 € 723.140 € -505.240 €

Aufwendungen für die Aufgaben des Bischofs von Münster.
Für den Bischof sind nur die seine Wohnung betreffenden Ausgaben dem Haushalt des B. Stuhls zugeordnet, alle
übrigen Aufwendungen erscheinen im Bistumshaushalt.

41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Die Erträge betreffen die Leistungen aus der Staatsdotation für den Bischof und den Bischöfl. Sekretär, die aufgrund
staatskirchenrechtlicher Verpflichtung durch das Land Nordrhein-Westfalen gezahlt werden.
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50 Personalaufwendungen:
Bezüge des Bischofs und des Verwaltungspersonals (356,1 T€).

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
2026 sind für die Einführung eines neuen Bischofs Veranstaltungskosten in Höhe von 250.000 € eingeplant. Die
sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u. a. die Verfügungsmittel des Bischofs bzw. des Diözesanadmi-
nistrators (30 T€) sowie des Bischofs em. (5 T€). Darüber hinaus sind für Veröffentlichungen des Bischofs bzw. des
Diözesanadministrators (z. B. Bischofsbuch, Bischofspost an Firmlinge etc.) weitere rd. 20 T€ und für Repräsentati-
onen 45 T€ ausgewiesen.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
010102 Aufgaben der Weihbischöfe 30.000 € 689.230 € -659.230 €

Aufwendungen für die Aufgaben der Weihbischöfe im Bistum Münster.
Die Weihbischöfe haben ihren Sitz in Münster, Weihbischof Lohmann residiert in Xanten am Niederrhein
(die Aufwendungen für das Regionalbüro Niederrhein sind dem Produkt „Mittelinstanzen“ zugeordnet).
Weihbischof Wilfried Theising wird als Offizial für den oldenburgischen Teil nicht in diesem Haushalt geführt.

45 Sonstige ordentliche Erträge:
Die Spendenerträge werden im Bereich der Transferaufwendungen direkt ihrem Bestimmungszweck zugeführt.

50 Personalaufwendungen:
Bezüge der nicht durch das Domkapitel besoldeten Weihbischöfe und des Verwaltungspersonals (570,9 T€).

53 Transferaufwendungen:
Die Transferaufwendungen betreffen mit rd. 54,1 T€ die an die Domkirchenkasse abzuführenden Mittel zur Auf-
bringung der Zusatzgehälter für Weihbischöfe. Daneben ist die zweckbestimmte Weiterleitung von Spenden (siehe
45) eingeplant.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Verfügungsmittel der Weihbischöfe (insg. 22,5 T€) und Repräsentationskosten in Höhe von 3,5 T€.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
010103 Domkapitel 0 € 290.700 € -290.700 €

Die Aufwendungen für das Domkapitel betreffen nur die Ausgleichszahlungen des Bistums an das Domkapitel für
die Besoldung und Versorgung des Domklerus (einschl. Krankheitskostenbeihilfen). Das Domkapitel selbst verfügt
als jur. Person über einen eigenen Haushalt.

53 Transferaufwendungen:
Ausgleichszahlungen des Bistums an das Domkapitel für die Besoldung und Versorgung des Domklerus (einschl.
Krankheitskostenbeihilfen).

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
010104 Aufgaben des Generalvikars 0 € 687.600 € -687.600 €

Aufwendungen für die Aufgaben des Generalvikars im Bistum Münster.

50 Personalaufwendungen:
316,0 T€ Bezüge des Verwaltungspersonals der Stabstelle Strategisches Management und des Büros des

Ständigen Vertreters des Diözesanadministrators
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250,0 T€ Begleitung und Umsetzung von VND („Verwaltung neu denken“) in der Verwaltung

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Verfügungsmittel des Generalvikars/des Ständigen Vertreters des Diözesanadministrators (20 T€). Weitere 60 T€
enthält der Ansatz darüber hinaus wie schon im Vorjahr Mittel für den begonnenen Restrukturierungsprozess
(Verwaltung neu Denken, VND) im Bischöflichen Generalvikariat.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
010105 Zentrale Aufgaben Leitung 0 € 56.600 € -56.600 €

Nicht aufteilbare Aufwendungen für die Bistumsleitung (Stabstellen)

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
50 T€ Reisekosten für diesen Personalbereich.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
010106 Intervention 0 € 495.650 € -495.650 €

Die Stabsstelle Intervention und Prävention gibt es im Bistum Münster seit April 2019. Sie wurde gegründet, um eine
möglichst einheitliche Verfahrens- und Vorgehensweise beim Thema des Sexuellen Missbrauchs zu gewährleisten.
Alle Fragestellungen, die mit dieser Thematik verbunden sind, laufen hier zentral zusammen. Geleitet wird die Stabs-
stelle durch eine Geschäftsführung. Neben je zwei Interventions- und Präventionsbeauftragten ist weiteres Personal
für organisatorische und Verwaltungsfragen zuständig.

50 Personalaufwendungen:
Ausschließlich Personalaufwendungen für die Stabstelle Intervention und Prävention (495,7 T€).
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0101 Leitung

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 203.822,54 222.500 217.900 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 56.721,00 70.000 30.000 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 260.543,54 292.500 247.900 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -2.067.582,40 -1.922.540 -1.988.620 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -26.571,19 -3.000 -4.000 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -376.225,90 -310.130 -374.800 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -199.520,00 -288.000 -535.900 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -2.669.899,53 -2.523.670 -2.903.320 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -2.409.355,99 -2.231.170 -2.655.420 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -2.409.355,99 -2.231.170 -2.655.420 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -2.409.355,99 -2.231.170 -2.655.420 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 -36.000 -39.600 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.409.355,99 -2.267.170 -2.695.020 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0101 Leitung

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen 0,00 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 01 Diözesanleitung

Produktgruppe 0102 Offizialat

Kurzbeschreibung:
Das Offizialat ist das kirchliche Gericht der Diözese Münster. So wie der Bischof für die Verwaltung eine eigene
Behörde hat - das Generalvikariat -, so hat er auch ein eigenes Gericht, dem er die Rechtsprechung anvertraut und
für das er als Leiter den Gerichtsvikar, den Offizial bestellt hat.
Grundsätzlich ist das Offizialat kirchliches Gericht für alle Bereiche des kirchlichen Rechtes. Tatsächlich be-
schränkt sich die Gerichtstätigkeit, von wenigen Ausnahmen abgesehen, auf Ehenichtigkeitsverfahren.

Ziele:
Die Hauptaussage des kirchlichen Eheverständnisses lautet: Die Ehe ist unauflöslich! Diese Überzeugung stützt
sich auf die Bibel. Es gibt jedoch auch in der katholischen Kirche Fälle, in denen eine Ehe "geschieden" werden
kann, obwohl sie scheinbar gültig zustande gekommen ist. In einem Eheannullierungsverfahren überprüft das
kirchliche Gericht, ob bei der kirchlichen Trauung alle notwendigen Voraussetzungen für einen gültigen Eheab-
schluss vorlagen. Falls nein, wird die Ehe annulliert, d.h. für ungültig geschlossen erklärt und die Ehepartner kön-
nen erneut eine kirchliche Ehe eingehen.

Zielgruppen:
- Personen, die eine kirchliche Ehe schließen möchten, obwohl einer der Partner bereits einmal verheiratet war,
- Personen, denen es wichtig ist, nach der Ordnung der Kirche zu leben,
- Personen, die nach einer Scheidung zivil wieder geheiratet haben und wo ein Arbeitsverhältnis mit der

katholischen Kirche besteht bzw. dieses angestrebt wird.

Beteiligte Kostenstellen: 000020, 105010, 104500, 106100

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
010201 Offizialat 147.000 € 715.230 € -568.230 €

Vgl. Produktgruppenerläuterung

44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Es handelt sich mit 22 T€ um die Erstattungen von Prozess- und Gutachterkosten der klagenden Parteien. Die Anzahl
der neuen Verfahren und die Höhe der Kostenerstattung für Gutachten kann nur geschätzt werden.
Des weiteren werden Kostenerstattungen für Tätigkeiten erwartet, die das Offizialat für andere Bistümer über-
nimmt (125 T€)

50 Personalaufwendungen:
Es handelt sich um die Personalkosten des Verwaltungspersonals und der Richterinnen und Richter am Offizialat.
Die im Vorjahr noch geplante Stelleneinsparung wurde nicht umgesetzt (Rückkehr der Stelleninhaberin).

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Mehrheitlich fallen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen die Erstellung von Gutachten an (16 T€).
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Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
010202 Schlichtungsrat 0 € 30.000 € -30.000 €

Der neue Schlichtungsrat überprüft in einem ordentlichen Verfahren kirchliche Verwaltungsentscheidungen. Die ent-
sprechende Ordnung hat Bischof em. Dr. Felix Genn am 1. März 2025 in Kraft gesetzt. Die Schlichterinnen und
Schlichter sind dabei unabhängig. Beispiele der Verwaltungsakte, die Gegenstand eines Schlichtungsverfahrens wer-
den können, sind lt. der Ordnung Ernennungen, Versetzungen oder Amtsenthebungen insbesondere von Klerikern
ebenso wie die Errichtung, Veränderung, Auflösung oder Aufhebung kirchlicher Rechtsträger oder auch Erlasse zu
kirchlichen Immobilien. Auch Dekrete, durch die einer Person ein Tun oder Unterlassen auferlegt wird, können Ge-
genstand eines Schlichtungsverfahrens werden.
Neben der Ordnung des Schlichtungsrates tritt am 1. März auch eine Disziplinarordnung für Kleriker in Kraft. Ziel
dieser Ordnung ist es, wie es in der Präambel heißt, „das Wohl der Gemeinschaft der Gläubigen vor einem unange-
messen oder missbräuchlich ausgeübten Dienst oder Amt eines Klerikers zu schützen“.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Es werden für den Einsatz der Schlichterinnen und Schlichter Sachverständigenkosten in Höhe von 30.000,-- € ver-
anschlagt.
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0102 Offizialat

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 129.287,88 175.000 147.000 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 129.287,88 175.000 147.000 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -708.303,98 -734.350 -687.480 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -19.624,79 0 0 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0

15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.729,56 -26.050 -54.450 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -733.658,33 -760.400 -741.930 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -604.370,45 -585.400 -594.930 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -604.370,45 -585.400 -594.930 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -604.370,45 -585.400 -594.930 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 -3.000 -3.300 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -604.370,45 -588.400 -598.230 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0102 Offizialat

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen 0,00 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 01 Diözesanleitung

Produktgruppe 0103 Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppenbeschreibung:

Kurzbeschreibung:
Die Öffentlichkeitsarbeit des Bistums Münster orientiert sich an journalistischen Arbeitsweisen. Sie kommuniziert
offensiv, ehrlich, transparent, wertschätzend, dialog- und zielgruppenorientiert und multimedial. Sie richtet sich
über verschiedene Kanäle (Pressearbeit, Internet, Intranet, Mitarbeitermagazin, Social Media, Rundfunk, Print-
medien, Events) nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spielen für
sie eine zentrale Rolle.

Dabei setzt die Öffentlichkeitarbeit aktiv Themen und stellt Geschichten über Menschen in den Mittelpunkt. Die
Aufteilung der Pressestelle in regionale Redaktionen ermöglicht eine spezifische Darstellung der Kirche in den je-
weiligen Regionen. Durch die Nutzung moderner Medien erreicht die Öffentlichkeitsarbeit Zielgruppen, die auf
traditionellen Wegen nicht erreicht würden.

Ziele:
Die Zielgruppen (s. u.) sollen sich über die Vorgänge im Bistum Münster gut informiert fühlen.
Der Bischof von Münster und die katholische Kirche im Bistum Münster sollen eine hohe mediale Präsenz und ein
positives Image haben. Es soll gelingen, auch Zielgruppen aus modernen Lebenswelten anzusprechen und zugleich
die Zielgruppen aus traditionellen Milieus weiter zu erreichen. Der Identifikationsgrad der haupt- und ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der katholischen Kirche im Bistum Münster soll hoch sein.

Zielgruppen:
Kirchliche Kommunikation soll und will alle Menschen und Gruppen erreichen; es ist dennoch sinnvoll, verschie-
dene Gruppen jeweils spezifisch anzusprechen, wie etwa: hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Eh-
renamtliche; kirchennahe Menschen; Menschen auf der Suche nach Werten, Sinnangebote; Menschen, die an
einzelnen Kirchenangeboten interessiert sind; Menschen in besonderen Lebenslagen; junge Menschen; Journalis-
ten und Meinungsführer; Vertreter gesellschaftlich relevanter Gruppen.

Beteiligte Kostenstellen: 104200, 104500, 105010, 106040, 106100

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
010301 Öffentlichkeitsarbeit 10.000 € 3.375.369 € -3.365.369 €

Allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit durch die Stabstelle Kommunikation im Bischöflichen Generalvikariat

45 Sonstige ordentliche Erträge:
Die ordentlichen Erträgen entfallen auf die Erstattungen durch das Offizialat Vechta für Veröffentlichungen (10 T€)

50 Personalaufwendungen:
Die Aufwendungen für das Personal der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit belaufen sich auf 2.121.820,-- €. Weitere
10.000,-- € sind für Honorarzahlungen angesetzt.
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52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Mit 300.000,-- € werden sämtliche Dienstleistungen der Stabstelle Kommunikation veranschlagt. Hier werden sämt-
liche Dienstleistungen für die Druckerzeugnisse sowie Web-Hosting/Server-Dienste, Internetauftritte/Intranetauf-
tritte, das Mitarbeitermagazin und benötigte APP`s (Handysoftware) für die einzelnen Mitarbeitenden der Presse-
stelle gezahlt. Zudem sind hier ab dem Jahr 2024 die Dienste der Streamer in der Rundfunkarbeit zugeordnet, da
die Streamer nun bei der Pfarrei St. Lamberti angestellt sind und wir der Pfarrei einen bestimmten Betrag erstatten.
Aufgrund von allgemeinen Preissteigerungen, der Digitalisierung, des erhöhten Aufkommens an Dienstleistungen,
der Tatsache, dass die beruflichen Netzwerke wie Xing, LinkedIn etc. professioneller aufgezogen werden und die
zusätzlichen Kosten für die Streamer liegt der Ansatz bei 300.000,00 €.

Weitere 813.649,-- € entfallen auf die „Arbeitgeberkampagne“ (Maßnahme M000031000). Für das Bistum Münster
soll eine Arbeitgeberkampagne entwickelt werden, um angesichts der Schwierigkeiten, Personal für den kirchlichen
Dienst zu gewinnen, die Mitarbeiterbindung zu stärken und die Personalgewinnung zu unterstützen. Die 2026 ver-
anschlagten Mittel in Höhe von 808.563,-- € sind mit HV 40 (Freigabe durch den Kirchensteuerrat) zunächst ge-
sperrt.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen
84.000,-- € für allgemeine Publikationen aus den unterschiedlichen Aufgabenbereichen des Bischöflichen General-
vikariats.
5.000,-- € für die Patenschafts-Abonnements Kirche + Leben. Nach Zustimmung der LEIKO wurden die Print-Abos
für jeden Fachbereich auf digitale Kombi-Abos umgestellt. Nur noch vereinzelte Personen im BGV erhalten Print-
Abos (wie z. B. der Bischof, die Weihbischöfe etc.). Durch die Umstellung kann der HH-Ansatz von 14.500,-- € auf
5.000,-- € reduziert werden.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
010302 Bistumszeitung Kirche u. Leben 0 € 437.645 € -437.645 €

Kirche+Leben ist die Wochenzeitung im Bistum Münster. Das Bistum trägt (aufgrund vertraglicher Pflichten) die u.
a. Kosten.

50 Personalaufwendungen:
Für die Redaktion der Bistumszeitung Kirche + Leben fallen 42.830,-- € an Personalkosten an.

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Zuweisung von 394.815 € wurden zuletzt im Produkt 010301 ausgewiesen. Die Zuordnung wird mit der Pla-
nung 2026 korrigiert, da es sich um die Subventionierung des Internetauftritts ‚kirche-und-leben.de‘ durch das
Bistum handelt.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
010303 Kirchliches Amtsblatt 200 € 0 € 200 €

Das Kirchliche Amtsblatt für das Bistum Münster erscheint nur noch digital. Daher entstehen keine direkten Aufwen-
dungen für Druck und Versand mehr. Nur noch ein sehr geringer Teil der vorherigen Auflage wird gedruckt und
postalisch verschickt. Die Kosten können nicht separiert werden. Hierfür werden jedoch Kostenerstattungen erzielt.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
010304 Rundfunk u. Fernseharbeit 0 € 14.500 € -14.500 €

Die Aufwendungen für die Rundfunk- und Fernseharbeit bestehen in Höhe von 11.500,-- € aus Honorar- Fahrt und
Tagungskosten.
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53 Transferaufwendungen:
Für Gottesdienstübertragungen aus der Basilika in Kevelaer wurde ein Studio eingerichtet. An jedem Samstag und
jeden Dienstag wird eine (Vorabend-)Messe bei Radio Horeb und EWTN übertragen. Die Gesamtausgaben der Über-
tragungen teilen sich zu je 25 % Radio Horeb, EWTN, die Wallfahrtsleitung und das Bistum Münster (je 3.000,00 €).
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0103 Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 200 200 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 13.767,91 12.000 10.000 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 13.767,91 12.200 10.200 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -1.865.559,05 -1.967.950 -2.180.150 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -808.041,70 -1.473.378 -1.508.464 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -6.155,00 -5.100 -5.400 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -86.817,75 -104.500 -95.000 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -2.766.573,50 -3.550.928 -3.789.014 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -2.752.805,59 -3.538.728 -3.778.814 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -2.752.805,59 -3.538.728 -3.778.814 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -2.752.805,59 -3.538.728 -3.778.814 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 -35.000 -38.500 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.752.805,59 -3.573.728 -3.817.314 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0103 Öffentlichkeitsarbeit

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen 0,00 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 01 Diözesanleitung

Produktgruppe 0104 Prävention und Machtmissbrauch

Produktgruppenbeschreibung:

Kurzbeschreibung:
Nach der Aufdeckung zahlreicher Fälle sexueller Gewalt im Raum der Kirche hat das Bistum sich entschlossen,
nicht nur das Unrecht der Vergangenheit aufzuarbeiten, sondern auch das Möglichste dafür zu tun, dass Fälle se-
xueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Raum der Kirche unterbleiben oder wenn sie geschehen, mög-
lichst schnell aufgedeckt werden.

Die Zahlungen zur Anerkennung des Leids an Betroffene werden seit dem Jahr 2021 aus Mitteln des Bischöflichen
Stuhls geleistet. Diese Anerkennungsleistungen werden nach einem für alle deutschen Diözesen geltenden Ver-
fahren direkt vom VDD gezahlt. Die Bistümer stellen die benötigten Mittel durch Zahlungen auf ein „Anerken-
nungskonto“ beim VDD zur Verfügung.

Ziele:
Ziel ist es, Kinder und Jugendliche im Raum der Kirche vor jeder Form sexueller Gewalt oder Grenzüberschreitung
zu schützen, Ehren- und Hauptamtliche durch Fortbildungen und Supervisionen sowie durch institutionelle
Schutzkonzepte in ihrem eigenen Verhalten für die Frage der sexuellen Gewalt, des Themas Nähe und Distanz,
aber auch für Missbrauch im familiären Umfeld zu sensibilisieren.

Zielgruppe:
Haupt- und Ehrenamtliche, die mit Kindern und Jugendlichen im Raum der Kirche arbeiten.

Beteiligte Kostenstellen: 100030, 104500, 105010, 105110, 106100

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
010401 Präventionsschulungen 8.150 € 301.120 € -292.970 €

Im Bistum Münster hat Bischof Dr. Felix Genn eine Präventionsordnung in Kraft gesetzt, die verschiedene Maßnah-
men benennt, um mit sexualisierter Gewalt professionell umzugehen und schützende Strukturen zu etablieren. Un-
ter anderem sieht die Ordnung verpflichtende Präventionsschulungen für diverse Personalbestände und Betäti-
gungsfelder des Bistums vor.

44 Kostenerstattungen:
Kurs- und Tagungsgebühren bzw. Kostenerstattungen für Präventionsschulungen werden nur für die Inanspruch-
nahme von Schulungen durch nicht förderfähige Dritte erhoben.

50 Personalaufwendungen:
Es handelt sich um die Personal- und Honoraraufwendungen für die Stabstelle Intervention und Prävention (hier:
Präventionsarbeit)
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53 Transferaufwendungen:
2024 und 2025 waren hier noch 26.000,-- € für die Täterberatung und -begleitung vorgesehen. Hierbei handelte es
sich um ein Fortbildungsprojekt beim Caritasverband.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Es handelt sich mit 57.750,-- € um die allgemeinen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Prä-
ventionsordnung.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
010402 Hilfen für Missbrauchsfälle 0 € 0 € 0 €

Die Zahlungen zur Anerkennung des Leids wurden auf Beschluss des Kirchensteuerrats vollständig in den Haushalt
des Bischöflichen Stuhls verlagert, da hierfür nicht originär Kirchensteuermittel in Anspruch genommen werden sol-
len.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
010403 Aufarbeitungskommission 0 € 463.000 € -463.000 €

Für die „Unabhängige Aufarbeitungskommission zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs und sexualisierter
Gewalt für die Regionen des Bistums Münster“ (kurz: UAK) sollen Gesamtmittel in Höhe von 1,75 Mio. € aufge-
bracht werden. Hiervon entfallen 1.400.000,-- € auf Kirchensteuermittel, 175.000,-- € auf Mittel des Bischöflichen
Stuhls und 175.000,-- € auf Mittel von kirchlichen Verbänden und Orden. Die Mittel werden bis zum 31.12.2026
bereitgestellt und sind vorgesehen für die Arbeit eines unabhängigen Trägervereins der UAK.  Die Mittel dienen zur
zweckgebundenen Finanzierung
- der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- der Projektmittel für Öffentlichkeitsarbeit, Berichte, Veranstaltungen etc.
- der Sachkosten für Arbeitsstelle und Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlichen UAK
- der Ausstattung der Arbeitsstelle
- die Evaluierung der UAK

53 Transferaufwendungen:
Nach erster Mittelbereitstellung 2023 in Höhe von 50.000,-- € werden in den Jahren 2024 bis 2026 jeweils 450.000,-
- € veranschlagt.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Es fallen zusätzlich noch diverse Sachkosten für die Arbeit der Aufarbeitungskommission an.
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0104 Prävention und Machtmissbrauch

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 135,00 150 150 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -50,00 8.000 8.000 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 85,00 8.150 8.150 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -189.608,70 -196.700 -237.870 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -57.699,48 0 0 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -249.005,12 -476.000 -450.000 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -41.385,19 -77.750 -70.750 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -537.698,49 -750.450 -758.620 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -537.613,49 -742.300 -750.470 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -537.613,49 -742.300 -750.470 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -537.613,49 -742.300 -750.470 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -5.000 -5.500 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -537.613,49 -747.300 -755.970 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0104 Prävention und Machtmissbrauch

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen 0,00 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 01 Diözesanleitung

Produktgruppe 0105 Räte

Produktgruppenbeschreibung

Zur Produktgruppe 0105 gehören der
¶ Bischöfliche Rat
¶ Vermögensrat
¶ Diakonenrat
¶ Diözesanrat
¶ Kirchensteuerrat
¶ Priesterrat.

Beteiligte Kostenstellen: 103010, 104200, 104500, 105010, 105110, 106040, 106100

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Gremium Anzahl Mitglieder Anzahl Sitzungstermine
Diözesanrat 47 Mitglieder 5 x jährlich + 1 x gemeinsam mit KSTR
Kirchensteuerrat 20 Mitglieder 5 x jährlich + 1 x gemeinsam mit DR
Vermögensrat 5-8 Mitglieder mehrmals nach Bedarf
Diakonenrat 13 Mitglieder 3 x jährlich + 3 x jährlich geschäftsf. Ausschuss
Priesterrat ca. 20 Mitglieder 2 x jährlich

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
010501 Vermögensrat 0 € 5.720 € -5.720 €

Im Jahr 2024 wurden in Umsetzung des „Liber V“ die Aufgaben von Kirchensteuerrat und dem Vermögensrat als
neuem DVVR neu geordnet. Dem Vermögensrat ist die Entscheidung über die Bewilligung von Investitionszuweisun-
gen gemäß Zuweisungsordnungen zur Finanzierung von Herstellungs- und Erhaltungsmaßnahmen der Kirchenge-
meinden und (Kirchen-)Gemeindeverbänden übertragen. Außerdem obliegt ihm die Genehmigung vieler Rechtsge-
schäfte kirchlicher Rechtsträger.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Tagungskosten und Fahrtkostenerstattungen für die Sitzungen des Vermögensrates.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
010502 Diakonenrat 0 € 2.500 € -2.500 €

Der Diakonenrat repräsentiert die Ständigen Diakone des Bistums Münster. Zu seinen Aufgaben gehören die Bera-
tung und Unterstützung des Bischofs im Hinblick auf den Diakonat und den Dienst der Ständigen Diakone, die Mit-
wirkung bei der Weiterentwicklung und Förderung des Ständigen Diakonats, die Mitsorge um die Lebensgestaltung
und Spiritualität der Ständigen Diakone, ihrer Ehefrauen und ihrer Familien, die Beratung und Mitwirkung bei der
Aus- und Fortbildung der Ständigen Diakone, die Entsendung von Vertretern in diözesane und überdiözesane Gre-
mien und die Zusammenarbeit mit dem Priesterrat sowie dem Rat der Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten.
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54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Tagungskosten und Fahrtkostenerstattungen für die Sitzungen des Diakonenrats.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
010503 Diözesanrat 0 € 245.350 € -245.350 €

Der Diözesanrat ist das oberste synodale Mitwirkungsgremium, durch das die Gläubigen des Bistums ihrer allge-
meinen und besonderen Berufung entsprechend an der Leitung des Bistums durch den Bischof teilnehmen. U. a.
wirkt der Diözesanrat bei der Festlegung der Schwerpunkte und Richtlinien für den Dienst der Kirche in Münster
oder der Besetzung wichtiger Ämter in der Diözesanleitung mit.

50 Personalaufwendungen:
Die Personalaufwendungen mit 220,1 T€ entfallen ausschließlich auf die Geschäftsführung des Diözesanrates.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
010504 Kirchensteuerrat 0 € 13.500 € -13.500 €

Der Kirchensteuerrat hat die Aufgabe, den Haushaltsplan des Bistums festzusetzen und die Jahresrechnung zu ge-
nehmigen, die Höhe der Kirchensteuer festzusetzen und über Erträge auf Erlass und Stundung der Kirchensteuer zu
entscheiden.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Tagungskosten und Fahrtkostenerstattungen für die Sitzungen des Kirchensteuerrats.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
010505 Priesterrat 0 € 8.000 € -8.000 €

Der Priesterrat ist das Organ, durch das das Presbyterium (Priesterkollegium) der Diözese aufgrund seiner beson-
deren Berufung seine Teilhabe am Dienstamt des Bischofs wahrnimmt. So fördert der Priesterrat die Kollegialität
und Konfraternität (Bruderschaft) im Presbyterium, nimmt am bischöflichen Leitungsdienst teil und berät den Bi-
schofs in allen das gesamte Presbyterium betreffenden Aufgaben.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Tagungskosten und Fahrtkostenerstattungen für die Sitzungen des Priesterrats.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
010506 Diözesankomitee 0 € 48.800 € -48.800 €

Als Zusammenschluss der organisierten Laien will das Diözesankomitee im Bistum Münster die "Stimme der Kirche"
in Gesellschaft und Politik sein. Gleichzeitig vertritt das Komitee die Anliegen der Laien auch innerhalb der katholi-
schen Kirche und gestaltet das kirchliche Leben im Bistum mit. Das Komitee befasst sich unter anderem mit Fragen
der Gerechtigkeit, der Beteiligung der Laien an Entscheidungsprozessen in der Kirche, der Situation von Flüchtlingen,
dem Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen und Homosexuellen und dem Sterben in Würde. Darüber hin-
aus sieht es sich als ein Netzwerk der Erwachsenen- und Jugendverbände und Laiengremien auf Stadt- und Kreis-
ebene im rheinisch-westfälischen Bistumsteil wie auch im Offizialatsbezirk Oldenburg. Dazu bietet es sich als Ge-
sprächspartner für die kirchlichen Amtsträger im Bistum, aber auch für Politik und Gesellschaft an.

Das Diözesankomitee führt einen eigenen Haushalt unter der Gemeindekennziffer (GKZ) 1130
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54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Geschäftsaufwendungen, Veranstaltungs- und Tagungskosten sowie Fahrtkostenerstattungen für das Diözesanko-
mitee.
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0105 Räte

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -188.839,99 -214.820 -220.100 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.339,92 0 0 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0

15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -33.557,66 -92.020 -95.520 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -224.737,57 -306.840 -315.620 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -224.737,57 -306.840 -315.620 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -224.737,57 -306.840 -315.620 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -224.737,57 -306.840 -315.620 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -7.500 -8.250 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -224.737,57 -314.340 -323.870 0 0 0

Seite 105



Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0105 Räte

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen 0,00 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 01 Diözesanleitung

Produktgruppe 0106 Mittelinstanzen

Produktgruppenbeschreibung:

Die Produktgruppe Mittelinstanzen betrifft die 7 Kreisdekanate, das Stadtdekanat Münster sowie das Regional-
büro Niederrhein in Xanten. Das Kreis- bzw. Stadtdekanat dient der Zusammenarbeit zwischen kirchlichen, kom-
munalen und staatlichen Institutionen und Verwaltungsstellen sowie der Koordinierung der pastoralen Aufgaben,
die in diesem Bereich anfallen.

1. Das Kreisdekanat wirkt mit bei der Verwirklichung der durch den Diözesanrat festgelegten Schwerpunkte
und Richtlinien für den Dienst der Kirche von Münster und bringt Initiativen und Informationen, die Anliegen
und Sorgen der Menschen auf Gemeinde- und Kreisdekanatsebene betreffen, in die Planungen des Bistums
ein.

2. Insbesondere obliegen dem Kreisdekanat folgende Aufgaben:
- Kontakte zu den kommunalen Körperschaften und außerkirchlichen Einrichtungen
- Begegnung, Erfahrungsaustausch, spirituelle Förderung und fachliche Weiterbildung der haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeiter

- Koordinierung der Arbeit von kirchlichen Gruppen und Verbänden in seinem Bereich
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit nach innen und außen

3. Organe des Kreisdekanates sind der Kreisdechant, die Kreisdekanatsversammlung und der Hauptausschuss.

Beteiligte Kostenstellen: 000030, 101100, 104200, 104500, 105010, 105110, 105220, 106040, 106100,
121000.1210, 122000.1220, 123000.1230, 124000.1240, 125000.1250,
126000.1260, 127000.1270, 128000.1280
5110191000

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
010601 Bischofsbüro Xanten 8.000 € 55.950 € -47.950 €

Das Büro des Weihbischofs am Niederrhein in Xanten verfügt über einen eigenen Teilhaushalt. Die Ansätze wurden
in Anlehnung an die Rechnungsergebnisse und auf Basis von Erfahrungswerten gebildet.

44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Es handelt sich um Nebenkostenerstattungen in Höhe von 8.000 €.

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
28.000,-- € entfallen auf Unterhaltungs- und Reinigungsaufwendungen für das Bischofsbüro in Xanten.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Allgemeine Sachkosten des Bischofsbüros am Niederrhein.
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Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
010602 Dekanate 1.000 € 13.000 € -12.000 €

Mit Dekret des Bischofs vom 05.03.2025 (§ 88 KA 2025 Nr. 4) wurden die Dekanate zum 01.01.2026 aufgehoben und
alle Dechanten und Definitoren von ihren Aufgaben entpflichtet. Das Dechantenstatut tritt zu diesem Zeitpunkt au-
ßer Kraft. Bereits zum 01.01.2024 wurden die Pastoralen Räume kirchenrechtlich errichtet.

53 Transferaufwendungen:
Um die Zusammenarbeit in den Dekanaten zu fördern, wird seit 2010 jährlich eine Klausurtagung der in den Deka-
naten tätigen Priester und pastoralen Mitarbeiter/-innen unterstützt. Da die Dekanatsstrukturen ab dem 1. Januar
2026 nicht mehr existieren und bereits jetzt durch Pastorale Räume abgelöst werden, und es mehr Pastorale
Räume gibt, soll der Ansatz von 4.000 auf 6.000 € angehoben werden.

Die Zuweisung an die Pfarreien für die pfarrbezogenen Kosten der Dechanten (2025 = 36 T€) wird hingegen einge-
stellt.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Es handelt sich nur noch um verbleibende Mittelanmeldungen für Veranstaltungen aus dem Bereich der Kreis- und
Stadtdekanate.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
010603 Kreis- und Stadtdekanate 39.050 € 1.670.043 € -1.630.993 €

Im nordrhein-westfälischen Teil des Bistums Münster gibt es sieben Kreisdekanate sowie das Stadtdekanat Münster.
Sie sind als pastorale und organisatorische mittlere Ebene des Bistums Münster Drehscheibe zwischen dem Bistum
und den Pfarreien. Die Kreisdekanate und das Stadtdekanat dienen der Zusammenarbeit zwischen kirchlichen, kom-
munalen und staatlichen Institutionen sowie der Koordinierung der pastoralen Aufgaben in den jeweiligen Kreisen
und der Stadt Münster.

50 Personalaufwendungen:
Für das Personal in den Kreis- und Stadtdekanaten werden im Jahr 2026 Aufwendungen in Höhe von rd. 1,27
Mio. € eingeplant.

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Bauunterhaltungspauschale für die Kreis- und Stadtdekanatsbüros beläuft sich 2026 auf 7.700,-- €. Für die all-
gemeinen Unterhaltungs-, Reinigungs- und Energieaufwendungen in den KD/SD werden 89.840,-- € eingeplant.

53 Transferaufwendungen:
Der Stadtdekanat Münster e. V. übernimmt seit 2022 das Stadtpastorale Projekt der Gemeinschaft Emmanuel (Em-
manuel House) und das Projekt #feiernwir. Kosten 2026 = 44.000,-- €.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für den Overhead der Kreis- und Stadtdekanate belaufen sich auf
206.785,-- €.

57 Bilanzielle Abschreibungen:
Abschreibungen auf die mobile Einrichtung der Kreis- und Stadtdekanate sowie auf einen grundstücksbezogenen
Sondersachverhalt.
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Finanzplan

Auszahlungen für Baumaßnahmen
vgl. Teilfinanzplan B

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Es handelt sich um den Erwerb von Einrichtungsgegenständen in den Kreis- und Stadtdekanaten (I000211000) in
Höhe von 8.000,-- €.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
010604 KD-Projektgruppe "Offene Tür" 4.500 € 4.500 € 0 €
010605 KD-City Advent 25.000 € 40.000 € -15.000 €
010606 KD-Stadtschulseelsorger 0 € 0 € 0 €
010607 KD-Hütte der guten Taten 0 € 0 € 0 €
010608 KD-Kirchl. Filmfestival 30.000 € 45.000 € -15.000 €
010609 KD-MAV Südwest 0 € 0 € 0 €

Mit der Überleitung auf das neue Finanzwesen wurde eine Komplettdarstellung der durch die Kreis- und Stadtdeka-
nate verursachten Erträge und Aufwendungen möglich. Wurden in Vorjahren noch vorwiegend Personal- und Trans-
feraufwendungen für die KD/SD gezeigt, so werden seit der Planung 2025 die kompletten Haushalte der KD/SD in
der Produktgruppe 0106 abgebildet, wobei die Ergebnisbestandteile der EFL verursachungsgerecht in die Produkt-
gruppe 0404 fließen sowie die Bestandteile für die Polizei-, Notfall- und Telefonseelsorge ebenfalls in die jeweils
betroffenen Teilhaushalte.

Die Produkte 010604 bis 010609 enthalten maßnahmenbezogene Erträge und Aufwendungen welche in einzelnen
Einrichtungen durchgeführt werden.
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Mittelinstanzen

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 6.000 0 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 34.075 25.475 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.800,00 23.700 13.400 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.954,68 98.875 68.675 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 13.754,68 162.650 107.550 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -1.155.776,97 -1.158.960 -1.275.470 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -48.503,68 -130.270 -125.540 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen -108,93 -876 -1.748 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -252.365,95 -94.250 -50.000 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -16.836,80 -326.034 -317.985 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -1.473.592,33 -1.710.390 -1.770.743 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.459.837,65 -1.547.740 -1.663.193 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.459.837,65 -1.547.740 -1.663.193 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -1.459.837,65 -1.547.740 -1.663.193 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -52.500 -57.750 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.459.837,65 -1.600.240 -1.720.943 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0106 Mittelinstanzen

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -23.470,23 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -23.000 -8.000 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen -23.470,23 -23.000 -8.000 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit -23.470,23 -23.000 -8.000 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 01 Diözesanleitung

Produktgruppe 0107 Organisation und Recht

Produktgruppenbeschreibung:

Diese Produktgruppe beinhaltet die Haushaltsbereiche der Organisationsentwicklung, der Digitalisierung, der IT-
Sicherheit, des Weltlichen und kirchlichen Rechts. Außerdem werden hier die Bereiche Umwelt- und Datenschutz
abgebildet. Die bis 2024 hier abgebildete Fachstelle Controlling wurde im Zuge der Neuorganisation der Verwal-
tung (Verwaltung neu Denken) dem Fachbereich Finanzen und Bauen zugeordnet.

Es handelt sich um wesentliche Bestandteile der Aufgaben der Fachbereiche R 600 Digitalisierung und Organisa-
tion sowie R 700 Recht.

Beteiligte Kostenstellen: 104200, 104500, 105110, 106040, 106100

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
010701 Digitalisierung und Organisation 0 € 361.820 € -361.820 €

An dieser Stelle sind die Aufwendungen der Sachgebiete R612 „Dokumentenmanagement“ und R613 „Digitale Be-
fähigung und Schulung“ abgebildet.
Der Bereich umfasste bis 2025 als damalige „Fachstelle für Organisation und Digitale Transformation“ zusätzlich
noch die gesamte Leitung des Fachbereichs 600 (jetzt Produkt 010707). Außerdem wurde nach Überarbeitung der
gesamten Fachstelle die Stabstelle 013 Strategische aus dem Personal- und Sachkostenbestand herausgelöst und
neu im Produkt 010706 dargestellt.

50 Personalaufwendungen:
Es handelt sich um die Bezüge des Personals in den Sachgebieten R612 „Dokumentenmanagement“ und R613 „Di-
gitale Befähigung und Schulung“. Die Kosten verringern sich von 667,6 T€ auf 350,8 T€ durch die o. a. Verlagerun-
gen.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
010702 Umweltschutz 25.000 € 388.770 € -363.770 €

Das Sachgebiet Umwelt und Klima ist für die strategische Steuerung und Vernetzung des Umweltschutzes und der
Schöpfungsverantwortung zuständig. Das Ziel ist es, die Umweltleistung im Bistum Münster kontinuierlich zu ver-
bessern und den Umwelt- und Klimaschutz systematisch voranzutreiben. Dazu zählen beispielsweise das Energiema-
nagement im Bereich der Planung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude im BGV oder die Förderung klima-
freundlicher Mobilität. Seit dem Jahr 2024 wird eine einheitliche Strategie zu Umweltfragen für das Bistum Münster
entwickelt. Das Projekt Biodiversität auf Kirchenland wird derzeit neu aufgerollt mit dem Ziel, diese auf unterschied-
lichen Wegen zu verankern.

41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Im Rahmen des Umweltschutzes werden öffentliche Fördergelder in Höhe von 25.000,-- € veranschlagt.
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50 Personalaufwendungen:
Bezüge (334,3 T€) und Honorare (1,0 T€) des Sachgebietes Umwelt und Klima

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Externe Beratung und Umsetzung von Einzelmaßnahmen im Rahmen der Erstellung eines „Klimaschutzkonzep-
tes“ in der Fachstelle S 303 FS Umweltschutzmanagement u. Schöpfungsverantwortung (47 T€).

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
010703 Kirchenrecht 0 € 287.433 € -287.433 €

Im Sachgebiet Kirchenrecht geht es hauptsächlich um die Spendung und den Empfang von Sakramenten. Hier kann
man zum Beispiel erfahren, wer für die Taufe eines Kindes zuständig ist, welche Voraussetzungen die Taufpaten
mitbringen müssen, wer kirchlich heiraten kann, was zu tun ist, wenn ein Partner nicht katholisch ist, welche Rechts-
stellung jene haben, die sich scheiden lassen und ob man später einmal kirchlich beerdigt werden kann, wenn man
aus der Kirche ausgetreten ist.

50 Personalaufwendungen:
Die Bezüge des Personals im Sachgebiet Kirchliches Recht im Fachbereich R 700 – Recht liegen bei 277,9 T€.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
010704 Datenschutz 0 € 730.220 € -730.220 €

Die Einrichtung der Fachstelle Datenschutz mit den entsprechenden Datenschutzbeauftragten im Bischöflichen Ge-
neralvikariat entspricht den aus der europäischen Datenschutzgrundverordnung, im speziellen den bestehenden Da-
tenschutzvorschriften von Kirchen und religiösen Vereinigungen oder Gemeinschaften, gewachsenen Herausforde-
rungen. Die Fachstelle 702 Datenschutz begleitet, berät, empfiehlt, konzipiert,  kontrolliert, überwacht und unter-
stützt die Institutionen, Einrichtungen sowie die Pfarreien bei jeglichen Anforderungen im Bereich des Datenschut-
zes. Der betriebliche Datenschutzbeauftragte für das Bischöfliche Generalvikariat und die unter bischöflicher Auf-
sicht stehenden Einrichtungen im Bistum wirkt im speziellen auf die Einhaltung des Gesetzes über den Kirchlichen
Datenschutz hin. Die Fachstelle Datenschutz bietet den Pfarreien und kirchlichen Einrichtungen unter bischöflicher
Aufsicht als Dienstleistung an, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen, um so den gesetzlichen Anforderungen
nachzukommen. Sie oder er kann durch die Kirchenvorstände von den Pfarreien als Datenschutzbeauftragte abbe-
rufen und bestellt werden.

50 Personalaufwendungen:
Die Bezüge des Personals in der Fachstelle Datenschutz im Fachbereich R 700 – Recht belaufen sich auf 424,7 T€.

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
90.000,-- € sind als Dienstleistungskosten für datenschutzrechtliche Stellungnahmen vorgesehen. Abstimmungen
zu Softwareanwendungen mit der Abteilung IT, den Fachabteilungen sind notwendig um die in der Vergangenheit
und in Zukunft eingesetzten bzw. einzusetzenden Produkte im Bischöflichen Generalvikariat sowie den Kirchenge-
meinden im Bistum Münster nach dem Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz KDG datenschutzkonform zu defi-
nieren.
Des Weiteren ist für das Haushaltsjahr 2026 angedacht, im BGV sowie in Teilen der Kirchengemeinden ein abge-
stimmtes Datenschutzaudit (Projektkosten ca. 25.000 €) auf Grundlage des Gesetzes über den Kirchlichen Daten-
schutz durchzuführen. Weitere Kosten entstehen durch die Einführung des VND. Durch die Änderungen im Organi-
gramms mit den daraus resultierenden Aufgabenverschiebungen ist auch das Verzeichnis für Verarbeitungstätig-
keiten durch den technischen Partner anzupassen (15.000 €).
Der Ansatz richtet sich am Rechnungsergebnis der Vorjahre, den zusätzlichen Anforderungen (s. o.) sowie den per-
sonellen Veränderungen bzw. den zu erwartenden Projektkosten (Audit), der Anpassung VnD sowie den Kosten-
steigerungen aus. Aufgrund der Personalengpässe müssen zudem Dienstleistungen eingekauft werden.
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54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
185.000,-- € sind hier für EDV-Kosten vorgesehen. Diese begründen sich durch die monatliche Bereitstellung der
Instanzen der Mandanten (Hautmandant, Untermandant) im KDG-Desk. Im speziellen gehört zu dem entsprechen-
den Leistungsumfang die Bereitstellung der Web-Applikation sowie das Datenschutzkonzept aber auch der Support-
sowie die Monitoring Leistung des KDG-Desk durch einen externen Dienstleister. Zudem wurde das Datenschutz-
managementsystem KDG-Desk in den vergangenen Jahren bereits so ausgeweitet, dass auch die Rechtsträger der
Kirchengemeinden als Mandant, sowie weitere Beauftragungszuständigkeiten in dieser Anwendung geführt wer-
den. Weitere (Neu)Anforderungen an das Datenschutzmanagementsystem ergeben sich aus der Durchführungs-
verordnung des Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz (KDG-DVO), welche Grundlage für eine Prüfung des
KDSZ (Aufsichtsbehörde) ist; Statusprüfung, Auswertungsmöglichkeiten und Benutzerfreundlichkeit werden auch
in 2026 als unerlässlich angesehen. Es wird von fixen regelmäßigen Rechnungsbeträgen ausgegangen.
Weitere 25 T€ sind für Lehr- und Unterrichtsmaterial vorgesehen.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
010705 Staats- und Staatskirchenrecht 0 € 947.500 € -947.500 €

Die Rechtsabteilung des Generalvikariates ist zuständig für alle Fragen des staatlichen Rechts. Zu den Arbeitsschwer-
punkten gehören insbesondere das Staatskirchenrecht, Kirchenvorstandsrecht, Liegenschaftsrecht, Stiftungsrecht,
Schulrecht sowie das Friedhofs- und Gebührenrecht.

50 Personalaufwendungen:
Die Bezüge des Personals im Sachgebiet Weltliches Recht im Fachbereich R 700 – Recht liegen bei 906,5 T€.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
30 T€ Reisekosten für diesen Personalbereich sowie für den gesamten Fachbereich R 700.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
010706 Strategische Organisationsentwicklung 0 € 1.019.020 € -1.019.020 €

Dieser neue Aufgabenbereich ist bei der Stabstelle 013 angesiedelt.

50 Personalaufwendungen:
Die Bezüge des Personals der Stabstelle liegen bei 396,5 T€.
Weitere 560,0 T€ betreffen die LEIKO-Begleitung durch 2denare und die Zusammenarbeit mit der Fa. Picture zur
Implementierung eines strategischen Prozessmanagements. Bis 2029 werden Gesamtaufwendungen in Höhe von
1.023.400,-- € erwartet.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Allgemeine Aufwendungen für Tagungen, Veranstaltungen und ähnliches in Höhe von 62.500,-- €

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
010707 Leitung FB R 600 0 € 321.800 € -321.800 €

Die Aufwendungen der Leitung des Fachbereichs 600 wurden, insbesondere aus dem Produkt 010701, separiert und
mit der Planung 2026 getrennt in diesem Produkt dargestellt.

50 Personalaufwendungen:
Die Bezüge des Personals der Fachbereichsleitung liegen bei 255,8 T€.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
50 T€ Reisekosten für den gesamten Fachbereich R 600.
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0107 Organisation und Recht

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 66.952,03 12.720 25.000 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 66.952,03 12.720 25.000 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -2.037.398,84 -2.581.080 -3.507.590 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -99.942,87 -127.000 -152.000 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -5.113,00 -5.113 -5.113 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -299.981,80 -286.700 -358.200 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -2.442.436,51 -2.999.893 -4.022.903 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -2.375.484,48 -2.987.173 -3.997.903 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -2.375.484,48 -2.987.173 -3.997.903 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -2.375.484,48 -2.987.173 -3.997.903 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -30.600 -33.660 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.375.484,48 -3.017.773 -4.031.563 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0107 Organisation und Recht

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen 0,00 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 01 Diözesanleitung

Produktgruppe 0108 Revision

Produktgruppenbeschreibung:

In der Produktgruppe 0108 werden die Sach- u. Personalaufwendungen der Stabstelle 020 Revision abgebildet.
Mit Inkraftsetzung der Revisionsordnung zum 16.06.2018 wurde die Stabstelle 020 Revision direkt dem Kirchen-
steuerrat unterstellt. Diesem Umstand Rechnung tragend wird die Stabstelle 020 in einer eigenen Produktgruppe
(0108) geführt.

Kurzbeschreibung:
Die Stabstelle 020 Revision ist die vom Bischof installierte Prüfungsorganisation für den Bereich der Diözesanver-
waltung, der katholischen Einrichtungen und Pfarreien im Bistum Münster. Grundlage: Rechnungsprüfungs- und
Revisionsordnung für den nrw.-Teil des Bistums Münster vom 27.11.2023, KA 2024 Nr. 1, Artikel 8

Aufgaben und Ziele:
¶ Prüfung und Testierung der Haushaltsrechnungen
¶ Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Haus-

haltsführung, des Kassen- und Rechnungswesens, der Vermögens- und Schuldenverwaltung und der
sonstigen wirtschaftlichen Betätigung des BGV, der Pfarreien und der Einrichtungen

¶ Überwachung der Haushaltsführung, des Kassen- und Rechnungswesen, der Vermögens- und Schulden-
verwaltung und der sonstigen wirtschaftlichen Betätigung des BGV und der Einrichtungen im Hinblick auf
sachliche und rechnerische Richtigkeit, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.

¶ Prüfung der Verwendung von Zuweisungen an Dritte
¶ Prüfung der Verwendung von Treuhandverpflichtungen
¶ Verbesserung von Organisations- und Prozessstrukturen, Erhöhung der Arbeitseffektivität vor Ort
¶ Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung

Zielgruppen:
¶ Diözesanverwaltung (Bewirtschaftungsstellen)
¶ Bischöflicher Stuhl, Bereich Versorgungsverpflichtungen, Einrichtungen des Bistums (Schulen, Bildungs-

häuser, Kreisdekanate, Ehe- und Ausländerberatungsstellen) und weitere Mandanten der Bistumskasse
¶ Pfarreien, Verbände und Einrichtungen der Pfarreien, Zentralrendanturen
¶ Treuhänder im pastoralen Dienst
¶ Sonstige Zuwendungsempfänger

Beteiligte Kostenstellen: 104500, 106100

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
010801 Aufgaben der Revision 0 € 1.597.920 € -1.597.920 €

Vgl. Produktgruppenbeschreibung.
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50 Personalaufwendungen:
Die Personalaufwendungen der Stabstelle 020 belaufen sich im Jahr 2025 auf rd. 1,57 Mio. €.

58 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen:
Es handelt sich um die IT-Servicekosten für die Stabstelle 020.
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Revision

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -1.384.581,80 -1.435.360 -1.570.420 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -13.891,14 0 0 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0

15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -1.398.472,94 -1.435.360 -1.570.420 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.398.472,94 -1.435.360 -1.570.420 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.398.472,94 -1.435.360 -1.570.420 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -1.398.472,94 -1.435.360 -1.570.420 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -25.000 -27.500 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.398.472,94 -1.460.360 -1.597.920 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0108 Revision

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen 0,00 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 02 Überpfarrliche Seelsorge

Produktbeschreibung:

Der Produktbereich 02 (Überpfarrliche Seelsorge) umfasst folgende Produktgruppen:

¶ Overhead
¶ Bistumsarchiv
¶ Kinder- und Jugendseelsorge
¶ Seelsorge f. Katholiken anderer Muttersprachen
¶ Allgemeine überpfarrliche Seelsorge
¶ Flüchtlingshilfe
¶ Kirchenfoyer

¶ Dom
¶ Jugend- und Erwachsenenverbände
¶ KSHG
¶ Regionalbüros
¶ Tagungshaus KUBUS Bentlage
¶ Intergeneratives Zentrum (IGZ) „einsA“ Dülmen

Zuwendungen
und allgemeine

Umlagen
248.065

Privatrechtliche Leistungsentgelte
919.250

Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

165.850

sonstige
ordentliche

Erträge
62.750

ERTRÄGE (€)

Bilanzielle
Abschreibungen

266.324

Personalaufwendungen
8.895.580

Aufw. für Sach- und
Dienstleistungen

1.130.210

Transferaufwendungen
16.725.790

sonst. ord.
Aufwendungen

1.894.220

Aufwendungen
aus internen

Leistungs-
beziehungen

174.460

AUFWENDUNGEN (€)
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Überpfarrliche Seelsorge

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 349.827,64 270.730 248.065 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 868.690,60 878.100 919.250 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 99.766,82 169.650 165.850 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 29.171,63 116.050 62.750 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 1.347.456,69 1.434.530 1.395.915 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -7.901.652,84 -8.698.492 -8.895.580 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -612.513,22 -1.082.021 -1.130.210 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen -272.466,28 -272.224 -266.324 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -10.042.217,52 -11.934.925 -16.725.790 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.201.996,88 -2.083.339 -1.894.220 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -21.030.846,74 -24.071.001 -28.912.124 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -19.683.390,05 -22.636.471 -27.516.209 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -19.683.390,05 -22.636.471 -27.516.209 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -19.683.390,05 -22.636.471 -27.516.209 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 -158.600 -174.460 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -19.683.390,05 -22.795.071 -27.690.669 0 0 0

Nachrichtlich:
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage

27 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0 0 0 0 0

28 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0

29 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0 0 0 0 0

30 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0

31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30) 0,00 0 0 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktbereich 02 Überpfarrliche Seelsorge

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 350.348,22 270.730 248.065 0

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 880.667,06 878.100 919.250 0

06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 188.359,52 169.650 165.850 0

07 + Sonstige Einzahlungen 29.102,63 116.050 62.750 0

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0

09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.448.477,43 1.434.530 1.395.915 0

10 - Personalauszahlungen -7.908.864,90 -8.698.492 -8.895.580 0

11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -647.956,91 -1.082.021 -1.130.210 0

13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0

14 - Transferauszahlungen -10.055.566,97 -11.934.925 -16.725.790 -3.200.000

15 - Sonstige Auszahlungen -2.330.824,03 -2.241.939 -2.068.680 0

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -20.943.212,81 -23.957.377 -28.820.260 -3.200.000

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) -19.494.735,38 -22.522.847 -27.424.345 -3.200.000

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0,00 0 0 0

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0 0 0

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -11.353,94 0 0 0

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -61.258,25 -20.000 -14.500 0

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -72.612,19 -20.000 -14.500 0

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) -72.612,19 -20.000 -14.500 0

32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) -19.567.349,57 -22.542.847 -27.438.845 -3.200.000

33 + EZ a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0

34 + EZ a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0

35 - AZ f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0

36 - AZ f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0

37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0

38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) -19.567.349,57 -22.542.847 -27.438.845 -3.200.000

39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -11.717,80 0 0 0

40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39) -19.579.065,37 -22.542.847 -27.438.845 -3.200.000
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 02 Überpfarrliche Seelsorge

Produktgruppe 0201 Overhead

Produktbeschreibung:

Der Produktgruppe sind in erster Linie nachfolgende Aufwendungen (Sach- und Personalaufwand) zugeordnet:
- Overheadaufwendungen der Leitung des neuen Sendungsbereiches S 300 – Diözesane, soziale u.

gesellschaftsbezogene Handlungsfelder
- übergeordnete Handlungsfelder der allgemeinen Seelsorge
- Zentralveranstaltungen (soweit nicht von überdiözesaner Tragweite)

Beteiligte Kostenstellen: 103010, 104200, 104500, 105110, 105240, 106040, 106100

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
020101 Leitung Fachbereich S 300 0 € 716.030 € -716.030 €

Aufwendungen für den Overhead, die Leitung und Geschäftsführung des Fachbereiches S 300.

50 Personalaufwendungen:
Die Personalaufwendungen für die gesamte Leitung und Geschäftsführung des Fachbereiches S 300 belaufen sich
auf rd. 514 T€.

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
20.000,-- €, um evtl. Beratungsprozesse im Rahmen der Neuorganisation unterstützen zu können.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Mit 130.000,-- € entfällt ein Großteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen auf die Reisekosten des FB S300.
Weitere 8.000,-- € sind für allgemeine Geschäftsaufwendungen vorgesehen.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
020102 Organisierte sex./rituelle Gewalt 0 € 0 € 0 €

Dieses Produkt wird aktuell nicht beplant. Die Beratungsstelle ‚Organisierte sexuelle und rituelle Gewalt‘ wurde ge-
schlossen.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
020103 Tag der Seelsorge 0 € 0 € 0 €

Ein Tag der Seelsorge bzw. der Seelsorgenden ist im Jahr 2026 nicht geplant.
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Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
020104 Engagementförderung 0 € 37.000 € -37.000 €

Das Bistum Münster fördert und unterstützt das vielfältige freiwillige Engagement in Pfarreien, Projekten & Initiati-
ven, Verbänden, Einrichtungen.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Es werden 20.000,-- € für die Veranstaltungsreihe im Rahmen der Engagementförderung und insg. 17.000,-- € für
die Verleihung des Ehrenamtspreises benötigt.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
020105 Exerzitienseelsorge 4.000 € 657.500 € -653.500 €

Die Exerzitienseelsorge beinhaltet sowohl (Einzel-)Förderungen nach den Richtlinien zur Förderung von Exerzitien
und Besinnungstagen als auch die Förderung von Exerzitienhäusern wie das Haus Ludgerirast in Gerleve.

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
4.000,-- € Bewirtschaftungskosten für die dem Orden „Verbum Dei“ überlassenen Räume der Pfarrer St. Johannes
d. T. in Senden

53 Transferaufwendungen
32.000,-- € Zuweisungen für Exerzitienmaßnahmen und Besinnungstage für Pfarreien.

478.000,-- € Zuweisung zur Betriebskostenförderung an das Exerzitienhaus "Ludgerirast" der Abtei Gerleve
137.000,-- € Zuschüsse zu Exerzitienmaßnahmen und Besinnungstagen nach den entsprechenden Richtlinien

an Verbände und Einrichtungen.
3.000,-- € Zuschüsse an Einzelpersonen für Exerzitien.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Veranstaltungs- und Tagungskosten in der Exerzitienseelsorge in Höhe von 3.500,-- €.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
020106 Ökumene 0 € 52.080 € -52.080 €

50 Personalaufwendungen:
Ausschließlich Personalaufwendungen für den Ökumenebereich (47,3 T€).

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
In 2026 soll ein Fachtag Ökumene, mit Fokus auf ökumenisch- kooperative Immobilienentwicklung stattfinden. An-
satz 3.150,-- €.
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Overhead

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
 2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 1.000 1.000 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.830,00 18.500 8.500 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.240,00 0 0 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 3.000 6.000 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 5.160,00 22.500 15.500 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -634.810,99 -543.400 -563.110 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -19.515,63 -4.000 -24.000 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.445,88 0 0 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -606.906,77 -661.000 -650.000 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -155.106,38 -279.100 -191.350 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -1.417.785,65 -1.487.500 -1.428.460 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.412.625,65 -1.465.000 -1.412.960 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.412.625,65 -1.465.000 -1.412.960 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -1.412.625,65 -1.465.000 -1.412.960 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -41.500 -45.650 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.412.625,65 -1.506.500 -1.458.610 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0201 Overhead

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen 0,00 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 02 Überpfarrliche Seelsorge

Produktgruppe 0202 Bistumsarchiv

Produktbeschreibung:

Der Diözesanbischof ist kirchenrechtlich dazu verpflichtet, dass „in seiner Diözese ein historisches Archiv einge-
richtet wird und das Dokumente, die historische Bedeutung haben, in ihm sorgfältig aufbewahrt und systematisch
geordnet werden“ (vgl. CIC 1983, can. 491 §2). Für das Bistumsarchiv Münster ergeben sich hieraus konkret vor
allem drei Kernaufgaben: Die Bewahrung bereits übernommener Unterlagen für die Zukunft, die Übernahme
neuer Unterlagen aus der Verwaltung oder von Personen und die Zugänglichmachung dieser Unterlagen vorbe-
haltlich gesetzlicher Schutzfristen, inklusive der Beratung und Betreuung der Besucher. Dazu kommt noch die Öf-
fentlichkeitsarbeit (z.B. Tag der Archive, Lernort Archiv, Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten, Schüler-
und Studentenprojekte u.a.m.) und die Beratung anderer kirchlicher Archive, besonders Ordensarchive. In unse-
rer heutigen Zeit werden in zunehmendem Maße digitale Unterlagen vom Bistumsarchiv übernommen. Das Inter-
net bietet neue Möglichkeiten des Zugangs zu Archivalien. Das zeigt sich gegenwärtig besonders bei der Onlines-
tellung der Kirchenbücher. Mittlerweile sind im Bistumsarchiv Münster mehr als 800 Bestände archiviert, die
Überlieferung beginnt Mitte des 12. Jahrhunderts.

Beteiligte Kostenstellen: 103010, 103210, 104500, 106100

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
020201 Bistumsarchiv 450 € 901.170 € -900.720 €

Vgl. Produktgruppenbeschreibung

50 Personalaufwendungen:
Es handelt sich um die Aufwendungen für das Personal im Bistumsarchiv. Durch eine projektbefristete Aufgaben (u.
a. Erstellung Findbücher Bauakten; Neuverzeichnis Ordensarchiv der Vorsehungsschwestern) fallen die Personal-
aufwendungen unterschiedlich hoch an.

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
20.000,-- € Aufwendungen für die Unterbringung von Aktenmaterial aus den Pfarreien.
30.000,-- € Gemeinsam mit 4 anderen Bistümern wird das Thema „Digitale Langzeitarchivierung“

angegangen. Das Projekt startete in 2022.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
89.000,-- € Durch die schnell fortschreitende Digitalisierung der Kirchenbücher ist es dringend erforderlich,

die entsprechenden Digitalisate zu verfilmen, damit im Verlustfall die Daten weiterhin zur
Verfügung stehen. Für diese Digitalisierung steht 2026 wiederum ein Ansatz von 85 T€ zur
Verfügung, damit weitere größere Bestände aber auch Aufträge im Zusammenhang mit der
Aufarbeitung von Missbrauchsfällen bearbeitet werden können.

1.550,-- € Tagungskosten, Mitgliedsbeiträge und Geschäftsaufwendungen
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0202 Bistumsarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 446,25 3.000 450 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 446,25 3.000 450 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -660.421,93 -762.580 -740.820 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -124.039,76 -45.000 -50.000 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0

15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.922,51 -82.300 -90.550 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -788.384,20 -889.880 -881.370 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -787.937,95 -886.880 -880.920 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -787.937,95 -886.880 -880.920 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -787.937,95 -886.880 -880.920 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -18.000 -19.800 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -787.937,95 -904.880 -900.720 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0202 Bistumsarchiv

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen 0,00 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 02 Überpfarrliche Seelsorge

Produktgruppe 0203 Kinder- u. Jugendseelsorge

Produktbeschreibung:

Seelsorge an Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Kurzbeschreibung:
• Fach- und Servicestelle für alle Fragen der Kinder- und Jugendpastoral
• Koordinierung von Themen, spezifischen Arbeitsfeldern und übergreifenden Aufgaben der Kinder- und

Jugendpastoral
• Begleitung, Unterstützung, Vernetzung und Qualifizierung von Multiplikatoren der Kinder- und Jugend-

pastoral in Pfarreien und Verbänden
• Dienstleister- und Impulsgeberfunktion für die Kinder- und Jugendpastoral von der primären pastoralen

Ebene bis zur diözesanen Ebene

Ziele:
Ziel ist die Unterstützung einer fachlich qualifizierten, entwicklungsfördernden, an den Interessen junger Men-
schen anknüpfenden und von ihnen mitgestalteten Kinder- und Jugendpastoral im Sinne des Synodenbeschlusses
und der entsprechenden gesetzlichen Vorgaben.
Folgende Leistungen werden dabei erbracht:
• Beratung und Begleitung von Multiplikatoren
• Qualifizierung und Fortbildung von Multiplikatoren
• Unterstützung der Träger/Verantwortlichen bei der Absicherung von Rahmenbedingungen für die Kinder-

und Jugendpastoral
• Koordinierung und Vernetzung von Aktivitäten
• Konzeptionierung, Neu- und Weiterentwicklung und Qualitätssicherung von jugendpastoralen

Ansätzen
• Öffentlichkeitsarbeit und Interessenvertretung

Zielgruppen:
Ehrenamtliche und hauptberufliche Multiplikator/innen und Verantwortliche der örtlichen Kinder- und Jugend-
pastoral. Besondere Projekte richten sich auch direkt an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

Hinweis: Im Zuge der Neustrukturierung der Begleitung der Jugendseelsorge wurden die Regionalbüros Ost, West
und Mitte organisatorisch aufgelöst und die Zuständigkeit im Fachbereich S 100 – Kirche im pastoralen Raum –
gebündelt. Damit einher geht auch die Zentralisierung des Personals.

Beteiligte Kostenstellen: 101041, 101042, 101043, 103010, 104200, 104500, 105220, 106040, 106100

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
020301 Kinder- und Jugendseelsorge 34.800 € 2.243.660 € -2.208.860 €
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In diesem Produkt werden die nicht aufteilbaren Kosten des Overheads für die Kinder- und Jugendseelsorge darge-
stellt. In Vorjahren wurden hier auch die Regionalbüros abgebildet, welche mit der Organisationsveränderung 2024
in den neuen Organisationseinheiten des Bischöflichen Generalvikariates aufgegangen sind.

41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentliche Förderungen im Rahmen der Jugendarbeit.

44 Privatrechtliche Leistungsentgelte:
27.000,-- € aus Teilnehmerentgelten für Kar- und Ostertage für Jugendliche und junge Erwachsene, Besinnungstage
für Messdienerleiter/-innen sowie kleinere Veranstaltungen im Bereich religiöses Lernen und Messdienerarbeit. Es
werden auch Module zur Messdienerarbeit in Kooperation mit der Jugendburg Gemen angeboten und durchge-
führt, sowie Kurs- und Tagungsbeiträge aus regionalen Bildungsveranstaltungen.

50 Personalaufwendungen:
Es handelt sich um die im Zusammenhang mit der Kinder- und Jugendseelsorge anfallenden Personalaufwendun-
gen.

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
7.350,-- € Bauunterhaltungspauschale für die Gebäude der dezentralen Jugendarbeit.

20.300,-- € Reinigung und Einrichtungsergänzung in der regionalen Kinder- und Jugendarbeit

Transferaufwendungen:
70.000,-- € Die Mittel sind für die Förderung des freiwilligen sozialen Jahres, die Förderung des freiwilligen

ökologischen Jahres und die Förderung von FSJ-Stellen in Regionalbüros bestimmt.

0,-- € Nord-/Westdeutsche Ministrantenwallfahrt (Zuweisung für das Ausrichterbistum Osnabrück). Die
Wallfahrt findet in regelmäßigen Abständen statt, zuletzt im Jahr 2022 (22 T€).

29.000,-- € Die Haushaltsmittel werden zur Finanzierung der Personalkosten von verschiedenen
Mitarbeitern in TOT-Heimen der Kirchengemeinden in Münster veranschlagt. Die
Bistumszuweisung ist auf jeweils 20 % der Bruttopersonalkosten begrenzt.

2.000,-- € Kurskostenausgleich an die BDKJ-Kreisverbände, d. h. die Übernahme von Defiziten aus
Maßnahmen zur Aus- und  Fortbildung von Gruppenleitern etc., die in Kooperation mit den
BDKJ-Kreisverbänden durchgeführt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
In der Kinder- und Jugendseelsorge fallen folgende wesentliche Aufwendungen für Projekte an:

14.800,-- € Büro- und Geschäftsaufwendungen für den gesamten Jugendseelsorgebereich.

146.000,-- € 20.000,-- € Kar- und Ostertage in Kooperation mit der Jugendburg Gemen
30.000,-- € für Eröffnung der Sternsingeraktion (einmalig - Einladung des Bischofs)
12.000,-- € Jugendpastorales Projekt auf Diözesanebene

3.000,-- € Kooperationsveranstaltungen mit Diözesanjugenseelsoger
3.000,-- € Kooperationsveranstaltungen mit BDKJ
2.500,-- € Veranstaltungen Lebenswelten junger Menschen
2.500,-- € Vorbereitungswochenende für junge erwachsene Firmlinge
5.000,-- € Ausbildung Honorarkräfte / Schulungsteamer
7.000,-- € Messdienertag
7.000,-- € Veranstaltungen offene Kinder- und Jugendarbeit

24.000,-- € Veranstaltungen in und zu den pastoralen Räumen
30.000,-- € Veranstaltungen in den Kreisdekanaten"

0,-- € Für das „Projekt Seilgarten“ fallen 2025 keine Aufwendungen an.

17.000,-- € 4.000,- € Konferenzen/ Dienstbesprechungen
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3.000,- € Koordination Schulungsteams
6.000,- € Neustart der Schulungsteams
4.000,- € In den Außenstellen U. a. Gestaltung und Durchführung spezieller Jugendgottesdienste.

0,-- € Im Jahr 2026 findet keine 72-Stunden-Aktion in Kooperation mit dem BDKJ statt.

0,-- € Die Nord-/Westdeutsche Ministrantenwallfahrt nach Rom fand im Jahr 2024 statt (27 T€)

50.000,-- € Anmietung von Büroräumen für die regionale Kinder- und Jugendarbeit.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
020302 Weltjugendtag 0 € 0 € 0 €

Der Weltjugendtag findet alle 4 Jahre statt. Zuletzt 2023 in Lissabon und im Jahr 2027 in Seoul.
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0203 Kinder- und Jugendseelsorge

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.000,00 5.450 5.300 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.541,06 26.200 27.000 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 31.516,80 15.650 0 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.750,00 2.850 2.500 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 53.807,86 50.150 34.800 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -416.770,89 -1.659.510 -1.829.460 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.098,90 -41.250 -27.650 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -14.639,17 -124.000 -101.000 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -133.516,45 -189.950 -227.800 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -570.025,41 -2.014.710 -2.185.910 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -516.217,55 -1.964.560 -2.151.110 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -516.217,55 -1.964.560 -2.151.110 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -516.217,55 -1.964.560 -2.151.110 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -52.500 -57.750 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -516.217,55 -2.017.060 -2.208.860 0 0 0

Seite 134



Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0203 Kinder- und Jugendseelsorge

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 -8.000 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen 0,00 0 -8.000 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 -8.000 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 02 Überpfarrliche Seelsorge

Produktgruppe 0204 Seelsorge/ Katholiken anderer
Muttersprachen

Produktbeschreibung:

Kurzbeschreibung:
Auf der Grundlage der Leitlinien für die Seelsorge an Katholiken anderer Muttersprache „Eine Kirche in vielen
Sprachen und Völkern“ (2003) und des Wortes der deutschen Bischöfe zur Integration von Migranten „Integration
fördern – Zusammenleben gestalten“ (2004) werden den als Migranten fern ihrer Heimat lebendenden Katholiken
fremder Muttersprache im Bistum Münster Orte, Räume und seelsorgliches Personal zur Verfügung gestellt, um
Glaubensvermittlung und Glaubenserfahrungen abzusichern, die stark von der Kultur, Tradition und Sprache des
Herkunftslandes und der Herkunftsregion geprägt sind.

Ziele:
¶ Unterstützungsangebot beim Ankommen in einer fremden Kultur und Gesellschaft durch pastorale Beglei-

tung in der jeweiligen Muttersprache.
¶ Beitrag zur Inkulturation als dialogischer Prozess.
¶ Beheimatung in einem fremden Land durch Zuwendung und Gemeinschaft in der eigenen Muttersprache.
¶ Pflege der eigenen Glaubenstradition und der kulturellen Wurzeln.
¶ Weiterentwicklung der eigenen Identität in der Spannung zwischen eigenen kulturellen Wurzeln und der Kul-

tur im neuen Land und Lebensumfeld.
¶ Reflexion und Entwicklung eines Bewusstseins von Multikulturalität, Interkulturalität und Transkulturalität.

Zielgruppen:
Katholiken anderer Muttersprache des lateinischen Ritus und der mit Rom verbundenen Riten und Kirchen (orien-
talische Riten).

Beteiligte Kostenstellen: 103010, 104210, 104510, 105220, 106100

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr

020401 Seelsorge für Katholiken ande-
rer Muttersprachen 113.000 € 3.447.130 € -3.334.130 €

Vgl. Produktgruppenbeschreibung

41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Es handelt sich um die anteilige Zuweisung anderer Bistümer in Höhe von 75 T€ zur Finanzierung der Personal- und
Sachkosten hauptamtlicher Ausländerseelsorger des Bistums Münster, die auch in den angrenzenden Bistümern
tätig sind. Der Planansatz richtet sich nach den sich jährlich ändernden Abstellungsumfängen.
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44 Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Teilnehmergebühren in Höhe von 1.000,-- € für eine in zweijährigem Turnus stattfindende Studien- bzw. Pilgerreise
sowie Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten für Wohnungsanteile in Dienstgebäuden bzw. -räumen der Auslän-
dermissionsstellen in Höhe von 32.000,-- €.

45 Sonstige ordentliche Erträge:
Der Ansatz von 4.000,-- € entfällt auf Spendenerträge, die zu entsprechenden Transferaufwendungen führen. Für
anteilige Kostenübernahmen, z. B. bei Pastoraltagungen, werden 1.000,-- € eingeplant.

50 Personalaufwendungen:
Es handelt sich um das Pfarrer-, Angestellten- und Ordenspersonal in den Ausländermissionsstellen. Die Personal-
fluktuation aber auch die Schwankungen bei den Beschäftigungsumfängen sind in diesem Bereich für gewöhnlich
hoch. Seit dem Jahr 2021 entfallen die Honorarkosten für Organisten in der Ausländermission, da die betreffenden
Personen in echte Beschäftigungsverhältnisse überführt wurden.

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für den Bereich der Ausländerseelsorgestellen und -missionen sind die Bauunterhaltungspauschalen in Höhe von
11.550,-- € veranschlagt. Weitere 11.000,-- € entfallen auf die Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung.

53 Transferaufwendungen:
Neben der o. g. Spendenweiterleitung in Höhe von 4,0 T€ beteiligt sich das Bistum Münster mit 80 T€ an den Per-
sonal- und Sachkosten, die anderen Bistümern für solche hauptamtlichen Ausländerseelsorger entstehen, die auch
im Bereich des Bistums Münster tätig sind (Koreaner-, Slowenen-, Slowaken-, Tamilen-, Ukrainerseelsorger und für
die chaldäisch-katholischen Christen). In Recklinghausen und Kleve sind in den letzten Jahren zwei neue Polnische
Missionen entstanden.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die wesentlichsten Aufwendungen verteilen sich auf die u. a. Bereiche.
6.000,-- € Aufwand für den laufenden Veranstaltungsetat der neuen Fachstelle Weltkirche und globale

Zusammenarbeit. Alle 2 Jahre finden Exkursionen in die jeweiligen Heimatländer (Erstattung vgl.
priv.-rechtl. Leistungsentgelte) statt.

8.100,-- € Sprachkurse von Priestern in den muttersprachlichen Gemeinden, etc.

16.000,- € Fernmeldekosten der Missionen

420.000,-- € Geschäftsaufwendungen der folgenden Seelsorgestellen:
• Italienische Mission Münster und Niederrhein
• Kroatische Mission Münster, Bocholt, Moers
• Litauische Mission
• Polnische Mission Münster, Recklinghausen, Niederrhein
• Portugiesische Mission
• Rumänische Mission Münster
• Spanische Mission Münster und Bocholt
• Ukrainische Mission
• Ungarische Mission
• Vietnamesische Mission
• Afrikanische Mission
• Syrisch-Katholische Rumänenseelsorge
• Russische Mission
• Gemeinde der arabisch sprechenden Christen

160.000,-- € Anmietung von Dienstwohnungen für Ausländerseelsorger

190.000,-- € Anmietung von Gebäuden für die Ausländerseelsorgestellen. Seit 2023 Anmietung neuer
Räumlichkeiten für die kroatische und portugiesische Mission.
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Seelsorge für Katholiken anderer Muttersprache

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 69.946,74 120.000 75.000 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 35.000 33.000 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 31.104,18 0 0 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.016,11 5.000 5.000 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 107.067,03 160.000 113.000 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -2.395.441,84 -2.455.470 -2.534.980 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -28.742,61 -21.550 -22.550 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -89.885,87 -84.000 -84.000 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -276.780,16 -794.100 -800.100 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -3.390.850,48 -3.355.120 -3.441.630 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -3.283.783,45 -3.195.120 -3.328.630 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -3.283.783,45 -3.195.120 -3.328.630 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -3.283.783,45 -3.195.120 -3.328.630 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -5.000 -5.500 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -3.283.783,45 -3.200.120 -3.334.130 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0204 Seelsorge für Katholiken anderer Muttersprache

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen 0,00 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 02 Überpfarrliche Seelsorge

Produktgruppe 0205 Allgemeine überpfarrliche Seelsorge

Der Produktgruppe 0205 sind maßgebend folgende Produkte zugeordnet:

¶ Erwachsenenseelsorge (Frauen- u. Männer)
¶ Berufsbezog. Seelsorge (Akademiker, Senioren, Land-, Polizei, Schiffer, Notfall)
¶ neu seit 2025: Die Personal- und Sachaufwendungen des ehemaligen Referates Ehe- und Familienseelsorge

einschl. der für die Familienseelsorge und -bildung geförderten Maßnahmen (Transferaufwendungen) wur-
den im Rahmen der VND-Umstrukturierung dem Sachgebiet S 311 Lebensbegleitende Seelsorge zugeordnet
und aus der Produktgruppe 0704 hierher verlagert.

¶ Krankenseelsorge (u. a. Maria Heil der Kranken an den Unikliniken Münster)
Im Jahr 2022 wurde die an die Klinikenseelsorge angebundene Bücherei aufgelöst. Das vorhandene
Personal wurde der Diözesanbibliothek zugeordnet.

¶ Telefonseelsorge Münster, Telefonseelsorge Recklinghausen, Telefonseelsorge Niederrhein
¶ Sonstiger Bereich (Pilgerreisen, Wallfahrten, Christen u. Muslime, Sekten- u. Weltanschauungsfragen, Licht-

kapelle Sr. Euthymia, Studenten- u. Hochschulseelsorge, Seelsorge f. Menschen mit Behinderung, Seelsorge
f. Menschen in krit. Lebenssituationen, Gefangenenseelsorge, Urlauber- u. Campingseelsorge, Vertriebenen-
seelsorge, Internetseelsorge, Weiter Maßnahmen der Sonderseelsorge)

Seit 2025 werden auch die in den Kreisdekanaten anfallenden Aufwendungen für die Sonderseelsorge (Telefon-,
Polizei- und Notfallseelsorge) an veranschlagt.

Beteiligte Kostenstellen: 101100, 103010, 104500, 105110, 105150, 105240, 106100, 513005, 516003

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
020501 Lebensbegleitende Seelsorge 13.000 € 874.260 € -861.260 €

Aufgabe und Inhalt des Sachgebiets Lebensbegleitende Seelsorge ist es, Hilfestellungen für die Arbeit vor Ort zu
geben, Bedarfe wahrzunehmen, auf Nachfragen zu reagieren, wenn es darum geht, Menschen an wichtigen Schnitt-
stellen in ihrem Leben zu begleiten.

44 Privatrechtliche Leistungsentgelte:
13.000,-- € Erträge aus Ausbildungskursen der seelsorglichen Begleitung und der Begräbnisdienstausbildung.

50 Personalaufwendungen:
461.860,-- € Personalkosten für die Lebensbegleitende Seelsorge (ehemals Frauen- und Männerseelsorge, Seel-
sorge an Menschen mit Behinderung, Krankenseelsorge, Seelsorge in kritischen Lebenssituationen, Ehe- u. Famili-
enseelsorge) zzgl. 3.000,-- € Honoraraufwendungen.

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
10.000,-- € Aufwendungen für den Einsatz von Gebärdendolmetschern
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53 Transferaufwendungen:
65.000,-- € Förderung von Maßnahmen der Familienseelsorge (gem. Richtlinien zur Förderung von religiösen

Maßnahmen für Familien und Alleinerziehende).

90.000,-- € Förderung der im Kloster Kamp (Kamp-Lintfort) geleisteten pastoralen Arbeit außerhalb der
Territorialgemeinde.

95.000,-- € Zuschüsse an Verbände und Einrichtungen:
50.000,-- € Förderung von religiösen Maßnahmen und Veranstaltungen in der Ehe- und

Familienseelsorge (Verbände)
5.000,-- € Obdachlosenseelsorge in Münster

40.000,-- € Gastkirche in Recklinghausen i. H. v. 14 % der Gesamtaufwendungen

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
18.000,-- € Ärzte- und Juristentreffen im FHH auf Einladung des Bischofs

117.500,-- € 6.000,-- € Behindertenseelsorge
1.500,-- € Frauenseelsorge
5.000,-- € Seniorenseelsorge

40.000,-- € Ausbildung seelsorgliche Begleitung (neuer SV - Verlagert aus KTR 070108)
40.000,-- € Kritische Lebenssituationen – Begräbnisdienst
20.000,-- € Ehe- und Familienseelorge

5.000,-- € Diversität

4.000,-- € Sonstige Aufwendungen für die Lebensbegleitende Seelsorge (Verfügungsmittel,
Mitgliedsbeiträge).

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
020502 Pilgerreisen/ Wallfahrten 0 € 3.569.150 € -3.569.150 €

Förderung von Pilgerreisen und Wallfahrten, Unterhaltung der Wallfahrtsstandorte im Bistum Münster.

45 Sonstige ordentliche Erträge:
Spendenerträge werden in 2026 nicht erwartet. 2025 wurden im Zuge der Bistumswallfahrt nach Rom noch 50 T€
eingeplant.

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
32.000,-- € für die Sicherung des Wallfahrtbetriebes nach dem Wechsel des Konvents der Benediktinerinnen Vinen-
berg in das Paulusheim. 12.150,-- € Bauunterhaltungspauschale für die Klosterkirche am Kloster Vinnenberg.

53 Transferaufwendungen:
25.000,-- € Förderung von Pilgerreisen und Wallfahrten von Pfarreien nach den entsprechenden Förder-

richtlinien. Es werden nur noch Pilgerreisen mit Jugendlichen gefördert.

3.500.000,-- € St. Marien Telgte
- Liturgische Neuordnung (ZN030199) mit Gesamtkosten in Höhe von 3,8 Mio. €.
- Neubau Wallfahrts- und Pilgerzentrum gemäß Vorlage KSTR 16/2025 mit Kostenschätzung in

Höhe von 6,4 Mio.€ gesamt
Bereitstellungen für beide Maßnahmen bislang: 2024 = 1,8 Mio €, 2025 = 1,7 Mio. €,
2026 = 3,5 Mio. € (3,2 Mio.€ 2026 zzgl. 0,3 Mio. VE aus 2025)
Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.200.000 € zu Lasten 2027 veranschlagt.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Im Vorjahr waren Kosten für eine Romwallfahrt in Höhe von 120.000,-- € veranschlagt. Diese entfallen 2026.
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Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
020503 Christen und Muslime 0 € 4.500 € -4.500 €

Der interreligiöse Dialog ist dem Bistum Münster wichtig. Deshalb gibt es ein Referat, das die Zusammenarbeit und
den Dialog zwischen Christen und Muslimen fördern soll. Zudem hat der Bischof zwei Priester als Islambeauftragte
des Bistums benannt.

Die Aufwendungen setzen sich aus Zuschüssen (1,5 T€) und Veranstaltungskosten (3,0 T€) zusammen.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
020504 Polizeiseelsorge 183.900 € 523.470 € -339.570 €

Die Polizeiseelsorge umfass Lehraufträge für Ethik / Berufsethik in der Aus- und Fortbildung der Polizei, Seelsorgli-
che Begleitung von Polizistinnen und Polizisten im beruflichen und privaten Umfeld und die Begleitung von Polizis-
tinnen und Polizisten in und nach belastenden Einsätzen.

41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
68.000,-- € Landeszuschüsse für die Polizeiseelsorge

44 Privatrechtliche Leistungsentgelte:
7.000,-- € Teilnehmerentgelte für Exerzitien bei Polizeibeamten

44 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
108.900,-- € Personalkostenerstattung für die Polizeiseelsorge

50 Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen in Höhe von 481,1 fallen für das in der Polizeiseelsorge eingesetzte pastorale Personal
an. Priester sind hier aktuell nicht eingesetzt.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Geschäftsaufwendungen (30.200,-- €) für die Polizeiseelsorge.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
020505 Notfallseelsorge 59.285 € 387.720 € -328.435 €

Die Notfallseelsorge ist ein kirchlicher Dienst in der Gesellschaft, der so alt ist wie die Kirche selbst. Mitarbeitende in
der Notfallseelsorge kümmern sich um Betroffene von Unglücksfällen und Katastrophen. Mit ihrem Dienst sind sie
einfach da, wenn die Betroffenen Menschen an ihrer Seite brauchen, die Unfassbares mit ihnen aushalten - in den
ersten Stunden nach plötzlichem Tod, einem Unglücksfall, einem Verkehrsunfall, einem Suizid oder einer Gewalttat.
Die Notfallseelsorge wird von den Rettungsleitstellen und der Polizei angefordert und bietet durch ihren Dienst Un-
terstützung für Rettungsdienste, Feuerwehr und Polizei.

41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Mit 12.185,-- € wird ein feststehender Landeszuschuss für die Feuerwehrseelsorge anhand der Katholikenzahlen an
die NRW-Bistümer verteilt.

44 Privatrechtliche Leistungsentgelte:
10.000,-- € Teilnehmerentgelte für die Qualifizierung der Koordinatoren in der Notfallseelsorge.

50 Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen in Höhe von 292,8 fallen für das in der Notfallseelsorge eingesetzte pastorale Personal
an. Priester sind hier aktuell nicht eingesetzt.
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54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Geschäftsaufwendungen (5.000,-- €) für die Notfallseelsorge.
16.000 € sind darüber hinaus für mehrere Veranstaltungen und Fortbildungen für Notfallseelsorgerinnen und –
seelsorger eingeplant. Insgesamt entwickelt sich das System der Notfallseelsorge im Bistum kontinuierlich weiter.
Mehr Ehrenamtliche sind beteiligt, die Zahl der Einsätze hat zugenommen. Gleichzeitig erhöhen sich die Ansprü-
che an Qualifikation und Unterstützung. Außerdem sind Mittel für Fortbildungen im Bereich der Feuerwehrseel-
sorge vorgesehen.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
020506 Gefängnisseelsorge 36.150 € 107.600 € -71.450 €

Seelsorgliche und karitative Angebote und Hilfen für Inhaftierte und Angehörige.

44 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
36.000,-- € Personalkostenerstattungen für die Stelle des Gefängnisseelsorgers

50 Personalaufwendungen:
Die Personalaufwendungen in Höhe von 81.950,-- € fallen für das in der Notfallseelsorge eingesetzte pastorale Per-
sonal an. Priester sind hier aktuell nicht eingesetzt.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die Zuwendung des Bistums (24.000,-- €) pro kath. Inhaftierten beträgt 1,10 € pro Monat. Weiterhin wird den In-
haftierten zu Weihnachten, neben einem Weihnachtsgruß des Bischofs, ein Jahreskalender (Schriftlesungskalender)
zur Verfügung gestellt. Die Planung berücksichtigt außerdem die Förderung von Eheseminaren für Inhaftierte und
deren Partner/-innen.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
020507 Telefonseelsorge 31.000 € 730.779 € -699.779 €

Mit der Telefonseelsorge in Münster, in Recklinghausen und in der Region Niederrhein/Westmünsterland verfügt
das Bistum über drei Standorte. Die Finanzierung der Telefonseelsorge erfolgt unter Beteiligung Dritter.

41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
25.000,-- € Umlagen im Rahmen der Telefonseelsorge (Restmittelerstattung, IT-Ausstattung, etc.)

50 Personalaufwendungen:
Die Personalaufwendungen in Höhe von 130,4 fallen für das in der Polizeiseelsorge eingesetzte Personal an.

53 Transferaufwendungen:
200.249,-- € Transferaufwendungen der Kreisdekanate für die Telefonseelsorge.

395.000,-- € Telefonseelsorge Bistum

Münster: Die nach Abzug der Erträge verbleibenden Gesamtaufwendungen der Telefonseelsorge Münster
werden von der evangelischen Kirche zu 1/3 und von der katholischen Kirche entsprechend der
Religionszugehörigkeit der Bevölkerung im Einzugsgebiet der Telefonseelsorge Münster zu 2/3
getragen.

Recklinghausen: Das Bistum trägt die vollen Personalkosten einer Mitarbeiterin der Telefonseelsorge
Recklinghausen und im Übrigen die anfallenden Personal- und Sachkosten zu 50 %. Die
evangelische Kirche trägt die vollen Personalkosten eines Pfarrers als Leiter der Telefonseelsorge
Recklinghausen und die nicht speziellen Finanzierungsregelungen unterliegenden Personal- und
Sachkosten zu 50 %.
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NDR/WML: Die Kosten für die Telefonseelsorge Nrh/Wml werden zwischen ev. und kath. Seite aufgeteilt.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
020508 Weitere überpfarrl. Seelsorge 200 € 220.210 € -220.010 €

Die weitere überpfarrliche Seelsorge umfasst Bereiche der kategorialen Seelsorge für die kein eigenes Produkt ge-
bildet wurde (z. B. Urlauber- u. Campingseelsorge, Seniorenseelsorge, ländliche Familienberatung etc.)

50 Personalaufwendungen:
Personalaufwendungen im Rahmen der Landseelsorge (65,0 T€) und der Internetseelsorge (30,7 T€).

53 Transferaufwendungen:
74.000,-- € Ländliche Familienberatung
22.200,-- € Urlauber- und Campingseelsorge (inkl. Spendenweiterleitung)

1.000,-- € Seniorenseelsorge

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Geschäftsaufwendungen (6.600,-- €) für die weitere kategoriale Seelsorge.
19.000,-- € sind für die Weiterführung und den Abschluss des Seligsprechungsprozesses von Wilhelm Frede einge-
plant.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
020509 Maria Heil der Kranken

(Klinikenseelsorge)
13.880 € 526.960 € -513.080 €

Die Klinikenseelsorge am Uniklinikum Münster „Maria Heil der Kranken“ war bis 2018 organisatorisch der Kath.
Pfarrei Liebfrauen-Überwasser zugeordnet. Durch die direkte Anbindung an die Unikliniken nahm die Klinikenseel-
sorge einen Sonderstatus ein. Die Klinikenseelsorge wird seitdem im Bistumshaushalt abgebildet.

41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
13.580,-- € Bundes und Landeszuschüsse für die Klinikenseelsorge bzw. für den dortigen Bundesfreiwilligendienst.

50 Personalaufwendungen:
Die Aufwendungen für das in der Klinikenseelsorge eingesetzte Personal belaufen sich auf 463,9 T€.

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
24.400,--€ für Reinigung, Einrichtungsergänzung, Gebäudebewirtschaftung und Kultbedarf.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
28.000,-- € entfallen auf die Anmietung der Räumlichkeiten am Tita-Cory-Campus. Weitere 10.650,-- € sind für
allgemeine Geschäftsaufwendungen vorgesehen.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
020510 Zentralfriedhof 0 € 6.050 € -6.050 €

Das Bistum Münster trägt die Bauunterhaltungsaufwendungen für die Lichtkapelle auf dem Zentralfriedhof in Müns-
ter.

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Bauunterhaltungspauschale für die Lichtkapelle Sr. Euthymia auf dem Zentralfriedhof
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0205 Allgemeine überpfarrliche Seelsorge

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 149.788,29 109.780 132.765 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 31.500,75 13.000 20.000 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.228,71 139.000 154.900 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 500,00 77.900 29.750 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 201.017,75 339.680 337.415 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -1.705.063,51 -2.055.410 -2.010.640 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -66.169,43 -90.600 -91.600 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -1.161.564,77 -2.537.980 -4.476.449 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -281.739,09 -416.370 -353.750 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -3.214.536,80 -5.100.360 -6.932.439 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -3.013.519,05 -4.760.680 -6.595.024 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -3.013.519,05 -4.760.680 -6.595.024 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -3.013.519,05 -4.760.680 -6.595.024 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -16.600 -18.260 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -3.013.519,05 -4.777.280 -6.613.284 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0205 Allgemeine überpfarrliche Seelsorge

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen -11.353,94 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen -11.353,94 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit -11.353,94 0 0 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 02 Überpfarrliche Seelsorge

Produktgruppe 0206 Flüchtlingshilfe

Kurzbeschreibung:
In Folge der großen Zahl von Flüchtlingen, die in Folge der Kriege und Krisen im Nahen Osten, in Afrika und auch
aus der Ukraine nach Deutschland gekommen sind, hat das Bistum beschlossen, sich an der Erstunterbringung
und auch an der mittelfristigen Integration zu beteiligen. Dies geschieht zum einen dadurch, dass Immobilien des
Bistums zur Verfügung gestellt werden. Zum anderen finanziert das Bistum personelle Kräfte, die die vielen tau-
send Ehrenamtlichen in den Pfarreien in ihrer Arbeit unterstützen sollen. Schließlich werden auch Wohnraumpro-
jekte wie Integrationsmaßnahmen auf Pfarreiebene und in Institutionen durch das Bistum gefördert.

Darüber hinaus wird auf die Aktivitäten im Caritasbereich (vergl. Produktbereich Soziales; Produktgruppe 4.2) ver-
wiesen.

Ziele:
Ziel ist es, Menschen, die aus Regionen wegen Krieg und extremer Armut nach Deutschland geflüchtet sind, eine
erste Aufnahme zu ermöglichen. Mittelfristig besteht das Ziel darin, durch Sprachförderung, Begleitung zu Behör-
denterminen und viele weitere Maßnahmen eine Beheimatung der Geflüchteten zu unterstützen und etwas von
unseren Werten darzubringen.

Zielgruppe:
Geflüchtete, Ehrenamtliche und Hauptamtliche, die Geflüchtete in Institutionen und Pfarreien unterstützen.

Beteiligte Kostenstellen: 101100

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
020601 Flüchtlingshilfe 0 € 150.000 € -150.000 €

Vgl. Produktgruppenbeschreibung

53 Transferaufwendungen:
Die Haushaltsmittel sind in Höhe von 150 T€ für die finanzielle Unterstützung von Pfarreien sowie kirchlichen Ver-
bänden und Einrichtungen zur Anschubfinanzierung von Projektarbeiten für initiierte Flüchtlingsarbeit vorgese-
hen.
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0206 Flüchtlingshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -151.237,14 -150.000 -150.000 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -151.237,14 -150.000 -150.000 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -151.237,14 -150.000 -150.000 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -151.237,14 -150.000 -150.000 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -151.237,14 -150.000 -150.000 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -151.237,14 -150.000 -150.000 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0206 Flüchtlingshilfe

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen 0,00 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 02 Überpfarrliche Seelsorge

Produktgruppe 0207 Kirchenfoyer

Produktbeschreibung:

Kurzbeschreibung:
Das Kirchenfoyer ist als citypastorale Einrichtung in Trägerschaft des Stadtdekanats e. V. Schaufenster und Gesicht
einer gastfreundlichen und einladenden Kirche in der Innenstadt von Münster mit ökumenischer Ausrichtung. Ein
Team von ca. 70 Ehrenamtlichen, begleitet von einem Pastoralreferenten, ist wöchentlich an 46 Öffnungsstunden
mit 2 Personen ansprechbar. Darüber hinaus gibt es vielfältige Angebote in den Bereichen Begegnung, Kultur und
Information.

Ziele:
- ein Klima der Gastfreundschaft und der Freude am Kontakt
- die unkomplizierte Begegnung mit Vertretern christlicher Kirchen in Münster
- die Möglichkeit, auf Augenhöhe über Lebens- und Glaubensfragen zu sprechen
- Informationen und /oder Informationsmaterial über das kirchliche Leben in Stadt und Bistum sowie im

Ev. Kirchenkreis Münster, über Gottesdienstzeiten und besondere Veranstaltungen, über Angebote
der Ordensgemeinschaften, über Bildungseinrichtungen, Beratungsstellen und kulturelle Events in der
Stadt

- regelmäßige Kirchen- und Stadtführungen „mit anderen Augen“
- Gelegenheit, in Ruhe in einer Tageszeitung oder Zeitschrift zu lesen
- einen Ort, an dem Eltern ungestört ihr Kind wickeln und stillen können,
- Gespräche über Fragen des Glaubens, Lebenskrisen, Familienprobleme, Verlusterfahrungen oder

andere persönliche Anliegen
- Vermittlung an professionelle kirchliche Beratungsdienste und soziale Einrichtungen
- Möglichkeit zum Eintritt /Wiedereintritt in die Evangelische oder Katholische Kirche
- zu festgelegten Zeiten Gespräche mit einem evangelischen oder katholischen Pfarrer und mit

Fachleuten sozialer Dienste
- Impulse aus der hl. Schrift und der geistlichen Tradition, Bibelgespräche zu festgesetzten Zeiten
- Exerzitien im Alltag, Literatur- und Kunstausstellungen, Vorträge und Gesprächskreise zu aktuellen

religiösen und kulturellen Themen
- eine Anlaufstelle für Pilger auf dem Jakobsweg
- den Verkauf ausgesuchter kirchlicher Artikel

Zielgruppe:
Bewohner der Stadt, Flaneure, Touristen, Ratsuchende verschiedener Konfession, ehrenamtlich Engagierte

Beteiligte Kostenstellen: 105110

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
020701 Kirchenfoyer 0 € 294.000 € -294.000 €

Vgl. Produktgruppenbeschreibung
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53 Transferaufwendungen:
Das "pastorale Angebot" im Bereich der Stadt Münster wurde 2002 im Rahmen des Pilotprojektes um eine sog. City-
Kirche (Kirchenfoyer) erweitert. Träger der am Lambertikirchplatz/Salzstraße untergebrachten Einrichtung ist der
Stadtdekanat Münster e. V.. Die Kosten für Personalaufwendungen (rd. 190,5 T€) sowie die übrigen Miet- und Sach-
kosten (103,5 T€) in Höhe von insg. rd. 294 T€ (2025 = 278,3 T€) basieren auf den Planungen des e. V.
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0207 Kirchenfoyer

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -500.471,64 -278.260 -294.000 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -500.471,64 -278.260 -294.000 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -500.471,64 -278.260 -294.000 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -500.471,64 -278.260 -294.000 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -500.471,64 -278.260 -294.000 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -500.471,64 -278.260 -294.000 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0207 Kirchenfoyer

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen 0,00 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 02 Überpfarrliche Seelsorge

Produktgruppe 0208 Dom

Produktbeschreibung:

Die Zuwendungen an den Dom/die Domverwaltung werden auf die Bereiche Domkirche, Domkammer und Dom-
singschule aufgeteilt. Es wird auf die Produktbeschreibungen verwiesen.

Beteiligte Kostenstellen: 105110, 105200

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
020801 Domkirche 0 € 2.703.068 € -2.703.068 €

Als Bischofs-, Haupt- und Mutterkirche des Bistums sowie als kunst- und kulturhistorisch bedeutsames Gebäude ist
der Paulusdom Anziehungspunkt zugleich für Gläubige wie Touristen. Die Kathedrale des Bistums Münster zählt zu
den bedeutendsten Kirchenbauten in Münster und ist neben dem historischen Rathaus eines der Wahrzeichen der
Stadt. Verwaltet wird der Dom vom Domkapitel Münster.

Im Haushalt werden die Kosten für das Dompersonal und die Sachkosten für die laufende Unterhaltung des Gebäu-
des sowie die Gestaltung von liturgischen Feiern abgebildet. Der Gesamthaushalt finanziert sich neben Miet-,
Pacht- und Erbbauzinseinnahmen, Opfer- und Kollektengeldern sowie Veräußerungserlösen  vor allem durch eine
Zuweisung des Bistums.

53 Transferaufwendungen:
993.948,-- € Zuweisung an die Domverwaltung zur Personal- und Sachkostenfinanzierung.

Der Ansatz verringert sich gegenüber dem Vorjahr durch das Auslaufen einer ATZ. Bei den
Kosten für das Livestreaming von Gottesdiensten/Veranstaltungen im Dom sind zusätzlich
5.000 € eingeplant worden. Der Planansatz für die lfd. Gebäudeunterhaltung wird beim Dom um
10.000 € erhöht. Die Versicherungsprämien für die Gebäude- und Inventarversicherung werden
weiterhin beim Dom mit 131.000 € berücksichtigt.

499.120,-- € Die Höhe der Bauunterhaltungszuweisung ist abhängig von den geplanten Baumaßnahmen und
schwankt jährlich. Im Planjahr sind folgende Maßnahmen vorgesehen:
- Mehrkosten Bodenreinigung 2.575 €
- Mehrkosten für Innenraumreinigung (Wände, Fenster, Leuchten) 12.045 €
- Erneuerung Touchscreen f. Glockensteuerung, Audio-/Klimatechnik 15.000 €
- Sanierung u. Schutzverglasung Fenster Marienkapelle 148.500 €
- Anschaffung u. Schulung Drohne 3.500 €
- Modernisierung Außenbeleuchtung 200.000 €
- Erneuerung Glockensteuerung 28.000 €
- Laserscan 9.500 €
- Bauliche und organisatorische Anpassungen bzgl. Arbeitssicherheit 15.000 €
- Reinigung von Skulpturen (nicht abgerufene bereits bewilligte üpl.-Mittel aus 2024) 50.000 €
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- Orgelreinigung wegen Schimmelbefall 15.000 €

1.210.000,-- € Zuweisungen für bauliche Maßnahmen an folgenden Gebäuden des Praebendalfonds
- Sanierung Treppenanlagen Ketteler’sche Kurie 210.000 €
- Horsteberg 18 / Umbau & Modernisierung Wohnhaus 650.000 €
- Klarissenkonvent / Denkmalgerechte Vollsanierung hist. Teil 350.000 €

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
020802 Domsingschule 0 € 631.900 € -631.900 €

Die Domsingschule Münster ist die Ausbildungsstätte der Chöre am Dom. Hier werden Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene in den Proben und in der Stimmbildung stimmlich und musikalisch ausgebildet und auf das Singen in
Gottesdiensten und Konzerten vorbereitet. Aktuell singen rd. 350 Kinder und Jugendliche in den altersgerechten
Chorgruppen und im Erwachsenenchor rd. 80 Mitglieder.

Im Haushalt werden die Kosten für das Personal einschließlich der Honorarkräfte für Stimmbildung und musikali-
sche Früherziehung und die Sachkosten für die laufende Unterhaltung des Gebäudes, aber auch die Kosten für den
laufenden Probenbetrieb einschließlich diverser Probenwochen bzw. Wochenenden, abgebildet. Der Gesamthaus-
halt finanziert sich neben den Elternbeiträgen für Probenwochen/-wochenenden in erster Linie durch eine Zuwei-
sung des Bistums.

53 Transferaufwendungen:
554.400,-- € Der Planansatz berücksichtigt die Unterhaltungs- und Betriebskosten sowie die Unterhaltung

und Ergänzung der Einrichtung für die Domsingschule.

77.500,-- € Die baulichen Maßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:
- Sanierung Innenhoffassade (Austausch von 6 Fensterelementen) 55.000 €
- Erneuerung Vorsteuergeräte der Beleuchtung 7.500 €
- Neuverkabelung der defekten Außenbeleuchtung 15.000 €

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
020803 Domkammer 0 € 2.509.400 € -2.509.400 €

In der Domkammer sind Kostbarkeiten sakraler Kunst von der Zeit der Karolinger (um 800) bis ins 20. Jahrhundert
ausgestellt. Über 700 Exponate unterschiedlicher Gattungen veranschaulichen die wechselvolle Geschichte der Li-
turgie und Kunst des Domes. Dabei gehört die Domkammer mit ihren reichhaltigen Beständen der Goldschmiede-
und Textilkunst aus Romanik, Gotik und Barock zu den Schatzkammern von internationalem Rang. Wegen bauli-
cher Mängel ist die Domkammer z. Z. geschlossen.

Im Haushalt werden die Kosten für das Personal und die Sachkosten für die laufende Unterhaltung des Gebäudes,
aber z. B. auch die Prämien für die Versicherungen, abgebildet. Der Gesamthaushalt finanziert sich in erster Linie
durch eine Zuweisung des Bistums.

53 Transferaufwendungen:
Domschatz - Dommuseum
799.800,-- € Zuweisung zum allgemeinen Haushalt der Domkammer. Bei der Ermittlung der Personalkosten

Unter Beteiligung des Kirchensteuerrats wurde der Zuweisungsansatz im Zuge der Vorbereitung
und Eröffnung des Dommuseums Paulus ab 2025 um rd. 300 T€ angehoben.
Die Eröffnung des Dommuseums wird für September 2026 geplant. Im Juli 2026 kann von der
baulichen Fertigstellung ausgegangen werden.
Aufgrund der geplanten Eröffnung des Museums im September 2026 und der damit
erforderlichen Ausweitung des Personals (z. B. Einstellung von Aufsichtskräften, Empfangskraft)
wird von einer Personalkostenerhöhung von 23.100 € ausgegangen.
Die Mietzahlungen beginnen bereits mit den Einbauten für das Museum, die ab Januar 2026
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geplant sind. Aus diesem Grund sind Miet- und Nebenkosten aufgrund des Mietvertrages in
Höhe von 526.000 € eingeplant.
Die Versicherungsprämie für den Domschatz und für die Ausstellung sind mit 60.000 €
berücksichtigt worden.
Weitere Kosten für z. B. die Konzeptionierung und Ausführung der Eröffnungsausstellung sowie
für den allgemeinen Betrieb sind in Höhe von 190,7 T€ eingeplant.

43.500,-- € Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen am Dommuseum.

1.500.000,-- € Für den Umbau und die Sanierung der Domkammer mit Teilrückbau des unmittelbar
angrenzenden Offizialates am Horsteberg 11 werden Ausführungsmittel in Höhe von 1.500.000 €
veranschlagt.
Von Seiten des Domkapitels wird geplant, die ehemalige Domkammer am Domplatz 28
umzubauen und diese für eine spätere Nutzung durch die Domsingschule, Domchöre und
Dompädagogik als Domforum herzurichten. In der Vorplanung ist das unmittelbar benachbarte
Gebäude am Horsteberg 11 involviert, welches das Bischöfliche Generalvikariates dem Offizialat
als Dienstgebäude zu Verfügung stellt. Die Räume des Offizialates sollen teilweise
zurückgebaut und modernisiert werden und dann neben der ehemaligen Domkammer direkt für
eine Nutzung durch die Domsingschule und die Domverwaltung zur Verfügung stehen.

Domschatz - Depot
86.100,-- € Für die Anmietung der Depoträume inkl. Anmietung Stellplatz und allg. Nebenkosten sind Kosten

in Höhe von 36.000 € eingeplant.
Es fallen laufende Kosten für die Einbruchmeldeanlage, Polizeiaufschaltung, Brandmeldeanlage,
Aufzugswartung/-notruf, Telefonanschluss sowie Internetanschluss, Wartungskosten für
Feststellanlagen der Türen und Wartungskosten für die Lüftung sowie für alle v. g. Anlagen,
Stromkosten und Kosten für Ausstattungsgegenstände an.

80.000,-- € Die bauliche Maßnahme im Depot entstehen durch Sicherheitsanforderungen. Die Türen im
Depot sind nach Aussage der Polizei nicht ausreichend. Aus diesem Grund sind in die Planung
Kosten für zwei zusätzliche Türen in RC 5 Qualität berücksichtigt worden.
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0208 Dom

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -2.194.642,00 -3.100.198 -5.844.368 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -80.000 0 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -2.194.642,00 -3.180.198 -5.844.368 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -2.194.642,00 -3.180.198 -5.844.368 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -2.194.642,00 -3.180.198 -5.844.368 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -2.194.642,00 -3.180.198 -5.844.368 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.194.642,00 -3.180.198 -5.844.368 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0208 Dom

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen 0,00 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 02 Überpfarrliche Seelsorge

Produktgruppe 0209 Jugendverbände

Produktbeschreibung:

Kurzbeschreibung:
Förderung der kirchlichen Jugendverbände zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß dem Beschluss „Aufgaben
und Ziele kirchlicher Jugendarbeit“ der gemeinsamen Synode der Bistümer der Bundesrepublik Deutschland 1975.
Gefördert werden die zur Erfüllung ihrer Aufgaben und Ziele notwendigen und angemessenen Personal- und
Sachkosten der Jugendverbände.

Ziele:
Der BDKJ und seine Mitgliedsverbände haben den Anspruch, die Selbstverwirklichung junger Menschen und eine
menschenwürdige Gesellschaft auf der Grundlage der Botschaft Christi anzustreben. Sie wollen zur ständigen
Wertorientierung und Standortbestimmung junger Menschen und ihrer Gruppierungen beitragen. Durch die För-
derung der katholischen Jugendverbände sollen das freiwillige und ehrenamtliche Engagement, die Aus- und Wei-
terbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hauptamtliche Tätigkeit von pädagogischen Fachkräften,
geeignete Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie die Aufgaben der Planung, Leitung und Verwaltung si-
chergestellt werden.

Zielgruppen:
Zuwendungsempfänger sind die im Bund der Deutschen katholischen Jugend (BDKJ) Diözese Münster zusammen-
geschlossenen Mitgliedsverbände und beratenden Mitgliedsverbände sowie der BDKJ Diözesanverband Münster
selbst.

Beteiligte Kostenstellen: 103010, 104200, 104500

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
020901 Kath. Jugendverbände 0 € 2.553.220 € -2.553.220 €

Vgl. Produktgruppenbeschreibung

Jugendverbände
2020 2021 2022 ² 2023 2024

Anzahl 11 11 10 ³ 10 10
Mitglieder 74.916 74.809 77.202 79.568 82.318
Ortsgruppen 844 813 808 784 769
Teilnehmendentage (Bildung) k. A.¹ k. A.¹ 12.560 10.784 21.774
Teilnehmendentage (Aus- u. Fortbildung) k. A.¹ k. A.¹ 6.341 6.193 6.017

¹ Tei lnehmendentage hatten wg. Auswirkungen der Corona-Pandemie kei ne Aussagekraft

² Die Kolpingjugend is t 2022 nur mit ihren Zahlen Stand, per 31.12.2021, enthal ten.

³ KSJ Diözesanverband Münster befindet s ich in Auflösung
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50 Personalaufwendungen:
Es ist wieder eine Pastoralreferentin des Bistums Geistliche Leiterin im BDKJ-Diözesanverband Münster.

53 Transferaufwendungen:
Im Rahmen der Neuorganisation der Verbändefinanzierung sind seit 2007 auch die indirekten Leistungen berück-
sichtigt. Der Planansatz beinhaltet - ausgehend vom Rechnungsergebnis - die lineare Personal- und Sachkostenstei-
gerung. Gefördert werden:

• BdSJ • KLJB • PSG
• CAJ • Kolpingjugend • DJK-Sportjugend
• DPSG • KSJ (in Auflösung) • Schönstatt-Mädchenjugend
• KJG • Malteser Jugend • BDKJ als Dachverband
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0209 Jugendverbände

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -26.665,73 -53.370 -59.220 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -2.506.185,45 -2.419.750 -2.494.000 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -2.532.851,18 -2.473.120 -2.553.220 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -2.532.851,18 -2.473.120 -2.553.220 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -2.532.851,18 -2.473.120 -2.553.220 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -2.532.851,18 -2.473.120 -2.553.220 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.532.851,18 -2.473.120 -2.553.220 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0209 Jugendverbände

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen 0,00 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 02 Überpfarrliche Seelsorge

Produktgruppe 0210 Erwachsenenverbände

Produktbeschreibung:

Kurzbeschreibung:
Förderung der vom Bischof anerkannten katholischen Erwachsenenverbände gemäß der Beschlüsse der gemein-
samen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland. Gefördert werden die zur Erfüllung von Zielen
und Aufgaben notwendigen und angemessenen Personal- und Sachkosten der Erwachsenenverbände.

Ziele:
Die geförderten Erwachsenenverbände engagieren sich mit unterschiedlichen Aufgaben und Schwerpunkten an
der Schnittstelle zwischen Kirche und Gesellschaft. Sie verstehen sich als Stimme der Kirche in Politik und Gesell-
schaft. Sie wollen ausgehend vom christlichen Menschbild und auf Basis der Katholischen Soziallehre das Zusam-
menleben in der Gesellschaft mitgestalten und ihre Erfahrungen in das innerkirchliche Leben einbringen.
Die Erwachsenenverbände verstehen sich als Glaubens-, Bildungs- und Aktionsgemeinschaft. Gemeinsame
Schwerpunkte sind Themen wie Familie/Generationen, Frieden und Gerechtigkeit sowie ethische Fragen und Fra-
gen von Glaubens- und Sinnsuche. Darüber hinaus gibt es verbandsspezifische Schwerpunkte. Für die Sozialver-
bände stehen Themen aus Arbeit und Arbeitswelt, das Zusammenleben in der Gesellschaft und auch das Engage-
ment für die Eine Welt im Mittelpunkt. Die Frauenverbände beschäftigten sich besonders mit frauenspezifischen
Fragen von Teilhabe, Solidarität und Geschlechtergerechtigkeit. Bei den Schützenbruderschaften ist die Brauch-
tumspflege von Bedeutung; die DJK widmet sich sportlich-christlich Körper und Seele.

Zielgruppen:
Mitglieder aller Altersgruppen in Erwachsenenverbänden, aus unterschiedlichen Bereichen der Arbeitswelt, auch
aus dem ländlichen Raum, Familien – Frauen und Männer mit Interesse an kirchlichem und gesellschaftspoliti-
schem Engagement.

Beteiligte Kostenstellen: 103010

Stat. Angaben/Kennzahlen:
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Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
021001 Kath. Erwachsenenverbände 0 € 2.535.000 € -2.535.000 €

Vgl. Produktgruppenbeschreibung

Transferaufwendungen:
Folgende Katholische Erwachsenenverbände erhalten regelmäßige Zuweisungen:

¶ Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) ¶ KLB
¶ Katholischer Deutscher Frauenbund ¶ Schützenbruderschaften
¶ Junge Gemeinschaft ¶ Familienbund
¶ KAB ¶ Pax-Christi
¶ Kolpingwerk Diözesanverband ¶ DJK-Diözesanverband
¶ KKV

Der Ansatz beinhaltet - ausgehend vom Rechnungsergebnis - die lineare Personal- und Sachkostensteigerung.

Die Zuweisung an die Erwachsenenverbände wurde von 2024 nach 2025 um rd. 10 % reduziert. Diese Kürzungen
haben zu einem veränderten Zuweisungsschlüssel geführt. Grundlage der Zuweisungen sind Mitgliederzahlen,
Teilnehmertage, Unterrichtsstunden, etc.
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Erwachsenenverbände

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -2.718.279,89 -2.477.800 -2.535.000 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -2.718.279,89 -2.477.800 -2.535.000 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -2.718.279,89 -2.477.800 -2.535.000 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -2.718.279,89 -2.477.800 -2.535.000 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -2.718.279,89 -2.477.800 -2.535.000 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.718.279,89 -2.477.800 -2.535.000 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0210 Erwachsenenverbände

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen 0,00 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 02 Überpfarrliche Seelsorge

Produktgruppe 0211 KSHG

Produktbeschreibung:

Kurzbeschreibung:
Studierende und Lehrende gestalten gemeinsam eine junge, aktive und dynamische Gemeinde. Das Evangelium,
die Frohe Botschaft Jesu Christi, ist Grundlage und Ausgangspunkt des Lebens in der Gemeinde und somit der
ständige Maßstab und Orientierungspunkt in der Begegnung mit Menschen. Allen Menschen soll in der KSHG mit
gelebter Solidarität und Respekt begegnet werden, besonders den Ratsuchenden und Hilfebedürftigen.
Die Kennzeichen des Lebens in der KSHG sind:
- die Gemeinschaft, in der christlicher Glaube entdeckt und gelebt wird
- die Feier der Gottesdienste in der Petri-Kirche und in der Kapelle des Collegium Marianum
- inhaltliche Schwerpunktsetzungen in den Bereichen Gesellschaft, Politik, Eine Welt, Glaube und Wissen-

schaft sowie Kultur
- die Förderung des Dialogs zwischen den Konfessionen und Religionen
- die aufmerksame Begleitung der Themen und Fragen der Hochschulen, der Kirche und der Gesellschaft
- die Ermöglichung interdisziplinärer und politischer Diskurse
- die Begleitung, Beratung und Unterstützung von Studierenden

Ziele:
- Studierende mit dem christlichen Glauben in Kontakt bringen
- Vernetzung mit anderen studentischen Initiativen
- Bildung einer Plattform für unterschiedliche Angebote im christlich, kirchlichen Bereich

Zielgruppen:
Studierende der Münsteraner Universität und Hochschule

Beteiligte Kostenstellen: 102020, 104500, 106100

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Produktübersicht:

Auf gesonderte Produktbeschreibungen wird an dieser Stelle verzichtet. Es wird auf die Produktgruppenbeschrei-
bung zur KSHG verwiesen.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
021101 KSHG Overhead 1.000 € 841.680 € -840.680 €
021102 Petri-Kirche 600 € 81.530 € -80.930 €
021103 Forum Beratung + Hilfe 500 € 2.500 € -2.000 €
021104 Forum Gott + Welt 16.000 € 38.900 € -22.900 €
021105 Forum Politik + Bildung 31.500 € 50.000 € -18.500 €
021106 Forum Kultur + Kreativität 18.700 € 36.600 € -17.900 €
021107 Gemeinderat 500 € 31.770 € -31.270 €
021108 Ghana Partnerschaft 31.000 € 41.000 € -10.000 €
021109 Deutsche Studierende 5.000 € 10.000 € -5.000 €
021110 Ausländische Studierende 17.000 € 61.573 € -44.573 €
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Mit Wirkung vom 01.03.2015 wurde die Kath. Studenten- und Hochschulgemeinde Münster (KSHG) in die Kassen-
gemeinschaft des Bistums Münster aufgenommen. In diesem Zusammenhang wurden die Haushaltsstrukturen neu
geordnet. Das "Mentorat" wurde aus der KSHG ausgegliedert, das Café Milagro wurde der Bischöfliches Studieren-
denwerk gGmbH zugeordnet. Die Produktgruppe „KSHG“ beinhaltet neben den Personalkosten weiterhin Bestand-
teile für die Petrikirche, den Sozialhaushalt und den laufenden Haushalt der KSHG.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
12.000,-- € Öffentliche Zuschüsse für den Partnerschaftsaustausch mit Ghana. Jährlich wechselnder Besuch

von Ghanaern in Münster oder in Ghana. Die Zuschüsse sind in Jahren des Besuchs aus Ghana
höher als bei Fahrten dorthin.

5.000,-- € Unterstützungsleistungen für deutsche Studierende

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Es handelt sich um Kurs- und Tagungsentgelte sowie Entgelte für Veranstaltungen der Foren „Beratung + Hilfe“,
„Gott + Welt“, „Politik + Bildung“, „Kultur + Kreativität“, des Gemeinderates und für die Begegnungen im Rahmen
der Ghana-Partnerschaft in Höhe von insgesamt 84.300,-- €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Eine Erstattung in Höhe von 1.000,-- € für Geschäftsaufwand der KSHG Leitung wird erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge:
1.000,-- € Sonstige Einnahmen im Forum Gott + Welt und Kultur + Kreativität
4.000,-- € Kollektenerträge für ausländische Studierende (Sozialhaushalt)
13.000,-- € Spendenerträge für ausländische Studierende (Sozialhaushalt) und die Ghana-Partnerschaft
1.500,-- € Spenden und Erlöse aus dem Opferkerzenverkauf

Personalaufwendungen:
Die Personalaufwendungen betreffen die KSHG-Leitung und -Verwaltung, BfDler, die Küster- und Organistendienste
in der Petrikirche sowie Honoraraufwendungen bei kulturellen Veranstaltungen. Die Planung sieht – wie früher –
zwei Studierendenpfarrer vor.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die wesentlichen Aufwendungen entfallen auf folgende Bereiche:
2.600,-- € Unterhaltung eines KFZ’s
11.050,-- € Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung der Geschäftsstelle
37.960,-- € Gebäudebewirtschaftung der Petri-Kirche
100.000,-- € Kosten für die Nutzung und Unterhaltung der Räumlichkeiten der KSHG im Marianum sowie im

Tita-Cory-Campus.

Transferaufwendungen:
4.000,-- € Gemäß Nutzungsvertrag zwischen der KSHG und dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW

Münster müssen jährlich 4.000,-- € für die Bauunterhaltung der Petri-Kirche gezahlt werden.
10.000,-- € Unterstützungen für deutsche Studenten/-innen, die finanzielle Schwierigkeiten haben.
61.573,-- € Unterstützung von ausländischen Studierenden
20.400,-- € Die KSHG ist beteiligt an einem Kooperationsprojekt "Allgemeine Sozialberatung" mit der BSW

gGmbH und dem OCV Münster. Der OCV Münster ist hierbei Anstellungsträger einer
Sozialarbeiterin. Die KSHG erstattet an den OCV 25 % der jährlichen Personalkosten.

1.000,-- € Weiterleitung von Spenden

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
28.850,-- € Allgemeine projektübergreifende Aufwendungen der KSHG. Größere Einzelaufwendungen in den

Bereichen Veröffentlichung und Werbung (13,0 T).
3.000,-- € Petri-Kirche
2.500,-- € Forum Beratung und Hilfe
38.900,-- € Forum Gott und Welt
50.000,-- € Forum Politik und Bildung
5.600,-- € Forum Kultur und Kreativität
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30.770,-- € Gemeinderat
40.000,-- € Ghana Partnerschaft
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0211 KSHG

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 104.333,62 17.000 17.000 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 60.747,83 87.300 83.800 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 1.500 1.500 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 19.813,46 27.300 19.500 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 184.894,91 133.100 121.800 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -663.256,17 -768.752 -719.850 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -46.530,25 -146.771 -151.610 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -67.042,20 -101.937 -96.973 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -220.349,82 -208.319 -199.620 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -997.178,44 -1.225.779 -1.168.053 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -812.283,53 -1.092.679 -1.046.253 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -812.283,53 -1.092.679 -1.046.253 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -812.283,53 -1.092.679 -1.046.253 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -25.000 -27.500 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -812.283,53 -1.117.679 -1.073.753 0 0 0

Seite 170



Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0211 KSHG

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen 0,00 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 02 Überpfarrliche Seelsorge

Produktgruppe 0212 Regionalbüros

Produktbeschreibung:

Unterstützung und Service in den Regionen - als Außenstellen der Abteilung Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene sind die Regionalbüros West in Xanten, Mitte in Dülmen und Ost in Münster für die Kinder- und Jugend-
pastoral in der Region mitverantwortlich.
Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem Qualifizierungs- und Präventionsangebote für Ehrenamtliche in der
Jugendarbeit, Begleitung der Jugendpastoral in den Dekanaten, die Fachberatung der Offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit so wie die Unterstützung der Jugendverbandsarbeit.

Die Regionalbüros als solche wurden aufgelöst und die Aufgaben sowie das vorhandene Personal in die Fach-
stelle Kinder, Jugend, Junge Erwachsene integriert.
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0212 Regionalbüros

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.622,84 0 0 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.201,17 0 0 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.998,21 0 0 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 2,06 0 0 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 27.824,28 0 0 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -992.165,47 0 0 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -33.830,41 0 0 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -29.462,79 0 0 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -123.995,20 0 0 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -1.179.453,87 0 0 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.151.629,59 0 0 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.151.629,59 0 0 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -1.151.629,59 0 0 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.151.629,59 0 0 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0212 Regionalbüros

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen 0,00 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 02 Überpfarrliche Seelsorge

Produktgruppe 0213 Tagungshaus KUBUS Bentlage

Produktbeschreibung:

Kurzbeschreibung:
Laut Statut des Bischofs vom 03.01.2013 ist das Exerzitien- und Bildungshaus Rheine-Bentlage eine unselbststän-
dige Einrichtung des Bistums Münster und bzgl. der organisatorischen Belange der Hauptabteilung 200 des Bi-
schöflichen Generalvikariats zugeordnet (Belegung, Haushaltswirtschaft sowie Haushaltsplanung und -durchfüh-
rung in enge Abstimmung mit dem Hausleiter). Heute liegt die Zuständigkeit im Fachbereich S300.

Aus dem Gertrudenstift in Rheine wurde das „KUBUS Tagungshaus Bentlage“. Das Wort Kubus erinnert an die
klare und transparente Architektur des Hauses abseits der Rheiner Innenstadt im idyllischen Bentlager Wald,
wolle aber in erster Linie die drei inhaltlichen Säulen aufnehmen. Es steht für „Kirche und Bildung und Spirituali-
tät“.

Das Haus verfügt über 48 Zimmer (72 Betten), 5 Tagungsräumen plus Meditationsraum, 2 Gesprächszimmer, Ka-
pelle sowie einem großzügigen Clubraum mit Außenbereich.

Ziele:
Der Zweck des KUBUS orientiert sich konzeptionell an folgenden drei Säulen:

- Geistliche Qualifizierung von Haupt- und Ehrenamtlichen (Exerzitien, Besinnungstage etc.)
- Theologische Qualifizierung Ehrenamtlicher (z.B. Aus- und Fortbildungen in den Bereichen

Katechese, Diakonie und Liturgie).
- Arbeit mit Pfarreiräten, Kirchenvorständen und allen anderen Gremien, Vereinen, Gruppen

und Verbänden in den Pfarreien.
Das Haus versteht sich darüber hinaus als Dienstleister der katholischen Kirche und aller Christen in den Suchbe-
wegungen unserer Zeit für eine Kirche von Morgen.

Zielgruppen:
Alle Altersgruppen ab dem der jungen Erwachsenen, aus allen unterschiedlichen Bereichen von Kirche und Gesell-
schaft. Die Angebote richten sich dabei durchaus auch an kirchenferne Katholiken, Christen aller Konfession und
suchende Menschen, um niederschwellige Zugänge und Dialoge zu ermöglichen.

Beteiligte Kostenstellen: 103010, 105110, 105220

Stat. Angaben/Kennzahlen:
KUBUS Tagungshaus Bentlage

Produktübersicht:
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Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
021301 KUBUS Tagungshaus Bentlage 772.950 € 1.497.674 € -724.724 €

Vgl. Produktgruppenbeschreibung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Das KUBUS erhält Zuschüsse für Exerzitien- u. Besinnungstage in Höhe von 17.000,-- €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte aus Unterkünften und Verpflegung belaufen sich 2026 auf rd. 747,0 T€.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Die Kostenerstattungen aus Sachbezug und sonstigem werden sich 2026 auf rd. 9,0 T€ belaufen.

Personalaufwendungen:
Für das Haus-, Verwaltungs- und Leitungspersonal in Höhe werden 369,0 T€ aufgewendet. An Gestellungsleistun-
gen für die im Haus tätigen Ordensschwestern sind außerdem 52,0 T€ eingeplant. Weitere Honorar- und Personal-
nebenkosten belaufen sich auf 16,5 T€.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
55.000,-- € Lfd. Erhaltungskosten/ Gebäude
37.500,-- € Erhaltungsaufwand, Wartung
46.000,-- € Strom, Gas, Wasser, Heizung
11.500,-- € Realsteuern, Gebühren, usw.

150.000,-- € Reinigungskosten - Material
32.300,-- € Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens

2.000,-- € Unmittelbar lfd. Kultbedarf
16.500,-- € Getränke

398.000,-- € Lebensmittel
14.000,-- € Wäsche

Bilanzielle Abschreibung:
Der Abschreibungsbetrag bezieht sich auf die Gebäude des KUBUS in Rheine-Bentlage (262,7 T€) und auf das be-
wegliche Anlagevermögen (3,6 T€) im Gertrudenstift.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Der Großteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (31,1 T€) entfällt mit 10,0 T€ auf Veröffentlichungen und
Werbung.

Finanzplan

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen:
Der Pauschalansatz für Einrichtungsmittel im KUBUS wird im Jahr 2026 mit 6.500,-- € veranschlagt.
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0213 KUBUS Tagungshaus Bentlage

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16.136,15 17.500 17.000 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 747.869,79 698.100 746.950 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.232,67 10.500 9.000 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 767.238,61 726.100 772.950 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -407.056,31 -400.000 -437.500 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -288.586,23 -732.850 -762.800 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen -271.020,40 -272.224 -266.324 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -1.899,83 0 0 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -406.587,27 -33.200 -31.050 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -1.375.150,04 -1.438.274 -1.497.674 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -607.911,43 -712.174 -724.724 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -607.911,43 -712.174 -724.724 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -607.911,43 -712.174 -724.724 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -607.911,43 -712.174 -724.724 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0213 KUBUS Tagungshaus Bentlage

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -61.258,25 -20.000 -6.500 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen -61.258,25 -20.000 -6.500 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit -61.258,25 -20.000 -6.500 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 02 Überpfarrliche Seelsorge

Produktgruppe 0214 Intergeneratives Zentrum - einsA

Produktbeschreibung:
Das Intergenerative Zentrum (IGZ) einsA ist ein Ort der Begegnung für Menschen jeglichen Alters. Hier treffen sie
sich, können sich austauschen und voneinander lernen. Alleinstehende Menschen finden im einsA Kontakt und
Anschluss, z.B. beim Mittagstisch im Bistro oder in einem der zahlreichen Kursangebote.

Neben der katholischen Kirchengemeinde St. Viktor, der Familienbildungsstätte Dülmen und der Stadt Dülmen
haben Vereine, Organisationen und Institutionen die Möglichkeit, mit ihrer Arbeit an diesem Ort viele Menschen
zu erreichen. Als „soziale Mitte“ wird das Intergenerative Zentrum auch zur Belebung der Innenstadt beitragen.

Das einsA steht allen offen, unabhängig von Alter und Herkunft. Jede und Jeder ist eingeladen und willkommen.
Es ist ein besonderer, barrierefreier Begegnungsort – für Kontakt, Initiativen, Bildung, Freude, Trauer, Kreativität,
Soziales, kulturelles und freiwilliges bürgerschaftliches Engagement.

Der Kirchensteuerrat hat sich in den vergangenen Jahren mehrfach mit den Investitionskosten für den Neubau
des Intergenerativen Zentrums (einsA) in Dülmen befasst. Nutzer des einsA sind: Kirchengemeinde St. Viktor, Kita,
Familienbildungsstätte, Kolping-Bildungswerk / Diözesanverband Münster GmbH (als Betreiber des Bistro’s), Stadt
Dülmen.

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
021401 Intergeneratives Zentrum 0 € 0 € 0 €

Vgl. Produktgruppenbeschreibung

Transferaufwendungen:
Der Kirchensteuerrat hatte in seiner Sitzung am 16.05.2020 (KSTR 28/20) einer vorläufigen Betriebskostenförderung
bis zum Jahr 2024 für das IGZ einsA zugestimmt. Gemäß der vorgestellten Betriebskostenaufstellung und einer ers-
ten Abrechnung im Jahr 2023 plante das Bistum im Vorjahr einen Förderanteil in Höhe von 180.000,-- €. Da die
Betriebskostenförderung vom Bistum nur bis zum Jahr 2024 zugesagt wurde, wurde 2025 kein Ansatz mehr gebil-
det.

In seiner Sitzung am 22.02.2025 wurde der Kirchensteuerrat darüber informiert, dass das einsA in Dülmen (Träger-
anteil Kirchengemeinde) zusätzliche Unterstützungsmittel befristet bis 2035 in Höhe von 30 T€ p. a. benötigt.  Der
Kirchensteuerrat hat entschieden, dass die Kirchengemeinde in 2025 eine einmalige Zuweisung in Höhe von
300.000,00 € erhält. Dieser Betrag ist in eine zweckgebundene Rücklage einzustellen, aus der jährlich 30.000,00 €
für die Mitfinanzierung der Betriebskosten zu entnehmen sind. Die Abwicklung erfolgt über die Schlüsselzuweisung.

An dieser Stelle erfolgt keine Veranschlagung mehr.
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0214 Intergeneratives Zentrum - einsA

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0

15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00 0 0 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) 0,00 0 0 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0 0 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0214 Intergeneratives Zentrum - einsA

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen 0,00 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 03 Bildung und Kunst

Produktbeschreibung:

Der Produktbereich 03 (Bildung und Kunst) umfasst folgende Produktgruppen:

¶ Bildung u. Kunst Zentrale Aufgaben
¶ Jugendbildung
¶ Bildungsforen
¶ Büchereien

¶ Kunst
¶ Kath. Bildungshäuser
¶ Museen (Stiftsmuseum Xanten)
¶ Diözesanbibliothek

Zuwendungen und
allgemeine
Umlagen
1.777.643

Privatrechtl. Leistungsentgelte
3.779.922

Kostenerstattungen/ -
umlagen
146.700

sonst. ord. Erträge
190.452

ERTRÄGE (€)

Personal-
aufwendungen

8.711.672

Aufw. f. Sach- und
Dienstleistungen

2.236.434

Bilanzielle
Abschreibungen

1.602.500

Transferaufwendungen
12.911.743

sonst. ord.
Aufwendungen

1.440.228

Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen

77.000

AUFWENDUNGEN (€)
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Bildung und Kunst

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.717.604,97 1.695.856 1.777.643 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 101.928,26 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.703.129,03 4.956.159 3.779.923 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 567.496,99 350.499 146.700 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 63.210,94 34.000 190.452 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 7.153.370,19 7.036.514 5.894.718 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -8.080.941,92 -8.789.709 -8.711.672 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.020.095,73 -2.623.474 -2.236.434 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.678.876,12 -1.677.698 -1.602.500 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -22.647.887,35 -17.635.016 -12.753.380 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.261.391,67 -1.444.078 -1.440.228 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -37.689.192,79 -32.169.975 -26.744.214 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -30.535.822,60 -25.133.461 -20.849.496 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -7.928,46 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -7.928,46 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -30.543.751,06 -25.133.461 -20.849.496 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -30.543.751,06 -25.133.461 -20.849.496 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 -70.000 -77.000 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -30.543.751,06 -25.203.461 -20.926.496 0 0 0

Nachrichtlich:
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage

27 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0 0 0 0 0

28 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0

29 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0 0 0 0 0

30 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0

31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30) 0,00 0 0 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktbereich 03 Bildung und Kunst

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.730.316,17 1.695.856 1.777.643 0

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 101.928,26 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.686.557,52 4.956.159 3.779.923 0

06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 523.882,59 350.499 246.700 0

07 + Sonstige Einzahlungen 76.529,99 34.000 55.000 0

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0

09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.119.214,53 7.036.514 5.859.266 0

10 - Personalauszahlungen -8.090.105,23 -8.789.709 -8.711.672 0

11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -3.067.028,41 -2.623.474 -2.236.434 0

13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -7.928,46 0 0 0

14 - Transferauszahlungen -21.947.734,23 -17.635.016 -12.743.380 0

15 - Sonstige Auszahlungen -2.339.572,48 -1.514.078 -1.517.228 0

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -35.452.368,81 -30.562.277 -25.218.714 0

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) -28.333.154,28 -23.525.763 -19.359.448 0

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0,00 0 0 0

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 7.315,80 0 0 0

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.315,80 0 0 0

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0 -1.408.000 0

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.353.303,84 -1.000.000 -7.150.000 -12.100.000

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -110.123,06 -105.000 -92.227 0

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.463.426,90 -1.105.000 -8.650.227 -12.100.000

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) -2.456.111,10 -1.105.000 -8.650.227 -12.100.000

32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) -30.789.265,38 -24.630.763 -28.009.675 -12.100.000

33 + EZ a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0

34 + EZ a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0

35 - AZ f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0

36 - AZ f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0

37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0

38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) -30.789.265,38 -24.630.763 -28.009.675 -12.100.000

39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -202.440,08 0 0 0

40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39) -30.991.705,46 -24.630.763 -28.009.675 -12.100.000
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 03 Bildung und Kunst

Produktgruppe 0301 Bildung u. Kunst Zentrale Aufgaben

Produktbeschreibung:

Dem Produktbereich 0301 sind zunächst die Personal- u. Sachaufwendungen der Fachstelle S 204 - Außerschuli-
sche Bildung – und der Abteilung S 320 - Kunst und Kultur – zugeordnet.

Darüber hinaus handelt es sich um Sachaufwendungen bezüglich der Förderung der Aus- u. Fortbildung im Medi-
enwesen und die Präventionsschulungen im Bereich Bildung.

Beteiligte Kostenstellen: 102040, 103010, 104200, 104500, 105010, 106100

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
030101 Außerschulische Bildung 10.000 € 186.234 € -176.234 €

Die Fachstelle außerschulische Bildungseinrichtungen koordiniert, berät und unterstützt katholische Erwachsenen-,
Familien- und Jugendbildungseinrichtungen insbesondere bei der Gestaltung der Zukunftsfähigkeit – auf der Ebene
der Organisation und der inhaltlichen Entwicklung. Sie initiiert Entwicklungsprojekte und begleitet die Bildungsein-
richtungen.

50 Personalaufwendungen:
Die Personalaufwendungen für den Bereich der außerschulischen Bildung sinken aufgrund personeller Veränderun-
gen und einer Anbindung an die Schulabteilung von 378,9 auf 103,3 T€.

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Der Ansatz von 12.300 € ist für Dienstleistungskosten im Zusammenhang mit den zentralen Aufgaben der Erwach-
senenbildung bestimmt.

53 Transferaufwendungen:
7.500,-- € entfallen auf Zuschüsse für Veranstaltungen der allgemeinen Erwachsenenbildung.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die Aufwendungen entfallen im Wesentlichen auf Veranstaltungen und Tagungen in der zentralen Erwachsenen-
bildung.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
030102 Präventionsschulungen 0 € 50.000 € -50.000 €

Es handelt sich um die Zuweisungen für Präventionsschulungen im außerschulischen Bildungsbereich.
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53 Transferaufwendungen:
Die Anzahl der Schulungen im Bereich der Kath. Bildungsforen ist deutlich angestiegen. Außerdem ist im Rahmen
der allgemeinen Inflation eine Erhöhung der Honorare der Schulungsreferenten (erste Anpassung seit 2014) ge-
plant.) Die Mittel im Bereich der Zuweisungen an die untere pastorale Ebene (Kirchengemeinden) und an die mitt-
lere pastorale Ebene (Jugendverbandsarbeit) ist dagegen eher rückläufig..

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
030103 Kulturelle Überlieferung 0 € 179.710 € -179.710 €

Overheadaufgaben der Abteilung Kunst und Kultur.

50 Personalaufwendungen:
Es handelt sich hierbei mit 179,7 T€ um das Personal der Abt. Kunst und Kultur
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Bildung und Kunst, zentrale Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 10.000 10.000 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.915,00 0 0 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 2.915,00 10.000 10.000 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -466.518,23 -541.110 -278.620 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12.234,78 -12.000 -12.300 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 -22.424 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -59.159,70 -57.500 -67.500 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -21.564,88 -12.300 -13.100 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -559.567,59 -622.910 -393.944 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -556.652,59 -612.910 -383.944 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -556.652,59 -612.910 -383.944 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -556.652,59 -612.910 -383.944 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -20.000 -22.000 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -556.652,59 -632.910 -405.944 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0301 Bildung und Kunst, zentrale Aufgaben

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen 0,00 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 03 Bildung und Kunst

Produktgruppe 0302 Jugendbildung

Produktdefinition: Die außerschulische Bildungsarbeit des Bistums Münster
- unterstützt Menschen in ihren Orientierungs- und Entwicklungsprozessen in jeder Lebensphase. Hierbei

wird Bezug genommen auf Fragestellungen der Menschen in den Facetten beruflicher, politischer, wis-
senschaftlicher, kultureller und religiöser Art

- stärkt Kompetenzen auf der Basis des christlichen Menschenbilds und des christlichen Wertekodex und
nimmt somit Einfluss auf die persönliche und auch auf die gesellschaftliche Entwicklung

- bietet Orientierung und Reflexion für Menschen auf der Suche nach Sinn und zeigt sich damit auch als
eine Anlaufstelle für die Arbeit an der eigenen Haltung und einer lebenslangen Auseinandersetzung mit
dem Glauben. In diesem Sinne erweist sie sich als Baustein pastoraler Arbeit.

Zielgruppen werden von der Außerschulischen Bildung differenziert nach folgenden Ebenen:
- BGV-intern und extern: (z.B. Bildungsangebot Kursleitungsqualifikation, FB zum Urheberrecht)
- Bildungseinrichtungen unterschieden nach:

ü Bildungsforen als e.V.
ü Bistumseigene Bildungshäuser
ü Jugendbildungsstätten in unterschiedlicher Trägerschaft
ü Verbandshäuser

Bei den Bildungseinrichtungen gibt es dann wiederum als Zielgruppe die Teilnehmenden und die Mitarbeitenden
als sogenannte interne Kunden.

Ziele der katholischen  außerschulischen Bildungsarbeit:
ü Sie unterstützt den Lern- und Entwicklungsprozess von Menschen auf der Basis des christl. Men-

schenbildes und den entsprechenden Wertevorstellungen
ü Sie fördert im pastoralen Selbstverständnis die Auseinandersetzung von Menschen mit Sinnfragen

und der Entwicklung moralischer Orientierung zwischen Individual- und Sozialethik
ü Sie wendet sich an ehren- und hauptamtliche Bildungsinteressenten und hilft dem Menschen, seine

von Gott geschenkten Gaben zu entdecken und deren Entfaltung weiterzuentwickeln
ü Sie fördert und initiiert aus dem Glauben und aus dem Geist des Evangeliums Bildungsprozesse und

Positionierungen in gesellschafts- und kirchenpolitischen Fragestellungen z.B. in Bezug auf Familie,
Jugend, Wissenschaft, Umwelt und Gerechtigkeit

ü Sie fördert das katholische Profil der Bildungseinrichtungen: Dies zeigt sich in ihren Angeboten
dadurch, dass die Orientierung am christlichen Menschenbild bei der Bearbeitung ethischer und pas-
toraler Fragestellungen erkennbar wird

ü Sie bereitet u.a. darauf vor,  Dienste in der Kirche zu übernehmen bzw. besser ausüben zu können
(vgl. Charismenförderung)

ü wirtschaftliche Auskömmlichkeit  der Bildungseinrichtungen
ü Ist dem Subsidiaritätsprinzip verpflichtet. Somit ergibt sich seitens der Mitarbeitenden der Fachstelle

die fachliche Beratung, Themenbündelung und Unterstützung der strategischen Entwicklung als Ko-
ordination und Vernetzung zwischen den Bildungseinrichtungen und dem BGV und weiteren Gre-
mien

Beteiligte Kostenstellen: 103010, 105110, 105230, 514005
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Stat. Angaben/Kennzahlen:

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
030201 Jugendbildungsstätten

in Trägerschaft Bistum
0 € 974.980 € -974.980 €

Jugendburg Gemen

Die Jugendburg Gemen wird seit 1946 als Jugendbildungsstätte des Bistums Münster geführt. Die Wasserburg
nebst Nebengebäuden (und Grün- u. Parkflächen) ist von der Landsberg’schen Zentralverwaltung für Zwecke der
kath. Jugendarbeit angepachtet. Dem gleichen Zweck dienen die im Eigentum des Bistums stehende Gebäude
‚Gästehaus Rentei‘ und ‚Gästehaus Schleusenturm‘, sowie das ‚Gästehaus am Kloster‘ der Kirchengemeinde Chris-
tus-König .

Bildungsschwerpunkt ist die Begleitung Jugendlicher und junger Erwachsener bei ihren Lebens- und Zukunftsfragen
und ihrer religiösen Orientierung. Dabei sind die klaren Grundlagen die christliche Botschaft und der katholische
Glaube, die jeder*m Jugendlichen/jungen Erwachsenen jedoch ein Höchstmaß an persönlicher Freiheit und Eigen-
verantwortung zuspricht. Die Offenheit, eigene Such- und Orientierungsprozesse zu begleiten und Sinnangebote zu
machen, stehen deshalb im Vordergrund. Das gelingt vor allem während der „Tage religiöser Orientierung“ (TrO),
die einen Großteil der Belegung in der Jugendburg ausmachen und speziell Schüler*innen ansprechen. Die TrO sind
ein schulpastorales Angebot für Schulen aller Schulformen ab der 9. Klasse, in denen die Schüler*innen auf der Su-
che nach dem Sinn des Lebens, nach Gott, nach dem Umgang mit den Mitmenschen und nach einer Orientierung in
unserer Gesellschaft begleitet werden.

Daneben bietet die Jugendburg Gemen offene Angebote an Wochenenden an, bei denen junge Menschen zwi-
schen 16 und 26 Jahren die Möglichkeit haben, sich unter einem bestimmten Thema – außerhalb ihres Klassenver-
bandes – anzumelden und zu arbeiten; dies sind zum Teil explizit religiöse Themen, zum Teil auch Angebote, bei
denen die Sinnfrage implizit behandelt wird.

Angebote wie Firmkatechese und Jugendleitungskurse sowie Kurse des BDKJ im Allgemeinen werden stark fre-
quentiert. Weiterhin finden Aus- und Fortbildungskurse des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSD gGmbH Münster und
Deutsches Rotes Kreuz) in hohem Maße auf der Jugendburg statt. Dazu kommen Seminare für Bundesfreiwilligen-
dienstleistende (BFD). Mit den Referent*innen werden auch BFD-Seminargruppen für die FSD gGmbH begleitet. Es
finden sogenannte offene Angebote statt, also Veranstaltungen, bei denen sich auch Einzelpersonen anmelden
konnten (von den Kar- und Ostertagen, über ein Paarwochenende bis hin zur Abi-Vorbereitung).
Regelmäßig stattfindende Jugendgottesdienste werden von Jugendlichen und jungen Erwachsenen vorbereitet. Im
Schnitt beteiligen sich etwa 5 junge Menschen an den Vorbereitungstreffen, in denen wir uns intensiv mit dem In-
halt der biblischen Botschaft auseinandersetzen, um aus den Texten des Tages heraus ansprechende Themen für

2024 Jugendbildungseinrichtungen Gesamt PSG-Baustelle,
Dülmen

Jugendbildungs
stätte Saerbeck

St.
Michaelturm,
Schaephuysen

Gilwell St.
Ludger, Haltern

Jugendburg
Gemen

Haus St.
Benedikt,
Gerleve

Anzahl Zimmer 215 11 14 16 44 100 30
Anzahl Betten 556 36 35 60 135 218 72
Personal - gesamt nach VK 77,72 2,75 8,13 8,63 20,43 30,83 6,95
Personal - gesamt nach Köpfen 134 7 19 16 35 49 8
Einnahmen - gesamt 4.707.203,35 € 400.962,78 € 922.726,70 € 731.693,46 € 1.640.089,91 € 0,00 € 1.011.730,50 €
Ausgaben - gesamt 4.704.748,99 € 214.274,61 € 930.047,32 € 733.389,07 € 1.640.089,91 € 0,00 € 1.186.948,08 €

Anzahl Veranstaltungen 1.252 69 116 165 354 441 107
Anzahl Projekte 7 0 0 0 7 0 0
Gästezahlen 34.883 1.597 2.646 1.580 10.581 16.694 1.785
Anzahl Teilnehmende 13.652 0 0 1.846 5.407 3.471 2.928
Auslastungsquote Betten 41,52% 32,90% 54,48% 41,70% 46,95% 43,50% 29,61%

Einnahmen Kursgebühren, Unterkunft, Verpflegung 2.461.988,59 € 151.696,34 € 365.791,82 € 435.709,92 € 1.171.131,71 € 0,00 € 337.658,80 €
Bistumszuschuss 1.412.508,73 € 33.456,03 € 236.580,77 € 180.773,27 € 326.809,23 € 400.000,00 € 234.889,43 €
Zuschuss Landesjugendplan-Mittel 272.017,00 € 2.175,00 € 75.707,00 € 0,00 € 90.098,00 € 104.037,00 € 0,00 €
Sonstige Zuschüsse (Spenden, Stiftungsmittel,
Zuschüsse wie Landschaftsverbände, Aktion Mensch,….) 438.249,82 € 10.851,25 € 27.332,11 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 399.766,46 €
Sonstige Einnahmen 1.250.159,34 € 200.481,39 € 453.895,77 € 295.983,54 € 25.493,40 € 0,00 € 274.305,24 €

Ressourcen

Leistungsdaten

Eigen- und Drittmittel
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die Gottesdienstgestaltung zu finden. So werden jährlich ca. fünf Jugendgottesdienste gestaltet, wobei jährlich
herausragend die Jugendchristmette ist.

Die Jugendburg Gemen ist eine unselbständige Einrichtung des Bistums. Eine Darstellung aller Erträge und Auf-
wendungen der Einrichtung direkt im Bistumshaushalt ist aufgrund einer abweichenden haushälterischen Darstel-
lung (HGB) und eines abweichenden Haushalts- und Buchführungssystems derzeit noch nicht möglich, wird aber
angestrebt. Aus diesem Grund werden im Haushaltsplan 2025 nur die Zuweisungen an den Haushalt der Jugend-
burg als Transferaufwendungen ausgewiesen. Die Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen werden direkt im Bis-
tumshaushalt veranschlagt

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die baulichen Aufwendungen bei der Jugendburg entfallen auf folgende Maßnahmen:
183.100,-- € Allgemeine Bauunterhaltung (einschl. denkmalpflegerischer Maßnahmen)

Jugendburg Gemen - Sanierung Vorburg West
K000191000
Plan 2026: 100.000,-- €
Das Gebäude der Vorburg West auf der Jugendburg Gemen ist stark sanierungsbedürftig. Die im ersten OG gele-
gene Aula soll mit neuer Technik ausgestattet werden, das Gebäude soll energetisch und technisch saniert wer-
den, es soll ein Brandschutzkonzept aufgestellt werden. Außerdem soll die funktionale Ordnung der Bereiche im
EG überprüft und neu konzeptioniert werden. Damit einhergehend sind die Oberflächen (Böden, Decken, Wände)
zu renovieren. Erste Planungsmittel i. H. von 50.000,00 € wurden in Vorjahren bereitgestellt. Für die Fortführung
der Planung werden für das Jahr 2026 weitere Planungsmittel i. H. von 100.000,00 € bereitgestellt.

53 Transferaufwendungen:
Zuweisung zum Personal- und Sachkostenhaushalt der Jugendburg Gemen i. H. v. 478.100,-- €

57 Bilanzielle Abschreibung:
Die Abschreibungen betreffen die Gästehäuser „Rentei“ und „Schleusenturm“ sowie die neue „Gärtnerstation“ an
der Jugendburg Gemen.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
030202 Jugendbildungsstätten

in sonstiger Trägerschaft
0 € 1.184.300 € -1.184.300 €

Zu den Jugendbildungsstätten in sonstiger Trägerschaft gehören die
- Jugendbildungsstätte Gilwell St. Ludger e.V., Haltern
- CAJ-Werkstatt gGmbH Bildungsstätte, Saerbeck
- St. Michael-Turm e.V., Schaephuysen
- Jugendbildungsstätte St. Benedikt in Gerleve
- Jugendbildungsstätte Baustelle e.V., Dülmen

Es wird darauf hingewiesen, dass die PSG Baustelle ihren Betrieb einstellen wird. Die anstehenden und notwendigen
Baumaßnahmen sind vom Trägerverein nicht aufzubringen. Bereits vor über 10 Jahren war die Einrichtung aus der
Investitionsförderung des Bistums herausgenommen worden.

53 Transferaufwendungen:
Für die Jugendbildungsstätten wurden Förderrichtlinien in Kraft gesetzt. Das Fördervolumen wurde insgesamt er-
höht, um den Einrichtungen eine vernünftige Basis für ihre Arbeit zu schaffen, aber auch um eine gewisse Gleich-
behandlung zur Unterstützung in der Erwachsenenbildung herzustellen. 2026 beläuft sich der Zuweisungsansatz
auf 1.134.300,00 €.
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Bauliche Transferaufwendungen:

Jugendbildungsstätte St. Benedikt, Gerleve – Umbaumaßnahmen in Kloster und JuBi
K001121000
Plan 2026: 0,-- €
Im Zuge des Projekts „Gerleve 2030“ soll eine Zielplanung für die Jugendbildungsstätte Haus St. Benedikt II, die
Zentralküche und die Gaststätte aufgestellt werden.
Die umfassenden Sanierungsarbeiten im Haus St. Benedikt II der Jugendbildungsstätte beinhalten die Renovierung
der Zimmer mit jeweils zugeordneter Nasszelle (Dusche und WC), die Erneuerung der Haustechnik und die Erneue-
rung der Möblierung. Die Zentralküche soll künftig alle Bereich des Klosters versorgen (Jugendgästehaus, Exerziti-
enhaus, Konvent und Gaststätte). Altersbedingt ist eine Komplettsanierung des Küchen- und technischen Versor-
gungsbereichs der Zentralküche erforderlich. Die Gaststätte soll saniert und mit einem neuen, zeitgemäßen Konzept
ausgestattet werden. Darüber hinaus sind Sanierungsarbeiten an den Fenstern und Fassaden erforderlich. Nach
den Mitteln der Vorjahre seit 2020 (insg. 3.535.000,-- €) wurden 2024 weitere 5.200.000,-- € bereitgestellt. In 2025
wurden mit 1.365.000,-- € (Umsetzung der VE 2024 zzgl. 500 T€) die letzten Bistumsmittel bereitgestellt.
Das Kloster ist in der Lage vom Gesamtmaßnahmevolumen rd. 1,7 Mio. € aus Eigen- und Fördermitteln zu finanzie-
ren. Der Bistumsanteil liegt daher bei 10.100.000,-- €. Kein Ansatz 2026
Gesamtmaßnahmevolumen: 11.800.000,-- €

CAJ-Werkstatt, Saerbeck – Umbau und Erweiterung im Bestand
K001111000
Plan 2026: 0,-- €
Der Standort der Jugendbildungsstätte Saerbeck soll ausgebaut und gestärkt werden (alte Maßnahmebezeich-
nung: Erweiterung um eine Gruppe, Neubau). Die Einrichtung sollte nach Entscheidung der Bistumsleitung von
einer 2-Zügigkeit auf eine 3-Zügigkeit erweitert werden. Voruntersuchungen des Bestandes haben ergeben, dass
die Investition in das bestehende Gebäude bei dem gegebenen Umfang des Raumprogrammes, was für den Aus-
bau erfüllt werden muss, wirtschaftlich nicht darstellbar ist. Ein Neubau für den 3-zügigen Ausbau war im Ergebnis
die einzig sinnvolle Variante. Im Zuge der weiteren Planungen und intensiven Abstimmungen wurde der Ausbau
zur 3-Zügigkeit auch aus Kostengründen wieder verworfen. Eine Sanierung und der Umbau im Bestand bei Beibe-
haltung der vorhandenen 2-Zügigkeit soll nun realisiert werden.
Hierfür wurden Planungsmittel i. H. von 400.000,-- € in den Vorjahren bereitgestellt.
Die vorliegende Kostenschätzung weist, inkl. der prognostizierten konjunkturell bedingten Kostensteigerung Ge-
samtkosten i. H. von rd. 10.600.000,-- € aus. Zur Durchführung eines ersten Abschnittes standen 2023 Mittel i. H.
von 3,5 Mio. € und 2024 weitere 3,4 Mio. € zur Verfügung. 2025 wurden weitere 3.300.000,-- € benötigt (Umset-
zung der VE 2024 zzgl. 2,1 Mio. €). Kein Ansatz 2026
Gesamtmaßnahmevolumen: 10.600.000,00 €

Jugendbildungsstätte Gillwell Sankt Ludger, Haltern – Gesamtsanierung
K001141000
Plan 2026:    50.000,-- €
Sämtliche Gebäude der Jugendbildungsstätte Gilwell Sankt Ludger sind altersbedingt sanierungsbedürftig. Zur Er-
fassung des notwendigen Umfangs der erforderlichen Sanierungen an den Gebäuden und technischen Einrichtun-
gen soll ein bausachverständiges Gutachten erstellt werden, auf dessen Grundlage dann eine Entscheidung über
die weiteren Maßnahmen erfolgen kann. Für erste Planungsleistungen wurden in Vorjahren Mittel i. H. von
50.000,00 € bereitgestellt. Zur Fortführung der Planung werden für 2026 weitere Planungsmittel i. H. von
50.000,00 € beantragt.
Gesamtmaßnahmevolumen: noch offen
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Jugendbildung

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.614,31 0 0 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 2.614,31 0 0 0 0 0

11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -340.145,70 -433.100 -283.100 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen -222.696,04 -222.697 -213.780 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -10.917.580,02 -6.301.500 -1.662.400 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -11.480.421,76 -6.957.297 -2.159.280 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -11.477.807,45 -6.957.297 -2.159.280 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -11.477.807,45 -6.957.297 -2.159.280 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -11.477.807,45 -6.957.297 -2.159.280 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -11.477.807,45 -6.957.297 -2.159.280 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0302 Jugendbildung

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen 0,00 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 03 Bildung und Kunst

Produktgruppe 0303 Bildungsforen

Produktbeschreibung:

Produktdefinition: Die außerschulische Bildungsarbeit des Bistums Münster
- unterstützt Menschen in ihren Orientierungs- und Entwicklungsprozessen in jeder Lebensphase. Hierbei

wird Bezug genommen auf Fragestellungen der Menschen in den Facetten beruflicher, politischer, wis-
senschaftlicher, kultureller und religiöser Art

- stärkt Kompetenzen auf der Basis des christlichen Menschenbilds und des christlichen Wertekodex und
nimmt somit Einfluss auf die persönliche und auch auf die gesellschaftliche Entwicklung

- bietet Orientierung und Reflexion für Menschen auf der Suche nach Sinn und zeigt sich damit auch als
eine Anlaufstelle für die Arbeit an der eigenen Haltung und einer lebenslangen Auseinandersetzung mit
dem Glauben. In diesem Sinne erweist sie sich als Baustein pastoraler Arbeit.

Zielgruppen werden in der Stabstelle Bildungsmanagement differenziert nach folgenden Ebenen:
- BGV-intern und extern: (Leitungen der Bildungseinrichtungen, Mitarbeitende im BGV)
- Bildungseinrichtungen unterschieden nach:

ü Bildungsforen als e.V.
ü Bistumseigene Bildungshäuser
ü Jugendbildungsstätten in unterschiedlicher Trägerschaft
ü Verbandshäuser

Die Bildungseinrichtungen richten ihre Angebote aus auf Teilnehmende in jedem Lebensalter.

Ziele der katholischen  außerschulischen Bildungsarbeit:
ü Sie unterstützt den lebenslänglichen Lern- und Entwicklungsprozess von Menschen auf der Basis des

christl. Menschenbildes und den entsprechenden Wertevorstellungen
ü Sie fördert im pastoralen Selbstverständnis die Auseinandersetzung von Menschen mit Sinnfragen

und der Entwicklung moralischer Orientierung zwischen Individual- und Sozialethik
ü Sie wendet sich an ehren- und hauptamtliche Bildungsinteressenten und hilft dem Menschen, seine

von Gott geschenkten Gaben zu entdecken und deren Entfaltung weiterzuentwickeln
ü Sie fördert und initiiert aus dem Glauben und aus dem Geist des Evangelium Bildungsprozesse und

Positionierungen in gesellschafts- und kirchenpolitischen Fragestellungen z.B. in Bezug auf Familie,
Jugend, Wissenschaft, Umwelt und Gerechtigkeit

ü Sie fördert das katholische Profil der Bildungseinrichtungen: Dies zeigt sich in ihren Angeboten für
jede Altersgruppe und Bevölkerungsschicht dadurch, dass die Orientierung am christlichen Men-
schenbild bei der Bearbeitung ethischer und pastoraler Fragestellungen erkennbar wird

ü Sie bereitet, u.a. darauf vor,  Dienste in der Kirche zu übernehmen bzw. besser ausüben zu können
(vgl. Charismenförderung)

ü wirtschaftliche Auskömmlichkeit  der Bildungseinrichtungen
ü Ist dem Subsidiaritätsprinzip verpflichtet. Somit ergibt sich seitens der Mitarbeitenden der Fachstelle

die fachliche Beratung, Themenbündelung und Unterstützung der strategischen Entwicklung als Ko-
ordination und Vernetzung zwischen den Bildungseinrichtungen und dem BGV und weiteren Gre-
mien

Beteiligte Kostenstellen: 102040, 104200, 104500, 105110, 105230, 105240
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Stat. Angaben/Kennzahlen:

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
030301 Bildungsforen 100 € 5.772.316 € -5.772.216 €

Die katholischen Bildungseinrichtungen zeichnen sich durch ein vielfältiges, wertorientiertes Angebot für Erwach-
sene und Jugendliche aus. Das Themenspektrum der Einrichtungen in Trägerschaft des Bistums Münster, der Regi-
onalverbünde der Katholischen Erwachsenen- und Familienbildung sowie der Orden umfasst vor allem theologisch-
religiöse, politische, ethische und berufliche Weiterbildungsangebote.

50 Personalaufwendungen:
Es handelt sich um eine projektbefristete formelle Personalkostendarstellung.

53 Transferaufwendungen:
Der Ansatz für die Zuweisungen an die Bildungsforen 2026 beläuft sich auf 5.663.314,-- €. Für die Finanzierung der
Bildungsforen wurde zum 01.01.2014 ein budgetiertes Zuweisungssystem (mit der Möglichkeit einer Rücklagenbil-
dung) eingeführt. Die finanzielle Ausstattung wurde für 2026 gegenüber dem Vergleichsansatz 2025 um die zu
berücksichtigende lineare Sach- und Personalkostensteigerung fortgeschrieben (nur bezogen auf den Bistumsan-
teil). Ein Ansatz zur Deckung evtl. Personalmehrkosten wie im Vorjahr wird 2026 nicht benötigt.

57 Bilanzielle Abschreibung:
Die Abschreibung in Höhe von 71.964,-- € betrifft das Gebäude des Bildungsforums/FBS Rheine.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
030302 Familienbildungsstätten 0 € 788.800 € -788.800 €

Lokale Einrichtungen - wie Familienbildungsstätten und Kreisbildungswerke - haben den Fokus auf einer umfassen-
den Familienbildung und Unterstützung von Ehrenamtlichen.

53 Transferaufwendungen:
Die insgesamt 670.000,-- € für Instandhaltungs- und Neubaumaßnahmen verteilen sich wie folgt auf die Familien-
bildungsstätten:

geplantes Gesamtvolumen
150.000,-- € FBS Ahlen – Sanierung von Setzungsrissen noch offen
135.000,-- € FBS Datteln – Erneuerung der Aufzugsanlage 135.000 €
335.000,-- € FBS Herten – Fenstersanierung 410.000 €

50.000,-- € FBS Werne – Dachsanierung noch offen

118.800,-- € Pauschale zur Einrichtungsergänzung von 3.600,00 € für 33 Teileinrichtungen

2024 Bildungsforen Gesamt Borken Coesfeld Münster Kleve Recklinghausen Steinfurt Warendorf Wesel

Seminarräume in Familienbildungsstätten des Forums 270 34 57 17 48 26 31 30 27
Seminarräume außerhalb der Familienbildungstätten 1.410 144 234 115 238 195 192 153 139
Personal - gesamt nach VK 168,53 18,67 27,29 11,04 23,33 24,71 28,79 17,70 17,00
Personal - gesamt nach Köpfen 333 36 63 17 51 39 65 31 31
Einnahmen - gesamt 20.573.702,95 € 2.397.851,67 € 3.450.278,95 € 1.705.594,32 € 2.836.206,69 € 2.643.546,82 € 2.810.224,77 € 2.051.822,39 € 2.678.177,34 €
Ausgaben - gesamt 20.674.376,85 € 2.416.728,91 € 3.493.161,85 € 1.758.044,13 € 2.762.968,50 € 2.745.439,41 € 2.794.893,25 € 2.071.129,40 € 2.632.011,40 €

Anzahl Veranstaltungen 17.205 2.317 3.662 1.334 2.458 1.736 2.317 2.005 1.376
Anzahl Projekte 122 19 38 13 0 5 19 13 15
Anzahl Teilnehmende 199.982 26.286 43.723 15.108 25.820 22.985 21.009 29.551 15.500
Anzahl Teilnahmetage 4.092 380 1811 42 391 680 671 117 0
Anzahl Unterrrichtsstunden 216.520 22.549 39.212 19.332 29.000 29.456 25.926 18.912 32.133

Einnahmen Kursgebühren/Internatsveranstaltungen 6.793.325,01 € 823.858,06 € 1.432.109,65 € 602.470,21 € 977.653,00 € 919.215,66 € 812.267,70 € 750.749,19 € 475.001,54 €
Bistumszuschuss 5.123.402,87 € 802.367,31 € 667.214,20 € 213.336,74 € 682.552,00 € 587.594,27 € 711.145,81 € 720.622,19 € 738.570,35 €
Zuschuss WbG-Mittel mit Mitteln der Familienbildung 4.444.381,35 € 449.820,50 € 591.970,05 € 339.634,68 € 710.451,24 € 727.199,45 € 681.038,79 € 437.097,56 € 507.169,08 €
Zuschuss Bund, Kreis etc. 2.683.067,06 € 174.977,31 € 409.360,05 € 429.163,55 € 254.607,61 € 149.127,05 € 396.521,12 € 36.299,82 € 833.010,55 €
Sonstige Einnahmen 1.529.526,66 € 146.828,49 € 349.625,00 € 120.989,14 € 210.942,84 € 260.410,39 € 209.251,35 € 107.053,63 € 124.425,82 €

Ressourcen

Leistungsdaten

Eigen- und Drittmittel
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Finanzplan

Auszahlungen für Baumaßnahmen vgl. Teilfinanzplan B
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0303 Bildungsforen

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 101.928,26 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 500 100 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 101.928,26 500 100 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -30.552,66 -32.220 -32.990 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen -71.962,96 -71.963 -71.964 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -7.687.115,45 -7.721.200 -6.452.114 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.948,00 -4.448 -4.048 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -7.793.579,07 -7.829.831 -6.561.116 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -7.691.650,81 -7.829.331 -6.561.016 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -7.691.650,81 -7.829.331 -6.561.016 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -7.691.650,81 -7.829.331 -6.561.016 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -7.691.650,81 -7.829.331 -6.561.016 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0303 Bildungsforen

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 -1.400.000 0

08 für Baumaßnahmen -2.076.867,86 -1.000.000 -1.350.000 -1.300.000

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen -2.076.867,86 -1.000.000 -2.750.000 -1.300.000

14 = Saldo der Investitionstätigkeit -2.076.867,86 -1.000.000 -2.750.000 -1.300.000
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 03 Bildung und Kunst

Produktgruppe 0304 Büchereien

Produktbeschreibung:

Produktdefinition: Die katholische Büchereiarbeit des Bistums Münster
ü sieht die Leseförderung als zentrale Voraussetzung für eine kompetente Nutzung anderer Medien

und für ein lebenslanges, selbst organisiertes Lernen an
ü geht auf die vielfältigen Bedürfnisse des Menschen in seinen verschiedenen Altersphasen und Le-

benssituationen ein
ü setzt sich für das Miteinander in Familien und Partnerschaften ein und begleitet durch Höhen, aber

auch durch Krisen und Brüche des Lebens
ü steht als Partner der religiösen Sozialisation und Bildung für ein ganzheitliches Menschenbild und

eröffnet Wege zur Selbstfindung und Gotteserfahrung
ü betont die christlichen Wurzeln unserer Gesellschaft und fördert zugleich das Zusammenleben mit

anderen Religionen und Weltanschauungen
ü fördert den Gemeinsinn und die Vermittlung von Werten und Normen, die für das Miteinander in

einer demokratischen und pluralen Gesellschaft unverzichtbar sind

Zielgruppen werden in der Fachstelle Büchereien differenziert nach folgenden Ebenen:
ü BGV-intern und extern: (z.B. Kooperation mit anderen Fachabteilungen, Offizialat Vechta, Zentralrendan-

turen)
ü Büchereien und deren Träger im Bistum (NRW und Offizialatsbezirk Oldenburg) unterschieden nach:

ü ehrenamtlich geleiteten Katholischen Öffentlichen Büchereien
ü hauptamtlich geleiteten Katholischen Öffentlichen Büchereien
ü Bibliotheken in katholischen Krankenhäusern
ü Büchereien in katholischen Heimen und Altenheimen

(Bei den Büchereien gibt es dann wiederum als Zielgruppe die Benutzer/innen in jedem Lebensalter
und die Mitarbeitenden als sogenannte interne Kunden)

ü Vernetzung mit dem Borromäusverein (Bonn), dem Dachverband der Katholischen Büchereiarbeit und
weiteren kirchlichen und staatlichen bibliothekarischen Gremien

Ziele der katholischen Büchereiarbeit:
ü Auf- und Ausbau eines leistungsfähigen Netzes von Büchereien im Bistum Münster nach bibliothekari-

schen und pastoralen Gesichtspunkten
ü Sicherstellung von Fachlichkeit und Innovation in den betreuten Büchereien
ü Wertschätzende Förderung auf Basis der Pastoralpläne
ü Zeitgleiche Berücksichtigung des katholischen wie öffentlichen Profils einer Bücherei bei den Angeboten

der Fachstelle
ü Qualifizierung der ehren-, neben- und hauptamtlichem Mitarbeiter/innen durch bibliothekarische, litera-

rische und religiöse Fortbildungen
ü Partnerschaftliche Kommunikation und themenbezogene Vernetzung zwischen Fachstelle – Büchereien /

Fachstelle – Borromäusverein und anderen Kooperationspartnern / Büchereien – gemeindlichen Gre-
mien vor Ort nach dem Subsidiaritätsprinzip.

ü Steigerung des öffentlichen Interesses an der katholischen Büchereiarbeit durch gezieltes Marketing und
Öffentlichkeitsarbeit

Beteiligte Kostenstellen: 101100, 103010, 104200, 104500, 105010
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Stat. Angaben/Kennzahlen:

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
030401 Büchereien 114.000 € 1.840.120 € -1.726.120 €

Vgl. Produktgruppenbeschreibung

41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Es handelt sich um die Zuschüsse der Stadt Münster für kath. Büchereien (21 T€).

44 Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Teilnahmegebühren  (4 T€) für Veranstaltungen in der Aus- und Fortbildung im Medienwesen (u. a. Bistumstag
und Fahrt nach Bonn).

44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Die kirchlichen Büchereien im Offizialatsbezirk Vechta werden vom Referat Büchereiarbeit im BGV Münster mitver-
sorgt. Die Aufwendungen werden erstattet (38.000 €).

45 Sonstige ordentliche Erträge:
Es werden Kollektenerträge in Höhe von 46.000 € sowie 5.000 € aus der Aktion „BIBFIT“ erwartet.

50 Personalaufwendungen:
Es handelt sich um die Personal- und Honoraraufwendungen der Fachstelle Büchereien.

53 Transferaufwendungen:
Die Transferaufwendungen im Bereich der Büchereien setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

45.000,-- € Zuschuss an den Borromäusverein (46 T€) sowie Zuweisungsmittel für Krankenhaus- und
Heimbüchereien (21 T€)

1.200.000,-- € Die Planung berücksichtigt auf der Grundlage der 2007 in Kraft getretenen Richtlinien zur
"Förderung von Kath. öffentlichen Büchereien gem. § 2 Abs. 1 ZuwO" entsprechende Teilansätze
und einen Teilansatz für den Onleihe-Verbund, damit auch ehrenamtlich geleitete Büchereien
künftig ihren Benutzer/innen elektronische Medien zum Download anbieten können. In der
Summe sind mit 31 T€ auch die von der Stadt Münster erhaltenen Zuschüsse an die kath.
Büchereien in der Stadt Münster enthalten.
Seit 2021 sind auch die Zweckzuweisungen für die 5 KÖB-Zentralbüchereien hier enthalten.
In der Zuweisung ist auch der Zuweisungsanteil an die KÖB für die verursachungsgerechte
IT-Kostendarstellung enthalten: 320 T€ Grundförderung, 880 T€ Servicekostenpauschale.

21.000,-- € Es handelt sich um die Verwendung der Zuschüsse der Stadt Münster für kath. Büchereien.

100.000,-- € Zuweisungsmittel zum Einrichtungserwerb für ehrenamtlich- und hauptamtlich geleitete
katholische Büchereien. Im Rahmen der Liegenschaftskonzepte der fusionierten Pfarreien ist
vermehrt eine Büchereiverlagerung und Neuausstattung erforderlich.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
25.000,-- € Allgemeine Veröffentlichungen der Fachstelle Büchereien.

22.000,-- € Die Mittel dienen zur Finanzierung von Veranstaltungen (Bistumsfahrt, etc.). Teilweise werden die
Veranstaltungen durch Teilnehmerbeiträge finanziert (s. o.). Es werden Aufwendungen für das
Projekt "Qualitätsstandards an hauptamtlich geleiteten Büchereien" veranschlagt.
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11.800,-- € Anschaffung von Büchern und Zeitschriften

6.500,-- € Das Fachstellenportal, als Nachfolgeprodukt der sogenannten Büchereidatenbank muss den
Anforderungen angepasst werden. U.a. läuft hierüber dann auch die Erstellung der Jahresstatistik,
indem die Daten dezentral von den einzelnen Büchereien eingebeben werden. Gespart werden
damit direkt die bisherigen Honorarkosten für die Erstellung der Statistik.

350,-- € Sonstige allg. ordentliche Aufwendungen
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0304 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.000,00 21.000 21.000 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 8.000 4.000 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 36.813,88 36.000 38.000 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 52.281,98 30.000 51.000 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 110.095,86 95.000 114.000 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -382.005,28 -406.090 -388.470 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.790,67 0 0 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -1.220.436,92 -1.385.000 -1.386.000 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -56.938,56 -72.600 -65.650 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -1.664.171,43 -1.863.690 -1.840.120 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.554.075,57 -1.768.690 -1.726.120 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.554.075,57 -1.768.690 -1.726.120 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -1.554.075,57 -1.768.690 -1.726.120 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.554.075,57 -1.768.690 -1.726.120 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0304 Büchereien

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen 0,00 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 03 Bildung und Kunst

Produktgruppe 0305 Kunst

Produktbeschreibung:

Zur Produktgruppe gehören in erster Linie:

RELIGIO (Westfälisches Museum f. religiöse Kultur GmbH, Telgte)
Das Museum wurde 1934 gegründet und blickt auf eine lange Tradition von Ausstellungen zur religiösen Kultur
und zum Handwerk im Münsterland zurück. Besonders bekannt ist das Museum durch seine jährliche Krippenaus-
stellung. Mit der Veränderung der religiösen Landschaft in Deutschland und Westfalen sind neue Themenfelder
und Fragestellungen für das Museum entstanden. Dieser Situation möchte das Museum mit einem neuen Namen
und einer neuen Dauerausstellung Rechnung tragen.
Das neue Museum RELíGIO hält an seinen Traditionsthemen Wallfahrt, Kardinal von Galen und Wandel des Weih-
nachtsbrauches fest. Diese Themen werden eingebettet in den großen Zusammenhang der Religiosität der Men-
schen in Westfalen in Geschichte und Gegenwart. Hierzu gehören Rituale im Lebenslauf, Westfalen als Glaubens-
landschaft und die religiöse Vielfalt der Gegenwart. Das Museum spricht alle an, die sich für religiöse Fragen inte-
ressieren. Es bietet gute Möglichkeiten für den religiösen Dialog.
Ein besonderer Höhepunkt ist die Präsentation des bedeutenden Telgter Hungertuches in einem eigens dafür ge-
schaffenen Raum.

Institut für die Geschichte des Bistums Münster
Das Institut für die Geschichte des Bistums Münster wurde im Oktober 2004 als Kooperationsprojekt zwischen der
Diözese Münster und der Universität Münster gegründet. Ziel der Forschungsstelle ist es, die geschichtliche Ent-
wicklung der Ortskirche des westfälischen Münsterlandes im universitären Lehrbetrieb zu präsentieren und zu
erschließen. Das Institut ist in diesem Zusammenhang in geschichtlichen Fragen auch der Ansprechpartner für
Verbände und Institutionen des Bistums Münster. Hier wirken die Mitarbeiter insbesondere durch Vortragstätig-
keiten, durch entsprechende wissenschaftliche Tagungen sowie Fortbildungen oder geben Hilfestellungen bei der
Konzipierung von Festschriften, Chroniken und Lehrmitteln. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit des Instituts
liegt in der Wiederbeschaffung der im letzten Weltkrieg durch Fliegerangriffe verlorenen Aktenbestände des Bis-
tums Münster. Hierfür werden Gegenüberlieferungen aus kirchlichen, staatlichen und privaten Archiven über-
prüft und relevante Dokumente nach Möglichkeit in das hiesige Bistumsarchiv zurückgeführt, wo die Materialien
der wissenschaftlichen Arbeit zur Verfügung gestellt werden.

Über die Zukunft des Instituts für Bistumsgeschichte wird derzeit beraten. Unter anderem wird eine direkte An-
bindung an das Bistum (BGV) in Erwägung gezogen.

Beteiligte Kostenstellen: 104500, 105010, 105110, 105200, 106040, 106100

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
030501 Wissenschafts- u. Kulturförderung 0 € 549.500 € -549.500 €

Einrichtungs- und Maßnahmebezogene Förderung von Wissenschaft und Kultur (vgl. Produktgruppenbeschreibung)
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53 Transferaufwendungen:
Mittel für Fördermaßnahmen:
206.500,-- € Betriebskosten RELIGIO – Westf. Museum f. rel. Kultur GmbH in Telgte

Die LEIKO hat beschlossen die Finanzierung des Museums RELIGIO in Frage zu stellen.
Der Betriebskostenzuschuss soll nicht erhöht werden. Der Ansatz wird gegenüber dem Vorjahr
nicht fortgeschrieben.

30.000,-- € Druckkostenzuschüsse
5.000,-- € „Krippenpreis des Bistums Münster“

10.000,-- € Verein des Instituts für christliche Sozialwissenschaften
22.500,-- € Liturgisches Lernen
15.000,-- € einmalige Unterstützung der Musica Sacra

220.500,-- € Stiftungsprofessur am Institut für Kanonisches Recht an der Universität Münster
40.000,-- € Projekt „Bistumsgeschichte“*

*Zwischen 2004-2025 existierte an der Uni Münster die Forschungsstelle „Institut für die Geschichte des Bistums
Münster“. Da das Bistum weiterhin keinen eigenen (Kirchen-)Historiker beschäftigt, soll zunächst für den Zeitraum
vom Sommersemester 2026 bis Sommersemester 2029 (3 Jahre) das Projekt „Bistumsgeschichte“ an der Profes-
sur für Historische Theologie und ihre Didaktik (Prof. Dr. N. Köster) der Uni Münster angesiedelt werden, da ein
Schwerpunkt der dortigen Lehre im Bereich der westfälischen Kirchengeschichte liegt. Vor allem das vom Kirchen-
steuerrat genehmigte Projekt „Digitalisierung christlichen Kulturerbes im Bistum Münster“ bildet eine enge Ver-
bindung zum Bistum Münster macht die Verortung einer 65%-Stelle zur Bistumsgeschichte an der Professur sinn-
voll.
Zu den Aufgaben der Projektstelle gehört die Bearbeitung von Anfragen aus den Pfarreien der Diözese zu histori-
schen Sachverhalten sowie die Beratung und Begleitung von Gemeinden, die die Geschichte ihrer Pfarrei histori-
scher Fragen für die Bistumsleitung. Nicht zuletzt soll auch künftig pro Semester ein Seminar zur Geschichte des
Bistums Münster veranstaltet werden, um Studierenden die historische Bedeutung des Bistums aufzuzeigen
40.000 € p.a. und/oder ihr Kunst- und Kulturgut für Besucherinnen und Besuchern der Kirche erschließen wollen.
Eine weitere Aufgabe liegt in der Aufarbeitung historischer Fragen für die Bistumsleitung. Nicht zuletzt soll auch
künftig pro  40.000 € p.a. Semester ein Seminar zur Geschichte des Bistums Münster veranstaltet werden, um Stu-
dierenden die historische Bedeutung des Bistums aufzuzeigen.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
030502 Kunstpflege 0 € 1.075.868 € -1.075.868 €

Das Sachgebiet Kunstpflege berät und unterstützt die Kirchengemeinden und Caritasverbände in allen Belangen
der Erhaltung, Pflege und Inventarisierung des beweglichen Kunstgutes.

50 Personalaufwendungen:
Personalaufwendungen des Sachgebiets S 323 – Kunstpflege - projektbedingte Bedarfsschwankungen

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen im Bereich Kunst setzen sich wie folgt zusammen:

10.000,-- € Mittel für die Anschaffung von nicht bilanzierungsfähigen Kunstgegenständen und künstler-
literarischer Literatur.

115.000,-- € Dienstleistungskosten für die notwendige Inventarisation historischer Textilien in den
Gemeinden, sowie die Erstellung von Zustandsinventaren (Ermittlung des Erhaltungszustandes)
verschiedener Skulpturen und Altäre, um die Digitalisierung und Archivierung des Kunstinventars
und um die Inventarisation/Restaurierung des Kunstgutes des St. Viktor Doms in Xanten.
Für die Digitalisierung in den Depots erfolgt derzeit noch eine Personalkostenerstattung an die
WWU.

53 Transferaufwendungen:
Die Transferaufwendungen im Bereich Kunst setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:
5.000,-- € Mittel für die „Stiftung Kunst“ des LWL-Landesmuseums für Kunst- und Kulturgeschichte
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418.866,-- € Seit März 2023 läuft ein Inventarisierungsprojekt in dem Sachgebiet Kunstpflege mit der WWU.
Die WWU erhält einen jährlichen Betrag in Höhe von 393.865,17 €. Dieser Betrag wird über 6
Jahre gezahlt (bis 2029).
Zudem wurde von der Leiko beschlossen, dass es ab 2025 einen Topf zur Unterstützung der
Schatzkammern geben wird. Hierfür werden jährlich bis 2029 25.000 € eingeplant.

57 Bilanzielle Abschreibungen:
Abschreibungen auf das mobile Anlagegut in der Abt. Kunstpflege. Es handelt sich hierbei nicht um Kunstgüter.

Finanzplan

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
35.000,-- € sind für den Erwerb und die Restaurierung wertvoller Kunstgegenstände und künstlerisch gestalteter
Bauteile bestimmt.
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0305 Kunst

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -512.336,16 -533.020 -496.990 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -141.842,75 -130.000 -125.000 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -1.000 -2.512 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -730.552,62 -718.816 -973.366 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -1.384.731,53 -1.382.836 -1.597.868 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.384.731,53 -1.382.836 -1.597.868 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.384.731,53 -1.382.836 -1.597.868 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -1.384.731,53 -1.382.836 -1.597.868 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -25.000 -27.500 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.384.731,53 -1.407.836 -1.625.368 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0305 Kunst

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -15.515,27 -30.000 -35.000 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen -15.515,27 -30.000 -35.000 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit -15.515,27 -30.000 -35.000 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 03 Bildung und Kunst

Produktgruppe 0306 Kath. Bildungshäuser

Produktdefinition: Die außerschulische Bildungsarbeit des Bistums Münster
- unterstützt Menschen in ihren Orientierungs- und Entwicklungsprozessen in jeder Lebensphase. Hierbei

wird Bezug genommen auf Fragestellungen der Menschen in den Facetten beruflicher, politischer, wis-
senschaftlicher, kultureller und religiöser Art

- stärkt Kompetenzen auf der Basis des christlichen Menschenbilds und des christlichen Wertekodex und
nimmt somit Einfluss auf die persönliche und auch auf die gesellschaftliche Entwicklung

- bietet Orientierung und Reflexion für Menschen auf der Suche nach Sinn und zeigt sich damit auch als
eine Anlaufstelle für die Arbeit an der eigenen Haltung und einer lebenslangen Auseinandersetzung mit
dem Glauben. In diesem Sinne erweist sie sich als Baustein pastoraler Arbeit.

Ziele der katholischen  außerschulischen Bildungsarbeit:
ü Sie unterstützt den lebenslänglichen Lern- und Entwicklungsprozess von Menschen auf der Basis des

christl. Menschenbildes und den entsprechenden Wertevorstellungen
ü Sie fördert im pastoralen Selbstverständnis die Auseinandersetzung von Menschen mit Sinnfragen

und der Entwicklung moralischer Orientierung zwischen Individual- und Sozialethik
ü Sie wendet sich an ehren- und hauptamtliche Bildungsinteressenten und hilft dem Menschen, seine

von Gott geschenkten Gaben zu entdecken und deren Entfaltung weiterzuentwickeln
ü Sie fördert und initiiert aus dem Glauben und aus dem Geist des Evangelium Bildungsprozesse und

Positionierungen in gesellschafts- und kirchenpolitischen Fragestellungen z.B. in Bezug auf Familie,
Jugend, Wissenschaft, Umwelt und Gerechtigkeit

ü Sie fördert das katholische Profil der Bildungseinrichtungen: Dies zeigt sich in ihren Angeboten für
jede Altersgruppe und Bevölkerungsschicht dadurch, dass die Orientierung am christlichen Men-
schenbild bei der Bearbeitung ethischer und pastoraler Fragestellungen erkennbar wird

ü Sie bereitet, u.a. darauf vor,  Dienste in der Kirche zu übernehmen bzw. besser ausüben zu können
(vgl. Charismenförderung)

ü wirtschaftliche Auskömmlichkeit  der Bildungseinrichtungen
ü Ist dem Subsidiaritätsprinzip verpflichtet. Somit ergibt sich seitens der Mitarbeitenden der Fachstelle

die fachliche Beratung, Themenbündelung und Unterstützung der strategischen Entwicklung als Ko-
ordination und Vernetzung zwischen den Bildungseinrichtungen und dem BGV und weiteren Gre-
mien

Beteiligte Kostenstellen: 100010, 102040, 104200, 104500, 105010, 105110, 105230, 105240,
131000.1310, 132000.1320, 133000.1330,
514001, 514002, 514003, 514006, 514012

Stat. Angaben/Kennzahlen:
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Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
030601 Bildungshäuser in Tr. Bistum Overhead 100.000 € 1.010.516 € -910.516 €

Kosten der Bistumsverwaltung für die zentrale Betreuung der Bildungshäuser in Trägerschaft des Bistums und an-
derer Träger.

44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Die Erträge aus Umsatzsteuererstattungen aus Vorjahren werden künftig auf dem SK 45220001 eingenommen. Vgl.
45 Sonstige ordentliche Erträge.

45 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Die Erträge aus Umsatzsteuererstattungen aus Vorjahren werden auf rd. 100.000,-- € geschätzt.

50 Personalaufwendungen:
Für KZVK-Finanzierungsbeiträge des Personals in den Bildungshäusern werden 87.000,-- € veranschlagt.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Es handelt sich um die laufenden Umsatzsteuer-Vorauszahlungen für die Jugendburg in Gemen in Höhe von 150 T€.

57 Bilanzielle Abschreibungen
Die Abschreibungen beziehen sich auf die Liegenschaften der Bildungshäuser Franz-Hitze-Haus Münster, Was-
serburg Rindern, LVHS Freckenhorst (rd. 765,5 T€). Weitere 8,0 T€ entfallen auf das bewegliche Anlagevermögen
in den Bildungshäusern des Bistums.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
030602 Bildungshäuser in sonst. Trägerschaft 0 € 1.680.443 € -1.680.443 €

Dieses Produkt beinhaltet die Aufwendungen des Bistums für die Bildungshäuser in Trägerschaft von Vereinen oder
Verbänden. Hierzu gehören das Gottfried-Könzgen-Heim in Haltern und die Kolping-Bildungsstätte in Coesfeld

2024 Bildungshäuser - Erwachsene Gesamt -
in eigener
Trägerschaft

Akademie
Franz-Hitze-
Haus

Wasserburg
Rindern

Landvolkshoch-
schule
Freckenhorst

Gesamt - in
sonstiger
Trägerschaft

Kolping
Bildungsstätte
Coesfeld

Könzgen Haus
Haltern HVHS

Anzahl Zimmer 168 60 54 54 121 57 64
Anzahl Betten 257 88 89 80 178 98 80
Personal - gesamt nach VK 80,22 28,36 25,76 26,10 50,26 21,72 28,54
Personal - gesamt nach Köpfen 131 37 54 40 85 38 47
Einnahmen - gesamt 8.064.728,74 € 2.792.647,70 € 2.463.087,12 € 2.808.993,92 € 2.896.763,89 € -  € 2.896.763,89 €
Ausgaben - gesamt 8.058.828,39 € 2.904.433,17 € 2.328.339,10 € 2.826.056,12 € 2.880.565,26 € -  € 2.880.565,26 €

Anzahl Veranstaltungen 2.233 575 813 845 1.361 647 714
Anzahl Projekte 0 0 0 0 1 1 0
Gästezahlen (Fremdbelegung) 22.333 7.160 8.266 6.907 17.095 7.332 9.763
Anzahl Teilnehmende 17.664 6.811 4.205 6.648 6.247 2.212 4.035
Anzahl Teilnahmetage 35.655 9.376 11.272 15.007 5.410 4.875 535
Anzahl Unterrichtsstunden 1.128 268 397 463 0 0 0
Auslastungsquote Betten 41,36% 36,19% 39,43 48,45% 50,34% 38,49% 62,19%

Einnahmen Kursgebühren, Unterkunft, Verpflegung 4.410.011,31 € 1.510.744,96 € 1.342.847,40 € 1.556.418,95 € 1.773.694,05 € -  € 1.773.694,05 €
Bistumszuschuss 1.446.810,86 € 435.143,00 € 398.294,86 € 613.373,00 € 210.000,00 € -  € 210.000,00 €
Zuschuss WbG-Mittel 1.592.582,90 € 528.598,41 € 537.229,72 € 526.754,77 € 325.266,44 € -  € 325.266,44 €
Zuschuss Bund, Kreis etc. 134.124,76 € 105.601,18 € 5.197,30 € 23.326,28 € 290.763,15 € -  € 290.763,15 €
Sonstige Einnahmen 481.201,91 € 212.560,15 € 179.517,84 € 89.123,92 € 297.040,25 € -  € 297.040,25 €

Ressourcen

Leistungsdaten

Eigen- und Drittmittel
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53 Transferaufwendungen:
560.000,-- € Personal- und Sachkostenzuweisungen für die Kolping-Bildungsstätte, Coesfeld und das

Gottfried-Könzgen-Haus, Haltern. Die Zuweisungsplanung erfolgte auf Basis der seit dem
01.01.2022 gelten den neuen Finanzierungsregelung. Die Zuweisung an die Häuser werden über
einen Zeitraum bis 2030 angeglichen und auf 200.000 € je Haus reduziert. Das Könzgen-Haus
erhält bereits eine Zuweisung von 200 T€ in 2026, die Kolping-BS in Höhe von 360 T€.

25.000,-- € Pauschalierte Zuweisung für Einrichtungsergänzungen in den Bildungshäusern i. s. Trägerschaft.

Gottfried-Könzgen-Heim, Haltern - Erweiterung/Umstrukturierung für die DiAG-MAV
K001191000
Plan 2026: 776.000,-- €
Die Geschäftsstelle der DiAG-MAV befindet sich seit 2004 in der HVHS Gottfried Könzgen. Da sich die Arbeit der
DiAG-MAV in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt hat, und neue Anforderungen hinzugekommen
sind, ist die Erweiterungsmöglichkeit am Standort der HVHS Gottfried Könzgen untersucht worden. Im Planungs-
verlauf konnten die Anforderungen durch die Nutzer jedoch so verändert werden, dass ein Umbau und eine Neu-
organisation im Bestand einen Erweiterungsbaukörper nicht mehr notwendig machen. Die Gesamtkosten konnten
hierdurch erheblich reduziert werden. Durch zusätzlich notwendige Brandschutzmaßnahmen im Gebäude ergibt
sich im Planungsfortschritt jedoch eine Kostensteigerung um 1.111.000,00 €. Die Gesamtkosten der Maßnahme
belaufen sich nach vorliegender Kostenschätzung somit auf rd. 2.011.000,00 €. Haushaltsmittel i. H. von
1.235.000,00 € wurden in den Vorjahren bereitgestellt. Für die Durchführung der Maßnahme werden für das Jahr
2026 Mittel i. H. von 776.000,00 € benötigt. Eigenmittel des Verbandes werden in Anspruch genommen.

Kolping-Bildungsstätte, Coesfeld - Kapellensanierung
K001171000
Plan 2026: 25.000,-- €
Die Kapelle der Kolpingbildungsstätte weist altersbedingt technische, bauliche und funktionale Mängel auf. Die
vorhandene Beleuchtung ist nicht mehr zeitgemäß, die Raumakustik wird bemängelt, der Einbau neuer Medien-
technik wird gewünscht, ein Renovierungsanstrich ist durchzuführen. Die vorhandene Dachdämmung entspricht
nicht mehr den gültigen Vorschriften. Die Wärmedämmung soll ertüchtigt werden, dazu ist die vorhandene Dach-
eindeckung auf ihre Dichtigkeit zu prüfen. Für die Planungsleistungen und die Durchführung wurden in Vorjahren
Mittel i. H. von 350.000,00 € bereitgestellt. Die fortgeschriebene Kostenberechnung weist, unter Berücksichtigung
der konjunkturell bedingten Kostensteigerungen, Gesamtkosten i. H. von rd. 375.000,00 € aus. Zum Abschluss der
Maßnahme werden für das Jahr 2026 Mittel i. H. von 25.000,00 € benötigt.

57 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibung auf das Gebäude der Kolping-Bildungsstätte Coesfeld (294,4 T€).

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
030603 Franz-Hitze-Haus Münster 2.371.631 € 3.374.711 € -1.003.079 €

Seit 1952 führt die Akademie Franz Hitze Haus Veranstaltungen auf dem Gebiet der politischen, sozialen, theologi-
schen, kulturellen und wissenschaftsbezogenen Bildung und Begegnung durch.
In acht Fachbereichen erarbeiten wissenschaftlich ausgewiesene Referentinnen und Referenten das aktuelle Pro-
gramm. Die Akademie ist eine Einrichtung des Bistums Münster und wird aus dessen Mitteln finanziert. Sie steht in
einem Kooperationsverbund mit anderen Einrichtungen des Bistums Münster: der HVHS Wasserburg Rindern in
Kleve und der HVHS Schorlemer-Alst in Warendorf-Freckenhorst. Unsere Akademie ist nach dem Weiterbildungsge-
setz NRW anerkannt und steht im Verbund der vierundzwanzig katholischen Akademien in Deutschland.

41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Das Franz-Hitze-Haus erwartet Landes- und Bundeszuschüsse in Höhe von 640.879,-- €.

44 Privatrechliche Leistungsentgelte:
Die Erträge aus Bildungsveranstaltungen belaufen sich auf 1.606.300,-- €.
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45 Erträge aus Kostenerstattungen:
Die Erstattungen für entstandene Geschäftsaufwendungen und sonstige Kosten werden in Höhe von 87.000,-- €
erwartet.

50 Personalaufwendungen:
Im Franz-Hitze-Haus entstehen Personalaufwendungen in Höhe von 2.310.641,-- €.

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
39.150,-- € Bauunterhaltungspauschale für das Gebäude des Franz-Hitze-Hauses am Kardinal-von-Galen-Ring in
Münster. Weitere 721.500,-- € entfallen auf die reguläre Gebäudeunterhaltung sowie den Haus- und Küchenbe-
trieb.

Franz-Hitze-Haus, Münster - Renovierungsarbeiten Innen und Außen
K000291000
Plan 2026: 150.000,-- €
Am Franz-Hitze-Haus Münster werden Renovierungsarbeiten im und am Gebäude, an den Fenstern, Bodenbelä-
gen, Wänden, Decken und technischen Installationen notwendig, die den jährlich zur Verfügung stehenden Bau-
unterhaltungsetat übersteigen. Für die Durchführung der Renovierungsarbeiten werden 150.000,00 € für das Jahr
2026 benötigt.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Unter den sonstigen Aufwendungen in Höhe von 303.420,-- € sind im Wesentlichen Tagungskosten (115 T€), Ver-
öffentlichungen (30,0 T€) und der Sonstige Geschäftsaufwand (40 T€) zu nennen.

Finanzplan

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

1.000.000,-- € I001051000 Gesamtmodernisierung HV 40 (Freigabe durch den Kirchensteuerrat)

Vgl. Teilfinanzplan B

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
030604 HVHS Wasserburg Rindern 1.731.446 € 2.697.787 € -966.341 €

Die Wasserburg Rindern als Bildungs- und Tagungshaus am unteren Niederrhein in Trägerschaft des Bistums
Münster versteht sich als Ort des offenen Dialogs und der persönlichen Entwicklung. Bildungsarbeit erfährt hier
Raum und Zeit und fördert so die individuelle Entwicklung im Kontext der persönlichen Lebens- und Lernwelt.

41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Die Wasserburg Rindern Haus erwartet Landes- und Bundeszuschüsse in Höhe von 544.882,-- €.

44 Privatrechliche Leistungsentgelte:
Die Erträge aus Bildungsveranstaltungen belaufen sich auf 1.181.263,-- €.

50 Personalaufwendungen:
In der Wasserburg entstehen Personalaufwendungen in Höhe von 1.936.508,-- €.

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
33.550,-- € Bauunterhaltungspauschale für das Gebäude der Wasserburg Rindern. Weitere 538.440,-- € entfallen
auf die reguläre Gebäudeunterhaltung sowie den Haus- und Küchenbetrieb.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die sonstigen Aufwendungen sind in Höhe von 189.289,-- € veranschlagt.
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Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
030605 Landvolkshochschule Freckenhorst 1.564.541 € 2.788.749 € -1.224.208 €

Seit über 60 Jahren ist die Katholische Landvolkshochschule „Schorlemer Alst” ein Zentrum der Weiterbildung in
Trägerschaft des Bistums Münster. Im Jahr 1954 wurde das neu errichtete Bildungshaus in Freckenhorst bei Wa-
rendorf im östlichen Münsterland durch den damaligen Diözesanbischof Dr. Michael Keller eingeweiht und seiner
Bestimmung übergeben.Da von Anfang an die Bildung für Menschen aus dem ländlichen Raum ein inhaltlicher
Schwerpunkt der Landvolkshochschule war, erhielt sie die Zusatzbezeichnung „Schorlemer Alst” in Erinnerung an
den "Westfälischen Bauernkönig".

41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Die Landvolkshochschule erwartet Landes- und Bundeszuschüsse in Höhe von 560.882,-- €.

44 Privatrechliche Leistungsentgelte:
Die Erträge aus Bildungsveranstaltungen belaufen sich auf 988.359 €.

50 Personalaufwendungen:
In der LVHS entstehen Personalaufwendungen in Höhe von 2.045.834,-- €.

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
39.250,-- € Bauunterhaltungspauschale für das Gebäude der LVHS in Freckenhorst. Weitere 430.640,-- € entfallen
auf die reguläre Gebäudeunterhaltung sowie den Haus- und Küchenbetrieb.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Unter den sonstigen Aufwendungen in Höhe von 273.021,-- € sind im Wesentlichen Tagungskosten (89,5 T€), Ver-
öffentlichungen (38,0 T€) und Versicherungen (20 T€) zu nennen.

Finanzplan

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

4.800.000,-- € I001031000 Gesamtmodernisierung

Vgl. Teilfinanzplan B
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0306 Kath. Bildungshäuser

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.693.990,66 1.664.856 1.746.643 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.700.214,03 4.948.159 3.775.923 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 515.105,53 310.999 105.600 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.928,96 4.000 139.452 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 6.920.239,18 6.928.014 5.767.618 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -5.719.524,78 -6.129.419 -6.379.982 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.502.462,97 -2.034.874 -1.802.534 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.160.357,17 -1.158.178 -1.067.959 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -1.257.580,14 -625.000 -1.386.000 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.795.964,46 -914.030 -915.730 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -12.435.889,52 -10.861.501 -11.552.205 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -5.515.650,34 -3.933.487 -5.784.587 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -7.928,46 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -7.928,46 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -5.523.578,80 -3.933.487 -5.784.587 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -5.523.578,80 -3.933.487 -5.784.587 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -5.523.578,80 -3.933.487 -5.784.587 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0306 Kath. Bildungshäuser

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 7.315,80 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 7.315,80 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 -8.000 0

08 für Baumaßnahmen -276.435,98 0 -5.800.000 -10.800.000

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -94.607,79 -75.000 -57.227 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen -371.043,77 -75.000 -5.865.227 -10.800.000

14 = Saldo der Investitionstätigkeit -363.727,97 -75.000 -5.865.227 -10.800.000
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 03 Bildung und Kunst

Produktgruppe 0307 Museen  (Stiftsmuseum Xanten)

Produktbeschreibung:

Kurzbeschreibung:
Das StiftsMuseum Xanten mit StiftsArchiv und StiftsBibliothek ist eine gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit
zugängliche Einrichtung im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung. Hier werden zu Studien-, Bildungs- und
Erbauungszwecken materielle Zeugnisse von Menschen und ihrer Umwelt beschafft, bewahrt, erforscht, bekannt
gemacht und ausgestellt. Zu den Themenbereichen gehören:
- Abendländisch-christlicher Kult (Brauchtum und Andacht) und katholische Liturgie.
- Kunstgeschichte (u.a. Kunsthandwerk, Epochen).
- Kirchengeschichte (u.a. Stifts/Ordensgeschichte, Reformen, Säkularisation).
- Wirtschafts- und Landesgeschichte (u.a. Grund- und Landesherrschaft, Kriege).
- Archiv- und Urkundenwesen. Handschriften und Buchdruck.

Die Bewältigung der Aufgaben Beschaffen, Bewahren, Erforschen, Bekannt machen und Ausstellen beinhaltet fol-
gende Ziele:
- Optimierung der Objektbeschriftung im Museum für eine besucherorientierte Vermittlung in verständli-

cher Sprache bzw. in Fremdsprachen.
- Einsatz moderner Medien (Filme, Animationen).
- Erstellen und Verbreiten von Kommunikationsmedien (Newsletter, StiftsZeitung, Halbjahresprogramme

etc.).
- Erarbeiten und Durchführen von Sonderausstellung, Vorträgen, Seminaren, Mitmach- Veranstaltungen,

Sonderaktionen für Zielgruppen.
- Verstärkung der Netzwerkarbeit mit Kindergärten, Schulen, Universitäten und anderen öffentlichen Ein-

richtungen unter dem Aspekt des lebenslangen und/oder außerschulischen Lernens.
- Bewahrung der Aufenthaltsqualität für Besucher und Mitarbeiter durch Schulung und Motivierung des

Personals (Anerkennung, Weiterbildung, Kommunikation).
- Verbesserung der Zugänglichkeit von Beständen aus Archiv und Bibliothek für Wissenschaftler, Studen-

ten, Heimat/Familien-Forscher und Schüler im Lesesaal.
- Pflege der modernen, öffentlich zugänglichen Handbibliothek im Lesesaal.
- Erweiterung der Sammlungsbestände.
- Wissenschaftliche Bearbeitung der Bestände und Publizieren der Ergebnisse.
- Bewahrung der Bestände durch Konservierung und Restaurierung (Magazinierung, Werkstatt für Buch-

und Papierrestaurierung).

Zielgruppen:
Das StiftsMuseum Xanten mit Archiv und Bibliothek richtet sich grundsätzlich an alle interessierten Besucher un-
abhängig von Alter, Herkunft oder Ethnie. Schwerpunkte der Zielgruppenansprache sind Touristen, Bürger der
angrenzenden Regionen sowie Kinder/Jugendliche und Senioren.

Beteiligte Kostenstellen: 101100

Stat. Angaben/Kennzahlen:
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Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
030701 Museumsaufgaben 0 € 825.000 € -825.000 €

Vgl. Produktgruppenbeschreibung

53 Transferaufwendungen:
Es handelt sich mit 825 T€ um den Finanzbedarf für das Stiftsarchiv, die Stiftsbibliothek sowie die Domschatzkam-
mer/ Stiftsmuseum in Xanten. Die Erträge und Aufwendungen der genannten Einrichtungen werden über den Haus-
halt der Pfarrei St. Viktor in Xanten (SBB 10 -Sonderhaushalt) abgewickelt.
Die Mittelplanung orientiert sich am Vorjahresansatz, wobei konzeptionell an einer Mittelreduzierung gearbeitet
wird.
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0307 Museen

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -775.000,00 -825.000 -825.000 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -775.000,00 -825.000 -825.000 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -775.000,00 -825.000 -825.000 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -775.000,00 -825.000 -825.000 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -775.000,00 -825.000 -825.000 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -775.000,00 -825.000 -825.000 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0307 Museen

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen 0,00 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 03 Bildung und Kunst

Produktgruppe 0308 Diözesanbibliothek

Produktbeschreibung:

Kurzbeschreibung:
Die Diözesanbibliothek Münster ist eine wissenschaftliche Spezialbibliothek mit einem Bestand von etwa 750.000
Bänden sowie 720 laufend gehaltenen Zeitschriften. Ihr Sammlungsauftrag umfasst die Disziplinen Theologie und
Philosophie sowie die angrenzenden Geisteswissenschaften. Die Bibliothek steht allen Interessierten offen, ihre
Bestände können generell zur Benutzung außerhalb der Bibliothek ausgeliehen werden. Der große Lesesaal und
der Handschriften-Lesesaal bieten Raum zum Lesen, Forschen und Lernen.

Ziele:
Der Bestandsaufbau umfasst nicht nur die jährlich erscheinende aktuelle wissenschaftliche Literatur (z.B. über
3.000 Monographien pro Erwerbungsjahrgang), sondern ergänzt auch die historischen Bestände durch einen ge-
zielten, das besondere Sammlungsprofil berücksichtigenden Ankauf.
Die besonders wertvollen Bestände wie die Santini-Sammlung (eine der umfangreichsten Sammlungen italieni-
scher Musik des  16. bis 19. Jahrhunderts, bestehend aus etwa 4.500 Handschriften und 1.200 Drucken) sowie die
Sammlung der Fraterherren (Handschriften und Drucke aus der frühen Neuzeit – der Gründungsbestand der Diö-
zesanbibliothek) sollen künftig digitalisiert werden, um sie auf diese Weise der Wissenschaft sowie einer größeren
Öffentlichkeit besser zugänglich zu machen.
Ein weiteres Ziel ist die langfristige Restaurierung und konservatorische Behandlung des historischen Bestandes.
Als Teil der Öffentlichkeitsarbeit finden Ausstellungen, Lesungen und Konzerte in den Räumen der Bibliothek
statt.

Zielgruppen:
Zur Zeit besuchen etwa 2.500 Benutzer monatlich die Diözesanbibliothek. Zielgruppen sind Studierende, im kirch-
lichen Bereich Tätige sowie an kulturellen, geistigen und religiösen Fragestellungen interessierte Menschen.

Beteiligte Kostenstellen: 103010, 104200, 104500, 105110, 106100

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
030801 Diözesanbibliothek 3.000 € 1.842.181 € -1.839.181 €

Vgl. Produktgruppenbeschreibung

44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Der aktuelle Ansatz entfällt mit 3.000,-- € ausschließlich auf die Santini-Gebühren.

50 Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen entfallen auf die Diözesanbibliothek sowie auf die dort seit dem Jahr 2024 angebun-
dene Mediothek (1.134 T€)
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52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Der Planansatz 2025 entfällt mit 13,5 T€ auf die Arbeiten und Restaurierungen im Zusammenhang mit der Über-
nahme von Fremdbeständen

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Mit 434 T€ entfällt der wesentliche Teil der sonstigen Aufwendungen auf die Bereiche Zeitschriftenerwerb, Franzis-
kanerbibliothek, antiquarischer Ankauf, Buchbindearbeiten und notwendige Restaurationen. Der Planansatz wurde
auf der Grundlage des Vorjahresansatzes fortgeschrieben. Weitere 6 T€ sind für Ausstellungen vorgesehen, 1,7 T€
für Mitgliedsbeiträge.

57 Bilanzielle Abschreibung:
Die Abschreibungen betreffen das Gebäude der Diözesanbibliothek in Münster.
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0308 Diözesanbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.577,58 3.000 3.000 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 15.577,58 3.000 3.000 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -970.004,81 -1.147.850 -1.134.620 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -18.528,86 -13.500 -13.500 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen -223.859,95 -223.860 -223.861 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -462,50 -1.000 -1.000 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -382.975,77 -440.700 -441.700 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -1.595.831,89 -1.826.910 -1.814.681 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.580.254,31 -1.823.910 -1.811.681 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.580.254,31 -1.823.910 -1.811.681 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -1.580.254,31 -1.823.910 -1.811.681 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -25.000 -27.500 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.580.254,31 -1.848.910 -1.839.181 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0308 Diözesanbibliothek

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen 0,00 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 04 Soziales

Produktbeschreibung:

Der Produktbereich 04 (Soziales) umfasst folgende Produktgruppen:

¶ Overhead
¶ DICV
¶ OCV und übrige Caritasverbände
¶ EFL
¶ Studenten

¶ Jugendhilfe
¶ Altenhilfe
¶ Krankenhäuser und Behinderteneinrichtungen
¶ Beratungsstellen

Zuwendungen und allg.
Umlagen
4.186.502

Sonstige
Transferer

träge
50.000

Privatrechtliche
Leistungsentgelte

1.525.824

Kostenerstattungen/-
umlagen

2.167.900

Sonstige ordentliche
Erträge
126.060

ERTRÄGE (€)

Personal-
aufwendungen

12.058.645

Aufw. f. Sach- und
Dienstleistungen

855.453

Bilanzielle
Abschreibungen

1.031.385

Transferaufwendungen
36.326.033

sonst. ord.
Aufwendungen

1.004.319

AUFWENDUNGEN (€)
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.047.427,32 4.042.453 4.186.502 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 100.000 50.000 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.369.485,61 1.488.785 1.525.824 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.483.821,00 1.965.828 2.167.900 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 144.872,87 126.410 126.060 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 8.045.929,54 7.723.476 8.056.286 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -11.214.382,13 -11.534.640 -12.058.645 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -418.652,05 -1.416.000 -855.453 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.064.420,00 -1.225.061 -1.031.385 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -35.805.706,27 -35.103.425 -36.326.033 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -18.213,60 -966.507 -1.004.319 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -48.521.374,05 -50.245.633 -51.275.835 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -40.475.444,51 -42.522.157 -43.219.549 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -40.475.444,51 -42.522.157 -43.219.549 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -40.475.444,51 -42.522.157 -43.219.549 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -40.475.444,51 -42.522.157 -43.219.549 0 0 0

Nachrichtlich:
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage

27 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0 0 0 0 0

28 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0

29 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0 0 0 0 0

30 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0

31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30) 0,00 0 0 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktbereich 04 Soziales

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.880.926,22 4.042.453 4.186.502 0

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 100.000 50.000 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.369.485,61 1.488.785 1.525.824 0

06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.488.751,72 1.965.828 2.167.900 0

07 + Sonstige Einzahlungen 145.195,61 126.410 126.060 0

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0

09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.884.359,16 7.723.476 8.056.286 0

10 - Personalauszahlungen -11.214.382,13 -11.534.640 -12.058.645 0

11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -520.742,92 -1.416.000 -855.453 0

13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0

14 - Transferauszahlungen -35.907.496,25 -35.103.425 -36.326.033 0

15 - Sonstige Auszahlungen -18.213,60 -966.507 -1.004.319 0

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -47.660.834,90 -49.020.572 -50.244.450 0

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) -39.776.475,74 -41.297.096 -42.800.708 0

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 46.081,00 0 0 0

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0,00 0 0 0

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 46.081,00 0 0 0

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0 0 0

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.193.678,62 0 0 0

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -40.000 -50.000 0

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.193.678,62 -40.000 -50.000 0

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) -2.147.597,62 -40.000 -50.000 0

32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) -41.924.073,36 -41.337.096 -42.238.164 0

33 + EZ a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0

34 + EZ a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0

35 - AZ f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0

36 - AZ f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0

37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0

38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) -41.924.073,36 -41.337.096 -42.238.164 0

39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 0 0 0

40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39) -41.724.073,36 -41.337.096 -42.238.164 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 04 Soziales

Produktgruppe 0401 Overhead

Produktbeschreibung:

Nachdem im Jahr 2023 die Personalaufwendungen für die Leitung der Hauptabteilung 400 (Caritas, Soziale
Dienste) im Bischöfl. Generalvikariat, die vom Diözesancaritasverband (DICV) wahrgenommen wird, in den Haus-
halt des DiCV verlagert wurden, werden in dieser Produktgruppe nahezu ausschließlich noch die Einzelhilfen dar-
gestellt.

Beteiligte Kostenstellen: 100004, 105010

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
040101 Sozialbetreuung der

Gastarbeiter und Ausländer 0 € 10.000 € -10.000 €

Finanzierung von Einrichtungsersatz und -ergänzung für Ausländer-Freizeitzentren zur Verfügung.

53 Transferaufwendungen:
Pauschaler Ansatz zur Finanzierung von Einrichtungsersatz und -ergänzung für Ausländer-Freizeitzentren

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
040102 Soziale Einzelhilfen 0 € 15.000 € -15.000 €

Unterstützungs- und finanzielle Hilfsleistungen auf Basis von Einzelfallentscheidungen.

53 Transferaufwendungen:
Die Ansatzbildung erfolgt auf Basis der Vorjahre, die Mittel konnten von 25 T€ auf 15 T€ reduziert werden.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
040103 Solidaritätsfonds für Arbeitslose 60 € 0 € 60 €

Mit Beschluss des Priesterrates vom 24.03.2011 wurde der Solidaritätsfonds für Arbeitslose aufgelöst. Noch einge-
hende Spenden werden dem Zweck des Solidaritätsfonds außerhalb dieses Produktes zugeführt.

45 Sonstige ordentliche Erträge:
Es handelt sich um eine Dauerspende in Höhe von 60 € p. a.
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Overhead

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 60,00 60 60 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 60,00 60 60 0 0 0

11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -19.795,44 -35.000 -25.000 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -19.795,44 -35.000 -25.000 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -19.735,44 -34.940 -24.940 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -19.735,44 -34.940 -24.940 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -19.735,44 -34.940 -24.940 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -19.735,44 -34.940 -24.940 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0401 Overhead

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen 0,00 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 04 Soziales

Produktgruppe 0402 DiCV

Produktbeschreibung:
Förderung der diakonischen Grundfunktion der Kirche durch die Unterstützung der spitzenverbandlichen Aufga-
ben des Diözesancaritasverbandes in der Beratung, Begleitung, Interessenvertretung und Unterstützung der cari-
tativen Arbeit im Bistum.

Zielbeschreibung:
- Stärkung des gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhalts und der Teilhabe aller durch die anwalt-

schaftliche Interessenvertretung der sozial Ausgegrenzten.
- Sorge für ein Netz bedarfsgerechter leistungsfähiger caritativer Hilfen durch die Beratung und Unterstüt-

zung der örtlich tätigen caritativen Organisationen.
- Stärkung der Fachlichkeit durch Fachberatung und Fortbildung.

Zielgruppen:
- Verantwortliche im kirchlichen, sozialen, gesellschaftlichen und politischen

Bereich
- ehren- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter caritativer Organisationen
- Öffentlichkeit

Beteiligte Kostenstellen: 105110

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
040201 DiCV 0 € 4.781.103 € - 4.781.103 €

Vgl. Produktgruppenbeschreibung

53 Transferaufwendungen:
Die Leistung an den Diözesancaritasverband wird als Pauschalzuweisung zur Finanzierung von Personal- u. Sachkos-
ten gewährt. Analog zu den Vorjahren ist die erwartete lineare Personal- u. Sachkostensteigerung berücksichtigt.
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 DICV

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -4.591.665,00 -4.652.775 -4.781.103 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -4.591.665,00 -4.652.775 -4.781.103 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -4.591.665,00 -4.652.775 -4.781.103 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -4.591.665,00 -4.652.775 -4.781.103 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -4.591.665,00 -4.652.775 -4.781.103 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -4.591.665,00 -4.652.775 -4.781.103 0 0 0

Seite 232



Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0402 DICV

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen 0,00 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 04 Soziales

Produktgruppe 0403 OCV

Produktbeschreibung OCV:
Förderung, Hilfe und Unterstützung von Menschen in unterschiedlichen prekären Lebenslagen durch Beratung
und Hilfestellungen in Form offener Angebote.

Umsetzung der diakonischen Grundfunktion von Kirche auf der örtlichen Ebene.

Ziele:
- Aufrechterhaltung eines flächendeckenden Netzwerkes von örtlichen Beratungsstellen in Trägerschaft

der örtlichen caritativen Verbände, insbesondere in den Feldern, in denen eine staatliche Refinanzierung
nicht auskömmlich ist.

- Vernetzung und Unterstützung der Wahrnehmung caritativer Aufgaben durch Pfarreien, zum Beispiel
durch den Fachdienst Gemeindecaritas oder die Koordination der Flüchtlingsarbeit.

- Zusammenarbeit der verschiedenen caritativen Träger vor Ort (Koordinierungsausschuss) und Rückbin-
dung an die Pfarreien durch die Mitgliedschaft in den Delegiertenversammlungen.

Zielgruppen:
- Benachteiligte und hilfebedürftige Menschen in den verschiedenen Fachbereichen der Caritas
- Pfarreien
- Ehrenamtliche
- andere caritative Verbände und Organisationen

Produktbeschreibung: Übrige caritative Verbände:

Förderung, Hilfe und Unterstützung von Menschen in unterschiedlichen prekären Lebenslagen in und durch die
Verbände Malteser Hilfsdienst, Kreuzbund, Vinzenzkonferenzen und Caritas-Konferenzen Deutschlands.

Umsetzung der diakonischen Grundfunktion von Kirche auf der örtlichen Ebene.

Ziele:
- Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit der Mitglieder in oben genannten Verbänden
- Qualifizierung der verbandlichen Strukturen

Zielgruppen:
- Benachteiligte und hilfebedürftige Menschen in den verschiedenen Fachbereichen der Caritas
- Ehrenamtliche

Beteiligte Kostenstellen: 100004
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Stat. Angaben/Kennzahlen:

Leistungsdaten zur Förderung 2026 der OCV u. Fachverbände etc.

Aus der HH-Position Schlüsselzuweisung werden mit Bistumsmitteln im Jahr 2026 gefördert:

25 Caritasverbände, davon fünf Grenzverbände
14 Fachverbände SkF, davon ein Grenzverband

3 Fachverbände SKM
1 KSD Hamm (Grenzverband)

Für bestimmte Aufgaben der ambulanten Hilfen für Menschen mit Behinderungen (Heilpädagogische Frühförderung, Familien-
unterstützender Dienst) und der Hilfen für Benachteiligte (Integration durch Arbeit) erhalten auch andere katholische Träger
Bistumsmittel.

Zusammensetzung der geförderten Stellen nach Leistungsgruppen (Soll-Stellen):

Leistungsgruppe 2024
Ist

2025
voraus. Ist

2026
Plan

Offene soziale Dienste
(Kinder-, Jugend und Familienhilfe; Hilfe für Benachteiligte; Hilfe für alte, kranke
und Menschen mit Behinderung; Querschnittsaufgaben)

557,93 550,35 550,35

Schwangerschaftsberatung (SSB) 43,50 43,50 43,50
Fachdienst für Integration und Migration (FIM) 59,46 47,12 47,12
Gemeindecaritas sowie Koordination der ehrenamtlichen in der
Flüchtlingshilfe (befristet bis 2026) 27,05 26,69 26,69

Gesamt: 687,94 667,66 667,66

Die Höhe der Förderung der einzelnen Leistungen orientiert sich an den nicht durch Entgelte und öffentliche Zuschüsse ge-
deckten Kosten.

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
040301 Örtliche Caritasverbände 2.220.000 € 28.733.000 € -26.513.000 €

Vgl. Produktgruppenbeschreibung

41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Es handelt sich um die Förderung des Landes NRW für die Schwangerenberatungsstellen (2,17 Mio. €).

42 Sonstige Transfererträge:
Rückzahlungen von örtlichen Caritasverbänden (50 T€).

53 Transferaufwendungen:
27.246.000,-- € Die finanzielle Ausstattung der Ortscaritasverbände/Fachverbände des sozialen Dienstes ist

gemäß Haushaltsplan 2026 auf der Grundlage der Zuweisungsordnung mit rd. 28,33 Mio. €
vorgesehen (einschl. linearer Personal- u. Sachkostensteigerung).
Zuletzt waren in dieser Zuweisung, befristet bis zum 31.12.2024, rd. 625 T€ enthalten für die
Finanzierung von 8 Vollzeitstellen zur Koordinierung der Ehrenamtsarbeit in der Flüchtlingshilfe
(KSTR 7/19) sowie Mittel für befristet eingestelltes Personal in der Flüchtlingshilfe.
Mit Kirchensteuerratsbeschluss vom 04.05.2024 (KSTR 22/24) wurde die Finanzierung bis zur
endgültigen Einstellung am 31.12.2026 verlängert.

200.000,-- € Die Ausgleichsstockzuweisungen sind in Anlehnung an das Rechnungsergebnis mit weiteren
0,2 Mio. € veranschlagt.
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54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Es handelt sich mit 200.000,-- € um die Kosten für die rechtliche Beratung der Mitarbeitervertretungen. Der Bera-
tungsbedarf im kollektiven Arbeitsrecht nimmt generell zu. Die Planung basiert auf einer Schätzung. Die Abrech-
nung der KAB durch DiCV ist nicht beeinflussbar.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
040302 Sonstige Caritative Verbände 0 € 297.000 € -297.000 €

Unterstützt werden an dieser Stelle sonstige caritativen Verbände, wie der Malteser-Hilfsdienst (MHD), der Kreuz-
bund und die Caritas- und Vinzenzkonferenzen

53 Transferaufwendungen:
Die Haushaltsmittel sind im Wesentlichen Zuweisungen für:
- den Malteser-Hilfsdienst (MHD)
- eine Personalstelle im Bereich des Kreuzbundes sowie
- für die Caritas- und Vinzenzkonferenzen
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0403 OCV und übrige Caritasverbände

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.074.381,14 2.024.000 2.170.000 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 100.000 50.000 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 190.372,73 0 0 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 2.264.753,87 2.124.000 2.220.000 0 0 0

11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -144.701,66 0 0 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -27.516.033,78 -27.738.000 -28.830.200 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -200.000 -200.000 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -27.660.735,44 -27.938.000 -29.030.200 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -25.395.981,57 -25.814.000 -26.810.200 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -25.395.981,57 -25.814.000 -26.810.200 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -25.395.981,57 -25.814.000 -26.810.200 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -25.395.981,57 -25.814.000 -26.810.200 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0403 OCV und übrige Caritasverbände

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen 0,00 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 04 Soziales

Produktgruppe 0404 EFL

Produktbeschreibung:

Produktdefinition:
Die Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) ist eine Einrichtung des Bistums Münster und bietet an derzeit
32 Standorten im nrw.-Teil des Bistums psychologische Beratung an. Die EFL ist der psychologische Fachdienst des
Bistums Münster. Aus dem Kontext dieser Perspektive ergibt sich eine enge Vernetzung mit den vielfältigen Ein-
richtungen der Seelsorge und Pastoral.
Die Berater/innen kommen aus unterschiedlichen psychologischen, sozialen und theologischen Grundberufen. Sie
verfügen alle über eine mehrjährige Zusatzausbildung in Ehe-, Familien- und Lebensberatung und arbeiten mit
verschiedenen beraterischen therapeutischen Konzepten.

Kurzbeschreibung/Aufgaben:
Der Grundauftrag der Ehe-, Familien- und Lebensberatung ist die Begleitung und Beratung von Menschen in Le-
benskrisen und Konfliktsituationen sowie die Unterstützung bei der Entwicklung persönlicher Identität und Bin-
dungs- und Beziehungsfähigkeit.

Angeboten werden Einzel-, Paar- und Familiengespräche, Beratung in Gruppen, Online-Beratung, Seminare für
Paare, z. B. Kommunikations- und Stressbewältigungstrainings für Paare.

Spezifische Beratungsangebote werden vorgehalten für Krankenhäuser und Kurkliniken, für Schulen und Hoch-
schulen, für Familienzentren, im Rahmen der Präventionsordnung gegen sexualisierte Gewalt.

Im Rahmen der Beratung von (Ehe-)Paaren berührt die EFL relevante gesetzliche Bestimmungen der Kinder- und
Jugendhilfe (SGB VIII), so dass die EFL in den Bereichen der Beratung von Eltern minderjähriger Kinder und junger
Erwachsener Aufgaben der Jugendhilfe wahrnimmt. Die EFL ist mit dem Angebot daher ein unverzichtbarer Dienst
innerhalb der psychosozialen Versorgung im Land NRW und in den Kommunen.

Ziele:
Das Ziel der Arbeit der EFL ist es, Menschen in persönlichen Konflikten oder Lebenskrisen bzw. bei der Bewälti-
gung von Ehe-, Partnerschafts- und Familienproblemen zu unterstützen.

Die Angebote der EFL sind für die Ratsuchenden/Klienten grundsätzlich kostenfrei.
Die Beratungsarbeit wird flächendeckend angeboten und zum überwiegenden Teil aus Bistumsmitteln finanziert.
Das Land NRW sowie die Städte und Kreise bezuschussen die Tätigkeit. Spendeneinnahmen ergänzen die Finan-
zierung des Angebotes.

Zielgruppen:
Das Beratungs- und Seminarangebot der EFL ist offen für jeden, unabhängig von Alter, Familienstand, sexueller
Orientierung, Nationalität und Religionszugehörigkeit.

Vorbemerkung:
Mit der Überleitung auf das neue Finanzwesen wurde eine Komplettdarstellung der durch die EFL verursachten
Erträge und Aufwendungen möglich. Dies bedeutet, dass seit der Planung 2025 auch die Ergebnisbestandteile, wel-
che direkt in den Haushalten der Kreis- und Stadtdekanate sowie in der EFL-Hauptstelle in Münster entstehen, nun
in diese Produktgruppe einfließen. Ebenfalls fließen die Ergebnisse der EFL-Hauptstelle in Münster von nun an in
diese Produktgruppe ein.

Beteiligte Kostenstellen: 104500, 105110, 105220, 106040 (GKZ 1000), 121100, 121200 121300, 122100, 122200,
122300, 122400 (GKZ 1220), 123100, 123200, 123300, 123400, 123500 (GKZ1230), 125100, 125200, 125300,
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125400 (GKZ 1250), 126100, 126200, 126300 (GKZ 1260), 127100, 127200, 127300, 127400 (GKZ 1270), 128100,
128200, 128300 (GKZ 1280), 40401, 40402, 40403, 40404 (GKZ 1290)

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
040401 EFL 2.094.476 € 7.721.485 € -5.627.009 €

Vgl. Produktgruppenbeschreibung

41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Die Kommunal- und Landeszuschüsse für die Arbeit der katholischen Beratungsstellen für Ehe-, Familien- und Le-
bensberatung im nrw.-Teil des Bistums Münster werden mit 1,85 Mio. € veranschlagt. Der Planansatz ist geschätzt.

44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Es handelt sich im Wesentlichen um Kostenerstattungen für den Einsatz einzelner EFL-Mitarbeiter/innen in diversen
Einrichtungen (82 T€).

45 Sonstige ordentliche Erträge
Eine Einzelspende wird in Höhe von 6 T€ in der GKZ 1000 – Bistum - eingeplant. Die allgemeinen Spenden für die
EFL werden in den EFL-Haushalten (GKZ 1210-1290) direkt vereinnahmt. Es handelt sich um Spenden, die tlw. zur
Finanzierung der Personalkosten(-steigerungen) eingesetzt werden.

50 Personalaufwendungen:
Die Personalkostenansätze 2026 wurden auf der Grundlage der Ist-Besetzung 04/2025 ermittelt. Der Berechnung
2026 liegen 130 Personalfälle - teils mit geringem Stundenumfang - zugrunde (2025 = 141). Die Personalfluktuation
bei der EFL ist traditionell hoch, wobei sich das Stellen-Soll selbst nicht verändert. Für tariflich Beschäftigte und
Geistliche beläuft sich der Ansatz auf 6,36 Mio. €, weitere 32,7 T€ entfallen auf Unfallversicherungen innerhalb der
EFL-Hauptstelle Münster.
Vom Gesamtansatz entfallen weitere rd. 58,7 T€ auf Honoraraufwendungen in den jeweilige EFL-Beratungsstellen.

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Aufwendungen zur Gebäudeunterhaltung in Dach und Fach belaufen sich auf 46.000 €, hiervon allein 42 T€ für
die Bauunterhaltungspauschale. In den einzelnen Beratungsstellen selbst entstehen Aufwendungen für Energie,
Reinigung, Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung und weitere gebäudebezogene Nebenkosten in Höhe von
324,3 T€.

53 Transferaufwendungen
15.000,-- € Ansatz für die Rückzahlung von Landeszuschüssen. Da sich die Refinanzierungssystematik für die

Förderung der Familienzentren ab dem Jahr 2026 ändert und wir daher davon ausgehen können,
dass sich die Rückzahlungen, die in den Vorjahren mit 50.000 EUR bzw. 55.000 EUR sehr hoch
ausgefallen sind, sich entsprechend reduzieren werden.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
In Höhe von 2.500,-- € handelt es sich um den Ansatz für die Fahrtkostenerstattungen für EFL-Mitarbeiter/innen.
Weitere 715,4 T€ entfallen auf die notwendigen sonstigen Aufwendungen innerhalb der Beratungsstellen (Ta-
gungskosten, Mieten, Reisekosten, Veranstaltungen, Bürobedarf u. ä.)

57 Bilanzielle Abschreibung:
Auf das Gebäude der EFL-Geschäftsstelle in Münster entfällt ein Abschreibungsanteil von 163.877,-- €. Weitere
19.811,-- € beträgt die Abschreibung auf das bewegliche Anlagevermögen der Geschäftsstelle.
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Finanzplan

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:
Aus den hier bereitgestellten Haushaltsmitteln werden Einrichtungsmaßnahmen bei den Beratungsstellen für
Ehe-, Familien- und Lebensfragen finanziert.
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0404 EFL

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.852.626,08 1.800.000 1.850.000 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 3.237 19.476 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 163.587,92 155.300 99.000 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 144.812,87 126.350 126.000 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 2.161.026,87 2.084.887 2.094.476 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -5.768.272,31 -6.092.420 -6.361.975 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -111.985,53 -363.320 -374.803 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen -183.687,54 -183.689 -183.688 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -1.000.259,77 -55.000 -15.000 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -748.207 -786.019 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -7.064.205,15 -7.442.636 -7.721.485 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -4.903.178,28 -5.357.749 -5.627.009 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -4.903.178,28 -5.357.749 -5.627.009 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -4.903.178,28 -5.357.749 -5.627.009 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -4.903.178,28 -5.357.749 -5.627.009 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0404 EFL

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -40.000 -50.000 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen 0,00 -40.000 -50.000 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -40.000 -50.000 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 04 Soziales

Produktgruppe 0405 Studenten

Produktbeschreibung:

Kurzbeschreibung:

Das Bischöfliche Studierendenwerk Münster (BSW) wurde 2015 durch das Bistum Münster als alleiniger Gesell-
schafter in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) gegründet. Das
BSW bewirtschaftet derzeit fünf Studierendenwohneinrichtungen „Collegium Marianum“, „Deutsches Studenten-
heim am Breul“, „Fürstin-von-Gallitzin-Heim“, „Liebfrauenstift“ und den „Tita-Cory-Campus“ sowie das „Café Mi-
lagro“ als studentische Gastronomie. Bis Mitte 2023 bewirtschaftete die BSW gGmbH auch das Thomas-Morus-
Kolleg, welches jedoch wegen Abgängigkeit des Gebäudes aufgegeben wurde.

Darüber hinaus hat die BSW gGmbH auch die Bewirtschaftung weiterer angemieteter studentischer Wohneinrich-
tungen an der Jüdefelder Str. 51, der Finkenstraße 79 und den Überwasserhof in Münster übernommen.

Die Einrichtungen werden im BSW in den Bereichen Verwaltung, Personal und Organisation der Abläufe und Pro-
zesse mit einer hauptverantwortlichen Geschäftsführung zusammengefasst.

In den fünf Studierendenwohnheimen des BSW sind derzeit Plätze für insgesamt 530 Studierende vorhanden. Das
Café Milagro bietet in den Semesterzeiten eine preisgünstige Mittagsverpflegung sowie am Nachmittag einen Ca-
fébetrieb und am Abend ein Bistro an.

Das BSW verfolgt bei seiner Tätigkeit insbesondere folgende Zielsetzungen (Auszug aus der Profilbeschreibung):

- Studentinnen und Studenten sollen sich in den Einrichtungen des BSW wohlfühlen und die Rahmenbedin-
gungen und Freiräume erhalten, um ihre Studienzeit erfolgreich zu gestalten und ihre Persönlichkeit zu
entwickeln.

- Das BSW fördert die Gemeinschaftsformen in der Ausprägung von Wohn-, Flur- und Hausgemeinschaft
sowie in übergreifenden und interessenorientierten Gruppen.

- Neben den Angeboten und Veranstaltungen wird intensiv dafür geworben, sich an den Angeboten der
Katholischen Studierenden- und Hochschulgemeinde (KSHG) zu beteiligen.

- Für persönliche Fragestellungen bieten das BSW eine pädagogische Studienbegleitung sowie in enger Zu-
sammenarbeit mit den Studierendenpfarrern und in Kooperation mit der KSHG eine seelsorgerische/reli-
giöse Begleitung und Gesprächsangebote an.

- Das Bischöfliche Studierendenwerk Münster ist eine katholische Einrichtung des Bistums Münster. Das
Zusammenleben in den Einrichtungen des BSW erfolgt auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes
und im gegenseitigem Respekt und der Anerkennung jedes Einzelnen.

Zielgruppen:
- Angehende Studentinnen und Studenten in der Stadt Münster, die sich für die Wohnform in einem Studie-

rendenwohnheim in katholischer Trägerschaft interessieren
- Die Bewohnerinnen und Bewohner der Studierendenwohnheime des BSW.
- Insbesondere über das Café Milagro und über die Kooperation mit der KSHG alle Studentinnen und Stu-

denten an den Hochschulen in der Stadt Münster, die an Angeboten der katholischen Studierendenpasto-
ral interessiert sind.

Beteiligte Kostenstellen: 105110, 105240
5150011, 5150021, 5150031, 5150051, 5150061
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Stat. Angaben/Kennzahlen:

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
040501 Studentisches Wohnen 1.204.850 € 2.588.983 € -1.384.133 €

Vgl. Produktgruppenbeschreibung

41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Es fallen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Tilgungsnachlass auf ein Darlehen des Bundes für
den Bau des Tita-Cory-Campus an.

44 Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Mietzahlungen für die Anmietung der Studentenwohnheime Collegium Marianum, Liebfrauenstift, Fürstin-von-Gal-
litzin-Heim und seit 2023 auch für den neuen Tita-Cory-Campus durch die Studierendenwerk Münster gGmbH.

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Bauunterhaltungspauschalen für die vier o. g. Studentenwohnheime verteilen sich wie folgt:
37.600,-- € Fürstin-von-Gallitzin-Heim
98.200,-- € BU Collegium Marianum
31.100,-- € Liebfrauenstift
78.750,-- € BU Tita-Cory-Campus (Albert-Schweitzer-Str. 40, Münster)

Daneben sind folgende Einzelmaßnahmen geplant:

Fürstin-von-Gallitzin-Heim, Münster – Erneuerung der Elektro-Hauptverteilung
K001421000
Plan 2026: 20.000,-- €
Die veraltete Elektro-Hauptverteilung im Fürstin-von-Gallitzin-Heim, Frauenstr.21 in Münster muss erneuert wer-
den.

Liebfrauenstift, Münster – Eingang Kunstpflege
K001431000
Plan 2026: 20.000,-- €
Am Wegesende 4-6, im Liebfrauenstift ist die Kunstpflegeuntergebracht. In dem Gebäude sind weitere Funktio-
nen, wie zum Beispiel die Telefonseelsorge und ein Studierendenwohnheim zu finden. An dem Gebäude sind die
ersten Maßnahmen zur energetischen Sanierung im Bereich des Wohnheims bereits erfolgt. Dazu gehören eine
PV-Anlage auf dem Dach, der Austausch von Fenstern, Türen und Leuchten sowie eine Verbesserung der Däm-
mung im Dachgeschoss. Das führt zu mehr Qualität im Wohnbereich und wirkt sich positiv auf den Energiever-
brauch aus. Um die Qualität der Gebäudehülle weiter zu verbessern und die Adressen der einzelnen Funktionen
im Haus ablesbarer zu machen, soll der Eingangsbereich der Kunstpflege neu gestaltet werden. Ziel der Gestal-
tung ist es die Gebäudehülle energetisch zu verbessern, die Einbruchsicherung zu erhöhen und die Adresse der
Kunstpflege sichtbarer und eindeutiger zu gestalten. Dies ist notwendig, da vermehrt Irrläufer an Mensch und Ma-
terial, die eigentlich zum Wohnheim wollen, bei der Kunstpflege auflaufen. Die Frequenz ist an manchen Tagen so
hoch, dass sie zu Störungen im Arbeitsprozess führt und zu einer schriftlichen Anfrage zur Verbesserung der Situa-
tion an die Bauabteilung geführt hat.

Tita-Cory-Campus, Münster – Türen behindertengerecht nachrüsten.
K001431000
Plan 2026: 170.000,-- €
Seitens des Bischöflichen Studierendenwerks als auch von Seiten der Klinkenseelsorge ist der Bedarf einer Verbes-
serung der Barrierefreiheit am Tita-Cory-Campus angemeldet worden. Hierbei geht es um die Gemeinschaftsflä-
chen im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss, die Kapelle, den Fahrradabstellraum, sowie die Türen zu den

Seite 245



Wohngemeinschaften im ersten Obergeschoss. Für die Nachrüstung der Türantriebe werden 170.000,00 € veran-
schlagt.

53 Transferaufwendungen:
Die bischöflichen Studierendenwohnheime wurden 2015 in einer „Bischöfliches Studierendenwerk gGmbH“ (BSW
gGmbH) zusammengeführt. Der im Jahr 2016 erstmals festgelegte Zuweisungsbedarf wurde bislang jährlich um die
lineare Personal- u. Sachkostensteigerungsrate fortgeschrieben. Für das Jahr 2026 ist ein Zuweisungsbedarf von
1.399.730,-- € vorgesehen.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Für die Errichtung des neuen Studierendencampus am Overberg-Kolleg hat das Bistum Münster ein Erbbaurecht
beim Bischöflichen Priesterseminar erworben. Der jährliche Erbbauzins beläuft sich auf 18.300,-- €.

57 Bilanzielle Abschreibungen:
Die Abschreibung betrifft die Gebäude der Studentenheime Tita-Cory-Campus, Liebfrauenstift, Collegium Mari-
anum, Fürstin-von-Gallitzin-Heim und (noch) Thomas-Morus-Kolleg. Das Thomas-Morus-Kolleg soll kurzfristig ab-
gerissen werden. Als Sondersachverhalt werden auch die „Anschaffungskosten“ für das Grundstück des Tita-Cory-
Campus mit 777,-- € abgeschrieben. Weitere 7.939,-- € entfallen auf Abschreibungen auf die mobile Einrichtung
im Tita-Cory-Campus.
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0405 Studenten

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 120.420,10 218.453 166.502 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 921.343,81 1.037.548 1.038.348 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.551,10 0 0 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 1.063.637,75 1.256.001 1.204.850 0 0 0

11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -131.080,54 -1.035.680 -455.650 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen -748.339,60 -908.979 -715.303 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -1.206.650,00 -1.347.650 -1.399.730 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -18.213,60 -18.300 -18.300 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -2.104.283,74 -3.310.609 -2.588.983 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.040.645,99 -2.054.608 -1.384.133 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.040.645,99 -2.054.608 -1.384.133 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -1.040.645,99 -2.054.608 -1.384.133 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.040.645,99 -2.054.608 -1.384.133 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0405 Studenten

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 46.081,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 46.081,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen -2.170.553,56 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen -2.170.553,56 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit -2.124.472,56 0 0 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 04 Soziales

Produktgruppe 0407 Altenhilfe

Produktgruppenbeschreibung:

Im Rahmen der Altenhilfe werden von den verschiedenen Trägern der Altenhilfe,
Pfarreien, Stiftungen, GmbH’s und Vereinen Angebote der stationären Versorgung alter Menschen vorgehalten.
Insgesamt gibt es im Bistum Münster rd. 190 Einrichtungen der stationären Altenhilfe mit über 11 Tsd. Plätzen.

Ziel ist es, im Bedarfsfall bei diesen Einrichtungen im Rahmen der Vorhaltung von Orten der Seelsorge die Ausstat-
tung von sakralen Räumen innerhalb der Einrichtung zu fördern und deren Instandhaltung zu ermöglichen. Eine
Finanzierung von anderer Stelle für diese Kapellen gibt es nicht.

Beteiligte Kostenstellen: 100004, 104500, 105150

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
040701 Altenheime 0 € 402.580 € -402.580 €

Vgl. Produktgruppenbeschreibung

44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sofern pastorales oder priesterliches Personal in Einrichtungen der Altenhilfe eingesetzt ist, erfolgen hier – falls
vereinbart - die Kostenerstattungen durch die Einrichtungen.

50 Personalaufwendungen:
Es handelt sich um die Personalkosten des in Altenheimen tätigen Seelsorgepersonals (PA/PR)

54 Transferaufwendungen:
75.000,-- € Zuweisung für die Haushaltskonsolidierung einer Einrichtung in Hopsten-Halverde:

25.000 € Förderung bis zum Ende der Mietvertragslaufzeit (2026)
50.000 € Förderung bis zum Ende der Umbaumaßnahmen
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0407 Altenhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.250,00 19.000 0 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 11.250,00 19.000 0 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -367.524,14 -329.770 -327.580 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -372.567,60 -75.000 -75.000 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -740.091,74 -404.770 -402.580 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -728.841,74 -385.770 -402.580 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -728.841,74 -385.770 -402.580 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -728.841,74 -385.770 -402.580 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -728.841,74 -385.770 -402.580 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0407 Altenhilfe

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen 0,00 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0

Seite 251



Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 04 Soziales

Produktgruppe 0408 Krankenhäuser und
Behinderteneinrichtungen

Produktbeschreibung:

Über den Produktbereich werden derzeit maßgebend nachfolgende Einrichtungen gefördert:

Stift Tilbeck
Die Stift Tilbeck GmbH ist Dienstleister in den Bereichen der Hilfe und der Unterstützung für Menschen mit Behin-
derung und für Menschen im Alter. Sie betreibt entsprechende Einrichtungen und Dienste an den Standorten
Münster, Nottuln, Senden, Billerbeck, Havixbeck und Stift Tilbeck.
Stift Tilbeck wurde 1881 gegründet. Christliche Glaubensgrundsätze prägen das Leitbild und sind maßgebend für
einen ganzheitlichen Ansatz. Dieser Ansatz stellt das gemeinsame Leben, Lernen, Arbeiten und Wohnen von Jung
und Alt, von Menschen mit und ohne Behinderung in den Mittelpunkt.
Zurzeit verfügt die Stift Tilbeck GmbH über 424 anerkannte Wohnheimplätze der stat. Behindertenhilfe und 104
Plätze im Bereich der Altenhilfe.

Fachklinik Thomas Morus, Norderney
Das Bistum Münster ist seit 06/2014 Eigentümer der Liegenschaft Haus Thomas Morus, Benekestr. 44/Wieda-
schstr. 6 sowie des Friesenhofs auf Norderney. Die Häuser wurden 2014 vom damals aufgelösten Förderring Ju-
gend- und Familie e. V. auf das Bistum übertragen. Die Einrichtungen werden betrieben von der Caritas Gesund-
heitszentrum für Familien Norderney GmbH (GmbH). Das Bistum Münster ist an dieser GmbH zu 48% beteiligt, die
restlichen 52 % liegen beim Diözesancaritasverband Osnabrück.

Die GmbH betreibt insgesamt die folgenden Einrichtungen:
Fachklinik Maria am Meer Norderney - Prävention und Rehabilitation für Frauen
Friesenhof Norderney - anerkannte Familienerholungsstätte
Caritas Inseloase Norderney
Haus Thomas Morus Norderney - Prävention und Rehabilitation für Mutter/Kind und Vater/ Kind

Haus Hall, Gescher
Die Stiftung Haus Hall (Gründung im Jahr 1855) ist an zahlreichen Standorten im westlichen Münsterland in den
Bereichen der Betreuung und Förderung von Kindern, Jugendlichen, Behinderten und Senioren tätig. Die Ange-
bote reichen von der ambulanten Beratung über die Betreuung in Wohnungen und Werkstätten bis hin zur Inten-
sivpflege.
Standorte: Gescher, Ahaus, Bocholt, Coesfeld, Dorsten, Legden, Nottuln, Ramsdorf, Stadtlohn, Velen, Vreden

Beteiligte Kostenstellen: 104300, 104500, 105110, 105150, 105240

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
040801 Seelsorge in Krankenhäusern 2.536.900 € 5.526.484 € -2.989.584 €

Vgl. Produktgruppenbeschreibung
Die Produktgruppenbeschreibung bezieht sich hier ausschließlich auf das Produkt 040801
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44 Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Es werden Mieterträge von der Fachklinik Thomas Morus auf Norderney erzielt.

44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Das Bistum erhält für das in Krankenhäusern tätige Seelsorgepersonal (PA/PR und Priester) Kostenerstattungen
vom jeweiligen Krankenhausträger.

50 Personalaufwendungen:
Die Zahl und der Abstellungsumfang der in den Krankenhäusern eingesetzten Seelsorgerinnen und Seelsorger im
Bistum Münster variiert stetig. Zum Planungszeitpunkt war das unten aufgeführte  Personal in den Krankenhäusern
eingesetzt. Hierbei handelt es sich um Personen, nicht um Stellenumfänge. Die Abstellungsumfänge sind mit 54,3
VZÄ gegenüber 51,6 VZÄ im Vorjahr leicht steigend.

Planung 2026 Planung 2025
Priester 7 8
Pastoralreferenten/innen 53 51
Ordensgeistliche 0 0
Ordensschwestern/-brüder 9 10

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Für Reparaturen und Instandsetzungsmaßnahmen der Fachklinik Thomas-Morus auf Norderney ist eine Bauunter-
haltungspauschale in Höhe von 25.000,-- € veranschlagt.

57 Bilanzielle Abschreibungen:
Es handelt sich um die Abschreibungen auf die Gebäude der Thomas-Morus Klinik auf Norderney: Das Mitarbei-
terwohnhaus, das Thomas-Morus-Haus und den Friesenhof.
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0408 Krankenhäuser und Behinderteneinrichtung

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 448.141,80 448.000 468.000 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.097.059,25 1.791.528 2.068.900 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 2.545.201,05 2.239.528 2.536.900 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -5.078.585,68 -5.112.450 -5.369.090 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -30.884,32 -17.000 -25.000 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen -132.392,86 -132.393 -132.394 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -198.734,68 0 0 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -5.440.597,54 -5.261.843 -5.526.484 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -2.895.396,49 -3.022.315 -2.989.584 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -2.895.396,49 -3.022.315 -2.989.584 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -2.895.396,49 -3.022.315 -2.989.584 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.895.396,49 -3.022.315 -2.989.584 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0408 Krankenhäuser und Behinderteneinrichtung

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen -23.125,06 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen -23.125,06 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit -23.125,06 0 0 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich04 Soziales

Produktgruppe0409 Schwangerenberatungsstellen

Produktbeschreibung:

Kurzbeschreibung
Schwangerenberatungsstellen beraten und unterstützen Frauen und Schwangere inallen Fragen der Schwanger-
schaft und sorgen für weitergehende notwendige Hilfen, insbesondere durch den Bistumsfonds und weiterge-
hende caritative Angebote.

Ziele
- Beratung und Unterstützung zur Stärkung von Familien, Alleinerziehenden, insbesondere auchbei der Ent-

scheidung für Kinder
- Vermittlung gezielter fachlicher Hilfen und finanzieller Unterstützungen

Zielgruppen
Frauen
Schwangere
Familien
Öffentlichkeit

Beteiligte Kostenstellen: 105110

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
040901 Schwangerenberatungsstellen 0 € 1.200.000 € -1.200.000 €

Vgl. Produktgruppenbeschreibung

53Transferaufwendungen:
Zuschüsse für unmittelbare Hilfsmaßnahmen zur Verwendung durch die Kommission zum Schutz des ungeborenen
Lebens. Den KSTR-Beratungen vom 24.05.2014 entsprechend wurde die Zuweisung ab 2015 auf 1,3 Mio. € und
zwischenzeitlich auf 1,4 Mio. € erhöht. Nach einer Absenkung auf 1,3 Mio. € im Jahr 2021wird seit dem Jahr2022
ein Ansatz von1,2 Mio. €p. a.zur Verfügung gestellt.
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0409 Beratungsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -900.000,00 -1.200.000 -1.200.000 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -900.000,00 -1.200.000 -1.200.000 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -900.000,00 -1.200.000 -1.200.000 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -900.000,00 -1.200.000 -1.200.000 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -900.000,00 -1.200.000 -1.200.000 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -900.000,00 -1.200.000 -1.200.000 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0409 Beratungsstellen

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen 0,00 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich05 Überdiözesane Aufgaben

Produktbeschreibung:

Der Produktbereich05 (Überdiözesane Aufgaben) umfasst folgende Produktgruppen:
�x Overhead
�x VDD
�x Missions- und Entwicklungshilfe
�x Überdiözesane Veranstaltungen
�x Überdiözesaner Haushalt NW

Zuwendungen und
allgemeine Umlagen

230.000

Privatrechtliche
Leistungsentgelte

10.000

Kostenerstattungen
und Kostenumlagen

3.000

sonstige ordentliche
Erträge

1.145.420

ERTRÄGE (€)

Personalaufwendungen
688.940

Aufwendungen
aus internen
Leistungs-

beziehungen
13.750

Transferaufwendungen
18.469.845

sonstige
ordentliche

Aufwendungen
378.450

AUFWENDUNGEN (€)
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Überdiözesane Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 237.677,00 230.000 230.000 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.760,00 12.000 10.000 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.425,57 2.000 3.000 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.158.744,11 1.128.000 1.145.420 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 1.413.606,68 1.372.000 1.388.420 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -700.638,91 -808.970 -688.940 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.352,35 0 0 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -20.030.334,95 -19.525.900 -18.469.845 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -356.170,98 -269.500 -378.450 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -21.096.497,19 -20.604.370 -19.537.235 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -19.682.890,51 -19.232.370 -18.148.815 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -19.682.890,51 -19.232.370 -18.148.815 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -9.682.890,51 -19.232.370 -18.148.815 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 -12.500 -13.750 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -9.682.890,51 -19.244.870 -18.162.565 0 0 0

Nachrichtlich:
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage

27 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0 0 0 0 0

28 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0

29 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0 0 0 0 0

30 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0

31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30) 0,00 0 0 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktbereich 05 Überdiözesane Aufgaben

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 237.677,00 230.000 230.000 0

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.760,00 12.000 10.000 0

06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 9.425,57 2.000 3.000 0

07 + Sonstige Einzahlungen 1.200.328,55 1.128.000 1.145.420 0

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 0

09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.455.191,12 1.372.000 1.388.420 0

10 - Personalauszahlungen -700.658,91 -808.970 -688.940 0

11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -9.352,35 0 0 0

13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0

14 - Transferauszahlungen -20.562.926,03 -19.525.900 -18.469.845 0

15 - Sonstige Auszahlungen -358.505,40 -282.000 -392.200 0

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -21.631.442,69 -20.616.870 -19.550.985 0

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) -20.176.251,57 -19.244.870 -18.162.565 0

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0,00 0 0 0

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0 0 0

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0

32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) -20.176.251,57 -19.244.870 -18.162.565 0

33 + EZ a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0

34 + EZ a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0

35 - AZ f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0

36 - AZ f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0

37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0

38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) -20.176.251,57 -19.244.870 -18.162.565 0

39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 0 0 0

40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39) -20.176.251,57 -19.244.870 -18.162.565 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 05 Überdiözesane Aufgaben

Produktgruppe 0501 Overhead

Produktbeschreibung:

Zum Produktbereich 0501 gehören im Wesentlichen:
Freiwilligendienste im Ausland
Aufgaben des Hl. Vaters
Katastrophenhilfen
Sonstige Zuweisungen/Zuschüsse f. gesamtkirchl. Aufgaben

BeteiligteKostenstellen: 103020, 104500, 105010, 105110, 106100

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
050101 Freiwilligendienste im Ausland 2.500 € 210.270 € -207.770 €

Overheadkosten für den ausländischen Freiwilligendienst. Erfasst sind hier nicht die Kosten des Dienstes an sich,
sondern die Verwaltungsaufwendungen für den Freiwilligendienst und die Betreuung der Freiwilligen.

In Kooperation mit Partnern aus dem Bistum Münster und dem Ausland bietet das Bistum Projektstellen in Ghana,
Mexiko, Tansania, Uganda, in der Dominikanischen Republik, Ruanda und Südafrika an. DortwerdendiePartner in
den unterschiedlichsten Projekten beispielsweise in der Schule, im Waisenheim, bei Kinder- und Jugendgruppen,
bei handwerklichen Tätigkeiten oder bei der Freizeitbetreuungunterstützt. Ein Freiwilligendienst ist ein Lerndienst,
bei dem alle Beteiligten voneinander lernen und sich für die eine Welt einsetzen.

50 Personalaufwendungen:
Aufwendungen für die hauptamtliche Begleitung und Organisation des Freiwilligendienstes im Bischöflichen Gene-
ralvikariat (182,1 T€).

53 Transferaufwendungen:
2.500,-- € für Zuschüsse und Umlagen im Zusammenhang mit dem Freiwilligendienst im Ausland.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen in Höhe von 15.950,-- € für Fahrtkosten, Veranstaltungen, Versicherungen u. ä. im Zusammenhang
mit dem Freiwilligendienst in Deutschland

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
050102 Freiwilligendienst "Weltwärts" 258.000 € 339.000 € -81.000 €

Im Rahmen des entwicklungspolitischen Förderprogramms „weltwärts“ entsendet das Bistum Münster jährlich 25-
30 junge Erwachsene für einen 12-monatigen Freiwilligendienst in Länder des Globalen Südens. In Kooperation mit
Partnern aus dem Bistum Münster und dem Ausland bietet das Bistum Projektstellen in Ghana, Mexiko, Tansania,
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Uganda, in der Dominikanischen Republik, Ruanda, Namibia und Südafrika an. Dort unterstützen die Teilnehmen-
den vor Ort die unterschiedlichsten Projekte, beispielsweise in verschiedenenSchulformen, in Internaten, im Wai-
senheim, bei Kinder- und Jugendgruppen, bei handwerklichen Tätigkeiten oder bei der Freizeitgestaltung.

41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Es handelt sich mit 230.000,-- € um die geschätzten Fördermittel des Bundes für das "Weltwärts-Programm" der
Bundesregierung.

45 Sonstige ordentliche Erträge:
Für das Weltwärts-Programm werden Spenden in Höhe von 18.000,-- € erwartet.

53 Transferaufwendungen:
Der Kostendeckungsbeitrag zu den Verwaltungskosten an das Jugendhaus Düsseldorf beläuft sich auf 160.000,-- €.
Des weiteren werden die o. g. Spenden in Höhe von 18.000,-- € zweckentsprechend weitergeleitet.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Die Aufwendungen für Fahrtkosten,Veranstaltungen, Versicherungen u. ä. im Zusammenhang mit dem Programm
„Weltwärts“ belaufen sich auf insgesamt 161.000,-- €.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
050103 Aufgaben des Hl.Vaters 45.000 € 45.000 € 0 €

Der Peterspfennig ist eine Kollekte, die einmal jährlich weltweit stattfindet. Die Gottesdienstteilnehmer werden vor
der Kollekte darauf hingewiesen, dass der an diesem Tag gesammelte Geldbetrag dem Heiligen Stuhl zufließt.

45 Sonstige ordentliche Erträge:
53 Transferaufwendungen:
Die Höhe des „Peterspfennig“  richtete sichnoch bis 2023nach der Zahl der Katholiken (0,10 € je Katholik) im Bis-
tum Münster. Der nicht durch die Kollekte finanzierte Anteil wurde unmittelbar ausBistumsmitteln aufgestockt.
Die Aufstockung wurde eingestellt. Es werden nur noch die tatsächlich erzielten Kollekten nach Rom weitergelei-
tet. (2026 =45.000,-- €)

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
050104 Katastrophenhilfe 0 € 0 € 0 €

An dieser Stelle wurden bislang Hilfen für einzelne Fälle von Natur- oder Kriegskatastophengezahlt. Diese Produkt
wird eingestellt. Die Unterstützungsleistungen werden künftig ausschließlich aus dem Produkt 050307 gezahlt.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
050105 Gesamtkirchliche Aufgaben 0 € 2.228.700€ -2.228.700€

Aufwendungen des Bistums für deutschland- oder weltweite (gesamtkirchliche) Aufgaben.

53 Transferaufwendungen:
0,-- € Einen Zuschuss an den Verein „Dialog hilft Kindern in der einen Welt e.V.“ zahlt das Bistum im Jahr

2026 nicht

2.228.700,-- € Anteil des Bistums Münster am „Sicherungssystem der Bistümer“. Die Vollversammlung der
Bischöfe hat die Finanzkommission des Verbandes der Diözesen Deutschlands (VDD) beauftragt,
ein Modell für ein Notfall-Sicherungssystem zu erarbeiten, mit dem ein in finanzielle
Schwierigkeiten geratenes Bistümer unterstützt werden könnte. Aktueller Stand zur Planung 2023
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ist, dassein Fonds eingerichtet werden soll, der mit 100 Mio. € gefüllt wird. Ziel ist es, die
Illiquidität eines Bistums und den Verlust des Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zu
vermeiden, indem schnell Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden können.
Auf das Bistum Münster entfällt ein Anteil von rd. 6,8 Mio. €, welcher in den nächsten Jahren zu
jeweils rd. 2,2 Mio. € abzuführen ist. Der erste Abschlag wurde 2024 gezahlt.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen SaldoPlanjahr
050106 Synodaler Weg 0 € 99.000 € -99.000€

Aufwendungen für den Synodalen Weg im Bistum Münster und darüber hinaus.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Das Bistum Münster ist Mitglied im Verein„Synodaler Weg in Deutschland e. V.“. Es werden jährliche Mitgliedsbei-
träge und künftig möglicherweise weitere Aufwendungen fällig. 2026 = 69.700,-- €.

Zusätzlich sind 29.300,-- € für die Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Synodalen Wege eingeplant.
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0501 Overhead

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 237.677,00 230.000 230.000 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.760,00 12.000 10.000 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.784,45 1.500 2.500 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 65.019,80 63.000 63.000 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 316.241,25 306.500 305.500 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -208.136,40 -170.300 -183.570 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.450,80 0 0 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -2.480.541,16 -2.435.500 -2.454.200 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -242.374,08 -189.000 -275.950 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -2.934.502,44 -2.794.800 -2.913.720 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -2.618.261,19 -2.488.300 -2.608.220 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -2.618.261,19 -2.488.300 -2.608.220 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -2.618.261,19 -2.488.300 -2.608.220 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -7.500 -8.250 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -2.618.261,19 -2.495.800 -2.616.470 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0501 Overhead

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen 0,00 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 05 Überdiözesane Aufgaben

Produktgruppe 0502 VDD

Produktbeschreibung:

Der Verband der Diözesen Deutschlands ist Rechtsträger der Deutschen Bischofskonferenz. Er wurde am 4. März
1968 als Körperschaft des öffentlichen Rechts gegründet. Im VDD sind die 27 rechtlich und wirtschaftlich selbst-
ständigen Diözesen zusammengeschlossen. Vorsitzender der Vollversammlung des VDD ist der Vorsitzende der
Deutschen Bischofskonferenz.

Der VDD nimmt die Aufgaben wahr, die ihm von der Deutschen Bischofskonferenz im rechtlichen und wirtschaftli-
chen Bereich übertragen sind, insbesondere:
a) Aufstellung und Abwicklung des Haushalts des Verbandes,
b) Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen,
c) Aufsichtüber die Kirchliche Zusatzversorgungskasse gemäß deren Satzung,
d) Geschäftsführung der zentralen Kommission zur Ordnung des Arbeitsvertragsrechtes im kirchlichen Dienst,
e) Koordinierung der Kommissionsarbeit des Verbandes (z. B. Finanzkommission, Personalwesenkommission),
f) Geschäftsführung des Kirchlichen Arbeitsgerichtshofs.
Außerdem: Wahrnehmung rechtlicher oder wirtschaftlicher Aufgaben, die ihm mit Zustimmung der Diözesen im
überdiözesanen Bereich übertragen werden.

Der Haushalt des VDD finanziertsich durch Umlagen der Diözesen, deren Höhe sich nach der jeweiligen Kirchen-
steuerentwicklung richtet.

BeteiligteKostenstellen: 105110

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
050201 VDD 0 € 9.371.200 € -9.371.200 €

Vgl. Produktgruppenbeschreibung

53Transferaufwendungen:
Der vom nrw-Teil des Bistums Münster aufzubringenden Gesamtumlage zum Haushalt 2026 des VDD liegt folgende
vorläufigeAufteilung zugrunde:

Rechn. 2024
€

Plan 2025
€

Plan 2026
€

Regelumlage 8.054.600 8.419.100 8.543.300
Strukturbeitrag 2.217.500 2.315.400 827.900
Anpassung Umlage aus Vorjahren 32.800 0 0
Gesamt: 10.304.900 10.734.500 9.371.200

Die Umlage zum Haushalt des VDD wird hinsichtlich der Aufteilung auf die Diözesen in Abhängigkeit zur jeweiligen
Kirchensteuerentwicklung aufgebracht. Bei der Planung handelt es sich um vorläufige Annahmen.
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0502 VDD

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -10.304.900,00 -10.734.500 -9.371.200 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -10.304.900,00 -10.734.500 -9.371.200 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -10.304.900,00 -10.734.500 -9.371.200 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -10.304.900,00 -10.734.500 -9.371.200 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -10.304.900,00 -10.734.500 -9.371.200 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -10.304.900,00 -10.734.500 -9.371.200 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0502 VDD

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen 0,00 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 05 Überdiözesane Aufgaben

Produktgruppe 0503 Mission/Entwicklungshilfe

Produktgruppenbeschreibung:

Förderung von Projekten im In- und Ausland, die von weltkirchlicher, insbesondere von entwicklungspolitischer
oder entwicklungspädagogischer Bedeutung sind.

Ziele
Das Bistum Münster sieht sich in der Verantwortung, seinen eigenen finanziellen Beitrag zurÜberwindung der
Armut und zur Schaffung von Gerechtigkeit zu leisten. Damit will es den Konzilsvätern folgen, wenn sie fordern:
„Zuerst muss man den Forderungen der Gerechtigkeit Genüge tun, und man darf nicht als Liebesgabe anbieten,
was schon aus Gerechtigkeit geschuldet ist. Man muss die Ursachen der Übel beseitigen, nicht nur die Wirkungen.
Die Hilfeleistung sollte so geordnet sein, dass sich die Empfänger allmählich von äußerer Abhängigkeit befreit, auf
die Dauer selbst helfen können.“(Dekret über das Laienapostolat, 8)

Die im Bischöflichen Generalvikariat zuständige Fachstelle Weltkirche sichtet und überprüft auf der Basis von bis-
tumsinternen Förderrichtlinien alle schriftlich vorliegenden Anträge in der Reihenfolge ihres Eingangs hinsichtlich
der inhaltlichen Kriterien, der formalen Kriterien und der Vollständigkeit sowie der vorhandenen Haushaltsmittel.
Im Anschluss werden die Anträge einem Projektausschuss vorgelegt, der über Gewährung oder Ablehnung ent-
scheidet. Ein Rechtsanspruchauf Förderung besteht nicht.

Zielgruppen
Ortskirchen in Afrika, Asien und Lateinamerika
Pfarreien, Jugend- und Erwachsenenverbände, Eine-Welt-Gruppen und andere weltkirchliche Akteure im Bistum
Münster

Beteiligte Kostenstellen: 103020, 104500, 105150, 106100

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
050301 Globale Zusammenarbeit 102.920 € 2.429.870 € -2.326.950 €

Es handelt sich um die zentralen Aufwendungen der AbteilungWeltkirche und globale Zusammenarbeit.

45Sonstige ordentliche Erträge:
Personalkostenerstattung für 1 Angestellte des BGV und 2 Priester (2023 im Ergebnis noch2 Angestellte, 3 Priester),
die in der Missions- und Entwicklungshilfe tätig sind.

50Personalaufwendungen:
Es handelt sich mit 480.370,-- € um das Verwaltungspersonal in derAbteilungS 330Weltkirche.

53 Transferaufwendungen
Die Zuschüssein Höhe von insgesamt 1.874.000,-- € für Weltkirchliche Projekte bzw. die Missions- und Entwick-
lungshilfen teilen sich wie folgt auf:
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800.000,-- € Förderung weltkirchlicher Projekte im Ausland
100.000,-- € Förderung weltkirchlicher Projekte im Inland
900.000,-- € bauliche Fördermaßnamenals Entwicklungshilfe für weltkirchlichePartnerbistümer
54.000,-- € Zuschuss zur Aufstockung der Messstipendien
20.000,-- € Zuschuss an den Verein „Dialog hilft Kindern in der einen Welt e.V.“.

Die Haushaltsmittel sind übertragbar(HV 30).

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
25.000,-- € Ghana-Partnerschaftstreffen, Jahrestagungen, Übernachtung und Verpflegung von Gästen

aus dem Ausland, Ausleihkosten Missio-Truck und kleinere Veranstaltungen der Fachstelle
Weltkirche mit Partnern vor Ort

10.500,-- € Mitgliedsbeiträge (10,5 T€)
31.000,-- € Die aus der Diözese Münster stammenden Missionarinnen und Missionare in Übersee und im

europäischen Ausland erhalten die Bistumszeitung "Kirche und Leben" kostenfrei.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
050302 Verfügungsfonds Bischof

Globale Zusammenarbeit
0 € 350.000 € -350.000 €

Der Bischof von Münsterkann überMittel für die Missions- und Entwicklungshilfeverfügen.

53Transferaufwendungen
Verfügungsmittel des Bischofs für die Missions- und Entwicklungshilfe

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
050303 Stipendiaten und

Entwicklungshelfer
0 € 117.000 € -117.000 €

Ausländische studierende Priester können Stipendienund andere Unterstützungenbeantragen.

53 Transferaufwendungen:
Unterkunft, Verpflegung, Stipendien, Sprachkurse, Versicherungen, Büchergeld für ausländische Priester.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
050304 Nachlass Bock 0 € 0 € 0 €

Dem Bistum ist ein größerer Nachlass zur Verwendung für die Missions- und Entwicklungshilfe zugefallen. Es stehen
nach wie vor Restmittel zur Verfügung.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
050305 Projekt Zukunft einkaufen 0 € 32.500 € -32.500 €

Nachhaltiger Konsum lässt sich auf vielerlei Art und Weise realisieren: 100% recyceltes Papier, sparsameBeleuch-
tungssysteme oder Heizen mit nachwachsenden Rohstoffen. Die Initiative "Zukunft einkaufen" will dies unterstüt-
zen und Kirchengemeinden und Einrichtungen beim Umstellen auf eine nachhaltige Beschaffung helfen.
Zur Begleitung der ökofairen Beschaffungin Pfarreien und kirchlichen Einrichtungen leistet "Zukunft einkaufen"
praktische Unterstützung. Das Projekt ist aktuell befristet bis zum 31.12.2026.

50 Personalaufwendungen
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25T€für Honorare und Entgelte für nebenamtlich Tätige.
54 Sonstigeordentliche Aufwendungen:
7,5 T€ für Veröffentlichungen und Veranstaltungen.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
050306 Weltkirchliche Projekte

Diözesanrat
0 € 1.600.000 € -1.600.000 €

Seit 2020 werden auf Antrag desPriesterrates gesonderte Haushaltsmittel für den Diözesanrat zur Verwendung
für weltkirchliche Projekte bereitgestellt. Ziel ist es, dass insg. 1% des Kirchensteueraufkommens für weltkirchliche
Projekte und in Kooperation mit den kirchlichen Hilfswerken für die Weltkirche eingesetzt werden.
Der Ansatz wird gebildet für a) Refinanzierung Hilfswerke, b) Osteuropaförderung, c) Förderung von Partnerdiöze-
sen

53 Transferaufwendungen:
Pauschaler Ansatz für weltkirchliche Projekte, vgl. Produktbeschreibung.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
050307 Katastrophenhilfe 0 € 300.000 € -300.000 €

Zentrales Produkt zur Abbildung der Katastrophenhilfen des Bistums Münster.Beim Ansatz handelt es sich um Pro-
jekt- und Einzelhilfen in Katastrophengebieten.
Einzelspenden bei akut eintretenden Notlagen werden nicht veranschlagt, sondern unter Beteiligungdes Kirchen-
steuerrates gesondert bereit gestellt.

53 Transferaufwendungen
Aufgrund der dramatischen Klimaveränderungen und der damit verbundenen Naturkatastrophen ist zu erwarten,
dassweiterhin vermehrt Anträge auf Katastrophenhilfen gestellt werden.
Die Mittel sind übertragbar(HV 30).
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Mission/Entwicklungshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.494,93 500 500 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 142.348,24 165.000 102.420 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 145.843,17 165.500 102.920 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -492.502,51 -638.670 -505.370 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.901,55 0 0 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -4.844.256,14 -4.160.800 -4.241.000 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -98.786,34 -80.500 -77.500 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -5.441.446,54 -4.879.970 -4.823.870 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -5.295.603,37 -4.714.470 -4.720.950 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -5.295.603,37 -4.714.470 -4.720.950 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -5.295.603,37 -4.714.470 -4.720.950 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -5.000 -5.500 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -5.295.603,37 -4.719.470 -4.726.450 0 0 0

Seite 273



Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0503 Mission/Entwicklungshilfe

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen 0,00 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 05 Überdiözesane Aufgaben

Produktgruppe 0504 Überdiözesane Veranstaltungen

Produktbeschreibung:

Über die Produktgruppe 0504 werden größere, diözesanweite oder Veranstaltungenmit überdiözesaner Reich-
weite abgewickelt.Beispiele hierfür sind das Bistumsjubiläum, das Domweihejubiläum, der Katholikentag 2018
oder das Friedenstreffen Sant Egidio 2018.

Des Weiteren wirdauch die Beteiligung des BistumsMünsteran den Katholikentagen in anderen Diözesenhier
dargestellt.

BeteiligteKostenstellen: 105110

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
050401 Katholikentage 0 € 25.000 € -25.000 €

Beim Katholikentag kommen alle zwei Jahre für fünf Tage Katholikinnen und Katholiken sowie Gläubige aller Kon-
fessionen und vieler Religionen aus Deutschland, Europa und derWelt zusammen. Es werden politische, gesell-
schaftliche und kirchliche Herausforderungen der Zeit diskutiert. Die Besucherinnen und Besucher erwarten Podi-
umsdiskussionen mit Prominenten und Politikerinnen und Politikern, Werkstätten, Open-Air-Konzerte, unterschied-
liche und ungewöhnliche Gottesdienste, Ausstellungen, Theater und vieles mehr.
Dieses Produkt umfasst die Kosten für die Teilnahme des Bistums Münster an den jeweiligen Katholikentagen.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Der Katholikentag 2026 findet in Würzburg statt. Es wird dafür ein Budget von 25.000 € eingeplant.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
050402 Überdiözesane Veranstaltungen 0 € 0 € 0 €

Veranstaltungen des Bistums Münster mit überregionalem Charakter, wie zuletzt das Bistumsjubiläum oder das
Friedenstreffen Sant Egidio werden über dieses Produkt abgebildet.
2026 ist keine Veranstaltung geplant.
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Überdiözesane Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 146,19 0 0 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 146,19 0 0 0 0 0

11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0

15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -15.010,56 0 -25.000 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -15.010,56 0 -25.000 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -14.864,37 0 -25.000 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -14.864,37 0 -25.000 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -14.867,37 0 -25.000 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -14.867,37 0 -25.000 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0504 Überdiözesane Veranstaltungen

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen 0,00 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 05 Überdiözesane Aufgaben

Produktgruppe 0505 Überdiözesaner Haushalt NW

Produktbeschreibung:

Die nordrhein-westfälischen Diözesen (Aachen, Essen, Köln, Paderborn und Münster)nehmen Aufgaben auch ge-
meinsam wahr. Hierzu zählen u. a. die Finanzierung der Personal- und Sachaufwendungen für folgende Einrich-
tungen u. Aktivitäten:

Gemeinsames Kath. Büro NRW in Düsseldorf
Institut für Lehrerfortbildung
Kath. Hochschule (KathO NRW)
Kath. Rundfunkreferat NRW, Köln
Redaktion Kath. Kirche im Privatfunk
Kath. LAG Kinder- u. Jugendschutz
Regional-KODA
Qualitätsanalyse an Bischöflichen Schulen
Datenschutzzentrum der (Erz-) Diözesen NRW, Dortmund
etc.

Die hierfürerforderlichen Finanzmittel werden durch Umlagen der beteiligten Diözesen aufgebracht. Die Höhe
richtet sich nach dem prozentualen Verteilerschlüssel für die VDD-Umlage (für die Durchführung der Qualitäts-
analyse an Bischöflichen Schulen und für die Kath. Hochschule (KathO NRW) gilt ein eigener Verteilerschlüssel).
Die Abwicklung des Haushalts wird derzeit vom Bistum Münster wahrgenommen.

BeteiligteKostenstellen: 105010

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
050501 Überdiözesaner Haushalt NRW 980.000 € 1.203.445 € -223.445 €

Vgl. Produktgruppenbeschreibung

45 Sonstige ordentliche Erträge:
Die Kirchenanteile an der sog. Pauschalsteuer aus Minijobs wurden bislang direkt im Überdiözesanen Haushalt ver-
einnahmt. Nach Beschluss der NRW-Bistümer werden diese für eine transparente Haushaltsdarstellung künftig in
den jeweiligen Bistumshaushalten vereinnahmt und an den Überdiözesanen Haushalt abgeführt. Es handelt sich
um eine rein formale Buchungssystematik ohne Mehraufwand für den Bistumshaushalt.

53 Transferaufwendungen
Die Haushaltsmittel sind zur Finanzierung gemeinsamer Aufgaben dernordrhein-westfälischen Bistümer bestimmt.
Die Ansatzermittlung 2026 erfolgte auf der Grundlage der vorläufigen Umlageberechnung einschl. der Kosten zur
Durchführungeiner Qualitätsanalyse an bischöflichen Schulen in NRW.
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Die beteiligten Bistümer haben sich dazu entschlossen, die vorhandene Rücklage bis auf einen Sockelbetrag zur
Ausgabenfinanzierung heranzuziehen. Die tatsächlichen Auswirkungen sind jedoch erst im Verlauf des Rechnungs-
jahres abzusehen.

Ein Teilansatz entfällt mit 980 T€ auf die Pauschalsteuer, es wird auf die Erläuterung zu den sonstigen ordentlichen
Erträgen verwiesen.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
050502 Überdiözesaner Haushalt NRW-

Anteil Katho
0 € 1.200.000 € -1.200.000 €

Die Umlage für dieKatholische Hochschule Nordrhein-Westfalen (KatHO NW) wird nicht mehr aus dem Überdi-
özesanen Haushalt (ÜFNW) gezahlt und die entsprechenden Umlagen der beteiligten Diözesen für diesen Haus-
halt finanziert. Dieses Verfahren wurde im Jahr 2023 auf eine Direktfinanzierung durch die Bistümer umgestellt, d.
h. das Bistum Münster zahlt seinen Eigenanteil an der KatHO direkt an diese aus.

53 Transferaufwendungen:
Der Ansatzvon 1,2 Mio. €musste geschätzt werden.
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0505 Überdiözesaner Haushalt NW

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 951.376,07 900.000 980.000 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 951.376,07 900.000 980.000 0 0 0

11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -2.400.637,65 -2.195.100 -2.403.445 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -2.400.637,65 -2.195.100 -2.403.445 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.449.261,58 -1.295.100 -1.423.445 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.449.261,58 -1.295.100 -1.423.445 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -1.449.261,58 -1.295.100 -1.423.445 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.449.261,58 -1.295.100 -1.423.445 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0505 Überdiözesaner Haushalt NW

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 0,00 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen 0,00 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich06 Schulen

Produktbeschreibung:

Der Produktbereich06 (Schulen) umfasst folgende Produktgruppen:

�x Overhead
�x Realschulen
�x Sekundarschulen
�x Gymnasien
�x Gesamtschule
�x Berufskollegs

�x Kollegs
�x Schulzentrum
�x Förderschule u. Heilpäd. Kita
�x Schülerheime
�x Schulpastorale u. päd. Arbeit

Zuwendungen und
allgemeine Umlagen

181.034.489

Privatrechtliche
Leistungsentgelte

3.688.165

Kostenerstattungen und
Kostenumlagen

2.681.255
sonstige

ordentliche
Erträge

2.805.563

sonstige
Transfer-
erträge
1.808

ERTRÄGE (€)

Personal-
aufwendungen
120.827.230

Zinsen u. sonst.
Finanzaufwendungen

73.850

Versorgungs-
aufwendungen

52.012.310

Aufw. für Sach-
und

Dienstleistungen
22.813.995

Bilanzielle
Abschreibungen

21.303.777

Transferaufwendungen
4.976.170

Aufwendungen
aus internen
Leistungs-

beziehungen
89.650

sonst. ord.
Aufwendungen

14.830.049

AUFWENDUNGEN (€)
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 172.235.976,05 174.428.429 181.034.489 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 1.808 1.808 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 41.500 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.508.218,75 3.647.115 3.688.165 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.500.359,35 2.570.828 2.681.255 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.739.660,80 2.707.286 2.805.563 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 187.984.214,95 183.355.466 190.252.780 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -109.011.105,04 -114.370.408 -120.827.230 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen -48.912.329,88 -49.989.160 -52.012.310 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -19.435.553,67 -22.692.673 -22.813.995 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen -20.803.117,29 -20.688.975 -21.303.777 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -6.779.742,64 -5.523.099 -4.976.170 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -21.727.110,37 -16.210.493 -14.830.049 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -226.668.958,89 -229.474.808 -236.763.531 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -38.684.743,94 -46.119.342 -46.510.751 0 0 0

19 + Finanzerträge 585,12 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -28.529,43 -32.700 -73.850 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -27.944,31 -32.700 -73.850 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -38.712.688,25 -46.152.042 -46.584.601 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -38.712.688,25 -46.152.042 -46.584.601 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 -81.500 -89.650 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -38.712.688,25 -46.233.542 -46.674.251 0 0 0

Nachrichtlich:
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage

27 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0 0 0 0 0

28 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0

29 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0 0 0 0 0

30 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0

31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30) 0,00 0 0 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzplan A Produktbereich 06 Schulen

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 171.731.927,05 174.428.429 181.034.489 0

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 1.808 1.808 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 41.500 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.596.128,28 3.647.115 3.688.165 0

06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.569.498,53 2.570.828 2.681.255 0

07 + Sonstige Einzahlungen 9.746.631,90 2.707.286 2.805.563 0

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 585,12 0 0 0

09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 187.644.770,88 183.355.466 190.252.780 0

10 - Personalauszahlungen -109.082.112,41 -114.370.408 -120.827.230 0

11 - Versorgungsauszahlungen -48.912.329,88 -49.989.160 -52.012.310 0

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -20.156.677,43 -22.692.673 -22.813.995 0

13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -28.542,93 -32.700 -73.850 0

14 - Transferauszahlungen -6.903.765,28 -5.523.099 -4.976.170 -1.450.000

15 - Sonstige Auszahlungen -22.573.408,69 -16.291.993 -14.919.699 0

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -207.666.836,62 -208.900.033 -215.623.254 -1.450.000

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) -20.022.065,74 -25.544.567 -25.370.474 -1.450.000

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.606.785,10 500.000 1.000.000 0

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0,00 0 0 0

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 10.277,34 0 0 0

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.617.062,44 500.000 1.000.000 0

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0 0 0

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -28.412.190,46 -28.740.000 -36.300.000 -23.750.000

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.609.320,17 0 0 0

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -31.021.510,63 -28.740.000 -36.300.000 -23.750.000

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) -27.404.448,19 -28.240.000 -35.300.000 -23.750.000

32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) -47.426.513,93 -53.784.567 -60.670.474 -25.200.000

33 + EZ a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0

34 + EZ a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0

35 - AZ f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen 0,00 0 0 0

36 - AZ f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0 0 0

37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0

38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) -47.426.513,93 -53.784.567 -60.670.474 -25.200.000

39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 14.834.588,56 0 0 0

40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39) -32.591.925,37 -53.784.567 -60.670.474 -25.200.000
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 06 Schulen

Produktgruppe 0601 Overhead

Produktbeschreibung:

Kurzbeschreibung
�x Zentrale Sachaufwendungen des Fachbereichs Schule, Hochschule und außerschul.Bildungseinrichtungen
�x Mentorat
�x Lehrerarbeit
�x Elternarbeit
�x Schulverwaltung
�x Qualitätsanalyse an Kath. Schulen
�x Sonstige schulische Aufgaben
�x Zentrale Aufgaben im freien kath. Schulwesen
�x AG MAV freier Schulen
�x Zusätzl. Bauunterhaltung zentral
�x Sonstige befristeteTransferaufwendungen
�x Digitalpakt Schule

BeteiligteKostenstellen: 102010, 102300, 104200, 104500, 105010, 105110, 105150, 10523, 106100

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
060101 Präventionsschulungen 0 € 53.300 € -53.300 €

Aufwendungen für die Schulungen gemäß Präventionsordnung im Schulbereich.

50 Personalaufwendungen:
26.500,-- € Honoraraufwand für Präventionsschulungen in bischöflichen Schulen

54 Sonstigeordentliche Aufwendungen:
26.800,-- € Aufwendungen im Rahmen der Präventionsarbeit.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
060102 Digitalpakt Schulen 960.917 € 1.610.346€ -649.429€

Mit dem DigitalPakt Schule unterstützt der Bund die Länder und Gemeinden bei Investitionen in die digitale
Bildungsinfrastruktur. Ziele des Digitalpaktes sind der flächendeckende Aufbau einer zeitgemäßen digitalen
Bildungsinfrastruktur unter dem Primat der Pädagogik. Im Rahmen des DigitalPakts hat das Bistum digitale
Endgeräte für Lehrer und Schüler angeschafft. Darüber hinaus werden projektbefristete Personalstellen refinanziert.
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41Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Im Rahmen des Digitalpakts Schulen wurden im Jahr 2023 rd. 3,2 Mio. € an Fördergeldern des Landes erzielt, ein
Großteil hiervon sind jedoch noch ausstehende Forderungen auf Basis des Förderbescheides.
Ausder Auflösung von Sonderpostenfür gewährte investive Landeszuwendungen für dieBeschaffung von IT-Hard-
waresowie für Baumaßnahmen werden 960.917,-- € veranschlagt.

50 Personalaufwendungen:
Landesrefinanzierte Stellen in der Bistums-IT im Rahmen des DigitalPakts Schulen (273,7 T€).

57 Bilanzielle Abschreibungen:
Für die im Rahmen des Digitalpakts angeschaffte IT-Hardware (Tablets) für Schüler und Lehrer werden Abschrei-
bungen in Höhe von rd. 1,34Mio. € eingeplant.

Finanzplan

Ein- und Auszahlungen für die Beschaffung von Hardware werden im Jahr 2026 nicht veranschlagt.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
060104 Schulen für Erziehungshilfe 0 € 11.000 € -11.000 €

Es handelt sich hier ausschließlich noch um einen Schulbetriebszuschuss für dasJosefshaus Wettringen bis die Alt-
darlehen getilgt sind (Ende 2026).

53 Transferaufwendungen:
Zuschuss an die Stiftung St. Josef in Wettringen. Das Bistum Münster beteiligt sich an den Aufwendungen für den
Umbau der Schule und zahlt einenjährlichen Zuschuss in Höhe von 40.000,-- € für den Schulbetrieb. 2026 erfolgt
in Höhe von 11 T€ die Abschlusszahlung.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
060105 Leitung Fachbereich S200 0 € 418.400 € -418.400 €

Allgemeine Aufwendungen für den Overhead des Fachbereichs S 200 Schule, Hochschule, Bildung

50 Personalaufwendungen:
Für das Personal in der Fachbereichsleitung und der Geschäftsführung des Fachbereiches fallen 369,9 T€ an.

54 Sonstigeordentliche Aufwendungen:
8.000,-- € Beschaffung von Büchern und sonstigen Medien. In 2024 wurden laufende Anschaffungen

ausgesetzt, da zur Zeit versucht wird, die Kosten durch Online-Angebote zu verringern.

30.000,-- € Reisekosten für den gesamten Fachbereich S 200

5.000,-- € Kosten für die Verabschiedung von Schulleitungen und Kosten  für zwei  Fachbereichs-
tagungen die nach Aussage der Leiko von den Fachbereichen getragen werden sollen.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
060106 Lehrerarbeit 2.000€ 88.390 € -86.390€

Aufwendungen für die Lehrerarbeit im Fachbereich S 200
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50 Personalaufwendungen:
Personal imBereich der Lehrerarbeit.

53 Transferaufwendungen
Die Abrechnung der Supervisionen im Bereich der Lehrer wurden von direkten Honorarzahlungen auf die Bezu-
schussung einzelner Supervisionsmaßnahmen umgestellt (20 T€).DerPlanansatz richtet sich nach der Anzahl der
Supervisionsmaßnahmen.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
5.600,-- € für Maßnahmen der Lehrerarbeit. Dies sind z. B. Gottesdienstwerktagungen, Werktagungen für Leiter
von Tagen religiöser Orientierung, Einkehrtage,Arbeitstagungen Schulseelsorge, Tage religiöser Orientierung für
Lehrer und Meditationskurse.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
060107 Elternarbeit 0 € 30.000 € -30.000 €

Dieses Produkt beinhaltet ausschließlich denZuschuss des Bistums an den Verein der „Kath. Elternschaft Deutsch-
lands“

53Transferaufwendungen:
Das Bistum Münster unterstützt den im Jahr 2011 neu gegründeten e. V. "Katholische Elternschaft Deutschlands"
(KED) in Münster mit einerjährlichen Zuweisungin Höhe von 30 T€..

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
060108 Schulverwaltung 0 € 2.049.840€ -2.049.840€

Die Abteilung Schulverwaltung im Bistum Münster leistet die Servicearbeit für allekatholischen Schulen in Träger-
schaft des Bistums, seiner Kirchengemeinden und für den Heilpädagogischen Kindergarten "Die Arche“ in Münster.
Darüber hinaus unterstützt die Abteilung die übrigen katholischen Schulen in freier Trägerschaft (z. B. Orden, Cari-
tas) durch Informationen und Beratung.

50 Personalaufwendungen:
Die Personalkosten der Abteilung Schulverwaltung belaufen sich 2026 auf 2.009.210,-- €.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
2.110,-- € sind für diverse Tagungskosten der Schulverwaltungvorgesehen.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
060109 Qualitätsanalyse an freien kath.

Schulen
211.000 € 155.710 € 55.290 €

Die fünf nordrhein-westfälischen (Erz-)Bistümer haben im April 2010 mit dem Ministerium für Schuleund Weiter-
bildung eine Kooperationsvereinbarung zur Qualitätsanalyse an katholischen Schulen getroffen.Auf der rechtli-
chen Grundlage des Schulgesetzes (§ 86 Abs. 5 SchulG) und der zugehörigen Qualitätsanalyse-Verordnung (QA-VO)
wurde u. a. vereinbart, dass das Qualitätstableau für die Schulen des Landes NRW auch maßgeblich für die kirchli-
chen Schulen ist, weil es einen weiten Bereich gemeinsamer Qualitätsanforderungen an Schulen in katholischer wie
in kommunaler Trägerschaft gibt.

44Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Es handelt sich mit211,0 T€ um die Personalkostenerstattungen des Landes NRW für die „Arbeitsstelle Qualitäts-
analyse“ an freien katholischen Schulen.
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50 Personalaufwendungen:
Personalaufwendungen für dieQualitätsanalyse an freien kath. Schulen(152,4T€).

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
060110 Sonstige schulische Aufgaben 12.000€ 54.340 € -42.340 €

Weitere allgemeine, nicht zuordbare Erträge und Aufwendungen im Schulbereich.

44 Privatrechtliche Leistungsentgelte:
12.000,-- € Entgelte für die Teilnahme an verschiedenenVeranstaltungen (z.B. Schulleitertagung/Tagung neuer
Lehrkräfte/AG MAVetc.)

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen
5.280,-- € Allg. Geschäftsausgaben/Fahrtkostenerstattungen
3.690,-- € Repräsentationskosten Abt. 220

16.880,-- € Durchführung verschiedener Veranstaltungen (z.B. Schulleitertagung/Tagung neuer
Lehrkräfte/AG MAV etc.)

28.490,-- € Veröffentlichungen wie z.B. Stellenausschreibungen päd./nichtlehrendes Personal;
Sterbeanzeigen lehrendes/nichtlehrendes Personal und ehemalige Beschäftigte

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
060111 Zentr. Aufg. im freienkath.

Schulwesen
0 € 1.650 € -1.650 €

Dieses Produkt wird nicht mehr benötigt. Es handelt sich ausschließlich um eine IT-Servicekostenverrechnung.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
060112 AG MAV freierkatholischer

Schulen
0 € 3.690€ -3.690€

Arbeitsgemeinschaft freier katholischer Schulen

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Arbeitsgemeinschaft freier katholischer Schulen- Geschäftsausgaben (Bücher, Zeitschriften, etc.) und Erstattung
vonReisekosten.

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
060113 Schulen in Trägerschaft

Bistum allgemein
0 € 173.400 € -173.400€

Die Bauunterhaltungspauschalen für alle Schulen werden zentral für alle Schulen an dieser Stelleveranschlagt.

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Allein die seitens des Bistums über die Pauschale (gem. SchulG) in den Schulhaushalten hinaus zusätzlich zur Verfü-
gung gestellte Bauunterhaltungspauschale für die 28 bischöflichen Schulen wird im Jahr 2025 mit
173.400,-- € ausgewiesen.Im Jahr 2025 wurdenweitere 100.000,-- € für Tragwerkuntersuchungen an bischöflichen
Schulenbenötigt. Dieser Teilansatz entfällt 2026.
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Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
060115 Schulbautilgungsrücklage

(nur Finanzplan)
0 € 0 € 0 €

Eventuelle Zuführungen und Entnahmen bezüglich der Schulbautilgungsrücklage werden in diesem Produkt
abgebildet.
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0601 Overhead

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.831.509,90 812.900 960.917 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.977,98 2.000 2.000 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 194.324,70 200.000 223.000 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 4.049.812,58 1.014.900 1.185.917 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -2.581.864,33 -2.574.510 -2.891.200 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.668.703,93 -273.400 -173.420 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.157.895,67 -1.043.744 -1.336.656 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -74.490,00 -90.000 -61.000 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -124.310,67 -134.600 -135.540 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -5.607.264,60 -4.116.254 -4.597.816 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.557.452,02 -3.101.354 -3.411.899 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.557.452,02 -3.101.354 -3.411.899 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -1.557.452,02 -3.101.354 -3.411.899 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -47.500 -52.250 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.557.452,02 -3.148.854 -3.464.149 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0601 Overhead

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.606.785,10 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 2.606.785,10 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.788.511,79 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen -1.788.511,79 0 0 0

14 = Saldo der Investitionstätigkeit 818.273,31 0 0 0
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Teilplan 2026 Bistumshaushalt

Produktbereich 06 Schulen

Produktgruppe 0602 Realschulen

Produktbeschreibung:

Kurzbeschreibung
�x Die Realschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine erweiterte allgemeine Bildung, diesie ent-

sprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Ab-
schlüsse ihren Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen (SchulG
§15 (1)).

�x Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung und auf der Werte-
vermittlung auf Grundlage der christlichen Anthropologie.

�x Glaube und Tradition werden für die Schülerinnen und Schüler erlebbar und spürbar.

Ziele
�x Erwerb des Mittleren Schulabschlusses; darüber hinaus können auch die anderen Abschlüsse im Bereich

der SI erworben werden.
�x Erwerb einer umfassenden beruflichen, gesellschaftlichen und personalen Handlungskompetenz, Vorbe-

reitung auf lebenslanges Lernen.
�x Teilnahme an den zunehmend international geprägten Entwicklungen in Gesellschaft und Wirtschaft und

deren aktive Gestaltung.
�x Förderung der kulturellen Bildung z.B. im musischen, künstlerischen oder darstellenden Bereich.

�x Übernahme von Verantwortung in Gesellschaft und für den Glauben aus einerchristlichen Lebenshaltung
heraus.

Zielgruppen
�x Schulpflichtige Kinder- und Jugendliche mit Realschulempfehlung oder eingeschränkter Realschulempfeh-

lung. Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf können an Realschulen ebenfalls beschult
werden.

BeteiligteKostenstellen: 102300, 104500, 105110, 105240,
611010, 611020, 611030, 611040, 611050, 611060, 611080, 611090, 611110

Stat. Angaben/Kennzahlen:

Entwicklung der Schülerzahlen
15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25

J.H. Schmülling Warendorf 551 547 554 556 553 562 556 569 573 575

Erich-Klausener-Schule Herten 378 380 396 402 396 382 380 378 378 375

Marienschule Dülmen 604 578 564 551 547 538 526 539 516 519

Roncalli-Schule Ibbenbüren 532 537 535 533 540 541 539 534 533 531

Liebfrauen R. S. Geldern 549 545 543 535 536 521 504 501 499 519

Liebfrauenschule Nottuln 190 89 0 0 0 0 0 0 0

Maristenschule Recklinghausen 468 464 457 465 464 460 467 462 469 475

 Realschulen 3272 3140 3049 3042 3036 3004 2972 2983 2968 2994
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Produktübersicht:

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
060201 Realschulen in Trägersch. Bistum 25.229.333€ 30.573.100€ -5.343.767€

Aufwendungen und Erträge aller Realschulen in Trägerschaft des Bistums Münster:
- Johann-Heinrich-Schmülling-Schule Warendorf,
- Erich-Klausener-Schule Herten,
- Marienschule Dülmen,
- Roncalli-Realschule Ibbenbüren,
- Liebfrauenschule Geldern,
- Maristen-Realschule Recklinghausen.

Der Saldo des Planjahres stellt die Eigenleistung des Bistums für die jeweilige Schulform dar.

41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
In erster Linie handelt es sich um die unmittelbar im Bistumshaushalt ausgewiesenen Landeszuschüsse im Rahmen
der Ersatzschulfinanzierung. Die Stadt Borken (60 %) und die Stadt Sendenhorst (50 %) beteiligen sich an ggf. an-
stehendenAufwendungen für die Anschaffung von Verbrauchsgegenständen (vgl. Rechnungsergebnis 2022)

EinAnsatz in Höhe von 3.562 € entfällt auf die Auflösung von Sonderposten für die landesmittelfinanzierten Lüfter-
geräte in den Schulen.

44Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Bei den privatrechtlichen Leitungsentgelten handelt es sich um Elternbeiträge für Studienfahrten und Exkursionen
und um Verpflegungskostenanteile.

44Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierbei handelt es sich um allgemeine Erstattungen fürVerwaltungstätigkeit in denRealschulen.

45 Sonstige ordentliche Erträge:
Die Personalkosten der zentralen Schulverwaltung werden seit 2021 nur noch zum Teil vom Land refinanziert, da
bestimmte Aufgabenfelder dem Schulträger zuzuordnen sind. Einnahmen aus den Abrechnungen Schule/Schulträ-
ger bezogen auf Realschulen in Trägerschaft Bistum. Der Planansatzvon 150 T€ist geschätzt.
Des weiteren werden hier die Spendenerlöse der einzelnen Schulen veranschlagt.

50 Personalaufwendungen:
Kosten für dasVerwaltungs- und Lehrerpersonal sowie für Honorarkräfte in den bischöflichen Realschulenin Höhe
von 14,8 Mio. €.

51Versorgungsaufwendungen:
Das pensionierte Lehrerpersonal der bischöflichen Realschulen erhält Versorgungsbezügein Höhe von 7,2 Mio. €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
6.000,-- € Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungspauschalen für die Dienstwohnhäuser an der Jo-

hann-Heinrich-Schmülling-Realschule Warendorf und an der Roncalli-Realschule Ibbenbü-
ren sowie Parkhaus inGeldern.

221.760,-- € Mittel zur Ergänzung der Einrichtung in den Realschulen in Trägerschaft Bistum (seit 2019
inkl. Mensa).

2.676.146,-- € Refinanzierbare Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Schulgebäude.
Bauunterhaltungsmaßnahmen:

0,-- € Liebfrauen Realschule Geldern– Erneuerung Abhangdecken
K000431000
Die vorhandenen Abhangdecken der Liebfrauen Realschule Geldern sind altersbedingt er-
neuerungsbedürftig. Die darüber liegenden Kabelwege sind nach dengeltenden Vorschrif-
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ten brandschutztechnisch zu ertüchtigen. Die vorhandene Brandmeldeanlage und die Si-
cherheits-Beleuchtung müssen ebenfalls altersbedingt erneuert werden. Die eingebauten
Beleuchtungskörper sollen in diesem Zusammenhang erneuert und energetisch optimiert
werden. Für die Aufstellung eines Planungskonzeptes und einer Kostenberechnung wurden
für 2024 10.000,00 €und weitere 300.000,-- € in 2025 für die Umsetzungeingeplant.
Gesamtmaßnahmevolumen: 310.000,-- €

54 Sonstigeordentliche Aufwendungen:
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen der Schulen für z. B. Studienfahrten, Fahrtkostener-
stattungen und Lebensmittel, etc.

57Bilanzielle Abschreibung:
3.414.476,-- € Die Abschreibungen auf folgendeGebäude:

- Erich-Klausener-Schule Herten Schulgebäude
- Johann-Heinrich-Schmülling-Schule Warendorf Schulgebäude und Dienstwohnh.
- Marienschule Dülmen Schulgebäude
- Liebfrauenschule Geldern Schulgebäude + ehem. Dienstwohnh.
- Roncalli-Realschule Ibbenbüren Schulgebäude und Dienstwohnhaus
- Maristen-Realschule Recklinghausen Schulgebäude

3.563,-- € Abschreibungen auf die landesmittelfinanzierten Lüftergeräte

Finanzplan

Auszahlungen für Baumaßnahmen:
vgl.Teilfinanzplan B

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
060202 Realschulen in Träg. Kirchenge-

meinden
506.000 € 1.410.720€ -904.720€

Aufwendungen und Erträge aller Realschulen in Trägerschaft von Kirchengemeinden:
- St. Martin Realschule Sendenhorst,
- Marienschule Xanten

Der Saldo des Planjahres stellt die Eigenleistung des Bistums für die jeweilige Schulform dar.

44Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Hierbei handelt es sich um allgemeine Erstattungen für Verwaltungstätigkeit in den Schulen.
Vom Gesamtansatz entfällt eine Kostenerstattung der Gemeinde Sendenhorst in Höhe von 500.000,-- € auf die
Maßnahme „Gesamtsanierung“(K001221000) an der RealschuleSt. Martin in Sendenhorst.

45 Sonstige ordentliche Erträge:
6.000,-- € Erträge aus Abrechnungen der Realschulen in Trägerschaft Kirchengemeinden bezogen auf Bistumszu-
weisungen. Der Planansatz ist geschätzt.

53 Transferaufwendungen:
378.200,-- €

32.520,-- €

Eigenleistungder folgendenRealschulen inTrägerschaft Kirchengemeinden:

- St. Martin Realschule Sendenhorst,
- Marienschule Xanten.

Zuweisungen für Einrichtungsmittel Schulen in sonstiger Trägerschaft (seit 2019 inkl.
Mensa).Die Mittel der Sachkostenpauschalen dürfen nur für die Anschaffung geringwerti-
ger Wirtschaftsgüter in Anspruch genommen werden. Entsprechendes gilt für die übrigen
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Kostenpauschalen, soweit sie im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit für Sachkos-
ten beansprucht werden. Auf die Regeleistung (15 %) des Bistums Münster wird die Bereit-
stellung des Inventars der Schuleinrichtung mit einer pauschalen Anrechnung von 2 % ab-
gegolten. Um die Finanzierung der Ersatzausstattungen in den Mensen zu gewährleisten,
schlagen wir vor, an den allgemein bildenden Schulen volle 1% der Eigenleistung zu bean-
tragen.

Bauunterhaltungsmaßnahmen:

1.000.000,-- € Realschule St. Martin Sendenhorst– Gesamtsanierung
K001221000
Das Schulgebäude (Bj. 1968) ist in allenBereichen zunehmend sanierungsbedürftig. Unter
anderem im Bereich der Fenster und Fassaden sind technische und energetische Defizite
festzustellen, daneben ist die funktionale Ordnung zu überprüfen. Im Jahr 2018 wurde hierzu
ein Architektenwettbewerb durchgeführt. Die Planung wurde auf Grundlage des Wettbe-
werbsergebnisses bis zum Abschluss der Entwurfsplanung fortgeführt und vertieft, die Kos-
ten wurden überprüft und auf Grundlage der konkretisierten Planung und unter Berücksich-
tigung der erheblichen konjunkturellen Kostensteigerungen von über 40 % seit 2020 auf den
heutigen Stand neu berechnet. Die vorliegende Kostenberechnung weist Gesamtkosten i. H.
von rd. 44.000.000,00 € aus. Die Realisierung der Maßnahme ist abhängig von der Zustim-
mung und Mitfinanzierung der Stadt Sendenhorst. Für die Fortführung der Planung und der
aktualisierten Kostenberechnung werden für das Jahr 2026 weitere Mittel i. H. von
1.000.000,00 € beantragt. Die Stadt Sendenhorst beteiligt sich mit 50 % an der Maßnahme,
sodass der städtische Anteil und der Bistumsanteil jeweils 500.000,00 € beträgt.
Gesamtmaßnahmevolumen:44.000.000 €

Produkt Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo Planjahr
060203 Realschulen in sonstiger Träger-

schaft
57.080€ 350.120€ -293.040€

Aufwendungen und Erträge aller Realschulen in sonstiger Trägerschaft:
- Schönstätter Marienschule Borken (40 %),
- Realschule St. Ursula Dorsten (50 %),
- St. Anna Realschule Stadtlohn (50 %).

Der Saldo des Planjahres stellt die Eigenleistung desBistums für die jeweilige Schulform dar.

44 Sonstige ordentliche Erträge:
Die Stadt Borken beteiligt sich zu 60% an denKosten  für Einrichtungsgegenstände an der Schönstätter Marien-
schule Borken. In 2026 ist ein Einrichtungserwerb i.H.v. max. 30,1 T€ vorgesehen.Anteil Stadt Borken = 18,1 T€

45 Sonstige ordentliche Erträge:
12.000,-- € Erträge aus Abrechnungen der Realschulen insonstigerTrägerschaft bezogen auf Bistumszuweisungen.
Der Planansatz ist geschätzt.

53Transferaufwendungen:
305.040,-- €

45.080,-- €

Die nebenstehende Eigenleistung entfällt im Planjahr auf die folgendenRealschulen in
sonstiger Trägerschaft:
- Schönstätter Marienschule Borken (40 %),
- Realschule St. Ursula Dorsten (50 %),
- St. Anna Realschule Stadtlohn (50 %).
Die Zuweisung 2024 wurde auf der Grundlage der tatsächlichen Eigenleistung 2022 ermittelt.

Zuweisungen für Einrichtungsmittel an diesen Schulen

Bauunterhaltungsmaßnahmen:
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0,-- € SchönstätterMarienschule Borken– Diverse Um- und Neubaumaßnahmen
K001241000
Die Schönstätter Marienschule in Trägerschaft der Schönstätter Marienschwestern Borken,
wird bei größeren Investitionsmaßnahmen zu 60% von der Stadt Borken und zu 40 % vom
Bistum Münster mitfinanziert. Die Schulleitung und der Träger haben zusätzlichen Raumbe-
darf angemeldet. In verschiedenen Gesprächen zwischen allen Beteiligten wurde verein-
bart, dass aufbauend auf dem Schulraumprogramm eine Zielplanung erstellt werden soll.
Flächendefizitebestehen im Klassen- und Fachraumbereich, sowie bei den Sporthallenflä-
chen. Zur Aufstellung der Zielplanung wurden bereits außerplanmäßig Mittel i. H. von
31.000,00 € und für das HH-Jahr 2022 weitere Planungsmittel i. H. von 220.000,00 bereit-
gestellt. Weitere Ausführungsmittel i. H. von 920.000,00 € wurden im Jahr 2024 bereitge-
stellt. Insgesamt stehen für diese Maßnahme also bis jetzt 1.171.000,00 € im Bistumshaus-
halt zur Verfügung. Die fortgeschriebene Kostenberechnung weist, unter Berücksichtigung
der konjunkturell bedingten Kostensteigerungen, für die Maßnahme, Gesamtkosten i. H.
von rd. 5.000.000,00 € aus. Der Orden der Schönstätter Schwestern übernimmt von den
Gesamtkosten einen Eigenanteil i. H. von 330.000,00 €. Die verbleibenden 4.670.000,00 €
werdengemäß der bestehenden Vereinbarung aufgeteilt. Gemäß der Vereinbarung beträgt
der Anteil der Stadt Borken 60%, demnach 2.800.000,00 €. Der Anteil des Bistums Münster
i. H. von 40 % beträgt demnach 1.870.000,00 €.

Für die Realisierung der Maßnahme  wurden für das Jahr 2023 Mittel i. H. von 770.000,00 €
als VE zu Lasten 2024 beantragt, sowie eine weitere VE i. H. von 699.000,00 € zu Lasten des
Jahres 2025. Aufgrund der konjunkturell bedingten Kostensteigerung wurdendarüber hin-
aus weitere 150.000,00 € für das Jahr 2024 beantragt und bereitgestellt. Die Umsetzung
der VE aus dem Vorjahr i. H. von 699.000,00 € wird hiermit für das Jahr 2025benötigt.

Durch die Genehmigung der VE im Herbst 2022 für das HH- Jahr 2023 zu Lasten 2024 des
Kirchensteuerrates, ist die Stadt Borken somit in der Lage, die Maßnahme in 2023 zu begin-
nen und vorzufinanzieren, mit der Verpflichtung des Bistums, die Mittel in 2024 und 2025
zur Verfügung zu stellen.2026 werden keine Mittel benötigt.
Gesamtmaßnahmevolumen: 1.870.000,-- €
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 0602 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

Planung
2027
EUR

Planung
2028
EUR

Planung
2029
EUR

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22.476.129,96 22.545.872 23.825.882 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 8.500 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 823.692,85 674.945 784.133 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 153.808,58 690.545 732.345 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.365.502,41 385.335 441.553 0 0 0

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 24.819.133,80 24.296.697 25.792.413 0 0 0

11 - Personalaufwendungen -13.624.168,24 -13.739.336 -14.783.080 0 0 0

12 - Versorgungsaufwendungen -6.753.760,45 -6.910.000 -7.188.130 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.548.593,47 -3.048.151 -2.904.906 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.418.037,22 -3.418.038 -3.418.039 0 0 0

15 - Transferaufwendungen -1.994.762,84 -2.465.400 -1.784.840 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.162.438,37 -2.279.994 -2.254.945 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -31.501.760,59 -31.860.919 -32.333.940 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -6.682.626,79 -7.564.222 -6.541.527 0 0 0

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -795,02 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -795,02 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -6.683.421,81 -7.564.222 -6.541.527 0 0 0

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26 = Ergebnis, vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25) -6.683.421,81 -7.564.222 -6.541.527 0 0 0

27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -6.683.421,81 -7.564.222 -6.541.527 0 0 0
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Produkthaushalt 2026 Bistum Münster

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0602 Realschulen

Nr. Ein- und Auszahlungen
Ergebnis

2024
EUR

Ansatz
2025
EUR

Ansatz
2026
EUR

VE
EUR

01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0

02 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0

03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

04 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0

05 Sonstige Investitionseinzahlungen 10.277,34 0 0 0

06 = Summe investive Einzahlungen 10.277,34 0 0 0

07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0

08 für Baumaßnahmen -10.690.403,56 -11.520.000 -13.700.000 -4.800.000

09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -87.742,88 0 0 0

10 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0

11 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0

12 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0

13 = Summe investive Auszahlungen -10.778.146,44 -11.520.000 -13.700.000 -4.800.000

14 = Saldo der Investitionstätigkeit -10.767.869,10 -11.520.000 -13.700.000 -4.800.000
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